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Gesetz	zur	Verhütung	und	Bekämpfung	von	Infektionskrankheiten	beim	
Menschen	(Infektionsschutzgesetz	–	IfSG)1	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045)	
	

1.	Abschnitt	
Allgemeine	Vorschriften	

		
§	1	Zweck	des	Gesetzes	
(1)	Zweck	des	Gesetzes	ist	es,	übertragbaren	Krankheiten	beim	Menschen	vorzubeugen,	Infekti-

onen	frühzeitig	zu	erkennen	und	ihre	Weiterverbreitung	zu	verhindern.	
(2)	 Die	 hierfür	 notwendige	 Mitwirkung	 und	 Zusammenarbeit	 von	 Behörden	 des	 Bundes,	 der	

Länder	und	der	Kommunen,	Ärzten,	Tierärzten,	Krankenhäusern,	wissenschaftlichen	Einrichtungen	
sowie	sonstigen	Beteiligten	soll	entsprechend	dem	jeweiligen	Stand	der	medizinischen	und	epide-
miologischen	Wissenschaft	und	Technik	gestaltet	und	unterstützt	werden.	Die	Eigenverantwortung	
der	Träger	und	Leiter	von	Gemeinschaftseinrichtungen,	Lebensmittelbetrieben,	Gesundheitseinrich-
tungen	 sowie	 des	 Einzelnen	 bei	 der	 Prävention	 übertragbarer	 Krankheiten	 soll	 verdeutlicht	 und	
gefördert	werden.	
	
§	1a2	
	
§	2	Begriffsbestimmungen	
Im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist		
1.	 Krankheitserreger	

ein	vermehrungsfähiges	Agens	(Virus,	Bakterium,	Pilz,	Parasit)	oder	ein	sonstiges	biologi-
sches	transmissibles	Agens,	das	bei	Menschen	eine	Infektion	oder	übertragbare	Krankheit	
verursachen	kann,	

2.	 Infektion	
die	 Aufnahme	 eines	 Krankheitserregers	 und	 seine	 nachfolgende	 Entwicklung	 oder	 Ver-
mehrung	im	menschlichen	Organismus,	

3.	 übertragbare	Krankheit	
eine	durch	Krankheitserreger	oder	deren	toxische	Produkte,	die	unmittelbar	oder	mittel-
bar	auf	den	Menschen	übertragen	werden,	verursachte	Krankheit,	

3a.		 bedrohliche	übertragbare	Krankheit	
eine	übertragbare	Krankheit,	 die	 auf	Grund	klinisch	 schwerer	Verlaufsformen	oder	 ihrer	
Ausbreitungsweise	eine	schwerwiegende	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	verursachen	kann,	

4.	 Kranker	
eine	Person,	die	an	einer	übertragbaren	Krankheit	erkrankt	ist,	

5.	 Krankheitsverdächtiger	

	
		1		ERLÄUTERUNG	
	 Das	Gesetz	ist	am	1.	Januar	2001	in	Kraft	getreten,	soweit	nichts	abweichendes	angegeben	ist.	
		2		QUELLE	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	1a	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
	 	 Die	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Maßgabe	der	Zwecke	dieses	Gesetzes	verarbeiteten	personenbe-

zogenen	Daten	sind	zu	löschen,	wenn	diese	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nicht	mehr	benötigt	werden.“	
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eine	 Person,	 bei	 der	 Symptome	 bestehen,	welche	 das	 Vorliegen	 einer	 bestimmten	 über-
tragbaren	Krankheit	vermuten	lassen,	

6.	 Ausscheider	
eine	 Person,	 die	Krankheitserreger	 ausscheidet	 und	 dadurch	 eine	Ansteckungsquelle	 für	
die	Allgemeinheit	sein	kann,	ohne	krank	oder	krankheitsverdächtig	zu	sein,	

7.	 Ansteckungsverdächtiger	
eine	Person,	von	der	anzunehmen	ist,	dass	sie	Krankheitserreger	aufgenommen	hat,	ohne	
krank,	krankheitsverdächtig	oder	Ausscheider	zu	sein,	

8.	 nosokomiale	Infektion	
eine	Infektion	mit	 lokalen	oder	systemischen	Infektionszeichen	als	Reaktion	auf	das	Vor-
handensein	 von	 Erregern	 oder	 ihrer	 Toxine,	 die	 im	 zeitlichen	 Zusammenhang	mit	 einer	
stationären	 oder	 einer	 ambulanten	medizinischen	Maßnahme	 steht,	 soweit	 die	 Infektion	
nicht	bereits	vorher	bestand,	

9.	 Schutzimpfung	
die	Gabe	eines	Impfstoffes	mit	dem	Ziel,	vor	einer	übertragbaren	Krankheit	zu	schützen,	

10.	 andere	Maßnahme	der	spezifischen	Prophylaxe	
die	Gabe	von	Antikörpern	(passive	 Immunprophylaxe)	oder	die	Gabe	von	Medikamenten	
(Chemoprophylaxe)	zum	Schutz	vor	Weiterverbreitung	bestimmter	übertragbarer	Krank-
heiten,	

11.	 (weggefallen)	
12.	 Gesundheitsschädling	

ein	Tier,	durch	das	Krankheitserreger	auf	Menschen	übertragen	werden	können,	
13.	 Sentinel-Erhebung	

eine	 epidemiologische	 Methode	 zur	 stichprobenartigen	 Erfassung	 der	 Verbreitung	 be-
stimmter	 übertragbarer	 Krankheiten	 und	 der	 Immunität	 gegen	 bestimmte	 übertragbare	
Krankheiten	in	ausgewählten	Bevölkerungsgruppen,	

14.	 Gesundheitsamt	
die	 nach	 Landesrecht	 für	 die	 Durchführung	 dieses	 Gesetzes	 bestimmte	 und	 mit	 einem	
Amtsarzt	besetzte	Behörde,	

15.		 Einrichtung	oder	Unternehmen	
eine	 juristische	 Person,	 eine	 Personengesellschaft	 oder	 eine	 natürliche	 Person,	 in	 deren	
unmittelbarem	 Verantwortungsbereich	 natürliche	 Personen	 behandelt,	 betreut,	 gepflegt	
oder	untergebracht	werden,	

15a.		 Leitung	der	Einrichtung	
a)		die	natürliche	Person	oder	die	natürlichen	Personen,	die	im	Verantwortungsbereich	ei-
ner	Einrichtung	durch	diese	mit	den	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	betraut	ist	oder	sind,		

b)		sofern	eine	Aufgabenübertragung	nach	Buchstabe	a	nicht	erfolgt	ist,	die	natürliche	Per-
son	oder	die	natürlichen	Personen,	die	für	die	Geschäftsführung	zuständig	ist	oder	sind,	
oder	

c)		sofern	 die	 Einrichtung	 von	 einer	 einzelnen	 natürlichen	 Person	 betrieben	 wird,	 diese	
selbst,	

15b.		 Leitung	des	Unternehmens	
a)		die	natürliche	Person	oder	die	natürlichen	Personen,	die	im	Verantwortungsbereich	ei-
nes	Unternehmens	durch	dieses	mit	den	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	betraut	ist	oder	
sind,		

b)		sofern	eine	Aufgabenübertragung	nach	Buchstabe	a	nicht	erfolgt	ist,	die	natürliche	Per-
son	oder	die	natürlichen	Personen,	die	für	die	Geschäftsführung	zuständig	ist	oder	sind,	
oder	

c)		sofern	das	Unternehmen	von	einer	einzelnen	natürlichen	Person	betrieben	wird,	diese	
selbst,	

16.	 personenbezogene	Angabe	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 3	

Name	 und	 Vorname,	 Gechlecht,	 Geburtsdatum,	 Anschrift	 der	Hauptwohnung	 oder	 des	 ge-
wöhnlichen	Aufenthaltsortes	und,	falls	abweichend,	Anschrift	des	derzeitigen	Aufenthaltsor-
tes	der	betroffenen	Person	sowie,	soweit	vorliegend,	Telefonnummer	und	E-Mail-Adresse,	

17.	 Risikogebiet	
ein	Gebiet	außerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland,	für	das	vom	Bundesministerium	für	
Gesundheit	 im	Einvernehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt	und	dem	Bundesministerium	des	
Innern,	für	Bau	und	Heimat	ein	erhöhtes	Risiko	für	eine	Infektion	mit	einer	bestimmten	be-
drohlichen	übertragbaren	Krankheit	festgestellte	wurde;	die	Einstufung	als	Risikogebiet	er-
folgt	erst	mit	Ablauf	des	ersten	Tages	nach	Veröffentlichung	der	Feststellung	durch	das	Ro-
bert	Koch-Institut	im	Internet	unter	der	Adresse	https://www.rki.de/risikogebiete.3	

	
§	3	Prävention	durch	Aufklärung	
Die	Information	und	Aufklärung	der	Allgemeinheit	über	die	Gefahren	übertragbarer	Krankheiten	

und	die	Möglichkeiten	zu	deren	Verhütung	sind	eine	öffentliche	Aufgabe.	 Insbesondere	haben	die	
nach	Landesrecht	zuständigen	Stellen	über	Möglichkeiten	des	allgemeinen	und	individuellen	Infek-
tionsschutzes	sowie	über	Beratungs-,	Betreuungs-	und	Versorgungsangebote	zu	informieren.	
	

2.	Abschnitt	
Koordinierung	und	Sicherstellung	der	öffentlichen	Gesundheit	in	besonderen	Lagen4	

		
§	4	Aufgaben	des	Robert	Koch-Institutes	
(1)	Das	Robert	Koch-Institut	ist	die	nationale	Behörde	zur	Vorbeugung	übertragbarer	Krankhei-

ten	 sowie	 zur	 frühzeitigen	 Erkennung	 und	 Verhinderung	 der	Weiterverbreitung	 von	 Infektionen.	
Dies	 schließt	die	Entwicklung	und	Durchführung	epidemiologischer	und	 laborgestützter	Analysen	
sowie	Forschung	zu	Ursache,	Diagnostik	und	Prävention	übertragbarer	Krankheiten	ein.	Es	arbeitet	
mit	 den	 jeweils	 zuständigen	 Bundesbehörden,	 den	 zuständigen	 Landesbehörden,	 den	 nationalen	

	
		3		ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Nr.	3a	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Nr.	14	den	Punkt	

durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	15	und	16	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	18.	November	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	 hat	 in	Nr.	 16	 den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	17	eingefügt.	
	 12.12.2021.—Artikel	 1	Nr.	 1a	 des	Gesetzes	 vom	10.	Dezember	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	 hat	Nr.	 15	 durch	

Nr.	15	bis	15b	ersetzt.	Nr.	15	lautete:	
„15.		Leitung	der	Einrichtung	

die	Person,	die	mit	den	Leitungsaufgaben	in	der	jeweiligen	Einrichtung	beauftragt	ist;	das	betrifft	
auch	
a)	 die	selbständig	tätige	Person	für	ihren	Zuständigkeitsbereich	selbst,	
b)	 die	Person,	die	einrichtungsübergreifend	mit	den	Leitungsaufgaben	beauftragt	ist,“.	

	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	Nr.	11	aufgeho-
ben.	Nr.	11	lautete:	

„11.		Impfschaden	
die	gesundheitliche	und	wirtschaftliche	Folge	einer	über	das	übliche	Ausmaß	einer	Impfreaktion	
hinausgehenden	 gesundheitlichen	 Schädigung	 durch	 die	 Schutzimpfung;	 ein	 Impfschaden	 liegt	
auch	vor,	wenn	mit	vermehrungsfähigen	Erregern	geimpft	wurde	und	eine	andere	als	die	geimpfte	
Person	geschädigt	wurde,“.	

		4		ÄNDERUNGEN	
	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Koordinierung	und	Früherkennung“.	
	 14.12.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2235)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Koordinierung	 und	 epidemische	 Lage	 von	 nationaler	
Tragweite“.	
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Referenzzentren,	 weiteren	 wissenschaftlichen	 Einrichtungen	 und	 Fachgesellschaften	 zusammen.	
Auf	dem	Gebiet	der	Zoonosen	und	mikrobiell	bedingten	Lebensmittelvergiftungen	sind	das	Bundes-
amt	 für	 Verbraucherschutz	 und	 Lebensmittelsicherheit,	 das	 Bundesinstitut	 für	 Risikobewertung,	
sofern	 es	 sich	 um	 Aufgaben	 der	 Risikobewertung	 handelt,	 und	 das	 Friedrich-Loeffler-Institut	 zu	
beteiligen.	 Auf	 Ersuchen	 der	 zuständigen	 obersten	 Landesgesundheitsbehörde	 kann	 das	 Robert	
Koch-Institut	den	zuständigen	Stellen	bei	Maßnahmen	zur	Überwachung,	Verhütung	und	Bekämp-
fung	 von	 bedrohlichen	 übertragbaren	 Krankheiten,	 auf	 Ersuchen	 mehrerer	 zuständiger	 oberster	
Landesgesundheitsbehörden	 auch	 länderübergreifend,	 Amtshilfe	 leisten.	 Soweit	 es	 zur	 Erfüllung	
dieser	Amtshilfe	erforderlich	 ist,	darf	es	personenbezogene	Daten	verarbeiten.	Beim	Robert	Koch-
Institut	wird	eine	Kontaktstelle	für	den	öffentlichen	Gesundheitsdienst	der	Länder	eingerichtet,	die	
die	Amtshilfe	nach	Satz	5	und	die	Zusammenarbeit	mit	den	zuständigen	Landesbehörden	und	die	
Zusammenarbeit	bei	der	Umsetzung	des	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	nach	§	14	
innerhalb	der	vom	gemeinsamen	Planungsrat	nach	§	14	Absatz	1	Satz	8	getroffenen	Leitlinien	koor-
diniert.	
(1a)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	legt	dem	Deutschen	Bundestag	nach	Beteiligung	des	

Bundesrates	bis	spätestens	zum	31.	März	2021	einen	Bericht	zu	den	Erkenntnissen	aus	der	durch	
das	 neuartige	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 verursachten	 Epidemie	 vor.	 Der	 Bericht	 beinhaltet	 Vor-
schläge	 zur	 gesetzlichen,	 infrastrukturellen	 und	 personellen	 Stärkung	 des	 Robert	 Koch-Instituts	
sowie	gegebenenfalls	zusätzlicher	Behörden	zur	Erreichung	des	Zwecks	dieses	Gesetzes.	
(2)	Das	Robert	Koch-Institut		
1.	 erstellt	 im	Benehmen	mit	den	 jeweils	zuständigen	Bundesbehörden	für	Fachkreise	als	Maß-
nahme	des	 vorbeugenden	Gesundheitsschutzes	Richtlinien,	 Empfehlungen,	Merkblätter	 und	
sonstige	Informationen	zur	Vorbeugung,	Erkennung	und	Verhinderung	der	Weiterverbreitung	
übertragbarer	Krankheiten,	

2.	 wertet	 die	 Daten	 zu	 meldepflichtigen	 Krankheiten	 und	 meldepflichtigen	 Nachweisen	 von	
Krankheitserregern,	die	 ihm	nach	diesem	Gesetz	und	nach	§	11	Absatz	5,	§	16	Absatz	4	des	
IGV-Durchführungsgesetzes	übermittelt	worden	sind,	infektionsepidemiologisch	aus,	

3.	 stellt	die	Ergebnisse	der	infektionsepidemiologischen	Auswertungen	den	folgenden	Behörden	
und	Institutionen	zur	Verfügung:		
a)	 den	jeweils	zuständigen	Bundesbehörden,	
b)	 dem	Kommando	Sanitätsdienst	der	Bundeswehr,	
c)	 den	obersten	Landesgesundheitsbehörden,	
d)	den	Gesundheitsämtern,	
e)	 den	Landesärztekammern,	
f)	 dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	
g)	 der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	
h)	 dem	Institut	für	Arbeitsschutz	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	und	
i)	 der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft,	

4.	 veröffentlicht	die	Ergebnisse	der	infektionsepidemiologischen	Auswertungen	periodisch	und	
5.	 unterstützt	die	Länder	und	sonstigen	Beteiligten	bei	ihren	Aufgaben	im	Rahmen	der	epidemi-
ologischen	Überwachung	nach	diesem	Gesetz.	

(3)	Das	Robert	Koch-Institut	arbeitet	zu	den	 in	§	1	Absatz	1	genannten	Zwecken	mit	ausländi-
schen	Stellen	und	supranationalen	Organisationen	sowie	mit	der	Weltgesundheitsorganisation	und	
anderen	 internationalen	Organisationen	zusammen.	 Im	Rahmen	dieser	Zusammenarbeit	 stärkt	 es	
deren	 Fähigkeiten,	 insbesondere	 einer	 möglichen	 grenzüberschreitenden	 Ausbreitung	 von	 über-
tragbaren	 Krankheiten	 vorzubeugen,	 entsprechende	 Gefahren	 frühzeitig	 zu	 erkennen	 und	 Maß-
nahmen	zur	Verhinderung	einer	möglichen	grenzüberschreitenden	Weiterverbreitung	einzuleiten.	
Die	 Zusammenarbeit	 kann	 insbesondere	 eine	 dauerhafte	 wissenschaftliche	 Zusammenarbeit	 mit	
Einrichtungen	in	Partnerstaaten,	die	Ausbildung	von	Personal	der	Partnerstaaten	sowie	Unterstüt-
zungsleistungen	im	Bereich	der	epidemiologischen	Lage-	und	Risikobewertung	und	des	Krisenma-
nagements	umfassen,	auch	verbunden	mit	dem	Einsatz	von	Personal	des	Robert	Koch-Institutes	im	
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Ausland.	Soweit	es	zur	Abwendung	von	Gefahren	von	Dritten	und	zum	Schutz	von	unmittelbar	Be-
troffenen	 im	 Rahmen	 der	 frühzeitigen	 Erkennung	 und	 Verhinderung	 der	Weiterverbreitung	 von	
besrohlichen	 übertragbaren	Krankheiten,	 der	Unterstützung	 bei	 der	 Ausbruchsuntersuchung	 und		
-bekämpfung,	 der	 Kontaktpersonennachverfolgung	 oder	 der	 medizinischen	 Evakuierung	 von	 Er-
krankten	und	Ansteckungsverdächtigen	erforderlich	 ist,	darf	das	Robert	Koch-Institut	 im	Rahmen	
seiner	Aufgaben	nach	den	Sätzen	1	bis	3	personenbezogene	Daten	verarbeiten.5	

	
		5		ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2002.—Artikel	11	§	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3082)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„gesundheitlichen	Verbraucherschutz	und	Veterinärmedizin“	durch	„Risikobewertung“	ersetzt.	
	 06.09.2005.—Artikel	2b	des	Gesetzes	vom	29.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„	;	auf	Er-

suchen	einer	obersten	Landesgesundheitsbehörde	berät	das	Robert	Koch-Institut	diese	zur	Bewertung	der	
Gefahrensituation	beim	Auftreten	einer	bedrohlichen	übertragbaren	Krankheit“	am	Ende	eingefügt.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1622)	hat	Buchstabe	b	 in	Abs.	2	
Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	die	nach	§	23	Abs.	1	zu	erfassenden	nosokomialen	Infektionen	und	Krankheitserreger	mit	speziellen	
Resistenzen	und	Multiresistenzen	festzulegen,“.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	„und	
nimmt	die	Koordinierungsaufgaben	im	Rahmen	des	Europäischen	Netzes	für	die	epidemiologische	Über-
wachung	und	die	Kontrolle	übertragbarer	Krankheiten	wahr“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	bis	5	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	bis	5	lauteten:	
„2.	hat	entsprechend	den	jeweiligen	epidemiologischen	Erfordernissen	

a)	 Kriterien	(Falldefinitionen)	 für	die	Übermittlung	eines	Erkrankungs-	oder	Todesfalls	und	eines	
Nachweises	von	Krankheitserregern	zu	erstellen,	

b)	 die	nach	§	23	Absatz	4	zu	erfassenden	nosokomialen	Infektionen,	Krankheitserreger	mit	speziel-
len	Resistenzen	und	Multiresistenzen	und	Daten	zu	Art	und	Umfang	des	Antibiotika-Verbrauchs	
festzulegen,	

in	einer	Liste	im	Bundesgesundheitsblatt	zu	veröffentlichen	und	fortzuschreiben,	
3.	 fasst	 die	 nach	 diesem	 Gesetz	 übermittelten	 Meldungen	 zusammen,	 um	 sie	 infektionsepidemiolo-

gisch	auszuwerten,	
4.	 stellt	die	Zusammenfassungen	und	die	Ergebnisse	der	 infektionsepidemiologischen	Auswertungen	

den	jeweils	zuständigen	Bundesbehörden,	dem	Sanitätsamt	der	Bundeswehr,	den	obersten	Landes-
gesundheitsbehörden,	 den	 Gesundheitsämtern,	 den	 Landesärztekammern,	 den	 Spitzenverbänden	
der	 gesetzlichen	 Krankenkassen,	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung,	 der	 Berufsgenossen-
schaftlichen	Zentrale	 für	Sicherheit	und	Gesundheit	 (BGZ)	und	der	Deutschen	Krankenhausgesell-
schaft	zur	Verfügung	und	veröffentlicht	diese	periodisch,	

5.	 kann	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	Sentinel-Erhebungen	nach	den	§§	13	und	14	
durchführen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	die	Sätze	3	bis	5	

in	Abs.	1	durch	die	Sätze	3	bis	6	ersetzt.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Auf	dem	Gebiet	der	Zoonosen	und	mik-
robiell	bedingten	Lebensmittelvergiftungen	ist	das	Bundesinstitut	für	Risikobewertung	zu	beteiligen.	Auf	
Ersuchen	einer	obersten	Landesgesundheitsbehörde	berät	das	Robert	Koch-Institut	die	zuständigen	Stel-
len	bei	Maßnahmen	 zur	Vorbeugung,	 Erkennung	und	Verhinderung	der	Weiterverbreitung	 von	 schwer-
wiegenden	 übertragbaren	 Krankheiten	 und	 die	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 bei	 Länder	 über-
greifenden	Maßnahmen;	auf	Ersuchen	einer	obersten	Landesgesundheitsbehörde	berät	das	Robert	Koch-
Institut	 diese	 zur	 Bewertung	 der	 Gefahrensituation	 beim	 Auftreten	 einer	 bedrohlichen	 übertragbaren	
Krankheit.	 Es	 arbeitet	mit	 den	 jeweils	 zuständigen	 Bundesbehörden,	 den	 zuständigen	 Länderbehörden,	
den	nationalen	Referenzzentren,	weiteren	wissenschaftlichen	Einrichtungen	und	Fachgesellschaften	sowie	
ausländischen	und	internationalen	Organisationen	und	Behörden	zusammen.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Das	Robert	Koch-Institut	arbeitet	zu	den	in	§	1	Absatz	1	genannten	Zwecken	im	Bereich	des	inter-

nationalen	Gesundheitsschutzes	mit	ausländischen	Stellen	und	supranationalen	Organisationen	sowie	mit	
der	Weltgesundheitsorganisation	und	anderen	 internationalen	Organisationen	zusammen,	um	deren	Fä-
higkeiten	zu	stärken,	insbesondere	einer	möglichen	grenzüberschreitenden	Ausbreitung	von	übertragba-
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§	5	Epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	
(1)	Der	Deutsche	Bundestag	kann	eine	 epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	 feststellen,	

wenn	die	Voraussetzungen	nach	Satz	6	vorliegen.	Der	Deutsche	Bundestag	hebt	die	Feststellung	der	
epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	wieder	 auf,	wenn	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Satz	 6	
nicht	mehr	vorliegen.	Die	Feststellung	nach	Satz	1	gilt	als	nach	Satz2	aufgehoben,	sofern	der	Deut-
sche	Bundestag	nicht	 spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	nach	Satz	1	das	Fortbestehen	
der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	feststellt;	dies	gilt	entsprechend,	sofern	der	Deut-
sche	Bundestag	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	des	Fortbestehens	der	epidemi-
schen	Lage	von	nationaler	Tragweite	das	Fortbestehen	erneut	feststellt.	Die	Feststellung	des	Fort-
bestehens	nach	Satz	3	gilt	als	Feststellung	im	Sinne	des	Satzes	1.	Die	Feststellung	und	die	Aufhebung	
sind	 im	 Bundesgesetzblatt	 bekannt	 zu	machen.	 Eine	 epidemische	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	
liegt	vor,	wenn	eine	ernsthafte	Gefahr	für	die	öffentliche	Gesundheit	in	der	gesamten	Bundesrepub-
lik	Deutschland	besteht,	weil	
1.		die	Weltgesundheitsorganisation	eine	gesundheitliche	Notlage	von	internationaler	Tragweite	
ausgerufen	 hat	 und	 die	 Einschleppung	 einer	 bedrohlichen	 übertragbaren	 Krankheit	 in	 die	
Bundesrepublik	Deutschland	droht	oder	

2.		eine	 dynamische	 Ausbreitung	 einer	 bedrohlichen	 übertragbaren	 Krankheit	 über	 mehrere	
Länder	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	droht	oder	stattfindet.	

Solange	eine	epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	festgestellt	ist,	unterrichtet	die	Bundesre-
gierung	 den	 Deutschen	 Bundestag	 regelmäßig	mündlich	 über	 die	 Entwicklung	 der	 epidemischen	
Lage	von	nationaler	Tragweite.	

	
ren	Krankheiten	vorzubeugen,	entsprechende	Gefahren	frühzeitig	zu	erkennen	und	Maßnahmen	zur	Ver-
hinderung	 einer	 möglichen	 grenzüberschreitenden	Weiterverbreitung	 einzuleiten.	 Die	 Zusammenarbeit	
kann	insbesondere	eine	dauerhafte	wissenschaftliche	Zusammenarbeit	mit	Einrichtungen	in	Partnerstaa-
ten,	die	Ausbildung	von	Personal	der	Partnerstaaten	sowie	Unterstützungsleistungen	im	Bereich	der	epi-
demiologischen	Lage-	und	Risikobewertung	und	des	Krisenmanagements	umfassen,	auch	verbunden	mit	
dem	Einsatz	von	Personal	des	Robert	Koch-Institutes	im	Ausland.“	

	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Das	Robert	Koch-Institut	hat	 im	Rahmen	dieses	Gesetzes	die	Aufgabe,	Konzeptionen	zur	Vorbeu-
gung	übertragbarer	Krankheiten	sowie	zur	frühzeitigen	Erkennung	und	Verhinderung	der	Weiterverbrei-
tung	von	 Infektionen	zu	entwickeln.	Dies	schließt	die	Entwicklung	und	Durchführung	epidemiologischer	
und	 laborgestützter	 Analysen	 sowie	 Forschung	 zu	 Ursache,	 Diagnostik	 und	 Prävention	 übertragbarer	
Krankheiten	ein.	Auf	dem	Gebiet	der	Zoonosen	und	mikrobiell	bedingten	Lebensmittelvergiftungen	sind	
das	 Bundesamt	 für	 Verbraucherschutz	 und	 Lebensmittelsicherheit,	 das	 Bundesinstitut	 für	 Risikobewer-
tung	und	das	Friedrich-Loeffler-Institut	zu	beteiligen.	Auf	Ersuchen	der	zuständigen	obersten	Landesge-
sundheitsbehörde	 kann	 das	 Robert	 Koch-Institut	 den	 zuständigen	 Stellen	 bei	Maßnahmen	 zur	 Überwa-
chung,	Verhütung	und	Bekämpfung	von	schwerwiegenden	übertragbaren	Krankheiten,	auf	Ersuchen	meh-
rerer	 zuständiger	 oberster	 Landesgesundheitsbehörden	 auch	 länderübergreifend,	 Amtshilfe	 leisten.	 So-
weit	es	zur	Erfüllung	dieser	Amtshilfe	erforderlich	ist,	darf	es	personenbezogene	Daten	verarbeiten.	Es	ar-
beitet	mit	den	jeweils	zuständigen	Bundesbehörden,	den	zuständigen	Landesbehörden,	den	nationalen	Re-
ferenzzentren,	weiteren	wissenschaftlichen	Einrichtungen	und	Fachgesellschaften	zusammen.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1	Satz	7	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	18.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	7	„Satz	3“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„schwerwiegenden“	durch	„bedrohlichen“	er-

setzt.	
	 10.08.2021.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3274)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„	,	sofern	es	sich	

um	Aufgaben	der	Risikobewertung	handelt,“	nach	„Risikobewertung“	eingefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	1	Satz	7	

„Satz	7“	durch	„Satz	8“	ersetzt.	
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(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	im	Rahmen	der	epidemischen	Lage	von	nationa-
ler	Tragweite	unbeschadet	der	Befugnisse	der	Länder	ermächtigt,	
1.		 (weggefallen)	
2.		 (weggefallen)	
3.		 (weggefallen)	
4.		 durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	

der	 Versorgung	 mit	 Arzneimitteln	 einschließlich	 Impfstoffen	 und	 Betäubungsmitteln,	 mit	
Medizinprodukten,	 Labordiagnostik,	 Hilfsmitteln,	 Gegenständen	 der	 persönlichen	 Schutz-
ausrüstung	 und	 Produkten	 zur	 Desinfektion	 sowie	 zur	 Sicherstellung	 der	 Versorgung	mit	
Wirk-,	 Ausgangs-	 und	 Hilfsstoffen,	 Materialien,	 Behältnissen	 und	 Verpackungsmaterialien,	
die	zur	Herstellung	und	zum	Transport	der	zuvor	genannten	Produkte	erforderlich	sind,	zu	
treffen	und	
a)		Ausnahmen	von	den	Vorschriften	des	Arzneimittelgesetzes,	des	Betäubungsmittelgeset-
zes,	 des	 Apothekengesetzes,	 des	 Fünften	 Buches	 Sozialgesetzbuch,	 des	 Transfusionsge-
setzes	 sowie	der	 auf	 ihrer	Grundlage	 erlassenen	Rechtsverordnungen,	 der	medizinpro-
dukterechtlichen	 Vorschriften	 und	 der	 die	 persönliche	 Schutzausrüstung	 betreffenden	
Vorschriften	zum	Arbeitsschutz,	die	die	Herstellung,	Kennzeichnung,	Zulassung,	klinische	
Prüfung,	Anwendung,	Verschreibung	und	Abgabe,	Ein-	und	Ausfuhr,	das	Verbringen	und	
die	Haftung,	 sowie	den	Betrieb	 von	Apotheken	 einschließlich	Leitung	und	Personalein-
satzregeln,	zuzulassen,	

b)		die	zuständigen	Behörden	zu	ermächtigen,	im	Einzelfall	Ausnahmen	von	den	in	Buchsta-
be	a	genannten	Vorschriften	zu	gestatten,	insbesondere	Ausnahmen	von	den	Vorschriften	
zur	Herstellung,	 Kennzeichnung,	 Anwendung,	 Verschreibung	 und	Abgabe,	 zur	 Ein-	 und	
Ausfuhr	und	 zum	Verbringen	 sowie	 zum	Betrieb	 von	Apotheken	 einschließlich	Leitung	
und	Personaleinsatz	zuzulassen,	

c)		Maßnahmen	 zum	Bezug,	 zur	 Beschaffung,	 Bevorratung,	 Verteilung	 und	Abgabe	 solcher	
Produkte	durch	den	Bund	zu	 treffen	sowie	Regelungen	zu	Melde-	und	Anzeigepflichten	
vorzusehen,	

d)		Regelungen	zur	Sicherstellung	und	Verwendung	der	genannten	Produkte	sowie	bei	ent-
eignender	Wirkung	Regelungen	über	eine	angemessene	Entschädigung	hierfür	vorzuse-
hen,	

e)		ein	Verbot,	diese	Produkte	zu	verkaufen,	sich	anderweitig	zur	Überlassung	zu	verpflich-
ten	oder	bereits	eingegangene	Verpflichtungen	zur	Überlassung	zu	erfüllen	sowie	Rege-
lungen	über	eine	angemessene	Entschädigung	hierfür	vorzusehen,	

f)		 Regelungen	zum	Vertrieb,	 zur	Abgabe,	Preisbildung	und	 -gestaltung,	Erstattung,	Vergü-
tung	 sowie	 für	 den	 Fall	 beschränkter	 Verfügbarkeit	 von	 Arzneimitteln	 einschließlich	
Impfstoffen	 zur	 Priorisierung	 der	 Abgabe	 und	 Anwendung	 der	 Arzneimittel	 oder	 der	
Nutzung	der	Arzneimittel	durch	den	Bund	und	die	Länder	zu	Gunsten	bestimmter	Perso-
nengruppen	vorzusehen,	

g)		Maßnahmen	zur	Aufrechterhaltung,	Umstellung,	Eröffnung	oder	Schließung	von	Produk-
tionsstätten	oder	einzelnen	Betriebsstätten	von	Unternehmen,	die	solche	Produkte	pro-
duzieren	sowie	Regelungen	über	eine	angemessene	Entschädigung	hierfür	vorzusehen;	

5.		 nach	§	13	Absatz	1	des	Patentgesetzes	anzuordnen,	dass	eine	Erfindung	in	Bezug	auf	eines	
der	 in	 Nummer	 4	 vor	 der	 Aufzählung	 genannten	 Produkte	 im	 Interesse	 der	 öffentlichen	
Wohlfahrt	oder	im	Interesse	der	Sicherheit	des	Bundes	benutzt	werden	soll;	das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	kann	eine	nachgeordnete	Behörde	beauftragen,	diese	Anordnung	
zu	treffen;	

6.		 die	notwendigen	Anordnungen	
a)	 zur	Durchführung	der	Maßnahmen	nach	Nummer	4	Buchstabe	a	und	
b)	 zur	Durchführung	der	Maßnahmen	nach	Nummer	4	Buchstabe	c	bis	g	zu	treffen;	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 8	

das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	eine	nachgeordnete	Behörde	beauftragen,	die-
se	Anordnung	zu	treffen;	

7.		 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	Maßnahmen	 zur	 Aufrechter-
haltung	 der	 Gesundheitsversorgung	 in	 ambulanten	 Praxen,	 Apotheken,	 Krankenhäusern,	
Laboren,	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	und	in	sonstigen	Gesundheitseinrich-
tungen	in	Abweichung	von	bestehenden	gesetzlichen	Vorgaben	vorzusehen	und	
a)		untergesetzliche	Richtlinien,	Regelungen,	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	der	Selbstver-
waltungspartner	nach	dem	Fünften	Buch	Sozialgesetzbuch	und	nach	Gesetzen,	auf	die	im	
Fünften	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 Bezug	 genommen	 wird,	 anzupassen,	 zu	 ergänzen	 oder	
auszusetzen,	

b)		abweichend	von	der	Approbationsordnung	für	Ärzte	die	Regelstudienzeit,	die	Zeitpunkte	
und	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Durchführung	 der	 einzelnen	 Abschnitte	 der	 Ärztlichen	
Prüfung	 und	 der	 Eignungs-	 und	 Kenntnisprüfung,	 der	 Famulatur	 und	 der	 praktischen	
Ausbildung	festzulegen	und	alternative	Lehrformate	vorzusehen,	um	die	Fortführung	des	
Studiums	zu	gewährleisten,	

c)	 abweichend	von	der	Approbationsordnung	für	Zahnärzte,	sofern	sie	nach	§	133	der	Ap-
probationsordnung	für	Zahnärzte	und	Zahnärztinnen	weiter	anzuwenden	ist,	die	Regel-
studienzeit,	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Durchführung	 der	 naturwissenschaftlichen	 Vor-
prüfung,	der	zahnärztlichen	Vorprüfung	und	der	zahnärztlichen	Prüfung	festzulegen	und	
alternative	Lehrformate	vorzusehen,	um	die	Fortführung	des	Studiums	zu	gewährleisten,	

d)	 abweichend	von	der	Approbationsordnung	für	Apotheker	die	Regelstudienzeit,	die	Zeit-
punkte	 und	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Durchführung	 der	 einzelnen	 Prüfungsabschnitte	
der	pharmazeutischen	Prüfung	sowie	die	Anforderungen	an	die	Durchführung	der	Famu-
latur	und	der	praktischen	Ausbildung	festzulegen	und	alternative	Lehrformate	vorzuse-
hen,	um	die	Fortführung	des	Studiums	zu	gewährleisten,	

e)	 abweichend	von	der	Approbationsordnung	 für	Psychotherapeutinnen	und	Psychothera-
peuten	die	Regelstudienzeit	festzulegen,	

f)	 abweichend	von	der	Approbationsordnung	 für	Zahnärzte	und	Zahnärztinnen	die	Regel-
studienzeit,	Zeitpunkte	und	Anforderungen	an	die	Durchführung	der	einzelnen	Abschnit-
te	der	Zahnärztlichen	Prüfung	und	der	Eignungs-	und	Kenntnisprüfung,	des	Krankenpfle-
gedienstes	und	der	Famulatur	 festzulegen	und	alternative	Lehrformate	vorzusehen,	um	
die	Fortführung	des	Studiums	und	die	Durchführung	der	Prüfungen	zu	gewährleisten;	

8.		 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	Maßnahmen	 zur	 Aufrechter-
haltung	der	pflegerischen	Versorgung	in	ambulanten	und	stationären	Pflegeeinrichtungen	in	
Abweichung	von	bestehenden	gesetzlichen	Vorgaben	vorzusehen	und	
a)		bundesgesetzliche	oder	vertragliche	Anforderungen	an	Pflegeeinrichtungen	auszusetzen	
oder	zu	ändern,	

b)		untergesetzliche	Richtlinien,	Regelungen,	Vereinbarungen	und	Beschlüsse	der	Selbstver-
waltungspartner	nach	dem	Elften	Buch	Sozialgesetzbuch	und	nach	Gesetzen,	auf	die	 im	
Elften	Buch	Sozialgesetzbuch	Bezug	genommen	wird,	anzupassen,	zu	ergänzen	oder	aus-
zusetzen,	

c)		Aufgaben,	die	über	die	Durchführung	von	körperbezogenen	Pflegemaßnahmen,	pflegeri-
schen	Betreuungsmaßnahmen	und	Hilfen	bei	der	Haushaltsführung	bei	Pflegebedürftigen	
hinaus	regelmäßig	von	Pflegeeinrichtungen,	Pflegekassen	und	Medizinischen	Diensten	zu	
erbringen	sind,	auszusetzen	oder	einzuschränken;	

9.		 Finanzhilfen	gemäß	Artikel	104b	Absatz	1	des	Grundgesetzes	für	Investitionen	der	Länder,	
Gemeinden	und	Gemeindeverbände	zur	technischen	Modernisierung	der	Gesundheitsämter	
und	zum	Anschluss	dieser	an	das	elektronische	Melde-	und	Informationssystem	nach	§	14	
sowie	zum	Aufbau	oder	zur	Aufrechterhaltung	von	Kernkapazitäten	im	Sinne	der	Anlage	1	
Teil	B	der	 Internationalen	Gesundheitsvorschriften	(2005)	(BGBl.	2007	 II	S.	930,	932),	auf	
Flughäfen,	 in	Häfen	und	bei	 Landübergängen,	 soweit	 dies	 in	die	 Zuständigkeit	 der	 Länder	
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fällt,	zur	Verfügung	zu	stellen;	das	Nähere	wird	durch	Verwaltungsvereinbarungen	mit	den	
Ländern	geregelt;	

10.		 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 unbeschadet	 des	 jeweiligen	
Ausbildungsziels	 und	der	 Patientensicherheit	 abweichende	Regelungen	 von	den	Berufsge-
setzen	der	Gesundheitsfachberufe	 und	den	 auf	 deren	Grundlage	 erlassenen	Rechtsverord-
nungen	zu	treffen,	hinsichtlich	
a)		der	Dauer	der	Ausbildungen,	
b)	 des	theoretischen	und	praktischen	Unterrichts,	einschließlich	der	Nutzung	von	digitalen	
Unterrichtsformen,	

c)	 der	praktischen	Ausbildung,	
d)		der	Besetzung	der	Prüfungsausschüsse,	
e)		der	staatlichen	Prüfungen	und	
f)		 der	Durchführung	der	Eignungs-	und	Kenntnisprüfungen.	

Die	Ermächtigung	nach	Satz	1	Nummer	10	umfasst	die	folgenden	Ausbildungen:	
1.		 zur	Altenpflegerin	oder	zum	Altenpfleger	nach	§	58	Absatz	2	des	Pflegeberufegesetzes,	
2.		 zur	Altenpflegerin	oder	zum	Altenpfleger	nach	§	66	Absatz	2	des	Pflegeberufegesetzes,	
3.		 zur	Diätassistentin	oder	zum	Diätassistenten	nach	dem	Diätassistentengesetz,	
4.		 zur	Ergotherapeutin	oder	zum	Ergotherapeuten	nach	dem	Ergotherapeutengesetz,	
5.		 zur	 Gesundheits-	 und	 Krankenpflegerin	 oder	 zum	 Gesundheits-	 und	 Krankenpfleger	 nach	

§	66	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Pflegeberufegesetzes,	
6.		 zur	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerin	oder	zum	Gesundheits-	und	Kinderkranken-

pfleger	nach	§	58	Absatz	1	Satz	1	des	Pflegeberufegesetzes,	
7.		 zur	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerin	oder	zum	Gesundheits-	und	Kinderkranken-

pfleger	nach	§	66	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Pflegeberufegesetzes,	
8.		 zur	Hebamme	oder	zum	Entbindungspfleger	nach	§	77	Absatz	1	und	§	78	des	Hebammenge-

setzes,	
9.		 zur	Hebamme	nach	dem	Hebammengesetz,	
10.		 zur	Logopädin	oder	zum	Logopäden	nach	dem	Gesetz	über	den	Beruf	des	Logopäden,	
11.		 zur	Masseurin	und	medizinischen	Bademeisterin	oder	zum	Masseur	und	medizinischen	Ba-

demeister	nach	dem	Masseur-	und	Physiotherapeutengesetz,	
12.		 zur	 Medizinisch-technischen	 Laboratoriumsassistentin	 oder	 zum	 Medizinisch-technischen	

Laboratoriumsassistenten	nach	dem	MTA-Gesetz,	
13.		 zur	Medizinisch-technischen	Radiologieassistentin	oder	zum	Medizinisch-technischen	Radi-

ologieassistenten	nach	dem	MTA-Gesetz,	
14.		 zur	 Medizinisch-technischen	 Assistentin	 für	 Funktionsdiagnostik	 oder	 zum	 Medizinisch-

technischen	Assistenten	für	Funktionsdiagnostik	nach	dem	MTA-Gesetz,	
15.	 zur	Notfallsanitäterin	oder	zum	Notfallsanitäter	nach	dem	Notfallsanitätergesetz,	
16.		 zur	Orthoptistin	oder	zum	Orthoptisten	nach	dem	Orthoptistengesetz,	
17.		 zur	Pflegefachfrau	oder	zum	Pflegefachmann	nach	dem	Pflegeberufegesetz,	
18.		 zur	 pharmazeutisch-technischen	 Assistentin	 oder	 zum	 pharmazeutisch-technischen	 Assis-

tenten	nach	dem	Gesetz	über	den	Beruf	des	pharmazeutisch-technischen	Assistenten,	
19.		 zur	 Physiotherapeutin	 oder	 zum	Physiotherapeuten	 nach	 dem	Masseur-	 und	Physiothera-

peutengesetz,	
20.		 zur	Podologin	oder	zum	Podologen	nach	dem	Podologengesetz,	
21.		 zur	 Veterinärmedizinisch-technischen	 Assistentin	 oder	 zum	 Veterinärmedizinisch-

technischen	Assistenten	nach	dem	MTA-Gesetz.	
(3)	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	2,	insbesondere	nach	Nummer	3,	4,	7	und	8,	bedürfen	des	

Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales,	soweit	sie	sich	auf	das	Arbeits-
recht	oder	den	Arbeitsschutz	beziehen.	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	2	Nummer	4	und	Anord-
nungen	nach	Absatz	2	Nummer	6	ergehen	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	Energie.	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	2	Nummer	10	werden	im	Benehmen	mit	dem	Bun-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 10	

desministerium	für	Bildung	und	Forschung	erlassen	und	bedürfen,	soweit	sie	sich	auf	die	Pflegebe-
rufe	beziehen,	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	
Jugend.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	auf	das	Einvernehmen	nach	Satz	1	verzichtet	werden.	
(4)	Eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	oder	des	§	5a	Absatz	2	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	mit	

Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	außer	Kraft.	Abwei-
chend	von	Satz	1	
1.		bleibt	eine	Übergangsregelung	in	der	Verordnung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	
b	bis	f	bis	zum	Ablauf	der	Phase	des	Studiums	in	Kraft,	für	die	sie	gilt,	

2.		tritt	eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	g	in	der	bis	zum	16.	Septem-
ber	2022	geltenden	Fassung	oder	von	Nummer	10	erlassene	Rechtsverordnung	spätestens	ein	
Jahr	nach	Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	außer	
Kraft,	

3.		tritt	eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	4	Buchstabe	f	und	Nummer	7	Buchstabe	a	
erlassene	Rechtsverordnung	spätestens	mit	Ablauf	des	7.	April	2023	außer	Kraft	und	

4.		tritt	 eine	 auf	 Grund	 des	 Absatzes	 2	 Satz	 1	 Nummer	 4	 Buchstabe	 a	 bis	 e	 und	 g	 erlassene	
Rechtsverordnung	spätestens	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2023	außer	Kraft.	

Bis	 zu	 ihrem	 jeweiligen	 Außerkrafttreten	 kann	 eine	 auf	 Grund	 des	 Absatzes	 2	 Satz	 1	 Nummer	 4	
Buchstabe	f	und	Nummer	7	Buchstabe	a	oder	eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	10	er-
lassene	Rechtsverordnung	 im	Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	der	 Finanzen	 geändert	
werden.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	 der	 Finanzen	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 aus-
schließlich	zur	Abwicklung	einer	auf	Grund	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	4	Buchstabe	f	und	Num-
mer	7	Buchstabe	a	erlassenen	Rechtsverordnung	zu	bestimmen,	dass	Regelungen	dieser	Rechtsver-
ordnung,	die	die	Abrechnung	und	die	Prüfung	bereits	erbrachter	Leistungen,	die	Zahlung	aus	der	
Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	sowie	die	Erstattung	dieser	Zahlungen	aus	Bundesmitteln	
betreffen,	bis	zum	7.	April	2024	fortgelten.	Nach	Absatz	2	Satz	1	getroffene	Anordnungen	gelten	mit	
Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	als	 aufgehoben.	Ab-
weichend	von	Satz	5	gilt	eine	Anordnung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	spätestens	mit	Ablauf	des	
31.	Dezember	2023	als	aufgehoben.	Nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	getroffene	Anordnungen	kön-
nen	auch	bis	spätestens	31.	Dezember	2023	geändert	werden.	Eine	Anfechtungsklage	gegen	Anord-
nungen	nach	Absatz	2	Satz	1	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(5)	Das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgeset-

zes)	wird	im	Rahmen	des	Absatzes	2	insoweit	eingeschränkt.	
(6)	Aufgrund	einer	 epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	kann	das	Bundesministerium	

für	 Gesundheit	 unter	 Heranziehung	 der	 Empfehlungen	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 Empfehlungen	
abgeben,	 um	 ein	 koordiniertes	 Vorgehen	 innerhalb	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 zu	 ermögli-
chen.	
(7)	Das	Robert	Koch-Institut	koordiniert	im	Rahmen	seiner	gesetzlichen	Aufgaben	im	Fall	einer	

epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	Ländern	und	zwi-
schen	 den	 Ländern	 und	 dem	Bund	 sowie	weiteren	 beteiligten	 Behörden	 und	 Stellen	 und	 tauscht	
Informationen	 aus.	 Die	 Bundesregierung	 kann	 durch	 allgemeine	 Verwaltungsvorschrift	 mit	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	Näheres	bestimmen.	Die	zuständigen	Landesbehörden	informieren	un-
verzüglich	die	Kontaktstelle	nach	§	4	Absatz	1	Satz	7,	wenn	 im	Rahmen	einer	epidemischen	Lage	
von	nationaler	Tragweite	die	Durchführung	notwendiger	Maßnahmen	nach	dem	5.	Abschnitt	nicht	
mehr	gewährleistet	ist.	
(8)	Aufgrund	einer	 epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	kann	das	Bundesministerium	

für	Gesundheit	 im	Rahmen	der	Aufgaben	des	Bundes	 insbesondere	das	Deutsche	Rote	Kreuz,	 die	
Johanniter-Unfall-Hilfe,	 den	 Malteser	 Hilfsdienst,	 den	 Arbeiter-Samariter-Bund	 und	 die	 Deutsche	
Lebens-Rettungs-Gesellschaft	gegen	Auslagenerstattung	beauftragen,	bei	der	Bewältigung	der	epi-
demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	Hilfe	zu	leisten.	
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(9)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 beauftragt	 eine	 externe	Evaluation	 zu	den	Auswir-
kungen	der	Regelungen	in	dieser	Vorschrift	und	in	den	Vorschriften	§§	5a,	20a,	20b,	28	bis	32,	36	
und	56	im	Rahmen	der	Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie	und	zu	der	Frage	einer	Reformbedürf-
tigkeit.	Die	Evaluation	soll	 interdisziplinär	erfolgen	und	 insbesondere	auf	Basis	epidemiologischer	
und	medizinischer	Erkenntnisse	die	Wirksamkeit	der	auf	Grundlage	der	 in	Satz	1	genannten	Vor-
schriften	 getroffenen	 Maßnahmen	 untersuchen.	 Die	 Evaluation	 soll	 durch	 unabhängige	 Sachver-
ständige	erfolgen,	die	 jeweils	 zur	Hälfte	von	der	Bundesregierung	und	vom	Deutschen	Bundestag	
benannt	werden.	Das	Ergebnis	der	Evaluierung	soll	der	Bundesregierung	bis	zum	30.	Juni	2022	vor-
gelegt	werden.	Die	Bundesregierung	übersendet	dem	Deutschen	Bundestag	bis	zum	30.	September	
2022	das	Ergebnis	der	Evaluierung	sowie	eine	Stellungnahme	der	Bundesregierung	zu	diesem	Er-
gebnis.6	

	
		6		ÄNDERUNGEN	
	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	 I	S.	587)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	5	Bund-Länder-Informationsverfahren	
	 Die	 Bundesregierung	 erstellt	 durch	 allgemeine	 Verwaltungsvorschrift	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	

einen	Plan	zur	gegenseitigen	Information	von	Bund	und	Ländern	 in	epidemisch	bedeutsamen	Fällen	mit	
dem	Ziel,		

1.	 die	 Einschleppung	 bedrohlicher	 übertragbarer	 Krankheiten	 in	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland		
oder	ihre	Ausbreitung	zu	verhindern,	

2.	 beim	 örtlich	 oder	 zeitlich	 gehäuften	 Auftreten	 bedrohlicher	 übertragbarer	 Krankheiten	 oder	 be-
drohlicher	Erkrankungen,	bei	denen	Krankheitserreger	als	Ursache	 in	Betracht	kommen	und	eine	
landesübergreifende	Ausbreitung	zu	befürchten	ist,	die	erforderlichen	Maßnahmen	einzuleiten.	

	 In	 der	 Verwaltungsvorschrift	 kann	 auch	 eine	 Zusammenarbeit	 der	 beteiligten	 Behörden	 von	 Bund	 und	
Ländern	und	anderen	beteiligten	Stellen	geregelt	werden.“	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	4	„Betäubungsmitteln,	der	Wirk-,	Ausgangs-	und	Hilfsstoffe	dafür,	mit	Medizinprodukten,	Lab-
ordiagnostik,	Hilfsmitteln,	sowie	mit	Gegenständen	der	persönlichen	Schutzausrüstung	und	Produkten	zur	
Desinfektion“	durch	 „Impfstoffen	und	Betäubungsmitteln,	mit	Medizinprodukten,	 Labordiagnostik,	Hilfs-
mitteln,	Gegenständen	der	persönlichen	Schutzausrüstung	und	Produkten	zur	Desinfektion	sowie	zur	Si-
cherstellung	der	Versorgung	mit	Wirk-,	Ausgangs-	und	Hilfsstoffen,	Materialien,	Behältnissen	und	Verpa-
ckungsmaterialien,	 die	 zur	 Herstellung	 und	 zum	 Transport	 der	 zuvor	 genannten	 Produkte	 erforderlich	
sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	Buchstabe	f	„zur	Abgabe,	Preis-
bildung“	durch	„zum	Vertrieb,	zur	Abgabe,	Preisbildung	und	-gestaltung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		die	 notwendigen	 Anordnungen	 zur	 Durchführung	 der	Maßnahmen	 nach	 Nummer	 4	 Buchstabe	 a	

und	c	bis	g	zu	treffen;	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	eine	nachgeordnete	Behörde	be-
auftragen,	diese	Anordnung	zu	treffen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	Buchstabe	b	„und	der	Eignungs-	
und	Kenntnisprüfung“	nach	„Prüfung“	eingefügt	und	das	Semikolon	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	7	Buchstabe	c	und	d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	dd	und	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	Buchstabe	c	den	Punkt	durch	ein	

Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	9	und	10	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	

„Abweichend	von	Satz	1	bleibt	eine	Übergangsregelung	in	der	Verordnung	nach	Absatz	2	Nummer	7	Buch-
stabe	b	bis	zum	Abschluss	der	Phase	des	Medizinstudiums	in	Kraft,	für	die	sie	gilt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	3	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Der	Deutsche	Bundestag	stellt	eine	epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	fest.	Der	Deutsche	

Bundestag	hebt	die	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wieder	auf,	wenn	die	Vo-
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raussetzungen	für	ihre	Feststellung	nicht	mehr	vorliegen.	Die	Aufhebung	ist	im	Bundesgesetzblatt	bekannt	
zu	machen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	bis	3	in	Abs.	2	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	1	bis	3	laute-
ten:	

„1.		durch	Anordnung	Personen,	die	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	einreisen	wollen	oder	eingereist	
sind	und	die	wahrscheinlich	einem	erhöhten	Infektionsrisiko	für	bestimmte	bedrohliche	übertrag-
bare	Krankheiten	ausgesetzt	waren,	 insbesondere	weil	 sie	 aus	Gebieten	einreisen,	die	das	Robert	
Koch-Institut	 als	 gefährdet	eingestuft	hat,	 ausschließlich	 zur	Feststellung	und	Verhinderung	einer	
Einschleppung	einer	bedrohlichen	übertragbaren	Krankheit	zu	verpflichten,	
a)		 ihre	Identität,	Reiseroute	und	Kontaktdaten	gegenüber	der	zuständigen	Behörde	bekannt	zu	ge-

ben,	
b)		eine	 Impf-	 oder	 Prophylaxebescheinigung	 hinsichtlich	 der	 bedrohlichen	 übertragbaren	Krank-

heit	vorzulegen,	
c)		 gegenüber	der	zuständigen	Behörde	Auskunft	über	ihren	Gesundheitszustand	zu	geben,	
d)		ein	ärztliches	Zeugnis	darüber	vorzulegen,	dass	bei	ihnen	keine	Anhaltspunkte	für	das	Vorliegen	

der	bedrohlichen	übertragbaren	Krankheit	vorhanden	sind,	
e)		sich	ärztlich	untersuchen	zu	lassen;	

2.		 durch	 Anordnung	 Unternehmen,	 die	 im	 Eisenbahn-,	 Bus-,	 Schiffs-	 oder	 Flugverkehr	 grenzüber-
schreitend	Reisende	 befördern,	 Betreiber	 von	 Flugplätzen,	Häfen,	 Personenbahnhöfen	 und	Omni-
busbahnhöfen	sowie	Reiseveranstalter	im	Rahmen	ihrer	betrieblichen	und	technischen	Möglichkei-
ten	ausschließlich	zur	Feststellung	und	Verhinderung	einer	Einschleppung	einer	bedrohlichen	über-
tragbaren	Krankheit	zu	verpflichten,	bei	der	Durchführung	der	Anordnungen	nach	Nummer	1	mit-
zuwirken,	und	
a)		Beförderungen	aus	bestimmten	Staaten	 in	die	Bundesrepublik	Deutschland	zu	unterlassen,	so-

weit	eine	Rückreise	deutscher	Staatsangehöriger	weiterhin	möglich	ist,	
b)		Reisende	über	die	Gefahren	übertragbarer	Krankheiten	und	die	Möglichkeiten	zu	deren	Verhü-

tung	und	Bekämpfung	barrierefrei	zu	informieren	und	in	diesem	Rahmen	auf	die	Reise-	und	Si-
cherheitshinweise	des	Auswärtigen	Amtes	hinzuweisen,	

c)		 die	zur	Identifizierung	einer	Person	oder	zur	Früherkennung	von	Kranken,	Krankheitsverdächti-
gen,	Ansteckungsverdächtigen	und	Ausscheidern	notwendigen	Angaben	zu	verarbeiten,	

d)		die	Beförderung	von	Kranken,	Krankheitsverdächtigen,	Ansteckungsverdächtigen	und	Ausschei-
dern	der	zuständigen	Behörde	zu	melden	und	die	Daten	nach	Buchstabe	c	zu	übermitteln,	

e)		Passagierlisten	und	Sitzpläne	der	zuständigen	Behörde	zu	übermitteln,	
f)		 ärztliche	Untersuchungen	von	Reisenden	zu	ermöglichen,	
g)		den	Transport	von	Kranken,	Krankheitsverdächtigen,	Ansteckungsverdächtigen	oder	Ausschei-

dern,	in	ein	Krankenhaus	oder	in	eine	andere	geeignete	Einrichtung	zu	ermöglichen;	
3.		 durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Ausnahmen	von	den	Vorschriften	die-

ses	Gesetzes	sowie	der	auf	seiner	Grundlage	erlassenen	Rechtsverordnungen	in	Bezug	auf	die	Ver-
hütung	und	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten,	den	Infektionsschutz	bei	bestimmten	Einrich-
tungen,	Unternehmen	und	Personen	und	gesundheitliche	Anforderungen	an	das	Personal	beim	Um-
gang	mit	Lebensmitteln	zuzulassen,	um	die	Abläufe	im	Gesundheitswesen	und	die	Versorgung	der	
Bevölkerung	aufrecht	zu	erhalten;“.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	9	„sowie	zum	Aufbau	oder	zur	Auf-
rechterhaltung	 von	 Kernkapazitäten	 im	 Sinne	 der	 Anlage	 1	 Teil	 B	 der	 Internationalen	 Gesundheitsvor-
schriften	(2005)	(BGBl.	2007	II	S.	930,	932),	auf	Flughäfen,	in	Häfen	und	bei	Landübergängen,	soweit	dies	
in	die	Zuständigkeit	der	Länder	fällt,“	nach	„§	14“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	 I	S.	370)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Satz	4“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Satz	4“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	„insbesondere“	nach	„treffen	und“	

gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	Buchstabe	f	„sowie	Vergütung	vor-

zusehen“	durch	„	,	Vergütung	sowie	für	den	Fall	beschränkter	Verfügbarkeit	von	Arzneimitteln	einschließ-
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lich	Impfstoffen	zur	Priorisierung	der	Abgabe	und	Anwendung	der	Arzneimittel	oder	der	Nutzung	der	Arz-
neimittel	durch	den	Bund	und	die	Länder	zu	Gunsten	bestimmter	Personengruppen	vorzusehen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	„insbesondere“	nach	„vor-
zusehen	und“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	b	„die	Regel-
studienzeit,“	nach	„Ärzte“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	c	„	,	sofern	sie	
nach	§	133	der	Approbationsordnung	für	Zahnärzte	und	Zahnärztinnen	weiter	anzuwenden	ist,	die	Regel-
studienzeit,“	nach	„Zahnärzte“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	d	„die	Regel-
studienzeit,“	nach	„Apotheker“	eingefügt	und	das	Semikolon	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	littt.	eee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	e	und	f	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	8	„insbesondere“	nach	„vorzusehen	

und“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1	 lit.	b	 litt.	dd	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	 „insbesondere“	nach	

„treffen,“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	dd	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	neu	gefasst.	

Buchstabe	b	lautete:		
„b)	der	Nutzung	von	digitalen	Unterrichtsformaten,“.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	dd	littt.	ccc	und	ddd	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	c	bis	e	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	10	in	die	Buchstaben	d	bis	f	umnummeriert	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	Buchstabe	c	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Anordnungen	
nach	Absatz	2	Nummer	1	und	2	werden	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	
und	Heimat	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	getroffen.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 1	 lit.	 c	 litt.	 bb	 desselben	Gesetzes	 hat	 im	neuen	Abs.	 3	 Satz	 4	 „den	 Sätzen	 1	 und	2“	 durch	
„Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„	,	ansonsten	spätestens	mit	Ablauf	des	
31.	März	2021“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Nummer	7	Buchstabe	b,	Buchstabe	c	
oder	Buchstabe	d“	durch	„Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	b	bis	f“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„	,	spätestens	auf	den	Ablauf	des	31.	März	
2022“	nach	„Tragweite“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„	 ,	ansonsten	mit	Ablauf	des	31.	März	
2021“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	0b	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	 I	S.	1174)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	7	Buchstabe	f	das	Semikolon	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	g	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	oder	§	5a	Absatz	2	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	mit	Aufhebung	

der	 Feststellung	 der	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	 außer	 Kraft.	 Abweichend	 von	 Satz	 1	
bleibt	eine	Übergangsregelung	 in	der	Verordnung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	b	bis	 f	bis	
zum	Ablauf	der	Phase	des	Studiums	in	Kraft,	 für	die	sie	gilt.	Abweichend	von	Satz	1	 ist	eine	Verordnung	
nach	Absatz	2	Nummer	10	auf	ein	Jahr	nach	Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	natio-
naler	Tragweite	zu	befristen.	Nach	Absatz	2	getroffene	Anordnungen	gelten	mit	Aufhebung	der	Feststel-
lung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	als	aufgehoben.	Eine	Anfechtungsklage	gegen	An-
ordnungen	nach	Absatz	2	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 24.11.2021.—Artikel	 1	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	November	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4906)	hat	 in	Abs.	 9	
Satz	4	„31.	Dezember	2021“	durch	„30.	Juni	2022“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	5	„31.	März“	durch	„30.	September“	ersetzt.	
	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	8	und	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	„§§	5a,	28“	durch	„§§	5a,	20a,	20b,	28“	und	„nach	

Absatz	 1	 Satz	 1	 festgestellten	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite“	 durch	 „Coronavirus-SARS-
CoV-2-Pandemie“	ersetzt.	
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§	5a	Ausübung	heilkundlicher	Tätigkeiten	bei	Vorliegen	einer	epidemischen	Lage	von		
nationaler	Tragweite,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Im	Rahmen	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	wird	die	Ausübung	heilkund-

licher	Tätigkeiten	folgenden	Personen	gestattet:	
1.		Altenpflegerinnen	und	Altenpflegern,	
2.		Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen	und	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegern,	
3.		Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	und	Gesundheits-	und	Krankenpflegern,	
4.		Notfallsanitäterinnen	und	Notfallsanitätern	und	
5.		Pflegefachfrauen	und	Pflegefachmännern.	

Die	Ausübung	heilkundlicher	Tätigkeiten	ist	während	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Trag-
weite	gestattet,	wenn	

	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	1b	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	

hat	Buchstabe	b	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	abweichend	von	der	Approbationsordnung	 für	Ärzte	die	Regelstudienzeit,	 die	Zeitpunkte	und	die	

Anforderungen	an	die	Durchführung	der	einzelnen	Abschnitte	der	Ärztlichen	Prüfung	und	der	Eig-
nungs-	 und	 Kenntnisprüfung	 festzulegen	 und	 zu	 regeln,	 dass	 Medizinstudierenden	 infolge	 einer	
notwendigen	Mitwirkung	an	der	Gesundheitsversorgung	keine	Nachteile	für	den	Studienfortschritt	
entstehen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	und	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	f	das	
Komma	am	Ende	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Buchstabe	g	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	aufgehoben.	Buchsta-
be	g	lautete:	

„g)	Vorgaben	festzulegen	zur	
aa)	 Erfassung,	Aufrechterhaltung	und	Sicherung	intensivmedizinischer	Behandlungskapazitäten	in	

Krankenhäusern,	
bb)	 Meldung	der	Auslastung	dieser	Kapazitäten	an	eine	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	zu	

bestimmende	Stelle	und	
cc)	 zu	den	Folgen	unterlassener	oder	verspäteter	Meldungen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Das	Bun-
desministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 abweichend	 von	 Satz	 1	 ermächtigt,	 eine	 Rechtsverordnung	 nach	
Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	b	bis	f	auch	nach	Aufhebung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	
durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	Absatz	1	Satz	2	zu	erlassen,	soweit	Regelungen	nach	Satz	1	Num-
mer	7	Buchstabe	b	bis	 f	 im	Rahmen	der	Bewältigung	der	Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie	oder	 ihrer	
Folgen	erforderlich	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	oder	des	§	5a	Absatz	2	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	mit	Aufhe-

bung	 der	 Feststellung	 der	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	 außer	 Kraft.	 Abweichend	 von	
Satz	1	

1.		 bleibt	eine	Übergangsregelung	in	der	Verordnung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	Buchstabe	b	bis	f	
bis	zum	Ablauf	der	Phase	des	Studiums	in	Kraft,	für	die	sie	gilt,	und	

2.		 tritt	eine	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4,	7	Buchstabe	a,	g	oder	Nummer	10	erlassene	Verordnung	
spätestens	ein	 Jahr	nach	Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Trag-
weite	außer	Kraft.	

	 Bis	zu	ihrem	jeweiligen	Außerkrafttreten	kann	eine	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4,	7	Buchstabe	a,	g	oder	
Nummer	10	erlassene	Verordnung	auch	nach	Aufhebung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	
geändert	werden.	Nach	Absatz	2	Satz	1	getroffene	Anordnungen	gelten	mit	Aufhebung	der	Feststellung	der	
epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	als	aufgehoben.	Abweichend	von	Satz	4	gilt	eine	Anordnung	
nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	spätestens	ein	Jahr	nach	der	Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	
Lage	von	nationaler	Tragweite	als	aufgehoben.	Nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	getroffene	Anordnungen	
können	auch	bis	spätestens	ein	Jahr	nach	Aufhebung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	ge-
ändert	werden.	Eine	Anfechtungsklage	gegen	Anordnungen	nach	Absatz	2	Satz	1	hat	keine	aufschiebende	
Wirkung.	Eine	auf	Grund	des	Absatzes	2	Satz	3	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	spätestens	mit	Ablauf	des	
31.	März	2022	außer	Kraft.	Der	Deutsche	Bundestag	kann	durch	im	Bundesgesetzblatt	bekanntzumachen-
den	Beschluss	einmalig	die	Frist	nach	Satz	8	um	sechs	Monate	verlängern.“	
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1.		die	Person	auf	der	Grundlage	der	in	der	jeweiligen	Ausbildung	erworbenen	Kompetenzen	und	
ihrer	persönlichen	Fähigkeiten	in	der	Lage	ist,	die	jeweils	erforderliche	Maßnahme	eigenver-
antwortlich	durchzuführen	und	

2.		der	Gesundheitszustand	der	Patientin	oder	des	Patienten	nach	seiner	Art	und	Schwere	eine	
ärztliche	 Behandlung	 im	 Ausnahmefall	 einer	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	
nicht	zwingend	erfordert,	die	jeweils	erforderliche	Maßnahme	aber	eine	ärztliche	Beteiligung	
voraussetzen	würde,	weil	sie	der	Heilkunde	zuzurechnen	ist.	

Die	durchgeführte	Maßnahme	 ist	 in	angemessener	Weise	zu	dokumentieren.	Sie	soll	unverzüglich	
der	 verantwortlichen	 Ärztin	 oder	 dem	 verantwortlichen	 Arzt	 oder	 einer	 sonstigen	 die	 Patientin	
oder	den	Patienten	behandelnden	Ärztin	oder	einem	behandelnden	Arzt	mitgeteilt	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	weiteren	Personen	mit	 Erlaubnis	 zum	Führen	der	Berufsbezeichnung	
eines	 reglementierten	 Gesundheitsfachberufs	 während	 einer	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	
Tragweite	die	Ausübung	heilkundlicher	Tätigkeiten	nach	Absatz	1	Satz	2	zu	gestatten.7	
	
§	5b	Schutzmasken	in	der	Nationalen	Reserve	Gesundheitsschutz	
(1)	 In	der	Nationalen	Reserve	Gesundheitsschutz	werden	Schutzmasken	unabhängig	 von	 ihrer	

Kennzeichnung	für	den	Fall	einer	Pandemie	zum	Infektionsschutz	vorgehalten.	
(2)	Die	in	der	Nationalen	Reserve	Gesundheitsschutz	vorgehaltenen	Schutzmasken	dürfen	nur	so	

lange	bereitgestellt	werden,	bis	das	vom	Hersteller	angegebene	Verfallsdatum	erreicht	ist.	
(3)	 Über	 die	 Bereitstellung	 der	 in	 der	 Nationalen	 Reserve	 Gesundheitsschutz	 vorgehaltenen	

Schutzmasken	entscheidet	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	und	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozia-
les.	
(4)	Die	 in	 der	Nationalen	Reserve	Gesundheitsschutz	 vorgehaltenen	 Schutzmasken	müssen	 ei-

nem	in	der	Anlage	genannten	Maskentyp	entsprechen.8	
	
§	5c9	

	
		7		QUELLE	
	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		8		QUELLE	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	0c	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		9		QUELLE	
	 14.12.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2235)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	5c	ist	mit	Artikel	12	Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar	und	nichtig.	(Beschl	v.	23.	September	2025	–	

1	BvR	2284/23	u.a.	–,	BGBl.	I	Nr.	290)	
	 Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	5c	Verfahren	bei	aufgrund	einer	übertragbaren	Krankheit	nicht	ausreichend	vorhandenen		

überlebenswichtigen	intensivmedizinischen	Behandlungskapazitäten	
	 	 (1)	Niemand	darf	bei	einer	ärztlichen	Entscheidung	über	die	Zuteilung	aufgrund	einer	übertragbaren	

Krankheit	nicht	ausreichend	vorhandener	überlebenswichtiger	intensivmedizinischer	Behandlungskapazi-
täten	 (Zuteilungsentscheidung)	benachteiligt	werden,	 insbesondere	nicht	wegen	 einer	Behinderung,	 des	
Grades	der	Gebrechlichkeit,	des	Alters,	der	ethnischen	Herkunft,	der	Religion	oder	Weltanschauung,	des	
Geschlechts	oder	der	sexuellen	Orientierung.	Überlebenswichtige	intensivmedizinische	Behandlungskapa-
zitäten	sind	im	Sinne	des	Satzes	1	in	einem	Krankenhaus	nicht	ausreichend	vorhanden,	wenn	

1.		 der	 überlebenswichtige	 intensivmedizinische	 Behandlungsbedarf	 der	 Patientinnen	 und	 Patienten	
des	Krankenhauses	mit	den	dort	vorhandenen	überlebenswichtigen	intensivmedizinischen	Behand-
lungskapazitäten	nicht	gedeckt	werden	kann	und	

2.		 eine	 anderweitige	 intensivmedizinische	 Behandlung	 der	 betroffenen	 Patientinnen	 und	 Patienten	
nicht	möglich	ist,	insbesondere	weil	eine	Verlegung	nicht	in	Betracht	kommt	
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a)		aus	gesundheitlichen	Gründen	oder,	
b)		da	die	regionalen	und	überregionalen	intensivmedizinischen	Behandlungskapazitäten	nach	den	

dem	Krankenhaus	vorliegenden	Erkenntnissen	ausgeschöpft	sind.	
	 	 (2)	Eine	Zuteilungsentscheidung	darf	nur	 aufgrund	der	 aktuellen	und	kurzfristigen	Überlebenswahr-

scheinlichkeit	 der	 betroffenen	Patientinnen	und	Patienten	 getroffen	werden.	Komorbiditäten	dürfen	bei	
der	Beurteilung	der	aktuellen	und	kurzfristigen	Überlebenswahrscheinlichkeit	nur	berücksichtigt	werden,	
soweit	sie	aufgrund	ihrer	Schwere	oder	Kombination	die	auf	die	aktuelle	Krankheit	bezogene	kurzfristige	
Überlebenswahrscheinlichkeit	 erheblich	 verringern.	 Kriterien,	 die	 sich	 auf	 die	 aktuelle	 und	 kurzfristige	
Überlebenswahrscheinlichkeit	 nicht	 auswirken,	 wie	 insbesondere	 eine	 Behinderung,	 das	 Alter,	 die	 ver-
bleibende	mittel-	oder	langfristige	Lebenserwartung,	der	Grad	der	Gebrechlichkeit	und	die	Lebensqualität,	
dürfen	 bei	 der	 Beurteilung	 der	 aktuellen	 und	 kurzfristigen	 Überlebenswahrscheinlichkeit	 nicht	 berück-
sichtigt	werden.	Bereits	zugeteilte	überlebenswichtige	intensivmedizinische	Behandlungskapazitäten	sind	
von	der	Zuteilungsentscheidung	ausgenommen.	

	 	 	 (3)	Die	Zuteilungsentscheidung	ist	einvernehmlich	von	zwei	Ärztinnen	oder	Ärzten	zu	treffen,	die	
1.		 Fachärztinnen	oder	Fachärzte	sind,		
2.		 im	Bereich	Intensivmedizin	praktizieren,		
3.		 über	mehrjährige	Erfahrung	im	Bereich	Intensivmedizin	verfügen	und		
4.		 die	von	der	Zuteilungsentscheidung	betroffenen	Patientinnen	und	Patienten	unabhängig	voneinan-

der	begutachtet	haben.	
	 Besteht	kein	Einvernehmen,	sind	die	von	der	Zuteilungsentscheidung	betroffenen	Patientinnen	und	Pati-

enten	von	einer	weiteren	gleich	qualifizierten	Ärztin	oder	einem	weiteren	gleich	qualifizierten	Arzt	zu	be-
gutachten	und	ist	die	Zuteilungsentscheidung	mehrheitlich	zu	treffen.	Von	den	an	der	Zuteilungsentschei-
dung	beteiligten	Ärztinnen	und	Ärzten	darf	nur	eine	Ärztin	oder	ein	Arzt	in	die	unmittelbare	Behandlung	
der	 von	der	Zuteilungsentscheidung	betroffenen	Patientinnen	oder	Patienten	eingebunden	 sein.	 Ist	 eine	
Patientin	oder	ein	Patient	mit	einer	Behinderung	oder	einer	Komorbidität	von	der	Zuteilungsentscheidung	
betroffen,	muss	die	Einschätzung	einer	hinzuzuziehenden	Person	berücksichtigt	werden,	durch	deren	Fa-
chexpertise	den	besonderen	Belangen	dieser	Patientin	oder	dieses	Patienten	Rechnung	getragen	werden	
kann.	Die	Begutachtung	der	von	der	Zuteilungsentscheidung	betroffenen	Patientinnen	und	Patienten,	die	
Mitwirkung	an	der	Zuteilungsentscheidung	sowie	die	Hinzuziehung	nach	Satz	4	kann	in	Form	einer	tele-
medizinischen	Konsultation	erfolgen.	

	 	 (4)	Die	oder	der	im	Zeitpunkt	der	Zuteilungsentscheidung	für	die	Behandlung	der	betroffenen	Patien-
tinnen	und	Patienten	verantwortliche	Ärztin	oder	Arzt	hat	Folgendes	zu	dokumentieren:	

1.		 die	der	Zuteilungsentscheidung	zugrunde	gelegten	Umstände	sowie		
2.		 welche	Personen	an	der	Zuteilungsentscheidung	mitgewirkt	haben	und	hinzugezogen	wurden	und	

wie	sie	abgestimmt	oder	Stellung	genommen	haben.		
	 Die	§§	630f	und	630g	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	finden	entsprechende	Anwendung.		
	 	 (5)	Krankenhäuser	mit	intensivmedizinischen	Behandlungskapazitäten	sind	verpflichtet,	 in	einer	Ver-

fahrensanweisung	mindestens	Folgendes	festzulegen:	
1.		 ein	Verfahren	zur	Benennung	der	Ärztinnen	und	Ärzte,	die	für	die	Mitwirkung	an	der	Zuteilungsent-

scheidung	zuständig	sind,	und	
2.		 die	organisatorische	Umsetzung	der	Entscheidungsabläufe	nach	Absatz	3.	

	 Sie	haben	die	Einhaltung	der	Verfahrensanweisung	sicherzustellen	und	müssen	die	Verfahrensanweisun-
gen	mindestens	einmal	im	Jahr	auf	Weiterentwicklungsbedarf	überprüfen	und	anpassen.	

	 	 (6)	 Krankenhäuser	 sind	 verpflichtet,	 eine	 Zuteilungsentscheidung	 unverzüglich	 der	 für	 die	Kranken-
hausplanung	zuständigen	Landesbehörde	anzuzeigen	und	ihr	mitzuteilen,	weshalb	im	Zeitpunkt	der	Zutei-
lungsentscheidung	 überlebenswichtige	 intensivmedizinische	 Behandlungskapazitäten	 nicht	 ausreichend	
vorhanden	waren,	um	die	 für	die	Krankenhausplanung	zuständige	Landesbehörde	 in	die	Lage	zu	verset-
zen,	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeit	tätig	zu	werden.	

	 	 (7)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	beauftragt	innerhalb	von	sechs	Monaten,	nachdem	erstmals	
einer	 für	 die	 Krankenhausplanung	 zuständigen	 Landesbehörde	 eine	 Zuteilungsentscheidung	 angezeigt	
wurde,	spätestens	 jedoch	bis	zum	31.	Dezember	2025,	eine	externe	Evaluation	dieser	Vorschrift.	Gegen-
stand	der	Evaluation	sind	insbesondere		

1.		 die	Erreichung	der	Ziele,	Vorkehrungen	zum	Schutz	vor	Diskriminierung	zu	schaffen	und	Rechtssi-
cherheit	für	die	handelnden	Ärztinnen	und	Ärzte	zu	gewährleisten,	und		
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3.	Abschnitt	

Überwachung10	
	
§	6	Meldepflichtige	Krankheiten	
(1)	Namentlich	ist	zu	melden:		
1.	 der	 der	Verdacht	 einer	 Erkrankung,	 die	 Erkrankung	 sowie	 der	Tod	 in	Bezug	 auf	 folgende	

Krankheiten:	
a)	 Botulismus,	
b)	 Cholera,	
c)	 Diphtherie,	
d)	 humane	spongiforme	Enzephalopathie,	außer	familiär-hereditärer	Formen,	
e)	 akute	Virushepatitis,	
f)	 enteropathisches	hämolytisch-urämisches	Syndrom	(HUS),	
g)	 virusbedingtes	hämorrhagisches	Fieber,	
h)	Keuchhusten,	
i)	 Masern,	
j)	 Meningokokken-Meningitis	oder	-Sepsis,	
k)	Milzbrand,	
l)	 Mumps,	
m)	Pest,	
n)	Poliomyelitis,	
o)	 Röteln	einschließlich	Rötelnembryopathie,	
p)	Tollwut,	
q)	 Typhus	abdominalis	oder	Paratyphus,	
r)	 Windpocken,	
s)	 zoonotische	Influenza,	
t)	 Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19),	
u)	 durch	Orthopockenviren	verursachte	Krankheiten,	

1a.		 die	Erkrankung	und	der	Tod	in	Bezug	auf	folgende	Krankheiten:	
a)		behandlungsbedürftige	 Tuberkulose,	 auch	 wenn	 ein	 bakteriologischer	 Nachweis	 nicht	
vorliegt,	

b)		Clostridioides-difficile-Infektion	 mit	 klinisch	 schwerem	 Verlauf;	 ein	 klinisch	 schwerer	
Verlauf	liegt	vor,	wenn	
aa)		 der	 Erkrankte	 zur	 Behandlung	 einer	 ambulant	 erworbenen	 Clostridioides-difficile-

Infektion	in	eine	medizinische	Einrichtung	aufgenommen	wird,	

	
2.		 die	Auswirkungen	der	Vorschrift	und	der	nach	Absatz	5	 Satz	1	 zu	erstellenden	Verfahrensanwei-

sungen	auf	die	medizinische	Praxis	unter	Berücksichtigung	der	praktischen	Umsetzbarkeit.	
	 Die	Evaluation	wird	interdisziplinär	insbesondere	auf	Grundlage	rechtlicher,	medizinischer	und	ethischer	

Erkenntnisse	durch	unabhängige	Sachverständige	durchgeführt,	die	jeweils	zur	Hälfte	von	dem	Bundesmi-
nisterium	 für	 Gesundheit	 und	 dem	Deutschen	 Bundestag	 benannt	werden.	 Die	 Sachverständigen	 haben	
bundesweite	 Verbände,	 Fachkreise	 und	 Selbstvertretungsorganisationen,	 deren	 Belange	 von	 der	 Vor-
schrift	besonders	berührt	sind,	angemessen	zu	beteiligen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	übermit-
telt	dem	Deutschen	Bundestag	spätestens	ein	Jahr	nach	der	Beauftragung	das	Ergebnis	der	Evaluation	so-
wie	eine	Stellungnahme	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	zu	diesem	Ergebnis.“	

10	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Meldewesen“.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Epidemiologische	Überwachung“.	
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bb)		der	Erkrankte	zur	Behandlung	der	Clostridioides-difficile-Infektion	oder	ihrer	Kom-
plikationen	auf	eine	Intensivstation	verlegt	wird,	

cc)		 ein	chirurgischer	Eingriff,	zum	Beispiel	Kolektomie,	auf	Grund	eines	Megakolons,	ei-
ner	Perforation	oder	einer	refraktären	Kolitis	erfolgt	oder	

dd)		der	 Erkrankte	 innerhalb	 von	 30	 Tagen	 nach	 der	 Feststellung	 der	 Clostridioides-
difficile-Infektion	verstirbt	und	die	Infektion	als	direkte	Todesursache	oder	als	zum	
Tode	beitragende	Erkrankung	gewertet	wurde,	

2.	 der	Verdacht	auf	und	die	Erkrankung	an	einer	mikrobiell	bedingten	Lebensmittelvergiftung	
oder	an	einer	akuten	infektiösen	Gastroenteritis,	wenn	
a)	 eine	Person	betroffen	ist,	die	eine	Tätigkeit	im	Sinne	des	§	42	Abs.	1	ausübt,	
b)	 zwei	 oder	 mehr	 gleichartige	 Erkrankungen	 auftreten,	 bei	 denen	 ein	 epidemischer	 Zu-
sammenhang	wahrscheinlich	ist	oder	vermutet	wird,	

3.	 der	Verdacht	 einer	über	das	übliche	Ausmaß	einer	 Impfreaktion	hinausgehenden	 gesund-
heitlichen	Schädigung,	

4.	 die	 Verletzung	 eines	 Menschen	 durch	 ein	 tollwutkrankes,	 -verdächtiges	 oder		
-ansteckungsverdächtiges	Tier	sowie	die	Berührung	eines	solchen	Tieres	oder	Tierkörpers,	

5.	 der	Verdacht	einer	Erkrankung,	die	Erkrankung	sowie	der	Tod,	in	Bezug	auf	eine	bedrohli-
che	übertragbare	Krankheit,	die	nicht	bereits	nach	den	Nummern	1	bis	4	meldepflichtig	ist.	

Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	1,	3	bis	8,	§	9	Absatz	1,	2,	3	Satz	1	oder	3	
zu	erfolgen.	
(2)	Dem	Gesundheitsamt	ist	über	die	Meldung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	i	hin-

aus	 zu	melden,	wenn	Personen	an	 einer	 subakuten	 sklerosierenden	Panenzephalitis	 infolge	 einer	
Maserninfektion	erkranken	oder	 versterben.	Dem	Gesundheitsamt	 ist	 über	die	Meldung	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1a	Buchstabe	a	hinaus	zu	melden,	wenn	Personen,	die	an	einer	behandlungs-
bedürftigen	 Lungentuberkulose	 erkrankt	 sind,	 eine	 Behandlung	 verweigern	 oder	 abbrechen.	 Die	
Meldungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	1,	§	9	Absatz	1	und	3	Satz	1	
oder	3	zu	erfolgen.	
(3)	Nichtnamentlich	ist	das	Auftreten	von	zwei	oder	mehr	nosokomialen	Infektionen	zu	melden,	

bei	 denen	 ein	 epidemischer	 Zusammenhang	wahrscheinlich	 ist	 oder	 vermutet	wird.	Die	Meldung	
nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	1,	3	oder	5,	§	10	Absatz	1	zu	erfolgen.11	

	
11	ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Abs.	1	

Satz	3,	Abs.	3	und	4	Satz	3“	durch	„Absatz	6“	ersetzt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	die	Buchstaben	k,	l,	

m	und	n	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	in	die	Buchstaben	m,	n,	p	und	q	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buch-
staben	k,	l,	o	und	r	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	Abs.	4“	nach	„oder	3“	gestrichen.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Nr.	1	

in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		der	Krankheitsverdacht,	die	Erkrankung	sowie	der	Tod	an	

a)	 Botulismus	
b)	 Cholera	
c)	 Diphtherie	
d)	 humaner	spongiformer	Enzephalopathie,	außer	familiär-hereditärer	Formen	
e)	 akuter	Virushepatitis	
f)	 enteropathischem	hämolytisch-urämischem	Syndrom	(HUS)	
g)	 virusbedingtem	hämorrhagischen	Fieber	
h)	 Masern	
i)	 Meningokokken-Meningitis	oder	-Sepsis	
j)	 Milzbrand	
k)	 Mumps	
l)	 Pertussis	
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m)	Poliomyelitis	(als	Verdacht	gilt	jede	akute	schlaffe	Lähmung,	außer	wenn	traumatisch	bedingt)	
n)	 Pest	
o)	 Röteln	einschließlich	Rötelnembryopathie	
p)	 Tollwut	
q)	 Typhus	abdominalis/Paratyphus	
r)	 Varizellen	
sowie	die	Erkrankung	und	der	Tod	an	einer	behandlungsbedürftigen	Tuberkulose,	auch	wenn	ein	
bakteriologischer	Nachweis	nicht	vorliegt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		soweit	nicht	nach	den	Nummern	1	bis	4	meldepflichtig,	das	Auftreten	

a)	 einer	bedrohlichen	Krankheit	oder	
b)	 von	 zwei	 oder	mehr	 gleichartigen	 Erkrankungen,	 bei	 denen	 ein	 epidemischer	 Zusammenhang	

wahrscheinlich	ist	oder	vermutet	wird,	
wenn	dies	auf	eine	schwerwiegende	Gefahr	 für	die	Allgemeinheit	hinweist	und	Krankheitserreger	
als	Ursache	in	Betracht	kommen,	die	nicht	in	§	7	genannt	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Meldung	
nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	1,	3	bis	8,	§	9	Abs.	1,	2,	3	Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„mitzuteilen“	durch	„zu	melden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Meldung	

nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	1,	§	9	Abs.	1	und	3	Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.“	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Dem	Gesundheitsamt	ist	unverzüglich	das	gehäufte	Auftreten	nosokomialer	Infektionen,	bei	denen	

ein	epidemischer	Zusammenhang	wahrscheinlich	ist	oder	vermutet	wird,	als	Ausbruch	nichtnamentlich	zu	
melden.	Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	1,	3	und	5,	§	10	Absatz	6	zu	erfolgen.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Nr.	1	in	
Abs.	1	Satz	1	geändert.	Nr.	1	lautete:	

„1.	 	der	der	Verdacht	einer	Erkrankung,	die	Erkrankung	sowie	der	Tod	in	Bezug	auf	folgende	Krankhei-
ten:	
a)	 Botulismus,	
b)	 Cholera,	
c)	 Diphtherie,	
d)	 humane	spongiforme	Enzephalopathie,	außer	familiär-hereditärer	Formen,	
e)	 akute	Virushepatitis,	
f)	 enteropathisches	hämolytisch-urämisches	Syndrom	(HUS),	
g)	 virusbedingtes	hämorrhagisches	Fieber,	
h)	 Keuchhusten,	
i)	 Masern,	
j)	 Meningokokken-Meningitis	oder	-Sepsis,	
k)	 Milzbrand,	
l)	 Mumps,	
m)	Pest,	
n)	 Poliomyelitis,	
o)	 Röteln	einschließlich	Rötelnembryopathie,	
p)	 Tollwut,	
q)	 Typhus	abdominalis	oder	Paratyphus,	
r)	 Windpocken,	
sowie	die	Erkrankung	und	der	Tod	an	einer	behandlungsbedürftigen	Tuberkulose,	auch	wenn	ein	
bakteriologischer	Nachweis	nicht	vorliegt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	2	„Nr.	1“	durch	„Satz	1	Nummer	1a	

Buchstabe	a“	und	„leiden“	durch	„erkrankt	sind“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 b	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Satz	3	 „Meldung	nach	Satz	1“	durch	

„Meldungen	nach	den	Sätzen	1	und	2“	ersetzt.	
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§	7	Meldepflichtige	Nachweise	von	Krankheitserregern	
(1)	Namentlich	ist	bei	folgenden	Krankheitserregern,	soweit	nicht	anders	bestimmt,	der	direkte	

oder	indirekte	Nachweis	zu	melden,	soweit	die	Nachweise	auf	eine	akute	Infektion	hinweisen:		
1.	 Adenoviren;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	im	Konjunktivalabstrich	
2.	 Bacillus	anthracis	
3.	 Bordetella	pertussis,	Bordetella	parapertussis	
3a.	 humanpathogene	Bornaviren;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	
4.	 Borrelia	recurrentis	
5.	 Brucella	sp.	
6.	 Campylobacter	sp.,	darmpathogen	
6a.	 Candida	 auris;	 Meldepflicht	 nur	 für	 den	 direkten	 Nachweis	 aus	 Blut	 oder	 anderen	 nor-

malerweise	sterilen	Substraten	
6b.	 Chikunguya-Virus	
7.	 Chlamydia	psittaci	
8.	 Clostridium	botulinum	oder	Toxinnachweis	
9.	 Corynebacterium	spp.,	Toxin	bildend	
10.	 Coxiella	burnetiid	
10a.	 Dengue-Virus	
11.	 humanpathogene	Cryptosporidium	sp.	
12.	 Ebolavirus	
13.	 a)	 Escherichia	coli,	enterohämorrhagische	Stämme	(EHEC)	

b)	 Escherichia	coli,	sonstige	darmpathogene	Stämme	
14.	 Francisella	tularensis	
15.	 FSME-Virus	
16.	 Gelbfiebervirus	
17.	 Giardia	lamblia	
18.	 Haemophilus	influenzae;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	aus	Liquor	oder	Blut	
19.	 Hantaviren	
20.	 Hepatitis-A-Virus	
21.	 Hepatitis-B-Virus;	Meldepflicht	für	alle	Nachweise	
22.	 Hepatitis-C-Virus;	Meldepflicht	für	alle	Nachweise	
23.	 Hepatitis-D-Virus;	Meldepflicht	für	alle	Nachweise	
24.	 Hepatitis-E-Virus	
25.	 Influenzaviren;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	
26.	 Lassavirus	
27.	 Legionella	sp.	
28.	 humane	Leptospira	sp.	
29.	 Listeria	monocytogenes;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	aus	Blut,	Liquor	oder	

anderen	normalerweise	sterilen	Substraten	sowie	aus	Abstrichen	von	Neugeborenen	
30.	 Marburgvirus	
31.	 Masernvirus	
31a.	 Middle-East-Respiratory-Syndrome-Coronavirus	(MERS-CoV)	
32.	 Mumpsvirus	

	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	

Buchstabe	t	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	„das	Auftreten	einer	bedrohlichen	über-

tragbaren“	durch	 „der	Verdacht	einer	Erkrankung,	die	Erkrankung	sowie	der	Tod,	 in	Bezug	auf	eine	be-
drohliche	übertragbare“	ersetzt.	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	
Buchstabe	u	eingefügt.	
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33.	 Mycobacterium	leprae	
34.	 Mycobacterium	tuberculosis/africanum,	Mycobacterium	bovis;	Meldepflicht	für	den	direk-

ten	Erregernachweis	sowie	nachfolgend	für	das	Ergebnis	der	Resistenzbestimmung;	vorab	
auch	für	den	Nachweis	säurefester	Stäbchen	im	Sputum	

35.	 Neisseria	meningitidis;	Meldepflicht	 nur	 für	den	direkten	Nachweis	 aus	 Liquor,	Blut,	 hä-
morrhagischen	Hautinfiltraten	oder	anderen	normalerweise	sterilen	Substraten	

36.	 Norovirus	
36a.	 Orthopockenviren	
36b.	 Plasmodium	spp.	
37.	 Poliovirus	
38.	 Rabiesvirus	
38a.	 Respiratorische	Synzytial	Viren	
39.	 Rickettsia	prowazekii	
40.	 Rotavirus	
41.	 Rubellavirus	
42.	 Salmonella	Paratyphi;	Meldepflicht	für	alle	direkten	Nachweise	
43.	 Salmonella	Typhi;	Meldepflicht	für	alle	direkten	Nachweise	
44.	 Salmonella,	sonstige	
44a.	 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus	 (SARS-CoV)	 und	 Severe-Acute-

Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2	(SARS-CoV-2)	
45.	 Shigella	sp.	
45a.	 Streptococcus	pneumoniae;	Meldepflicht	nur	 für	den	direkten	Nachweis	aus	Liquor,	Blut,	

Gelenkpunktat	oder	anderen	normalerweise	sterilen	Substraten	
46.	 Trichinella	spiralis	
47.	 Varizella-Zoster-Virus	
48.	 Vibrio	spp.,	humanpathogen;	soweit	ausschließlich	eine	Ohrinfektion	vorliegt,	nur	bei	Vib-

rio	cholerae	
48a.	 West-Nil-Virus	
49.	 Yersinia	pestis	
50.	 Yersinia	spp.,	darmphatogen	
50a.	 Zika-Virus	und	sonstige	Arboviren	
51.	 andere	Erreger	hämorrhagischer	Fieber	
52.	 der	direkte	Nachweis	folgender	Krankheitserreger:	

a)	 Staphylococcus	aureus,	Methicillin-resistente	Stämme;	Meldepflicht	nur	 für	den	Nach-
weis	aus	Blut	oder	Liquor	

b)	 Enterobacterales	 bei	 Nachweis	 einer	 Carbapenemase-Determinante	 oder	mit	 vermin-
derter	Empfindlichkeit	gegenüber	Carbapenemen	außer	bei	natürlicher	Resistenz;	Mel-
depflicht	nur	bei	Infektion	oder	Kolonisation	

c)	 Acinetobacter	spp.	bei	Nachweis	eoner	Carbapenemase-Determinante	oder	mit	vermin-
derter	Empfindlichkeit	gegenüber	Carbapenemen	außer	bei	natürlicher	Resistenz;	Mel-
depflicht	nur	bei	Infektion	oder	Kolonisation.	

Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	2,	3,	4	oder	Absatz	4,	§	9	Absatz	1,	2,	3	
Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.	
(2)	Namentlich	sind	in	Bezug	auf	Infektionen	und	Kolonisationen	Nachweise	von	in	dieser	Vor-

schrift	 nicht	 genannten	Krankheitserregern	 zu	melden,	wenn	 unter	Berücksichtigung	 der	Art	 der	
Krankheitserreger	und	der	Häufigkeit	ihres	Nachweises	Hinweise	auf	eine	schwerwiegende	Gefahr	
für	die	Allgemeinheit	bestehen.	Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	2,	3	oder	
Absatz	4,	§	9	Absatz	2,	3	Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.	
(3)	Nichtnamentlich	 ist	bei	 folgenden	Krankheitserregern	der	direkte	oder	 indirekte	Nachweis	

zu	melden:		
1.	 Treponema	pallidum	
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2.	 HIV	
3.	 Echinococcus	sp.	
4.	 Toxoplasma	gondii;	Meldepflicht	nur	bei	konnatalen	Infektionen	
5.	 Neisseria	gonorrhoeae,	
6.	 Chlamydia	trachomatis,	sofern	es	sich	um	einen	der	Serotypen	L1	bis	Le	handelt.	

Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	2,	3	oder	Absatz	4,	§	10	Absatz	2	zu	erfol-
gen.	
(4)	 Bei	 Untersuchungen	 zum	 direkten	 Nachweis	 des	 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-

Coronavirus-2	 (SARS-CoV-2)	 mittels	 Nukleinsäureamplifikationstechnik	 ist	 das	 Untersuchungser-
gebnis	nichtnamentlich	zu	melden.	Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	2,	3	
oder	Absatz	4,	§	10	Absatz	3	zu	erfolgen.12	

	
12	ÄNDERUNGEN	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	 I	S.	566)	hat	Nr.	28	bis	30,	31	

bis	38,	39	bis	43	und	44	bis	47	in	Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	29	bis	31,	33	bis	40,	42	bis	46	und	48	bis	51	umnum-
meriert,	Nr.	27	durch	Nr.	28	ersetzt,	Nr.	11	bis	16	in	Nr.	12	bis	27	umnummeriert,	Nr.	10	durch	Nr.	11	er-
setzt,	Nr.	3	bis	9	 in	Nr.	4	bis	10	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3,	32,	41	und	47	eingefügt.	Nr.	10	
und	27	lauteten:	

„10.		Cryptosporidium	parvum	
27.		 Leptospira	interrogans“.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	3	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	6	in	Nr.	5	umnumme-
riert.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Rubellavirus;	Meldepflicht	nur	bei	konnatalen	Infektionen“.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Nr.	9	

in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		Corynebacterium	diphtheriae,	Toxin	bildend”.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	21	bis	23	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	21	
bis	23	lauteten:	

„21.	 Hepatitis-B-Virus	
22.	 Hepatitis-C-Virus;	Meldepflicht	für	alle	Nachweise,	soweit	nicht	bekannt	ist,	dass	eine	chronische	

Infektion	vorliegt	
23.	 Hepatitis-D-Virus“.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	36	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	36	lautete:	
„36.		Norwalk-ähnliches	Virus;	Meldepflicht	nur	für	den	direkten	Nachweis	aus	Stuhl“.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	49	und	50	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	49	
und	50	lauteten:	

„49.	 Yersinia	enterocolitica,	darmpathogen	
50.	 Yersinia	pestis“.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Meldung	
nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	2,	3,	4	und	Abs.	4,	§	9	Abs.	1,	2,	3	Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Namentlich	 sind	 in	dieser	Vorschrift	 nicht	 genannte	Krankheitserreger	 zu	melden,	 soweit	deren	

örtliche	und	zeitliche	Häufung	auf	eine	schwerwiegende	Gefahr	 für	die	Allgemeinheit	hinweist.	Die	Mel-
dung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	Abs.	4,	§	9	Abs.	2,	3	Satz	1	oder	3	zu	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Meldung	nach	
Satz	1	hat	gemäß	§	8	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	Abs.	4,	§	10	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	3,	4	Satz	1	zu	erfolgen.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	 I	S.	148)	hat	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3a	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	31a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	45a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	48	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	48	lautete:	

„48.		Vibrio	cholerae	O	1	und	O	139”.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	48a	eingefügt.	
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§	8	Zur	Meldung	verpflichtete	Personen	
(1)	Zur	Meldung	sind	verpflichtet:		
1.	 im	Falle	des	§	6	der	feststellende	Arzt	sowie	bei	der	Anwendung	patientennaher	Schnelltests	
bei	Dritten	die	feststellende	Person,	wenn	sie	nach	§	24	Satz	2	oder	aufgrund	einer	Rechtsver-
ordnung	nach	§	24	Satz	3	Nummer	1	zu	solchen	Schnelltests	befugt	ist;	in	Einrichtungen	nach	
§	 23	Absatz	 5	 Satz	 1	 ist	 für	 die	 Einhaltung	der	Meldepflicht	 neben	dem	 feststellenden	Arzt	
auch	der	 leitende	Arzt,	 in	Krankenhäusern	mit	mehreren	selbständigen	Abteilungen	der	 lei-
tende	Abteilungsarzt,	in	Einrichtungen	ohne	leitenden	Arzt	der	behandelnde	Arzt	verantwort-
lich,	

2.	 im	Falle	des	§	7	die	Leiter	von	Medizinaluntersuchungsämtern	und	sonstigen	privaten	oder	
öffentlichen	 Untersuchungsstellen	 einschließlich	 von	 Arztpraxen	mit	 Infektionserregerdiag-
nostik	und	Krankenhauslaboratorien	sowie	Zahnärzte	und	Tierärzte,	wenn	sie	aufgrund	einer	
Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	3	Nummer	2	befugt	sind,	im	Rahmen	einer	Labordiagnostik	
den	direkten	oder	indirekten	Nachweis	eines	Krankheitserregers	zu	führen,	

3.	 im	Falle	der	§§	6	und	7	auch	die	Leiter	von	Einrichtungen	der	pathologisch-anatomischen	Di-
agnostik,	

4.	 im	Falle	des	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nr.	4	und	im	Falle	des	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	38	bei	Tie-
ren,	mit	denen	Menschen	Kontakt	gehabt	haben,	auch	der	Tierarzt,	

5.	 im	Falle	des	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1,	2	und	5	und	Absatz	3	auch	Angehörige	eines	anderen	
Heil-	oder	Pflegeberufs,	der	für	die	Berufsausübung	oder	die	Führung	der	Berufsbezeichnung	
eine	staatlich	geregelte	Ausbildung	oder	Anerkennung	erfordert,	

6.	 im	Falle	des	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	auch	die	für	die	Durchführung	der	Schutzimpfung	
verantwortliche	Person;	bei	Schutzimpfungen,	die	durch	Apotheker	für	öffentliche	Apotheken	

	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	50a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	ii	und	jj	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	51	den	Punkt	am	Ende	gestrich-

en	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	52	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	den	Punkt	am	Ende	gestrichen	und	Abs.	3	

Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	44a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	

Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Bei	Untersuchungen	zum	direkten	oder	 indirekten	Nachweis	folgender	Krankheitserreger	 ist	das	

Untersuchungsergebnis	nichtnamentlich	zu	melden:	
1.		 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus	(SARS-CoV)	und	
2.		 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2	(SARS-CoV-2).	

	 Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	gemäß	§	8	Absatz	1	Nummer	2,	3	oder	Absatz	4,	§	10	Absatz	3	zu	erfolgen.“	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	36a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	6	„mit	verminderter	Empfindlichkeit	

gegenüber	Azithromycin,	Cefixim	oder	Ceftriaxon.“	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	1	Nr.	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	Nr.	6a	

in	Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	6b	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	1a	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	36b	eingefügt.	
	 Artikel	1a	Nr.	1	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	38a	eingefügt.	
	 Artikel	1a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	3	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	5	bis	7	in	Nr.	4	bis	6	

umnummeriert.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Plasmodium	sp.“.	
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durchgeführt	werden,	anstelle	der	für	die	Schutzimpfung	verantwortlichen	Person	der	Leiter	
der	öffentlichen	Apotheke,	

7.	 im	Fall	des	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	5	auch	die	Leiter	von	den	in	§	35	Absatz	1	
Satz	1	und	§	36	Absatz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen,	

8.	 im	Falle	des	§	6	Absatz	1	Satz	1	auch	der	Heilpraktiker.	
(2)	Die	Meldepflicht	besteht	nicht	für	Personen	des	Not-	und	Rettungsdienstes,	wenn	der	Patient	

unverzüglich	in	eine	ärztlich	geleitete	Einrichtung	gebracht	wurde.	Die	Meldepflicht	besteht	für	die	
in	Absatz	1	Nr.	5	bis	7	bezeichneten	Personen	nur,	wenn	ein	Arzt	nicht	hinzugezogen	wurde.	
(3)	Die	Meldepflicht	besteht	nicht,	wenn	dem	Meldepflichtigen	ein	Nachweis	 vorliegt,	 dass	die	

Meldung	 bereits	 erfolgte	 und	 andere	 als	 die	 bereits	 gemeldeten	 Angaben	 nicht	 erhoben	wurden.	
Eine	Meldepflicht	besteht	jedenfalls	nicht	für	Erkrankungen,	bei	denen	der	Verdacht	bereits	gemel-
det	wurde	und	andere	als	die	bereits	gemeldeten	Angaben	nicht	erhoben	wurden.	
(4)	 Absatz	 1	 Nr.	 2	 gilt	 entsprechend	 für	 Personen,	 die	 die	 Untersuchung	 zum	 Nachweis	 von	

Krankheitserregern	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	durchführen	lassen.13	

	
13	ÄNDERUNGEN	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Nr.	6	lautete:	
„6.		im	Falle	des	§	6	Abs.	1	Nr.	1,	2	und	5	der	verantwortliche	Luftfahrzeugführer	oder	der	Kapitän	eines	

Seeschiffes,“.	
	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1594)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	„Abs.	1	

Nr.	36“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	38“	ersetzt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	Abs.	1	„oder	

Mitteilung“	nach	„Meldung“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Krankenhäusern	oder	anderen	Einrich-

tungen	der	stationären	Pflege“	durch	„Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	5	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„der“	durch	„von	Arztpraxen	mit	Infekti-

onserregerdiagnostik	und“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„	 ,	wenn	ein	Befund	erhoben	wird,	der	

sicher	oder	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	auf	das	Vorliegen	einer	meldepflichtigen	Erkrankung	oder	Infek-
tion	durch	einen	meldepflichtigen	Krankheitserreger	schließen	lässt,“	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„§	6	Abs.	1“	durch	„§	6	Absatz	1	Satz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	

„7.		im	Falle	des	 §	6	Abs.	 1	Nr.	 1,	 2	und	5	die	Leiter	 von	Pflegeeinrichtungen,	 Justizvollzugsanstalten,	
Heimen,	Lagern	oder	ähnlichen	Einrichtungen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	auch	für	

Erkrankungen,	bei	denen	der	Verdacht	bereits	gemeldet	wurde.“	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Der	Meldepflichtige	hat	dem	Gesundheitsamt	unverzüglich	mitzuteilen,	wenn	sich	eine	Verdachts-

meldung	nicht	bestätigt	hat.“	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„sowie	Zahnärzte	und	Tierärzte,	wenn	sie	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	3	Nummer	2	
befugt	sind,	im	Rahmen	einer	Labordiagnostik	den	direkten	oder	indirekten	Nachweis	eines	Krankheitser-
regers	zu	führen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		im	Falle	 des	 §	 6	Absatz	 1	 Satz	 1	Nr.	 1,	 2	 und	5	 die	 Leiter	 von	Einrichtungen	nach	 §	 36	Absatz	 1	

Nummer	1	bis	6,“.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„sowie	

bei	der	Anwendung	patientennaher	Schnelltests	bei	Dritten	die	feststellende	Person,	wenn	sie	nach	§	24	
Satz	2	oder	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	3	Nummer	1	zu	solchen	Schnelltests	befugt	
ist“	nach	„feststellende	Arzt“	eingefügt.	
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§	9	Namentliche	Meldung	
(1)	Die	namentliche	Meldung	durch	eine	der	 in	§	8	Absatz	1	Nummer	1	und	4	bis	8	genannten	

Personen	muss,	soweit	vorliegend,	folgende	Angaben	enthalten:		
1.		zur	betroffenen	Person:		
a)		Name	und	Vorname,	
b)		Geschlecht,	
c)		Geburtsdatum,	
d)		Anschrift	 der	 Hauptwohnung	 oder	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthaltsortes	 und,	 falls	 abwei-
chend:	Anschrift	des	derzeitigen	Aufenthaltsortes,	

e)		weitere	Kontaktdaten,	
f)		 Tätigkeit	in	Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1	oder	nach	§	35	Ab-
satz	1	Satz	1	oder	§	36	Absatz	1	oder	Absatz	2	mit	Namen,	Anschrift	und	weiteren	Kontakt-
daten	der	Einrichtung	oder	des	Unternehmens,	

g)		Tätigkeit	nach	§	42	Absatz	1	bei	akuter	Gastroenteritis,	bei	akuter	Virushepatitis,	bei	Ty-
phus	 abdominalis	 oder	 Paratyphus	 und	 bei	 Cholera	mit	 Namen,	 Anschrift	 und	weiteren	
Kontaktdaten	der	Einrichtung	oder	des	Unternehmens,	

h)		Betreuung	oder	Unterbringung	in	oder	durch	Einrichtungen	oder	Unternehmen	nach	§	23	
Absatz	5	Satz	1	oder	§	35	Absatz	1	Satz	1	oder	§	36	Absatz	1	oder	Absatz	2	mit	Name,	An-
schrift	und	weiteren	Kontaktdaten	der	Einrichtungen	oder	Unternehmen	sowie	der	Art	der	
Einrichtung	oder	des	Unternehmens,	

i)		 Diagnose	oder	Verdachtsdiagnose,	
j)		 Tag	der	Erkrankung,	Tag	der	Diagnose,	 gegebenenfalls	Tag	des	Todes	und	wahrscheinli-
cher	Zeitpunkt	oder	Zeitraum	der	Infektion,	

k)		wahrscheinlicher	 Infektionsweg,	 einschließlich	 Umfeld,	 in	 dem	 die	 Übertragung	 wahr-
scheinlich	stattgefunden	hat,	mit	Name,	Anschrift	und	weiteren	Kontaktdaten	der	Infekti-
onsquelle	und	wahrscheinliches	Infektionsrisiko,	

l)		 in	 Deutschland:	 Landkreis	 oder	 kreisfreie	 Stadt,	 in	 dem	 oder	 in	 der	 die	 Infektion	wahr-
scheinlich	erworben	worden	ist,	ansonsten	Staat,	 in	dem	die	Infektion	wahrscheinlich	er-
worben	worden	ist,	

m)	bei	Tuberkulose,	Hepatitis	B	und	Hepatitis	C:	Geburtsstaat,	Staatsangehörigkeit	und	gege-
benenfalls	Jahr	der	Einreise	nach	Deutschland,	

n)	 bei	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19):	 Angaben	 zum	 Behandlungsergebnis	 und	
zum	Serostatus	in	Bezug	auf	diese	Krankheit,	

o)		Überweisung,	Aufnahme	und	Entlassung	aus	einer	Einrichtung	nach	§	23	Absatz	5	Satz	1,	
gegebenenfalls	intensivmedizinische	Behandlung	und	deren	Dauer,	

p)		Spender	für	eine	Blut-,	Organ-,	Gewebe-	oder	Zellspende	in	den	letzten	sechs	Monaten,	
q)		bei	impfpräventablen	Krankheiten	Angaben	zum	diesbezüglichen	Impfstatus,	
r)	 Zugehörigkeit	zu	den	in	§	54	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	genannten	Personengruppen,	

2.		Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	der	Untersuchungsstelle,	die	mit	der	Erregerdiag-
nostik	beauftragt	ist,	

3.		Name,	Anschrift	 und	weitere	Kontaktdaten	 sowie	die	 lebenslange	Arztnummer	 (LANR)	und	
die	Betriebsstättennummer	(BSNR)	des	Meldenden	und	

	
	 30.06.2022.—Artikel	3a	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„auch“	

nach	„und	7“	eingefügt.	
	 Artikel	3a	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„Abs.	3“	durch	„Absatz	3	auch“	ersetzt.	
	 Artikel	3a	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 Artikel	3a	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„auch“	nach	„und	5“	eingefügt.	
	 Artikel	3a	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	„auch“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	7	

„§	36	Absatz	1	Nummer	1	bis	7“	durch	„§	35	Absatz	1	Satz	1	und	§	36	Absatz	1“	ersetzt.	
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4.		bei	einer	Meldung	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	die	Angaben	zur	Schutzimpfung	nach	
§	22	Absatz	2.	

(2)	Die	namentliche	Meldung	durch	eine	in	§	8	Absatz	1	Nummer	2	und	3	genannte	Person	muss,	
soweit	vorliegend,	folgende	Angaben	enthalten:		
1.		zur	betroffenen	Person:		
a)		Name	und	Vorname,	
b)		Geschlecht,	
c)		Geburtsdatum,	
d)		Anschrift	 der	 Hauptwohnung	 oder	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthaltsortes	 und,	 falls	 abwei-
chend:	Anschrift	des	derzeitigen	Aufenthaltsortes,	

e)		weitere	Kontaktdaten,	
f)		 Art	des	Untersuchungsmaterials,	
g)		Entnahmedatum	oder	Eingangsdatum	des	Untersuchungsmaterials,	
h)		Nachweismethode,	
i)		 Untersuchungsbefund,	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	und	
j)		 erkennbare	Zugehörigkeit	zu	einer	Erkrankungshäufung,	
k)	 bei	Plasmodium	spp.:	Angaben	zu	einer	zum	wahrscheinlichen	Zeitpunkt	der	Infektion	er-
folgten	Maßnahme	der	spezifischen	Prophylaxe,	

2.		Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Einsenders	und	
3.		Name,	Anschrift	 und	weitere	Kontaktdaten	 sowie	die	 lebenslange	Arztnummer	 (LANR)	und	
die	Betriebsstättennummer	(BSNR)	des	Meldenden	sowie	Zuordnungsmerkmale	 für	weitere	
Untersuchungen.	

Der	Einsender	hat	den	Meldenden	bei	dessen	Angaben	nach	Satz	1	zu	unterstützen	und	diese	Anga-
ben	gegebenenfalls	zu	vervollständigen.	Bei	einer	Untersuchung	auf	Hepatitis	C	hat	der	Einsender	
dem	Meldenden	mitzuteilen,	ob	ihm	eine	chronische	Hepatitis	C	bei	der	betroffenen	Person	bekannt	
ist.	
(3)	Die	namentliche	Meldung	muss	unverzüglich	erfolgen	und	dem	zuständigen	Gesundheitsamt	

nach	Absatz	4	spätestens	24	Stunden,	nachdem	der	Meldende	Kenntnis	erlangt	hat,	vorliegen.	Eine	
Meldung	darf	wegen	einzelner	 fehlender	Angaben	nicht	verzögert	werden.	Die	Nachmeldung	oder	
Korrektur	von	Angaben	hat	unverzüglich	nach	deren	Vorliegen	an	das	Gesundheitsamt	zu	erfolgen,	
das	 die	 ursprüngliche	Meldung	 erhalten	 hat.	Das	Gesundheitsamt	 ist	 befugt,	 von	 dem	Meldenden	
Auskunft	über	Angaben	zu	verlangen,	die	die	Meldung	zu	enthalten	hat.	Der	Meldende	hat	dem	Ge-
sundheitsamt	unverzüglich	anzugeben,	wenn	sich	eine	Verdachtsmeldung	nicht	bestätigt	hat.	
(4)	Meldungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	haben	an	das	Gesundheitsamt	zu	erfolgen,	in	dessen	

Bezirk	sich	die	betroffene	Person	derzeitig	aufhält	oder	zuletzt	aufhielt.	Sofern	die	betroffene	Per-
son	 in	 einer	Einrichtung	 gemäß	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	h	betreut	 oder	untergebracht	 ist,	
haben	Meldungen	nach	Absatz	1	an	das	Gesundheitsamt	zu	erfolgen,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Ein-
richtung	befindet.	Abweichend	von	Satz	1	haben	Meldungen	nach	Absatz	2	an	das	Gesundheitsamt	
zu	erfolgen,	in	dessen	Bezirk	die	Einsender	ihren	Sitz	haben,	wenn	den	Einsendern	keine	Angaben	
zum	Aufenthalt	der	betroffenen	Person	vorliegen.	
(5)	Die	verarbeiteten	Daten	zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	von	Krankheitser-

regern	werden	 jeweils	 fallbezogen	mit	den	Daten	der	 zu	diesem	Fall	 geführten	Ermittlungen	und	
getroffenen	Maßnahmen	 sowie	mit	 den	 daraus	 gewonnenen	 Erkenntnissen	 auch	 an	 das	 Gesund-
heitsamt	übermittelt,		
1.		 in	dessen	Bezirk	die	betroffene	Person	ihre	Hauptwohnung	hat	oder	zuletzt	hatte	oder	
2.		 in	dessen	Bezirk	sich	die	betroffene	Person	gewöhnlich	aufhält,	falls	ein	Hauptwohnsitz	nicht	
feststellbar	ist	oder	falls	die	betroffene	Person	sich	dort	gewöhnlich	nicht	aufhält.	

	 (6)	Die	verarbeiteten	Daten	zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	von	Krankheitser-
regern	werden	 jeweils	 fallbezogen	mit	den	Daten	der	 zu	diesem	Fall	 geführten	Ermittlungen	und	
getroffenen	Maßnahmen	sowie	mit	den	daraus	gewonnenen	Erkenntnissen	auch	an	die	zuständigen	
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Stellen	der	Bundeswehr	übermittelt,	 sofern	die	betroffene	Person	einer	Personengruppe	 im	Sinne	
des	§	54	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	angehört.14	

	
14	ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2007.—Artikel	6	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1574)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	13	„oder	Gewebespende“	durch	„	,	Gewebe-	oder	Zellspende“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	„§	23	

Absatz	5	oder	6	oder“	nach	„Einrichtungen	im	Sinne	des“	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	 (BGBl.	 I	 S.	566)	hat	 in	Abs.	1	 Satz	1	

Nr.	10	„(in	Deutschland:	Landkreis	oder	kreisfreie	Stadt)“	nach	„Land“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Die	namentliche	

Meldung	muss	unverzüglich,	spätestens	innerhalb	von	24	Stunden	nach	erlangter	Kenntnis	gegenüber	dem	
für	den	Aufenthalt	des	Betroffenen	zuständigen	Gesundheitsamt,	im	Falle	des	Absatzes	2	gegenüber	dem	
für	den	Einsender	zuständigen	Gesundheitsamt	erfolgen.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Der	verantwortliche	Luftfahrzeugführer	oder	der	Kapitän	eines	Seeschiffes	meldet	unterwegs	fest-

gestellte	meldepflichtige	 Krankheiten	 an	 den	 Flughafen-	 oder	 Hafenarzt	 des	 inländischen	 Ziel-	 und	 Ab-
fahrtsortes.	Die	dort	verantwortlichen	Ärzte	melden	an	das	 für	den	 jeweiligen	Flughafen	oder	Hafen	zu-
ständige	Gesundheitsamt.“	

	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Tätigkeit	in	Einrichtungen	im	Sinne	des	§	23	Absatz	5	oder	6	oder	§	36	Abs.	1	oder	2;	Tätigkeit	im	
Sinne	 des	 §	 42	 Abs.	 1	 bei	 akuter	 Gastroenteritis,	 akuter	 Virushepatitis,	 Typhus	 abdominalis/	
Paratyphus	und	Cholera“.	

	 Artikel	41	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Abs.	1	Nr.	21“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	22“	ersetzt.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Die	namentliche	Meldung	durch	eine	der	in	§	8	Abs.	1	Nr.	1,	4	bis	8	genannten	Personen	muss	fol-
gende	Angaben	enthalten:		

1.	 Name,	Vorname	des	Patienten	
2.	 Geschlecht	
3.	 Tag,	Monat	und	Jahr	der	Geburt	
4.	 Anschrift	der	Hauptwohnung	und,	falls	abweichend:	Anschrift	des	derzeitigen	Aufenthaltsortes	
5.	 Tätigkeit	 in	 Einrichtungen	 oder	 Gewerben	 im	 Sinne	 des	 §	 23	 Absatz	 5	 oder	 des	 §	 36	 Absatz	 1		

oder	2;	Tätigkeit	im	Sinne	des	§	42	Absatz	1	bei	akuter	Gastroenteritis,	akuter	Virushepatitis,	Ty-
phus	abdominalis/Paratyphus	und	Cholera	

6.	 Betreuung	in	einer	Gemeinschaftseinrichtung	gemäß	§	33	
7.	 Diagnose	beziehungsweise	Verdachtsdiagnose	
8.	 Tag	der	Erkrankung	oder	Tag	der	Diagnose,	gegebenenfalls	Tag	des	Todes	
9.	 wahrscheinliche	Infektionsquelle	
10.	 Land	 (in	Deutschland:	 Landkreis	 oder	 kreisfreie	 Stadt),	 in	 dem	die	 Infektion	wahrscheinlich	 er-

worben	wurde;	bei	Tuberkulose	Geburtsland	und	Staatsangehörigkeit	
11.	 Name,	Anschrift	und	Telefonnummer	der	mit	der	Erregerdiagnostik	beauftragten	Untersuchungs-

stelle	
12.	 Überweisung	 in	 ein	Krankenhaus	beziehungsweise	Aufnahme	 in	 einem	Krankenhaus	oder	 einer	

anderen	Einrichtung	der	stationären	Pflege	und	Entlassung	aus	der	Einrichtung,	soweit	dem	Mel-
depflichtigen	bekannt	

13.	 Blut-,	Organ-,	Gewebe-	oder	Zellspende	in	den	letzten	sechs	Monaten	
14.	 Name,	Anschrift	und	Telefonnummer	des	Meldenden	
15.	 bei	einer	Meldung	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	3	die	Angaben	nach	§	22	Abs.	2.	

	 Bei	den	in	§	8	Abs.	1	Nr.	4	bis	8	genannten	Personen	beschränkt	sich	die	Meldepflicht	auf	die	ihnen	vorlie-
genden	Angaben.	

	 	 (2)	Die	namentliche	Meldung	durch	eine	in	§	8	Abs.	1	Nr.	2	und	3	genannte	Person	muss	folgende	An-
gaben	enthalten:		

1.	 Name,	Vorname	des	Patienten	
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2.	 Geschlecht,	soweit	die	Angabe	vorliegt	
3.	 Tag,	Monat	und	Jahr	der	Geburt,	soweit	die	Angaben	vorliegen	
4.	 Anschrift	 der	 Hauptwohnung	 und,	 falls	 abweichend:	 Anschrift	 des	 derzeitigen	 Aufenthaltsortes,	

soweit	die	Angaben	vorliegen	
5.	 Art	des	Untersuchungsmaterials	
6.	 Eingangsdatum	des	Untersuchungsmaterials	
7.	 Nachweismethode	
8.	 Untersuchungsbefund	
9.	 Name,	Anschrift	und	Telefonnummer	des	einsendenden	Arztes	beziehungsweise	des	Krankenhau-

ses	
10.	 Name,	Anschrift	und	Telefonnummer	des	Meldenden.	

	 Der	einsendende	Arzt	hat	bei	einer	Untersuchung	auf	Hepatitis	C	dem	Meldepflichtigen	mitzuteilen,	ob	ihm	
eine	chronische	Hepatitis	C	bei	dem	Patienten	bekannt	ist.	

	 	 (3)	 Die	 namentliche	Meldung	muss	 unverzüglich	 erfolgen	 und	 spätestens	 innerhalb	 von	 24	 Stunden	
nach	erlangter	Kenntnis	dem	für	den	Aufenthalt	des	Betroffenen	zuständigen	Gesundheitsamt,	im	Falle	des	
Absatzes	2	gegenüber	dem	für	den	Einsender	zuständigen	Gesundheitsamt	vorliegen.	Eine	Meldung	darf	
wegen	einzelner	fehlender	Angaben	nicht	verzögert	werden.	Die	Nachmeldung	oder	Korrektur	von	Anga-
ben	hat	 unverzüglich	 nach	 deren	Vorliegen	 zu	 erfolgen.	 Liegt	 die	Hauptwohnung	 oder	 der	 gewöhnliche	
Aufenthaltsort	der	betroffenen	Person	im	Bereich	eines	anderen	Gesundheitsamtes,	so	hat	das	unterrichte-
te	Gesundheitsamt	das	für	die	Hauptwohnung,	bei	mehreren	Wohnungen	das	für	den	gewöhnlichen	Auf-
enthaltsort	des	Betroffenen	zuständige	Gesundheitsamt	unverzüglich	zu	benachrichtigen.	

	 	 (4)	(weggefallen)	
	 	 (5)	Das	Gesundheitsamt	darf	die	gemeldeten	personenbezogenen	Daten	nur	 für	seine	Aufgaben	nach	

diesem	Gesetz	verarbeiten	und	nutzen.	Personenbezogene	Daten	sind	zu	löschen,	wenn	ihre	Kenntnis	für	
das	Gesundheitsamt	zur	Erfüllung	der	in	seiner	Zuständigkeit	liegenden	Aufgaben	nicht	mehr	erforderlich	
ist,	Daten	zu	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	22	spätestens	jedoch	nach	drei	Jahren.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	1	Buchstabe	f	„Absatz	5“	durch	„Absatz	3	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	q	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Buchstabe	h	

in	Abs.	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	h	lautete:	
„h)	Betreuung	 oder	 Unterbringung	 in	 Einrichtungen	 nach	 §	 23	 Absatz	 5	 Satz	 1	 oder	 §	 36	 Absatz	 1	

Nummer	1	bis	6	mit	Namen,	Anschrift	und	weiteren	Kontaktdaten	der	Einrichtung,“.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	k	in	Abs.	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	k	lau-

tete:	
„k)	wahrscheinliche	Infektionsquelle,	einschließlich	der	zugrunde	liegenden	Tatsachen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	bis	ee	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	n	bis	q	in	Abs.	1	Nr.	1	in	die	Buch-
staben	o	bis	r	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	n	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	r	„§	70	Absatz	1	Num-
mer	1	bis	3“	durch	„§	54a	Absatz	1	Nummer	1	und	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„§	70	Absatz	1	Nummer	1	bis	3“	durch	„§	54a	Absatz	1	
Nummer	1	und	2“	ersetzt.	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	 7	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	18.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	hat	 in	
Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	r	„und	2“	durch	„bis	5“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 litt.	 bb	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 3	 „sowie	 die	 lebenslange	Arztnummer	
(LANR)	und	die	Betriebsstättennummer	(BSNR)“	nach	„Kontaktdaten“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	Nr.	 3	 „sowie	 die	 lebenslange	 Arztnummer	
(LANR)	und	die	Betriebsstättennummer	(BSNR)“	nach	„Kontaktdaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1	und	2“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesezes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Meldungen	
nach	Absatz	2	haben	an	das	Gesundheitsamt	zu	erfolgen,	in	dessen	Bezirk	die	Einsender	ihren	Sitz	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„und	2“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
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§	10	Nichtnamentliche	Meldung	
(1)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	6	Absatz	3	Satz	1	muss	unverzüglich	erfolgen	und	dem	

Gesundheitsamt,	 in	 dessen	 Bezirk	 sich	 die	 Einrichtung	 befindet,	 spätestens	 24	 Stunden	 nach	 der	
Feststellung	des	Ausbruchs	vorliegen.	Die	Meldung	muss,	soweit	vorliegend,	folgende	Angaben	ent-
halten:		
1.		Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten		
a)		der	betroffenen	Einrichtung,	
b)		des	Meldenden,	
c)		der	mit	der	Erregerdiagnostik	beauftragten	Untersuchungsstelle	und	

2.		 folgende	einzelfallbezogene	Angaben	zu	den	aufgetretenen	nosokomialen	 Infektionen	 sowie	
zu	allen	damit	wahrscheinlich	oder	vermutlich	 in	 epidemischem	Zusammenhang	 stehenden	
Kolonisationen:		
a)	 Geschlecht	der	betroffenen	Person,	
b)	Monat	und	Jahr	der	Geburt	der	betroffenen	Person,	
c)	 Untersuchungsbefund,	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	
d)	Diagnose,	
e)	 Datum	der	Diagnose,	
f)	 wahrscheinlicher	 Infektionsweg,	 einschließlich	 Umfeld,	 in	 dem	 die	 Übertragung	 wahr-
scheinlich	stattgefunden	hat,	mit	Name,	Anschrift	und	weiteren	Kontaktdaten	der	Infekti-
onsquelle	und	wahrscheinliches	Infektionsrisiko.	

§	9	Absatz	3	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	7	Absatz	3	Satz	1	muss	 innerhalb	von	zwei	Wochen,	

nachdem	 der	 Meldende	 Kenntnis	 erlangt	 hat,	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut	 erfolgen.	 Das	 Robert	
Koch-Institut	bestimmt	die	technischen	Übermittlungsstandards.	Die	Meldung	muss	folgende	Anga-
ben	enthalten:		
1.		 in	den	Fällen	des	§	7	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	eine	fallbezogene	Pseudonymisierung,	
2.		 Geschlecht	der	betroffenen	Person,	
3.		 Monat	und	Jahr	der	Geburt	der	betroffenen	Person,	
4.		 die	ersten	drei	Ziffern	der	Postleitzahl	der	Hauptwohnung	oder	des	gewöhnlichen	Aufent-

haltsortes,	
5.		 Untersuchungsbefund	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	
6.		 Monat	und	Jahr	der	Diagnose,	
7.		 Art	des	Untersuchungsmaterials,	
8.		 Nachweismethode,	
9.		 wahrscheinlicher	Infektionsweg	und	wahrscheinliches	Infektionsrisiko,	
10.		 Staat,	in	dem	die	Infektion	wahrscheinlich	erfolgt	ist,	
11.		 bei	 Treponema	 pallidum,	 HIV	 und	 Neisseria	 gonorrhoeae	 Angaben	 zu	 einer	 zum	 wahr-

scheinlichen	Zeitpunkt	der	Infektion	erfolgten	Maßnahme	der	spezifischen	Prophylaxe	und	

	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	1b	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	 I	S.	370)	hat	Buchstabe	g	 in	

Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	g	lautete:		
„g)	Eingangsdatum	des	Untersuchungsmaterials,“.	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„sowie	Zuordnungsmerkmale	für	weitere	
Untersuchungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	f	„§	36	Absatz	1	und	2“	durch	„§	35	Absatz	1	Satz	1	oder	§	36	Absatz	1	oder	Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	h	„§	35	Absatz	1	Satz	1	oder“	nach	
„Satz	1	oder“	eingefügt.	

	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	Buch-
stabe	k	eingefügt.	
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bei	 Neisseria	 gonorrhoeae	 Angaben	 zu	 einer	 vorliegenden	 verminderten	 Empfindlichkeit	
gegenüber	Azithromycin,	Cefixim	oder	Ceftriaxon,	

12.		 Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Einsenders	und	
13.		 Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Meldenden.	

Der	Einsender	hat	den	Meldenden	bei	den	Angaben	nach	Satz	3	zu	unterstützen	und	diese	Angaben	
gegebenenfalls	zu	vervollständigen.	§	9	Absatz	3	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	7	Absatz	4	Satz	1	muss	spätestens	24	Stunden,	nach-

dem	 der	 Meldende	 Kenntnis	 von	 dem	 Untersuchungsergebnis	 erlangt	 hat,	 an	 das	 Robert	 Koch-
Institut	erfolgen.	Die	Meldung	muss	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		Geschlecht	der	betroffenen	Person,	
2.		Monat	und	Jahr	der	Geburt	der	betroffenen	Person,	
3.		die	ersten	drei	Ziffern	der	Postleitzahl	der	Hauptwohnung	oder	des	gewöhnlichen	Aufenthalt-
sortes	der	betroffenen	Person,	

4.		Untersuchungsbefund	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	
5.		Art	des	Untersuchungsmaterials,	
6.		Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Meldenden,	
7.		Grund	der	Untersuchung.	
(4)	Die	fallbezogene	Pseudonymisierung	nach	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	besteht	aus	dem	dritten	

Buchstaben	des	ersten	Vornamens	 in	Verbindung	mit	der	Anzahl	der	Buchstaben	des	ersten	Vor-
namens	sowie	dem	dritten	Buchstaben	des	ersten	Nachnamens	 in	Verbindung	mit	der	Anzahl	der	
Buchstaben	des	ersten	Nachnamens.	Bei	Doppelnamen	wird	jeweils	nur	der	erste	Teil	des	Namens	
berücksichtigt;	Umlaute	werden	in	zwei	Buchstaben	dargestellt.	Namenszusätze	bleiben	unberück-
sichtigt.	§	14	Absatz	3	bleibt	unberührt.	Angaben	nach	den	Sätzen	1	bis	3	und	die	Angaben	zum	Mo-
nat	der	Geburt	dürfen	vom	Robert	Koch-Institut	lediglich	zu	der	Prüfung,	ob	verschiedene	Meldun-
gen	sich	auf	denselben	Fall	beziehen,	verarbeitet	werden.	Sie	sind	zu	löschen,	sobald	nicht	mehr	zu	
erwarten	ist,	dass	die	damit	bewirkte	Einschränkung	der	Prüfung	nach	Satz	5	eine	nicht	unerhebli-
che	Verfälschung	der	aus	den	Meldungen	zu	gewinnenden	epidemiologischen	Beurteilung	bewirkt.15	

	
15	ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	auf-

gehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	6	Abs.	3	muss	die	Angaben	nach	den	Num-
mern	5,	9	und	11	sowie	Name	und	Anschrift	der	betroffenen	Einrichtung	enthalten.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	„Für	die	nichtna-
mentliche	Meldung	nach	§	6	Abs.	3	gilt	§	9	Abs.	3	Satz	1	bis	3	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	 I	S.	566)	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	„zehn	

Jahren“	durch	„30	Jahren“	ersetzt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	7	Abs.	3	muss	folgende	Angaben	enthalten:		

1.	 im	Falle	des	§	7	Abs.	3	Nr.	2	eine	fallbezogene	Verschlüsselung	gemäß	Absatz	2	
2.	 Geschlecht	
3.	 Monat	und	Jahr	der	Geburt	
4.	 erste	drei	Ziffern	der	Postleitzahl	der	Hauptwohnung	
5.	 Untersuchungsbefund	
6.	 Monat	und	Jahr	der	Diagnose	
7.	 Art	des	Untersuchungsmaterials	
8.	 Nachweismethode	
9.	 wahrscheinlicher	Infektionsweg,	wahrscheinliches	Infektionsrisiko	
10.	 Land,	in	dem	die	Infektion	wahrscheinlich	erworben	wurde	
11.	 Name,	Anschrift	und	Telefonnummer	des	Meldenden	
12.	 bei	Malaria	Angaben	zur	Expositions-	und	Chemoprophylaxe.	
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	 Der	 einsendende	 Arzt	 hat	 den	Meldepflichtigen	 insbesondere	 bei	 den	 Angaben	 zu	 den	 Nummern	 9,	 10	

und	12	zu	unterstützen.	
	 	 (2)	 Die	 fallbezogene	 Verschlüsselung	 besteht	 aus	 dem	 dritten	 Buchstaben	 des	 ersten	 Vornamens	 in	

Verbindung	mit	der	Anzahl	der	Buchstaben	des	ersten	Vornamens	sowie	dem	dritten	Buchstaben	des	ers-
ten	Nachnamens	in	Verbindung	mit	der	Anzahl	der	Buchstaben	des	ersten	Nachnamens.	Bei	Doppelnamen	
wird	 jeweils	 nur	 der	 erste	Teil	 des	Namens	berücksichtigt;	Umlaute	werden	 in	 zwei	Buchstaben	darge-
stellt.	Namenszusätze	bleiben	unberücksichtigt.	

	 	 (3)	Bei	den	in	§	8	Abs.	1	Nr.	3	und	5	genannten	Personen	beschränkt	sich	der	Umfang	der	Meldung	auf	
die	ihnen	vorliegenden	Angaben.	

	 	 (4)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	7	Abs.	3	muss	 innerhalb	von	zwei	Wochen	gegenüber	dem	
Robert	Koch-Institut	erfolgen.	Es	ist	ein	vom	Robert	Koch-Institut	erstelltes	Formblatt	oder	ein	geeigneter	
Datenträger	zu	verwenden.	

	 	 (5)	 Die	 Angaben	 nach	 Absatz	 2	 und	 die	 Angaben	 zum	Monat	 der	 Geburt	 dürfen	 vom	 Robert	 Koch-
Institut	lediglich	zu	der	Prüfung	verarbeitet	und	genutzt	werden,	ob	verschiedene	Meldungen	sich	auf	die-
selbe	Person	beziehen.	Sie	sind	zu	löschen,	sobald	nicht	mehr	zu	erwarten	ist,	dass	die	damit	bewirkte	Ein-
schränkung	der	Prüfungen	nach	Satz	1	eine	nicht	unerhebliche	Verfälschung	der	aus	den	Meldungen	zu	
gewinnenden	epidemiologischen	Beurteilung	bewirkt,	jedoch	spätestens	nach	30	Jahren.	

	 	 (6)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	6	Absatz	3	muss	die	Angaben	nach	Absatz	1	Nummer	5,	9	
und	11,	Monat	und	Jahr	der	einzelnen	Diagnosen	sowie	Name	und	Anschrift	der	betroffenen	Einrichtung	
enthalten.	Absatz	3	ist	anzuwenden.	§	9	Absatz	3	Satz	1	bis	3	gilt	entsprechend.“	

	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	
„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Buchstabe	f	in	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	f	lautete:	

„f)	wahrscheinliche	Infektionsquelle,	einschließlich	der	zugrunde	liegenden	Tatsachen.“	
	 Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	1	„nach	Absatz	3“	durch	„nach	Absatz	4“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	 1	Nr.	 8	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	18.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	hat	 in	Abs.	 2	

Satz	3	Nr.	1	„nach	Absatz	4“	durch	„nach	Absatz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	umnummeriert.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	nichtnamentliche	Meldung	nach	§	7	Absatz	4	Satz	1	muss	spätestens	24	Stunden,	nachdem	der	

Meldende	Kenntnis	erlangt	hat,	an	das	Robert	Koch-Institut	erfolgen.	Die	Meldung	muss	folgende	Angaben	
enthalten:	

1.		 eine	fallbezogene	Pseudonymisierung	nach	Absatz	4,	
2.		 Geschlecht	der	betroffenen	Person,	
3.		 Monat	und	Jahr	der	Geburt	der	betroffenen	Person,	
4.		 die	ersten	drei	Ziffern	der	Postleitzahl	der	Hauptwohnung	oder	des	gewöhnlichen	Aufenthaltsor-

tes,	
5.	 Untersuchungsbefund	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	
6.		 Art	des	Untersuchungsmaterials,	
7.		 Nachweismethode,	
8.		 Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Einsenders,	
9.		 Name,	Anschrift	und	weitere	Kontaktdaten	des	Meldenden,	
10.		 Grund	der	Untersuchung.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1454)	hat	 in	
Abs.	2	Satz	3	Nr.	1	„nach	Absatz	3“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	2	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.		bei	Malaria	Angaben	zur	Expositions-	und	Chemoprophylaxe,“.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	und	4	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	fallbezogene	Pseudonymisierung	besteht	aus	dem	dritten	Buchstaben	des	ersten	Vornamens	in	

Verbindung	mit	der	Anzahl	der	Buchstaben	des	ersten	Vornamens	sowie	dem	dritten	Buchstaben	des	ers-
ten	Nachnamens	in	Verbindung	mit	der	Anzahl	der	Buchstaben	des	ersten	Nachnamens.	Bei	Doppelnamen	
wird	 jeweils	 nur	 der	 erste	Teil	 des	Namens	berücksichtigt;	Umlaute	werden	 in	 zwei	Buchstaben	darge-
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§	11	Übermittlungen	an	die	zuständige	Landesbehörde	und	an	das	Robert	Koch-Institut	
(1)	Die	verarbeiteten	Daten	zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	von	Krankheitser-

regern	werden	anhand	der	Falldefinitionen	nach	Absatz	2	bewertet	und	spätestens	am	 folgenden	
Arbeitstag	durch	das	nach	Absatz	3	zuständige	Gesundheitsamt	vervollständigt,	gegebenenfalls	aus	
verschiedenen	Meldungen	zum	selben	Fall	zusammengeführt	und	der	zuständigen	Landesbehörde	
sowie	von	dort	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag	dem	Robert	Koch-Institut	mit	folgenden	Anga-
ben	übermittelt:		
1.		zur	betroffenen	Person:		
a)		Geschlecht,	
b)		Monat	und	Jahr	der	Geburt,	
c)		Tag	der	Verdachtsmeldung,	Angabe,	wenn	sich	ein	Verdacht	nicht	bestätigt	hat,	Tag	der	Er-
krankung,	 Tag	 der	 Diagnose,	 gegebenenfalls	 Tag	 des	 Todes	 und	 wahrscheinlicher	 Zeit-
punkt	oder	Zeitraum	der	Infektion,	

d)		Untersuchungsbefund,	einschließlich	Typisierungsergebnissen,	
e)		wahrscheinlicher	 Infektionsweg,	 einschließlich	 Umfeld,	 in	 dem	 die	 Übertragung	 wahr-
scheinlich	stattgefunden	hat;	wahrscheinliches	Infektionsrisiko,	Impf-	und	Serostatus	und	
erkennbare	Zugehörigkeit	zu	einer	Erkrankungshäufung,	

f)		 gegebenenfalls	Informationen	zur	Art	der	Einrichtung	bei	Tätigkeit,	Betreuung	oder	Unter-
bringung	 in	Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	5	Satz	1	
oder	§	35	Absatz	1	Satz	1	oder	§	36	Absatz	1	oder	Absatz	2,	

g)		in	Deutschland:	 Gemeinde	mit	 zugehörigem	 amtlichem	 achtstelligem	Gemeindeschlüssel,	
in	der	die	Infektion	wahrscheinlich	erfolgt	ist,	ansonsten	Staat,	in	dem	die	Infektion	wahr-
scheinlich	erfolgt	ist,	

h)		bei	reiseassoziierter	Legionellose:	Name	und	Anschrift	der	Unterkunft,	
i)		 bei	Tuberkulose,	Hepatitis	B	und	Hepatitis	C:	Geburtsstaat,	Staatsangehörigkeit	und	gege-
benenfalls	Jahr	der	Einreise	nach	Deutschland,	

j)	 bei	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19);	durchgeführte	Maßnahmen	nach	dem	5.	Ab-
schnitt;	gegebenenfalls	Behandlungsergebnis	und	Angaben	zur	Anzahl	der	Kontaktperso-
nen,	und	 jeweils	zu	diesen	Angaben	zu	Monat	und	 Jahr	der	Geburt,	Geschlecht,	 zuständi-
gem	Gesundheitsamt,	Beginn	und	Ende	der	Absonderung	und	darüber,	ob	bei	diesen	eine	
Infektion	nachgewiesen	wurde,	

k)		Überweisung,	Aufnahme	und	Entlassung	aus	einer	Einrichtung	nach	§	23	Absatz	5	Satz	1,	
gegebenenfalls	intensivmedizinische	Behandlung	und	deren	Dauer,	

l)	 Zugehörigkeit	zu	den	in	§	54a	Absatz	1	Nummer	1	bis	5	genannten	Personengruppen,	
m)	Gemeonde	mit	 zugehörigem	 amtlichem	 amtstelligem	 Gemeindeschlüssel	 der	 Hauptwoh-
nung	oder	des	gewöhnlichen	Aufenthaltsortes	und,	falls	abweichend,	des	derzeitigen	Auf-
enthaltsortes,	

n)	 bei	Plasmodium	spp.:	Angaben	zu	einer	zum	wahrscheinouchn	Zeitpunkt	der	Infektion	er-
folgten	Maßnahme	der	spezifischen	Prophylaxe,	

2.		zuständige	Gesundheitsämter	oder	zuständige	Stellen	nach	§	54a	und	
3.		Datum	der	Meldung.	

	
stellt.	 Namenszusätze	 bleiben	 unberücksichtigt.	 §	 14	Absatz	 3	 bleibt	 unberührt.	 Angaben	 nach	 den	 Sät-
zen	1	bis	3	und	die	Angaben	zum	Monat	der	Geburt	dürfen	vom	Robert	Koch-Institut	lediglich	zu	der	Prü-
fung,	 ob	 verschiedene	Meldungen	 sich	 auf	 denselben	 Fall	 beziehen,	 verarbeitet	 werden.	 Sie	 sind	 zu	 lö-
schen,	sobald	nicht	mehr	zu	erwarten	ist,	dass	die	damit	bewirkte	Einschränkung	der	Prüfung	nach	Satz	5	
eine	nicht	unerhebliche	Verfälschung	der	aus	den	Meldungen	zu	gewinnenden	epidemiologischen	Beurtei-
lung	bewirkt.“	

	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	11	
„	,	Plasmodium	sp.“	nach	„HIV“	gestrichen.	
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In	den	Fällen	der	Meldung	nach	§	6	Absatz	3	Satz	1	sind	nur	die	Angaben	nach	Satz	1	Nummer	2	
und	3	sowie	zu	den	aufgetretenen	nosokomialen	Infektionen	und	den	damit	zusammenhängenden	
Kolonisationen	jeweils	nur	die	Angaben	nach	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	e	erforderlich.	Für	
die	 Übermittlungen	 von	 den	 zuständigen	 Landesbehörden	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut	 bestimmt	
das	 Robert	 Koch-Institut	 die	 technischen	 Übermittlungsstandards.	 Frühere	 Übermittlungen	 sind	
gegebenenfalls	zu	berichtigen	und	zu	ergänzen,	insoweit	gelten	die	Sätze	1	bis	3	entsprechend.	
(2)	Das	Robert	Koch-Institut	erstellt	 entsprechend	den	 jeweiligen	epidemiologischen	Erforder-

nissen	die	Falldefinitionen	 für	die	Bewertung	von	Verdachts-,	Erkrankungs-	oder	Todesfällen	und	
Nachweisen	von	Krankheitserregern	und	schreibt	sie	fort.	
(3)	Für	die	Vervollständigung,	Zusammenführung	und	Übermittlung	der	Daten	nach	Absatz	1	ist	

das	Gesundheitsamt	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	betroffene	Person	ihre	Hauptwohnung	hat	oder	
zuletzt	hatte.	Falls	ein	Hauptwohnsitz	nicht	feststellbar	ist	oder	die	betroffene	Person	sich	dort	ge-
wöhnlich	nicht	 aufhält,	 so	 ist	 das	Gesundheitsamt	 zuständig,	 in	 dessen	Bezirk	 sich	die	 betroffene	
Person	gewöhnlich	aufhält.	Falls	ein	solcher	Aufenthaltsort	nicht	feststellbar	ist	oder	in	den	Fällen	
der	Meldung	nach	§	6	Absatz	3	Satz	1	ist	das	Gesundheitsamt	zuständig,	welches	die	Daten	erstmals	
verarbeitet	hat.	Das	nach	den	Sätzen	1	bis	3	zuständige	Gesundheitsamt	kann	diese	Zuständigkeit	an	
ein	 anderes	 Gesundheitsamt	mit	 dessen	 Zustimmung	 abgeben,	 insbesondere	wenn	 schwerpunkt-
mäßig	 im	 Zuständigkeitsbereich	 des	 anderen	 Gesundheitsamtes	 weitere	 Ermittlungen	 nach	 §	 25	
Absatz	1	angestellt	werden	müssen.	
(4)	Einen	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	gemeldeten	Verdacht	einer	über	das	übliche	Aus-

maß	 einer	 Impfreaktion	 hinausgehenden	 gesundheitlichen	 Schädigung	 übermittelt	 das	 Gesund-
heitsamt	 unverzüglich	 der	 zuständigen	 Landesbehörde.	 Das	 Gesundheitsamt	 übermittelt	 alle	 not-
wendigen	Angaben,	sofern	es	diese	Angaben	ermitteln	kann,	wie	Bezeichnung	des	Produktes,	Name	
oder	Firma	des	pharmazeutischen	Unternehmers,	die	Chargenbezeichnung,	den	Zeitpunkt	der	Imp-
fung	und	den	Beginn	der	Erkrankung.	Über	die	betroffene	Person	sind	ausschließlich	das	Geburts-
datum,	das	Geschlecht	sowie	der	erste	Buchstabe	des	ersten	Vornamens	und	der	erste	Buchstabe	
des	ersten	Nachnamens	anzugeben.	Die	zuständige	Behörde	übermittelt	die	Angaben	unverzüglich	
dem	Paul-Ehrlich-Institut.	Die	personenbezogenen	Daten	sind	zu	pseudonymisieren.16	

	
16	ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1622)	hat	Abs.	2	und	3	 in	Abs.	3	

und	4	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„und	wöchentlich,	spätestens	am	dritten	Arbeitstag	der	folgenden	Woche“	durch	„und	spätes-
tens	am	folgenden	Arbeitstag“	und	„dort	innerhalb	einer	Woche“	durch	„dort	spätestens	am	folgenden	Ar-
beitstag“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		Land,	soweit	die	Infektion	wahrscheinlich	im	Ausland	erworben	wurde“.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	littt.	ccc	und	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	9	den	Punkt	am	En-
de	gestrichen	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„die	Formblätter,	die	Datenträger,	den	
Aufbau	der	Datenträger	und	der	einzelnen	Datensätze“	durch	„das	Datenformat	und	die	Datenstruktur“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Gesundheitsamt	spätestens	am	dritten	Arbeitstag	der	
folgenden	Woche“	durch	„Gesundheitsamt	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag“	und	„dort	innerhalb	einer	
Woche“	durch	„dort	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag“	ersetzt.	

	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	das	
Komma	nach	„und	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag“	gestrichen.	

	 Artikel	41	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	„oder	kreisfreie	Stadt“	nach	„Landkreis“	
eingefügt.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	11	Übermittlungen	durch	das	Gesundheitsamt	und	die	zuständige	Landesbehörde	
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	 	 (1)	Die	an	das	Gesundheitsamt	der	Hauptwohnung	namentlich	gemeldeten	Erkrankungen,	Todesfälle	

sowie	Nachweise	von	Krankheitserregern	werden	gemäß	den	nach	§	4	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	a	veröffent-
lichten	Falldefinitionen	zusammengeführt	und	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag	an	die	zuständige	Lan-
desbehörde	sowie	von	dort	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag	an	das	Robert	Koch-Institut	ausschließlich	
mit	folgenden	Angaben	übermittelt:		

1.	 Geschlecht	
2.	 Monat	und	Jahr	der	Geburt	
3.	 zuständiges	Gesundheitsamt	
4.	 Tag	der	Erkrankung	oder	Tag	der	Diagnose,	gegebenenfalls	Tag	des	Todes	und	wenn	möglich	Zeit-

punkt	oder	Zeitraum	der	Infektion	
5.	 Art	der	Diagnose	
6.	 wahrscheinlicher	 Infektionsweg,	 wahrscheinliches	 Infektionsrisiko,	 Zugehörigkeit	 zu	 einer	 Er-

krankungshäufung	
7.	 Land	 (in	Deutschland:	 Landkreis	 oder	 kreisfreie	 Stadt),	 in	 dem	die	 Infektion	wahrscheinlich	 er-

worben	wurde	
8.	 bei	Tuberkulose	Geburtsland	und	Staatsangehörigkeit	
9.	 Aufnahme	in	einem	Krankenhaus	
10.	 Tag	der	Meldung.	

	 Für	die	Übermittlungen	von	den	zuständigen	Landesbehörden	an	das	Robert	Koch-Institut	bestimmt	das	
Robert	Koch-Institut	das	Datenformat	und	die	Datenstruktur.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	für	Berichti-
gungen	und	Ergänzungen	früherer	Übermittlungen.	

	 	 (2)	 Ein	 dem	 Gesundheitsamt	 nach	 §	 6	 Absatz	 3	 als	 Ausbruch	 gemeldetes	 gehäuftes	 Auftreten	 noso-
komialer	Infektionen	ist	vom	Gesundheitsamt	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag	an	die	zuständige	Lan-
desbehörde	sowie	von	dort	spätestens	am	folgenden	Arbeitstag	an	das	Robert	Koch-Institut	ausschließlich	
mit	folgenden	Angaben	zu	übermitteln:	

1.		 zuständiges	Gesundheitsamt,	
2.		 Monat	und	Jahr	der	einzelnen	Diagnosen,	
3.		 Untersuchungsbefund,	
4.		 wahrscheinlicher	Infektionsweg,	wahrscheinliches	Infektionsrisiko,	
5.		 Zahl	der	betroffenen	Patienten.	

	 	 (3)	Der	dem	Gesundheitsamt	gemäß	§	6	Abs.	1	Nr.	3	gemeldete	Verdacht	einer	über	das	übliche	Aus-
maß	 einer	 Impfreaktion	 hinausgehenden	 gesundheitlichen	 Schädigung	 sowie	 der	 dem	 Gesundheitsamt	
gemeldete	Fall,	bei	dem	der	Verdacht	besteht,	dass	ein	Arzneimittel	die	Infektionsquelle	ist,	sind	vom	Ge-
sundheitsamt	unverzüglich	der	zuständigen	Landesbehörde	und	der	nach	§	77	Arzneimittelgesetz	jeweils	
zuständigen	Bundesoberbehörde	zu	übermitteln.	Die	Übermittlung	muss,	soweit	ermittelbar,	alle	notwen-
digen	Angaben,	wie	Bezeichnung	des	Produktes,	Name	oder	Firma	des	pharmazeutischen	Unternehmers	
und	die	Chargenbezeichnung,	bei	Impfungen	zusätzlich	den	Zeitpunkt	der	Impfung	und	den	Beginn	der	Er-
krankung	enthalten.	Über	den	gemeldeten	Patienten	sind	ausschließlich	das	Geburtsdatum,	das	Geschlecht	
sowie	der	erste	Buchstabe	des	ersten	Vornamens	und	der	erste	Buchstabe	des	ersten	Nachnamens	anzu-
geben.	Die	zuständige	Bundesoberbehörde	stellt	die	Übermittlungen	dem	Robert	Koch-Institut	 innerhalb	
einer	Woche	zur	infektionsepidemiologischen	Auswertung	zur	Verfügung.	Absatz	1	bleibt	unberührt.	

	 	 (4)	 Die	 zuständige	 Behörde	 übermittelt	 über	 die	 zuständige	 Landesbehörde	 an	 das	 Robert	 Koch-
Institut	die	gemäß	Artikel	4	der	Entscheidung	Nr.	2119/98/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Ra-
tes	vom	24.	September	1998	über	die	Schaffung	eines	Netzes	für	die	epidemiologische	Überwachung	und	
die	Kontrolle	übertragbarer	Krankheiten	 in	der	Gemeinschaft	 (ABl.	EG	Nr.	L	268	S.	1)	vorgeschriebenen	
Angaben.	Absatz	1	Satz	2	und	§	12	Abs.	1	Satz	3	gelten	entsprechend.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	
Buchstabe	f	„Absatz	5“	durch	„Absatz	3	Satz	1,	Absatz	5	Satz	1“	ersetzt.	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	 (BGBl.	 I	 S.	1018)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	 „vervollständigt,	 gegebenenfalls	 aus	verschiedenen	Meldungen	zum	selben	Fall	 zusammengeführt	
und“	nach	„Gesundheitsamt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	c	„Tag	der	Ver-
dachtsmeldung,	Angabe,	wenn	sich	ein	Verdacht	nicht	bestätigt	hat,“	am	Anfang	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	e	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	neu	gefasst.	
Buchstabe	e	lautete:	
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§	12	Übermittlung	von	Mitteilungen	auf	Grund	völker-	und	unionsrechtlicher	Vorschriften	
(1)	Im	Hinblick	auf	eine	übertragbare	Krankheit,	die	nach	Anlage	2	der	Internationalen	Gesund-

heitsvorschriften	(2005)	vom	23.	Mai	2005	(BGBl.	2007	II	S.	930,	932)	eine	gesundheitliche	Notlage	
von	internationaler	Tragweite	im	Sinne	von	Artikel	1	Absatz	1	der	Internationalen	Gesundheitsvor-
schriften	(2005)	darstellen	könnte,	übermittelt	die	zuständige	Behörde	der	zuständigen	Landesbe-
hörde	unverzüglich	folgende	Angaben:		
1.		das	Auftreten	der	übertragbaren	Krankheit,	Tatsachen,	die	auf	das	Auftreten	der	übertragba-
ren	 Krankheit	 hinweisen,	 oder	 Tatsachen,	 die	 zum	 Auftreten	 der	 übertragbaren	 Krankheit	
führen	können,	

2.		die	getroffenen	Maßnahmen	und	
3.		sonstige	Informationen,	die	für	die	Bewertung	der	Tatsachen	und	für	die	Verhütung	und	Be-
kämpfung	der	übertragbaren	Krankheit	von	Bedeutung	sind.	

Die	zuständige	Behörde	darf	im	Rahmen	dieser	Vorschrift	die	folgenden	personenbezogenen	Daten	
übermitteln		
1.		zur	betroffenen	Person:		
a)		den	Namen	und	Vornamen,	
b)		Tag	der	Geburt	und	
c)		Anschrift	der	Hauptwohnung	oder	des	gewöhnlichen	Aufenthaltsortes	und	

2.		den	Namen	des	Meldenden.	
Die	zuständige	Landesbehörde	übermittelt	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Angaben	unverzüg-
lich	dem	Robert	Koch-Institut.	Darüber	hinaus	übermittelt	die	zuständige	Landesbehörde	dem	Ro-
bert	Koch-Institut	auf	dessen	Anforderung	unverzüglich	alle	ihr	vorliegenden	Informationen,	die	für	
Mitteilungen	an	die	Weltgesundheitsorganisation	im	Sinne	der	Artikel	6	bis	12	und	19	Buchstabe	c	
der	Internationalen	Gesundheitsvorschriften	(2005)	erforderlich	sind.	Für	die	Übermittlungen	von	

	
„e)	wahrscheinlicher	 Infektionsweg,	 wahrscheinliches	 Infektionsrisiko	 einschließlich	 Impfstatus,	 er-

kennbare	Zugehörigkeit	zu	einer	Erkrankungshäufung,“.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	 litt.	bb	littt.	ccc	und	ddd	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	j	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	in	

Buchstabe	k	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	j	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	littt.	eee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	l	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 8	 lit.	 a	 litt.	 cc	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 2	 „mit	 zugehörigem	 amtlichen	

achtstelligen	Gemeindeschlüssel	oder	zuständige	Stellen	nach	§	54a“	nach	„Gesundheitsämter“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Verdachts-,“	nach	„Bewertung	von“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Übermittlung“	durch	„Vervollständigung,	Zu-

sammenführung	und	Übermittlung	der	Daten“	ersetzt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	 9	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	18.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	g	„Landkreis	oder	kreisfreie	Stadt,	in	dem	oder“	durch	„Gemeinde	mit	zuge-
hörigem	amtlichem	achtstelligem	Gemeindeschlüssel,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	 lit.	a	 litt.	aa1	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	 j	 „und	Angaben	zur	
Anzahl	der	Kontaktpersonen,	und	jeweils	zu	diesen	Angaben	zu	Monat	und	Jahr	der	Geburt,	Geschlecht,	zu-
ständigem	Gesundheitsamt,	Beginn	und	Ende	der	Absonderung	und	darüber,	ob	bei	diesen	eine	Infektion	
nachgewiesen	wurde“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	l	„und	2“	durch	„bis	5“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	m	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„mit	zugehörigem	amtlichen	achtstelligen	

Gemeindeschlüssel“	nach	„Gesundheitsämter“	gestrichen.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	1	Buchstabe	f	„§	36	Absatz	1	und	2“	durch	„§	35	Absatz	1	Satz	1	oder	§	36	Absatz	1	oder	Absatz	2“	er-
setzt.	

	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buch-
stabe	n	eingefügt.	
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den	 zuständigen	 Landesbehörden	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut	 kann	 das	 Robert	 Koch-Institut	 die	
technischen	Übermittlungsstandards	bestimmen.	Das	Robert	Koch-Institut	bewertet	die	 ihm	über-
mittelten	 Angaben	 nach	 der	 Anlage	 2	 der	 Internationalen	 Gesundheitsvorschriften	 (2005)	 und	
nimmt	die	Aufgaben	nach	§	4	Absatz	1	Nummer	1	des	IGV-Durchführungsgesetzes	wahr.	
(2)	Im	Hinblick	auf	Gefahren	biologischen	oder	unbekannten	Ursprungs	nach	Artikel	2	Absatz	1	

Buchstabe	a	oder	d	der	Verordnung	(EU)	2022/2371	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	 23.	 November	 2022	 zu	 schwerwiegenden	 grenzüberschreitenden	 Gesundheitsgefahren	 und	
zur	Aufhebung	des	Beschlusses	Nr.	1082/2013/EU	(ABl.	L	314	vom	6.12.2022,	S.	26)	übermittelt	die	
zuständige	Behörde	der	zuständigen	Landesbehörde	unverzüglich	alle	Angaben,	die	 für	Übermitt-
lungen	nach	den	Artikeln	13,	14	und	17	bis	19	der	Verordnung	(EU)	2022/2371	erforderlich	sind.	
Die	zuständige	Landesbehörde	übermittelt	diese	Angaben	unverzüglich	dem	Robert	Koch-Institut.	
Für	 die	 Übermittlung	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut	 kann	 das	 Robert	 Koch-Institut	 die	 technischen	
Übermittlungsstandards	 bestimmen.	Das	Robert	Koch-Institut	 ist	 in	 dem	 in	 Satz	 1	 genannten	Be-
reich	der	Gefahren	biologischen	oder	unbekannten	Ursprungs	die	zuständige	nationale	Behörde	im	
Sinne	der	Artikel	13	und	18	bis	20	der	Verordnung	(EU)	2022/2371.	
(3)	Abweichungen	von	den	Regelungen	des	Verwaltungsverfahrens	in	Absatz	1	Satz	1	bis	5	und	

Absatz	2	Satz	1	bis	3	durch	Landesrecht	sind	ausgeschlossen.17	

	
17	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	39	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	3	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	2	„Abs.	3“	durch	

„Absatz	4“	ersetzt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12	Meldungen	an	die	Weltgesundheitsorganisation	und	das	Europäische	Netzwerk	
	 	 (1)	Das	Auftreten	von	Cholera,	Diphtherie,	 Fleckfieber,	Gelbfieber,	 virusbedingtem	hämorrhagischem	

Fieber,	Pest,	Poliomyelitis,	Rückfallfieber	sowie	Fälle	von	Influenzavirusnachweisen	hat	das	Gesundheits-
amt	unverzüglich	an	die	zuständige	oberste	Landesgesundheitsbehörde	und	diese	unverzüglich	dem	Ro-
bert	Koch-Institut	zu	melden.	Das	Robert	Koch-Institut	hat	die	Meldung	entsprechend	den	internationalen	
Verpflichtungen	an	die	Weltgesundheitsorganisation	zu	übermitteln.	Das	Gesundheitsamt	darf	im	Rahmen	
dieser	Vorschrift	nicht	übermitteln		
1.	 Name,	Vorname	
2.	 Angaben	zum	Tag	der	Geburt	
3.	 Angaben	zur	Hauptwohnung	beziehungsweise	zum	Aufenthaltsort	der	betroffenen	Person	
4.	 Name	des	Meldenden.	

	 	 (2)	Das	Robert	Koch-Institut	hat	die	Angaben	nach	§	11	Absatz	4	der	Kommission	der	Europäischen	
Union	und	den	zuständigen	Behörden	der	Mitgliedstaaten	umgehend	zu	übermitteln.	

	 	 (3)	Die	Länder	informieren	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	über	unterrichtungspflichtige	Tat-
bestände	nach	Artikel	6	der	Entscheidung	Nr.	2119/98/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	24.	September	1998	über	die	Schaffung	eines	Netzes	für	die	epidemiologische	Überwachung	und	die	
Kontrolle	übertragbarer	Krankheiten	in	der	Gemeinschaft	(ABl.	EG	Nr.	L	268	S.	1).“	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„und	
die	zuständige	Landesbehörde	dürfen	im	Rahmen	dieser	Vorschrift	nicht“	durch	„darf	 im	Rahmen	dieser	
Vorschrift	die	folgenden	personenbezogenen	Daten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Satz	1“	durch	„den	Sätzen	1	und	2“	ersetzt.	
	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„des	

Beschlusses	 Nr.	 1082/2013/EU	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 22.	 Oktober	 2013	 zu	
schwerwiegenden	 grenzüberschreitenden	 Gesundheitsgefahren	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Entscheidung	
Nr.	2119/98/EG	(ABl.	L	293	vom	5.11.2013,	S.	1;	L	231	vom	4.9.2015,	S.	16)“	durch	„der	Verordnung	(EU)	
2022/2371	des	Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	23.	November	 2022	 zu	 schwerwiegenden	
grenzüberschreitenden	Gesundheitsgefahren	und	zur	Aufhebung	des	Beschlusses	Nr.	1082/2013/EU	(ABl.	
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§	12a18	
	
§	13	Weitere	Formen	der	epidemiologischen	Überwachung;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Zur	Überwachung	übertragbarer	Krankheiten	können	der	Bund	und	die	Länder	weitere	For-

men	der	epidemiologischen	Überwachung	durchführen.	Bei	Erhebungen	des	Bundes	ist	den	jeweils	
zuständigen	Landesbehörden	Gelegenheit	zu	geben,	sich	zu	beteiligen.	Das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	kann	im	Benehmen	mit	den	jeweils	zuständigen	obersten	Landesgesundheitsbehörden	
festlegen,	 welche	 Krankheiten	 und	 Krankheitserreger	 durch	 Erhebungen	 nach	 Satz	 1	 überwacht	
werden.	
(2)	Das	Robert	Koch-Institut	und	die	Länder	können	zur	Überwachung	übertragbarer	Krankhei-

ten	Sentinel-Erhebungen	und	insbesondere	Testungen	und	Befragungen	bei	bestimmten	Personen-
gruppen	mit	Einwilligung	der	jeweils	betroffenen	Person	sowie	Testungen	an	bestimmten	Wasser-
proben	in	bestimmten	Gebietskörperschaften	durchführen.	Die	Erhebungen	nach	Satz	1	können	in	
Zusammenarbeit	mit	 ausgewählten	Einrichtungen	der	Gesundheitsvorsorge	 und	 gesundheitlichen	
sowie	pflegerischen	Versorgung	zu	Personen	stattfinden,	die	diese	Einrichtungen	unabhängig	von	
der	Sentinel-Erhebung	in	Anspruch	nehmen.	Die	Erhebungen	nach	Satz	1	können	auch	über	anony-
me	unverknüpfbare	Testungen	an	Restblutproben	oder	anderem	geeigneten	Material	erfolgen.	Sen-
tinel-Erhebungen	an	Abwasserproben	können	in	Zusammenarbeit	mit	ausgewählten	Einrichtungen	
der	 Abwasserbeseitigung	 und	 -analytik	 stattfinden.	Werden	 personenbezogene	Daten	 verwendet,	
die	bereits	bei	der	Vorsorge	oder	Versorgung	erhoben	wurden,	sind	diese	zu	anonymisieren.	Daten,	
die	eine	Identifizierung	der	in	die	Erhebungen	einbezogenen	Personen	erlauben,	dürfen	nicht	erho-
ben	werden.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	oh-
ne	Zustimmung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	und	auf	welche	Weise	bestimmte	in	den	Sätzen	2	
und	 4	 genannte	 Einrichtungen	 verpflichtet	 sind,	 an	 den	 Sentinel-Erhebungen	 mitzuwirken.	 Die	
Rechtsverordnung	nach	Satz	7	bedarf	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	
Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz,	soweit	Sentinel-Erhebungen	nach	Satz	4	
betroffen	sind.	
(3)	 Für	 Zwecke	 weiterer	 Untersuchungen	 und	 der	 Verwahrung	 können	 die	 in	 §	 23	 Absatz	 3	

Satz	1	genannten	Einrichtungen	sowie	Laboratorien	Untersuchungsmaterial	und	Isolate	von	Krank-
heitserregern	an	bestimmte	Einrichtungen	der	Spezialdiagnostik	abliefern,	 insbesondere	an	natio-

	
L	314	vom	6.12.2022,	S.	26)“	und	„Artikeln	6	bis	9	des	Beschlusses	Nr.	1082/2013/EU“	durch	„Artikeln	13,	
14	und	17	bis	19	der	Verordnung	(EU)	2022/2371“	ersetzt.	

	 Artikel	 1a	 Nr.	 5	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 4	 „Artikel	 6	 und	 8	 bis	 10	 des	 Beschlusses	
Nr.	1082/2013/EU“	durch	„Artikel	13	und	18	bis	20	der	Verordnung	(EU)	2022/2371“	ersetzt.	

18	QUELLE	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	berichtet	den	gesetzgebenden	Körperschaften	des	Bundes	

bis	spätestens	zum	31.	Dezember	2012	über	die	Möglichkeiten	eines	elektronischen	Informationssystems	
für	Meldungen	und	Übermittlungen	nach	dem	dritten	Abschnitt	dieses	Gesetzes.“	

	 AUFHEBUNG	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12a	Erprobung	eines	elektronischen	Informationssystems	
	 	 Zur	Erprobung	eines	elektronischen	 Informationssystems	 für	meldepflichtige	Krankheiten	und	Nach-

weise	 von	 Krankheitserregern	 kann	 das	 Robert	 Koch-Institut	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	 zuständigen	
obersten	Landesgesundheitsbehörden	für	die	freiwillig	teilnehmenden	meldepflichtigen	Personen	und	die	
zuständigen	Gesundheitsämter	Abweichungen	von	den	Vorschriften	des	Melde-	und	Übermittlungsverfah-
rens	zulassen.“	
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nale	Referenzzentren,	an	Konsiliarlaboratorien,	an	das	Robert	Koch-Institut	und	an	 fachlich	unab-
hängige	Landeslaboratorien.	Die	Einrichtungen	der	Spezialdiagnostik	können	Untersuchungsmate-
rial	und	 Isolate	von	Krankheitserregern	 für	den	gleichen	Zweck	untereinander	abliefern.	Gemein-
sam	mit	 dem	 abgelieferten	Material	 können	 pseudonymisierte	 Falldaten	 übermittelt	werden.	 Die	
Ergebnisse	der	Untersuchungen	können	an	die	abliefernden	Einrichtungen	übermittelt	werden	so-
wie	pseudonymisiert	einem	nach	§	7	gemeldeten	Fall	zugeordnet	werden.	Eine	Wiederherstellung	
des	Personenbezugs	der	übermittelten	pseudonymisierten	Daten	ist	für	die	Einrichtungen	der	Spe-
zialdiagnostik	 auszuschließen.	 Enthält	 das	 Untersuchungsmaterial	 humangenetische	 Bestandteile,	
sind	angemessene	Maßnahmen	zu	treffen,	die	eine	Identifizierung	betroffener	Personen	verhindern.	
Humangenetische	Analysen	des	Untersuchungsmaterials	sind	verboten.	Das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	festzule-
gen,	dass	die	Träger	der	in	§	8	Absatz	1	Nummer	2	und	3	genannten	Einrichtungen	sowie	Einrich-
tungen	 des	 öffentlichen	 Gesundheitsdienstes,	 in	 denen	 Untersuchungsmaterial	 und	 Isolate	 von	
Krankheitserregern	 untersucht	werden,	 verpflichtet	 sind,	 Untersuchungsmaterial	 und	 Isolate	 von	
Krankheitserregern	zum	Zwecke	weiterer	Untersuchungen	und	der	Verwahrung	an	bestimmte	Ein-
richtungen	der	 Spezialdiagnostik	 abzuliefern	 (molekulare	 und	 virologische	 Surveillance).	Die	 Sät-
ze	3	bis	7	gelten	entsprechend.	In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	8	kann	insbesondere	bestimmt	
werden,	
1.		 in	welchen	Fällen	die	Ablieferung	zu	erfolgen	hat,	
2.		welche	Verfahren	bei	der	Bildung	der	Pseudonymisierung	nach	Satz	3	und	bei	den	Maßnah-
men	nach	Satz	6	anzuwenden	sind,	

3.		dass	Angaben	zu	Art	und	Herkunft	des	Untersuchungsmaterials	sowie	zu	Zeitpunkt	und	Um-
ständen	der	Probennahme	zu	übermitteln	sind	und	

4.		 in	welchem	Verfahren	und	 in	welcher	Höhe	die	durch	die	Ablieferungspflicht	 entstehenden	
Kosten	 für	die	Vorbereitung,	die	Verpackung	und	den	Versand	der	Proben	erstattet	werden	
und	welcher	Kostenträger	diese	Kosten	übernimmt.	

Die	Länder	können	zusätzliche	Maßnahmen	der	molekularen	und	virologischen	Surveillance	treffen.	
(4)	 Für	 Zwecke	 der	 Überwachung	 der	 Verbreitung	 von	 Krankheitserregern,	 insbesondere	 sol-

cher	mit	Resistenzen,	und	der	entsprechenden	Therapie-	und	Bekämpfungsmaßnahmen	können	die	
in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Einrichtungen	untereinander	pseudonymisierte	Falldaten	übermitteln.	
Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	bestimmte	in	Absatz	3	Satz	1	genannte	Einrichtungen	ver-
pflichtet	sind,	dem	Robert	Koch-Institut	in	pseudonymisierter	Form	einzelfallbezogen	folgende	An-
gaben	zu	übermitteln:	
1.		Angaben	 über	 von	 ihnen	 untersuchte	 Proben	 in	 Bezug	 auf	 bestimmte	 Krankheitserreger	
(Krankheitserregersurveillance)	oder	

2.	 Angaben	über	das	 gemeinsame	Vorliegen	 von	 verschiedenen	Krankheitszeichen	 (syndromi-
sche	Surveillance).	

In	der	Rechtsverordnung	kann	insbesondere	bestimmt	werden,	
1.		welche	Angaben	innerhalb	welcher	Fristen	zu	übermitteln	sind,	
2.		welche	Verfahren	bei	der	Bildung	der	Pseudonymisierung	anzuwenden	sind	und	
3.		 in	welchem	Verfahren	und	in	welcher	Höhe	die	durch	die	Übermittlungspflicht	entstehenden	
Kosten	erstattet	werden	und	wer	diese	Kosten	trägt.	

Eine	Wiederherstellung	des	Personenbezugs	der	nach	Satz	1	oder	der	auf	Grund	der	Rechtsverord-
nung	nach	Satz	2	übermittelten	pseudonymisierten	Daten	ist	für	den	jeweiligen	Empfänger	der	Da-
ten	auszuschließen.	
(5)	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und,	soweit	die	Angaben	bei	ihnen	vorliegen,	die	für	die	

Durchführung	von	Schutzimpfungen	verantwortlichen	Einrichtungen	und	Personen	haben	für	Zwe-
cke	der	Feststellung	der	 Inanspruchnahme	von	Schutzimpfungen	und	von	 Impfeffekten	 (Impfsur-
veillance)	dem	Robert	Koch-Institut	und	für	Zwecke	der	Überwachung	der	Sicherheit	von	Impfstof-
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fen	(Pharmakovigilanz)	dem	Paul-Ehrlich-Institut	in	von	diesen	festgelegten	Zeitabständen	folgende	
Angaben	zu	übermitteln:	
1.		 Patienten-Pseudonym,	
2.		 Geburtsmonat	und	-jahr,	
3.		 Geschlecht,	
4.		 fünfstellige	Postleitzahl	und	Landkreis	des	Patienten,	
5.		 Landkreis	des	behandelnden	Arztes	oder	der	 für	die	Schutzimpfung	verantwortlichen	Ein-

richtung	oder	Person,	
6.		 Fachrichtung	des	behandelnden	Arztes,	
7.		 Datum	 der	 Schutzimpfung,	 der	 Vorsorgeuntersuchung,	 des	 Arzt-Patienten-Kontaktes	 und	

Quartal	der	Diagnose,	
8.		 antigenspezifische	Dokumentationsnummer	der	 Schutzimpfung,	 bei	 Vorsorgeuntersuchun-

gen	die	Leistung	nach	dem	einheitlichen	Bewertungsmaßstab,	
9.		 Diagnosecode	 nach	 der	 Internationalen	 statistischen	 Klassifikation	 der	 Krankheiten	 und	

verwandter	Gesundheitsprobleme	 (ICD),	Diagnosesicherheit	 und	Diagnosetyp	 im	Sinne	 ei-
ner	Akut-	oder	Dauerdiagnose,	

10.		 bei	 Schutzimpfungen	 gegen	 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Corona-virus-2	 (SARS-
CoV-2)	 zusätzlich	 die	 impfstoffspezifische	 Dokumentationsnummer,	 die	 Chargennummer,	
die	Indikation	sowie	die	genaue	Stellung	der	Impfung	in	der	Impfserie.	

Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	die	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	verantwortli-
chen	Einrichtungen	und	Personen	dürfen	personenbezogene	Daten	verarbeiten,	soweit	es	erforder-
lich	ist,	um	ihre	Verpflichtung	nach	Satz	1	zu	erfüllen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	
ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Folgendes	festzulegen:	
1.		das	Nähere	zum	Verfahren	der	Übermittlung	der	Angaben	nach	Satz	1,	
2.		Ausnahmen	zu	den	nach	Satz	1	zu	übermittelnden	Angaben.	

Das	Robert	Koch-Institut	bestimmt	die	technischen	Übermittlungsstandards	für	die	im	Rahmen	der	
Impfsurveillance	und	der	Pharmakovigilanz	zu	übermittelnden	Daten	sowie	das	Verfahren	zur	Bil-
dung	des	Patienten-Pseudonyms	nach	Satz	1	Nummer	1.	Eine	Wiederherstellung	des	Personenbe-
zugs	der	übermittelten	pseudonymisierten	Daten	ist	für	das	Robert	Koch-Institut	und	das	Paul	Ehr-
lich-Institut	auszuschließen.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	Für	Zwecke	der	Feststellung	der	Auslastung	der	Krankenhauskapazitäten	 (Krankenhauska-

pazitätssurveillance)	 sind	 Krankenhäuser	 verpflichtet,	 folgende	 Angaben	 an	 das	 Robert	 Koch-
Institut	zu	übermitteln:	
1.		nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	4	die	für	die	Ermittlung	der	nichtintensivme-
dizinischen	somatischen	Behandlungskapazitäten	erforderlichen	Angaben,	

2.		sofern	das	Krankenhaus	intensivmedizinische	Behandlungskapazitäten	vorhält,	nach	Maßga-
be	 der	Rechtsverordnung	nach	 Satz	 4	 die	 für	 die	 Ermittlung	 der	 intensivmedizinischen	Be-
handlungskapazitäten	erforderlichen	Angaben	und	

3.		sofern	 das	 Krankenhaus	 eine	 Notaufnahme	 vorhält,	 nach	 Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	
nach	Satz	4	die	für	die	Ermittlung	der	somatischen	Behandlungskapazitäten	der	Notaufnahme	
erforderlichen	Angaben.	

Die	Übermittlung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	3	hat	über	das	elektronische	Melde-	und	Informations-
system	nach	§	14	zu	erfolgen.	Die	Übermittlung	nach	Satz	1	Nummer	2	hat	an	das	vom	Robert	Koch-
Institut	 geführte	 DIVI	 IntensivRegister	 zu	 erfolgen.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	
ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Folgendes	festzulegen:	
1.		die	 für	die	Ermittlung	der	nichtintensivmedizinischen	 somatischen	Behandlungskapazitäten	
erforderlichen	Angaben,	

2.		die	für	die	Ermittlung	der	intensivmedizinischen	Behandlungskapazitäten	erforderlichen	An-
gaben,	
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3.		die	für	die	Ermittlung	der	somatischen	Behandlungskapazitäten	der	Notaufnahme	erforderli-
chen	Angaben,	

4.		wie	oft	Krankenhäuser	verpflichtet	sind,	Übermittlungen	nach	Satz	1	vorzunehmen,	und	
5.		ein	von	den	Sätzen	2	und	3	abweichendes	Verfahren	der	Übermittlung.19	

	
19	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13	Sentinel-Erhebungen	
	 	 (1)	Das	Robert	 Koch-Institut	 kann	 in	 Zusammenarbeit	mit	 ausgewählten	 Einrichtungen	 der	 Gesund-

heitsvorsorge	oder	-versorgung	Erhebungen	zu	Personen,	die	diese	Einrichtungen	unabhängig	von	der	Er-
hebung	in	Anspruch	nehmen,	koordinieren	und	durchführen	zur	Ermittlung:		

1.	 der	Verbreitung	übertragbarer	Krankheiten,	wenn	diese	Krankheiten	von	großer	gesundheitlicher	
Bedeutung	für	das	Gemeinwohl	sind	und	die	Krankheiten	wegen	ihrer	Häufigkeit	oder	aus	anderen	
Gründen	über	Einzelfallmeldungen	nicht	erfasst	werden	können,	

2.	 des	Anteils	der	Personen,	der	gegen	bestimmte	Erreger	nicht	immun	ist,	sofern	dies	notwendig	ist,	
um	die	Gefährdung	der	Bevölkerung	durch	diese	Krankheitserreger	zu	bestimmen.	

	 Die	Erhebungen	können	auch	über	anonyme	unverknüpfbare	Testungen	an	Restblutproben	oder	anderem	
geeigneten	Material	 erfolgen.	Werden	personenbezogene	Daten	verwendet,	die	bereits	bei	der	Vorsorge	
oder	Versorgung	erhoben	wurden,	sind	diese	zu	anonymisieren.	Bei	den	Erhebungen	dürfen	keine	Daten	
erhoben	werden,	die	eine	Identifizierung	der	in	die	Untersuchung	einbezogenen	Personen	erlauben.	

	 	 (2)	Die	an	einer	Sentinel-Erhebung	nach	Absatz	1	freiwillig	teilnehmenden	Ärzte,	die	verantwortlichen	
ärztlichen	Leiter	von	Krankenhäusern	oder	anderen	medizinischen	Einrichtungen	einschließlich	der	Un-
tersuchungsstellen	 berichten	dem	Robert	Koch-Institut	 auf	 einem	von	diesem	erstellten	 Formblatt	 oder	
anderem	geeigneten	Datenträger	 über	 die	Beobachtungen	und	Befunde	 entsprechend	den	 Festlegungen	
nach	§	14	und	übermitteln	gleichzeitig	die	für	die	Auswertung	notwendigen	Angaben	zur	Gesamtzahl	und	
zur	statistischen	Zusammensetzung	der	im	gleichen	Zeitraum	betreuten	Personen.	

	 	 (3)	Bei	Sentinel-Erhebungen	sind	die	jeweils	zuständigen	Landesbehörden	zu	beteiligen.“	
	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Bei	den	Erhebungen	dürfen	keine	Daten	erhoben	werden,	die	eine	Identifizie-
rung	der	in	die	Untersuchung	einbezogenen	Personen	erlauben.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	
bis	5	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	die	Träger	der	in	§	8	Absatz	1	Nummer	2	und	3	genannten	Ein-
richtungen	verpflichtet	sind,	Untersuchungsmaterial,	aus	dem	meldepflichtige	Nachweise	von	bestimmten	
Krankheitserregern	gewonnen	wurden,	 sowie	 Isolate	der	entsprechenden	Erreger	zum	Zwecke	weiterer	
Untersuchungen	und	der	Verwahrung	(molekulare	Surveillance)	an	bestimmte	Einrichtungen	der	Spezial-
diagnostik	 abzuliefern,	 insbesondere	an	nationale	Referenzzentren,	 an	Konsiliarlaboratorien,	 an	das	Ro-
bert	Koch-Institut	und	an	fachlich	unabhängige	Landeslaboratorien.	Das	abgelieferte	Material	kann	mit	ei-
ner	fallbezogenen	Pseudonymisierung	versehen	werden.	Daten,	die	eine	Identifizierung	der	in	die	Unter-
suchung	einbezogenen	Personen	erlauben,	dürfen	nicht	übermittelt	werden.	Enthält	das	Untersuchungs-
material	humangenetische	Bestandteile,	sind	angemessene	Maßnahmen	zu	treffen,	die	eine	Identifizierung	
betroffener	Personen	verhindern;	humangenetische	Analysen	des	Untersuchungsmaterials	sind	verboten.	
In	der	Rechtsverordnung	kann	insbesondere	bestimmt	werden,		

1.		 dass	die	Ablieferung	nur	in	bestimmten	Fällen	oder	nur	auf	Anforderung	zu	erfolgen	hat,	
2.		 wann	eine	Pseudonymisierung	nach	Satz	2	zu	erfolgen	hat	und	welche	Verfahren	bei	der	Bildung	

dieser	Pseudonymisierung	und	bei	den	Maßnahmen	nach	Satz	4	anzuwenden	sind,	
3.		 dass	Angaben	zu	Art	und	Herkunft	des	Untersuchungsmaterials	sowie	zu	Zeitpunkt	und	Umständen	

der	Probennahme	zu	übermitteln	sind	und	
4.		 in	welchem	Verfahren	und	in	welcher	Höhe	die	durch	die	Ablieferungspflicht	entstehenden	Kosten	

für	die	Vorbereitung,	die	Verpackung	und	den	Versand	der	Proben	erstattet	werden	und	welcher	
Kostenträger	diese	Kosten	übernimmt.	

	 Die	Länder	können	zusätzliche	Maßnahmen	der	molekularen	Surveillance	treffen.“	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	3	Satz	4	

„sowie	pseudonymisiert	einem	nach	§	7	gemeldeten	Fall	zugeordnet	werden“	am	Ende	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	4	„nach	Satz	1	oder	der	auf	Grund	

der	Rechtsverordnung	nach	Satz	2“	vor	„übermittelten“	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Satz	8	

in	 Abs.	 3	 neu	 gefasst.	 Satz	 8	 lautete:	 „Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	
Rechtsverordnung	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 festzulegen,	 dass	 die	 Träger	 der	 in	 §	 8	 Absatz	 1	
Nummer	2	und	3	genannten	Einrichtungen	sowie	Einrichtungen	des	öffentlichen	Gesundheitsdienstes,	 in	
denen	Untersuchungsmaterial	 und	 Isolate	 von	Krankheitserregern	untersucht	werden,	 verpflichtet	 sind,	
Untersuchungsmaterial,	aus	dem	meldepflichtige	Nachweise	von	bestimmten	Krankheitserregern	gewon-
nen	wurden,	 sowie	 Isolate	 der	 entsprechenden	 Erreger	 zum	 Zwecke	weiterer	 Untersuchungen	 und	 der	
Verwahrung	an	bestimmte	Einrichtungen	der	Spezialdiagnostik	abzuliefern	(molekulare	Surveillance).“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	11	„und	virologischen“	nach	„molekula-
ren“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	fest-
zulegen,	dass	bestimmte	 in	Absatz	3	Satz	1	genannte	Einrichtungen	verpflichtet	 sind,	dem	Robert	Koch-
Institut	in	pseudonymisierter	Form	einzelfallbezogene	Angaben	über	von	ihnen	untersuchte	Proben	in	Be-
zug	auf	bestimmte	Krankheitserreger	zu	übermitteln.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	Zwecke	
der	Feststellung	der	Inanspruchnahme	von	Schutzimpfungen	und	Impfeffekten	haben	die	Kassenärztlichen	
Vereinigungen	dem	Robert	Koch-Institut	 in	von	diesem	 festgelegten	Zeitabständen	 folgende	Angaben	zu	
übermitteln	(Impfsurveillance):	

1.		 Patienten-Pseudonym,	
2.		 Geburtsmonat	und	-jahr,	
3.		 Geschlecht,	
4.		 dreistellige	Postleitzahl	und	Landkreis	des	Patienten,	
5.		 Landkreis	des	behandelnden	Arztes,	
6.		 Fachrichtung	des	behandelnden	Arztes,	
7.		 Datum	der	Impfung,	der	Vorsorgeuntersuchung,	des	Arzt-Patienten-Kontaktes	und	Quartal	der	Di-

agnose,	
8.		 antigenspezifischer	Abrechnungscode	der	Impfung,	Diagnosecode	nach	der	internationalen	statis-

tischen	 Klassifikation	 der	 Krankheiten	 und	 verwandter	 Gesundheitsprobleme	 (ICD)	 sowie	 Leis-
tung	nach	dem	einheitlichen	Bewertungsmaßstab,	

9.		 Diagnosesicherheit,	
10.		 Diagnosetyp.“	

	 Artikel	 1	 Nr.	 10	 lit.	 c	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 2	 „und	 der	 Pharmakovigilanz“	 nach	
„Impfsurveillance“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	 c	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	3	 „und	das	Paul	Ehrlich-Institut“	nach	
„Robert	Koch-Institut“	eingefügt.	

	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	1c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	in	Abs.	3	Satz	8	
„mit“	durch	„ohne“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.11.2021.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	 Das	 Robert	 Koch-Institut	 kann	 insbesondere	 nach	 Absatz	 1	 zur	 Überwachung	 übertragbarer	

Krankheiten	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 ausgewählten	 Einrichtungen	 der	 Gesundheitsvorsorge	 oder		
-versorgung	Sentinel-Erhebungen	zu	Personen,	die	diese	Einrichtungen	unabhängig	von	der	Erhebung	in	
Anspruch	nehmen,	koordinieren	und	durchführen	zur	Ermittlung		

1.		 der	Verbreitung	übertragbarer	Krankheiten,	wenn	diese	Krankheiten	von	großer	gesundheitlicher	
Bedeutung	für	das	Gemeinwohl	sind,	und	

2.		 des	Anteils	der	Personen,	der	gegen	bestimmte	Erreger	nicht	immun	ist,	sofern	dies	notwendig	ist,	
um	die	Gefährdung	der	Bevölkerung	durch	diese	Krankheitserreger	zu	bestimmen.	

	 Die	Sentinel-Erhebungen	können	auch	über	anonyme	unverknüpfbare	Testungen	an	Restblutproben	oder	
anderem	geeigneten	Material	 erfolgen.	Werden	personenbezogene	Daten	verwendet,	 die	bereits	 bei	 der	
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§	14	Elektronisches	Melde-	und	Informationssystem;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Maßgabe	der	Zwecke	dieses	Gesetzes	richtet	das	Robert	

Koch-Institut	nach	Weisung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	und	nach	Maßgabe	der	techni-
schen	 Möglichkeiten	 ein	 elektronisches	 Melde-	 und	 Informationssystem	 ein.	 Das	 Robert	 Koch-
Institut	ist	der	Verantwortliche	im	Sinne	des	Datenschutzrechts.	Das	Robert	Koch-Institut	kann	ei-
nen	 IT-Dienstleister	 mit	 der	 technischen	 Umsetzung	 beauftragen.	 Das	 elektronische	 Melde-	 und	
Informationssystem	 nutzt	 geeignete	 Dienste	 der	 Telematikinfrastruktur	 nach	 dem	 Fünften	 Buch	
Sozialgesetzbuch,	 sobald	 diese	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 nach	 §	291a	
Absatz	7	Satz	2	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	unterstützt	das	Robert	Koch-Institut	und	das	
Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 bis	 zum	 1.	 Juni	 2021	 bei	 der	 Einrichtung	 des	 elektronischen	
Melde-	und	 Informationssystems.	Bei	der	Gesellschaft	 für	Telematik	unmittelbar	 für	die	Erfüllung	
der	Aufgabe	nach	Satz	5	entstehende	Kosten	werden	vom	Robert	Koch-Institut	getragen.	Das	Robert	
Koch-Institut	legt	die	Einzelheiten	der	Kostenerstattung	im	Einvernehmen	mit	der	Gesellschaft	für	
Telematik	 fest.	Für	die	Zusammenarbeit	von	Bund	und	Ländern	bei	der	Umsetzung	des	elektroni-
schen	 Melde-	 und	 Informationssystems	 legt	 ein	 gemeinsamer	 Planungsrat	 Leitlinien	 fest.	 Sofern	
eine	Nutzungspflicht	für	das	elektronische	Melde-	und	Informationssystem	besteht,	ist	den	Anwen-
dern	mindestens	eine	kostenlose	Software-Lösung	bereitzustellen.	

	
Vorsorge	oder	Versorgung	erhoben	wurden,	sind	diese	zu	anonymisieren.	Daten,	die	eine	Identifizierung	
der	 in	 die	 Untersuchung	 einbezogenen	 Personen	 erlauben,	 dürfen	 nicht	 erhoben	werden.	 Die	 obersten	
Landesgesundheitsbehörden	können	zusätzliche	Sentinel-Erhebungen	durchführen.2	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Impfleistungen	eingerichteten	
Impfzentren“	durch	„Schutzimpfungen	verantwortlichen	Einrichtungen	und	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	5	„des	Impfzentrums“	durch	
„der	für	die	Schutzimpfung	verantwortlichen	Einrichtung	oder	Person“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	b	 litt.	aa	 littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	10	„den	Beginn	oder	den	
Abschluss“	durch	„die	genaue	Stellung	der	Impfung	in“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	
lauteten:	 „Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	 zu	 bestimmen,	 dass	 Personen	oder	Einrichtungen,	 die	 für	 die	Durchführung	
von	Schutzimpfungen	verantwortlich	sind,	bestimmte	Angaben	nach	Satz	1	zu	von	ihnen	durchgeführten	
Schutzimpfungen	für	Zwecke	der	Impfsurveillance	und	der	Pharmakovigilanz	an	das	Robert	Koch-Institut,	
an	das	Paul-Ehrlich-Institut	oder	an	die	zuständige	Kassenärztliche	Vereinigung	zu	übermitteln	haben.	Die	
Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 sind	 befugt,	 die	 ihnen	 nach	 Satz	 2	 übermittelten	Daten	 zu	 verarbeiten,	
soweit	es	erforderlich	ist,	um	ihre	Verpflichtung	nach	Satz	1	zu	erfüllen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 31.01.2024.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lau-

tete:	
	 	 „(6)	Für	Zwecke	der	Feststellung	einer	überdurchschnittlichen	Sterblichkeit	hat	das	zuständige	Stan-

desamt	der	zuständigen	Landesbehörde	spätestens	am	dritten	Arbeitstag	nach	der	Eintragung	in	das	Ster-
beregister	und	hat	die	zuständige	Landesbehörde	am	folgenden	Arbeitstag	dem	Robert	Koch-Institut	ano-
nymisiert	 den	Tod,	 die	Todeserklärung	 oder	 die	 gerichtliche	 Feststellung	der	Todeszeit	 einer	 im	 Inland	
verstorbenen	Person	mit	folgenden	Angaben	zu	übermitteln	(Mortalitätssurveillance):	

1.		 Daten	zum	übermittelnden	Standesamt,	
2.		 Geschlecht	der	verstorbenen	Person,	
3.		 Jahr	und	Monat	der	Geburt	der	verstorbenen	Person,	
4.		 Todestag	oder	Todeszeitraum,	
5.		 Sterbeort,	
6.		 Landkreis	oder	kreisfreie	Stadt	des	letzten	Wohnsitzes	der	verstorbenen	Person.	

	 Für	die	Übermittlungen	von	den	zuständigen	Landesbehörden	an	das	Robert	Koch-Institut	bestimmt	das	
Robert	Koch-Institut	die	technischen	Übermittlungsstandards.	Die	im	Rahmen	der	Mortalitätssurveillance	
übermittelten	Daten	können	durch	das	Robert	Koch-Institut	anderen	obersten	und	oberen	Bundesbehör-
den	für	den	gleichen	Zweck	übermittelt	werden.“	
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(2)	Im	elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	können	insbesondere	folgende	Daten	fall-
bezogen	verarbeitet	werden:		
1.		die	Daten,	die	nach	den	§§	6,	7,	34,	35	Absatz	4	und	§	36	erhoben	worden	sind,	
2.		die	Daten,	 die	 bei	 den	Meldungen	 nach	 dem	 IGV-Durchführungsgesetz	 und	 im	Rahmen	 der	
§§	4	und	12	erhoben	worden	sind,	

3.		die	Daten,	die	 im	Rahmen	der	 epidemiologischen	Überwachung	nach	§	13	erhoben	worden	
sind,	

4.		die	im	Verfahren	zuständigen	Behörden	und	Ansprechpartner,	
5.		die	Daten	über	die	von	den	zuständigen	Behörden	nach	den	§§	25	bis	32	geführten	Ermittlun-
gen,	getroffenen	Maßnahmen	und	die	daraus	gewonnenen	Erkenntnisse	und	

6.		sonstige	 Informationen,	die	 für	die	Bewertung,	Verhütung	und	Bekämpfung	der	übertragba-
ren	Krankheit	von	Bedeutung	sind.	

(3)	 Im	 elektronischen	Melde-	 und	 Informationssystem	werden	die	 verarbeiteten	Daten,	 die	 zu	
melde-	und	benachrichtigungspflichtigen	Tatbeständen	nach	den	§§	6,	7,	34,	35	Absatz	4	und	§	36	
erhoben	worden	sind,	jeweils	fallbezogen	mit	den	Daten	der	zu	diesem	Fall	geführten	Ermittlungen,	
getroffenen	Maßnahmen	und	den	daraus	gewonnenen	Erkenntnissen	automatisiert		
1.		pseudonymisiert,	
2.		den	zuständigen	Behörden	übermittelt	mit	der	Möglichkeit,	dass	sie	diese	Daten	im	Rahmen	
ihrer	jeweiligen	Zuständigkeit	verarbeiten	können,	

3.		gegebenenfalls	gemäß	den	Falldefinitionen	nach	§	11	Absatz	2	bewertet	und	
4.		gemeinsam	mit	den	Daten	nach	den	Nummern	1	bis	3	nach	einer	krankheitsspezifischen	Dau-
er	 gelöscht,	 es	 sei	 denn,	 es	 handelt	 sich	 um	 epidemiologische	 Daten,	 die	 nach	 den	 §§	 11	
und	12	übermittelt	wurden.	

(4)	 Im	 elektronischen	Melde-	 und	 Informationssystem	können	 die	 verarbeiteten	Daten,	 die	 zu	
melde-	und	benachrichtigungspflichtigen	Tatbeständen	nach	den	§§	6,	7,	34,	35	Absatz	4	und	§	36	
erhoben	worden	sind,	daraufhin	automatisiert	überprüft	werden,	ob	sich	diese	Daten	auf	denselben	
Fall	beziehen.	
(5)	 Im	elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	können	die	verarbeiteten	Daten	zu	mel-

depflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	von	Krankheitserregern	nach	den	§§	6	und	7	und	aus	
Benachrichtigungen	nach	den	§§	34,	35	Absatz	4	und	§	36	daraufhin	automatisiert	überprüft	wer-
den,	ob	es	ein	gehäuftes	Auftreten	von	übertragbaren	Krankheiten	gibt,	bei	denen	ein	epidemischer	
Zusammenhang	wahrscheinlich	ist.	
(6)	Der	Zugriff	auf	gespeicherte	Daten	ist	nur	im	gesetzlich	bestimmten	Umfang	zulässig,	sofern	

die	Kenntnis	der	Daten	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	der	beteiligten	Behörden	erforder-
lich	ist.	Eine	Wiederherstellung	des	Personenbezugs	bei	pseudonymisierten	Daten	ist	nur	zulässig,	
sofern	diese	Daten	 auf	 der	Grundlage	 eines	Gesetzes	der	 beteiligten	Behörde	übermittelt	werden	
dürfen.	Es	wird	gewährleistet,	dass	auch	im	Bereich	der	Verschlüsselungstechnik	und	der	Authenti-
fizierung	organisatorische	und	dem	 jeweiligen	Stand	der	Technik	 entsprechende	Maßnahmen	ge-
troffen	werden,	um	den	Datenschutz	und	die	Datensicherheit	und	insbesondere	die	Vertraulichkeit	
und	Integrität	der	im	elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	gespeicherten	Daten	sicherzu-
stellen.	Unter	diesen	Voraussetzungen	kann	die	Übermittlung	der	Daten	auch	durch	eine	verschlüs-
selte	 Datenübertragung	 über	 das	 Internet	 erfolgen.	 Die	 Kontrolle	 der	 Durchführung	 des	 Daten-
schutzes	 obliegt	 nach	 §	 9	 Absatz	 1	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes	 ausschließlich	 der	 oder	 dem	
Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationssicherheit.	
(7)	 Bis	 zur	 Einrichtung	 des	 elektronischen	Melde-	 und	 Informationssystems	 kann	 das	 Robert	

Koch-Institut	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	 zuständigen	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 zur	
Erprobung	für	die	freiwillig	teilnehmenden	meldepflichtigen	Personen	und	für	die	zuständigen	Ge-
sundheitsämter	Abweichungen	von	den	Vorschriften	des	Melde-	und	Übermittlungsverfahrens	zu-
lassen.	
(8)	Ab	dem	1.	Januar	2021	haben	die	zuständigen	Behörden	der	Länder	das	elektronische	Melde-	

und	Informationssystem	zu	nutzen.	Ab	dem	1.	Januar	2023	müssen	Melde-	und	Benachrichtigungs-
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pflichtige	ihrer	Verpflichtung	zur	Meldung	und	Benachrichtigung	durch	Nutzung	des	elektronischen	
Melde-	und	Informationssystems	nachkommen.	Meldepflichtige	nach	§	8	Absatz	1	Nummer	2	müs-
sen	abweichend	von	Satz	2	ihrer	Verpflichtung	zur	Meldung	des	direkten	oder	indirekten	Nachwei-
ses	einer	Infektion	mit	dem	in	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	44a	genannten	Krankheitserreger	durch	
Nutzung	des	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	ab	dem	1.	Januar	2021	nachkommen.	
Meldepflichtige	nach	§	8	Absatz	1	Nummer	2	müssen	abweichend	von	Satz	2	ihrer	Verpflichtung	zur	
Meldung	des	direkten	oder	indirekten	Nachweises	einer	Infektion	mit	den	sonstigen	in	§	7	Absatz	1	
Satz	1	genannten	Krankheitserregern	durch	Nutzung	des	elektronischen	Melde-	und	Informations-
systems	ab	dem	1.	Januar	2022	nachkommen.		Meldepflichtige	nach	§	8	Absatz	1	Nummer	1	müssen,	
sofern	sie	in	einem	Krankenhaus	tätig	sind,	abweichend	von	Satz	2	ihrer	Verpflichtung	zur	Meldung	
nach	 §	 6	 in	Bezug	 auf	 die	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 durch	Nutzung	des	 elektroni-
schen	Melde-	und	Informationssystems	ab	dem	17.	September	2022	nachkommen.	Meldepflichtige	
nach	§	8	Absatz	1	Nummer	7	und	Benachrichtigungspflichtige	nach	den	§§	35	und	36	müssen	ab-
weichend	 von	 Satz	 2	 ihrer	 Verpflichtung	 zur	 Meldung	 und	 Benachrichtigung	 durch	 Nutzung	 des	
elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	ab	dem	1.	Juli	2023	nachkommen.	Meldepflichtige	
nach	§	8	Absatz	1	Nummer	2	müssen	abweichend	von	Satz	2	ihrer	Verpflichtung	zur	Meldung	des	
direkten	 oder	 indirekten	 Nachweises	 einer	 Infektion	 mit	 den	 in	 §	 7	 Absatz	 3	 Satz	 1	 genannten	
Krankheitserregern	 durch	 Nutzung	 des	 elektronischen	 Melde-	 und	 Informationssystems	 ab	 dem	
1.	April	 2022	 nachkommen.	Das	Robert	 Koch-Institut	 bestimmt	 das	 technische	 Format	 der	Daten	
und	das	technische	Verfahren	der	Datenübermittlung.	
(9)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	Folgendes	festzulegen:	
1.		 in	welchen	Fällen	Ausnahmen	von	der	Verpflichtung	zur	Nutzung	des	elektronischen	Melde-	
und	Informationssystems	nach	Absatz	8	Satz	1	bis	5	bestehen,	

2.		die	im	Hinblick	auf	die	Zweckbindung	angemessenen	Fristen	für	die	Löschung	der	im	elektro-
nischen	Melde-	und	Informationssystem	gespeicherten	Daten,	

3.		welche	funktionalen	und	technischen	Vorgaben	einschließlich	eines	Sicherheitskonzepts	dem	
elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	zugrunde	liegen	müssen,	

4.		welche	notwendigen	Test-,	Authentifizierungs-	und	Zertifizierungsmaßnahmen	sicherzustel-
len	sind	und	

5.		welches	 Verfahren	 bei	 der	 Bildung	 der	 fallbezogenen	 Pseudonymisierung	 nach	 Absatz	 3	
Nummer	1	anzuwenden	ist;	hierzu	kann	festgelegt	werden,	dass	bei	nichtnamentlichen	Mel-
dungen	andere	als	die	in	§	10	Absatz	1	und	2	genannten	Angaben	übermittelt	werden,	die	so-
fort	nach	Herstellung	der	fallbezogenen	Pseudonymisierung	zu	löschen	sind.	

(10)	Abweichungen	von	den	in	dieser	Vorschrift	getroffenen	Regelungen	des	Verwaltungsverfah-
rens	durch	Landesrecht	sind	ausgeschlossen.20	

	
20	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	39	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Satz	1	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Satz	1	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	14	Auswahl	der	über	Sentinel-Erhebungen	zu	überwachenden	Krankheiten	
	 	 Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	 legt	 im	Benehmen	mit	den	jeweils	zuständigen	obersten	Lan-

desgesundheitsbehörden	 fest,	 welche	 Krankheiten	 und	 Krankheitserreger	 durch	 Erhebungen	 nach	 §	 13	
überwacht	 werden.	 Die	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 können	 zusätzliche	 Sentinel-Erhebungen	
durchführen.“	

	 16.08.2019.—Artikel	18a	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„des	Bundes“	vor	„mit“	gestrichen.	

	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
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„1.		die	Daten	zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	von	Krankheitserregern	nach	den	§§	6	

und	7	und	die	Daten	aus	Benachrichtigungen	nach	den	§§	34	und	36,“.	
	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	

von	Krankheitserregern	nach	den	§§	6	und	7	und	aus	Benachrichtigungen	nach	den	§§	34	und	36“	durch	
„	,	die	zu	melde-	und	benachrichtigungspflichtigen	Tatbeständen	nach	den	§§	6,	7,	34	und	36	erhoben	wor-
den	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„zu	meldepflichtigen	Krankheiten	und	Nachweisen	
von	Krankheitserregern	nach	den	§§	6	und	7	und	aus	Benachrichtigungen	nach	den	§§	34	und	36“	durch	
„	,	die	zu	melde-	und	benachrichtigungspflichtigen	Tatbeständen	nach	den	§§	6,	7,	34	und	36	erhoben	wor-
den	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	e	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2	„dabei	nur	Meldeportale	
oder	elektronische	Programme	nutzen	dürfen,	die	vom	Robert	Koch-Institut	zugelassen	sind“	durch	„bei	
der	Nutzung	ein	bestimmtes	Verfahren	einzuhalten	haben“	ersetzt.	

	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	e	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	8	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	laute-
te:	

„3.		welcher	 IT-Dienstleister	des	Bundes	mit	der	 technischen	Umsetzung	beauftragt	wird	und	wie	der	
gemeinsame	Planungsrat	besetzt	wird,“.	

	 Artikel	18a	Nr.	1	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	
	 Artikel	30	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„und	nutzen“	nach	„verarbeiten“	gestri-

chen.	
	 Artikel	30	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„	;	§	1a	bleibt	unberührt“	am	Ende	gestri-

chen.	
	 Artikel	30	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	7	„und	2“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	

durch	die	Sätze	3	bis	6	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Die	Zusammenarbeit	von	Bund	und	Ländern	bei	der	Umset-
zung	des	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	wird	durch	einen	gemeinsamen	Planungsrat	ko-
ordiniert.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„zu	melde-	und	benachrichtigungspflich-

tigen	Tatbeständen“	nach	„Daten,	die“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„von	§	12“	durch	„der	§§	4	und	12“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	durch	Abs.	8	bis	10	ersetzt.	Abs.	8	und	9	lauteten:	
	 	 „(8)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustim-

mung	des	Bundesrates,	festzulegen,		
1.		 dass	beteiligte	Behörden	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	das	elektronische	Mel-

de-	und	Informationssystem	zu	nutzen	und	bei	der	Nutzung	ein	bestimmtes	Verfahren	einzuhalten	
haben,	

2.		 dass	Melde-	und	Benachrichtigungspflichtige	oder	bestimmte	Gruppen	von	Melde-	und	Benachrich-
tigungspflichtigen	ihrer	Verpflichtung	zur	Meldung	und	Benachrichtigung	durch	Nutzung	des	elekt-
ronischen	 Melde-	 und	 Informationssystems	 nachzukommen	 haben	 und	 bei	 der	 Nutzung	 ein	 be-
stimmtes	Verfahren	einzuhalten	haben,	

3.		 welcher	IT-Dienstleister	mit	der	technischen	Umsetzung	beauftragt	wird,	
4.		 welche	funktionalen	und	technischen	Vorgaben	einschließlich	eines	Sicherheitskonzepts	dem	elekt-

ronischen	Melde-	und	Informationssystem	zugrunde	liegen	müssen,	
5.		 welche	notwendigen	Test-,	Authentifizierungs-	und	Zertifizierungsmaßnahmen	sicherzustellen	sind,	
6.		 nach	welcher	krankheitsspezifischen	Dauer	die	 im	elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	

verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	nach	Absatz	3	Nummer	4	zu	löschen	sind	und	
7.		 welches	Verfahren	bei	der	Bildung	der	fallbezogenen	Pseudonymisierung	nach	Absatz	3	anzuwen-

den	ist;	hierzu	kann	festgelegt	werden,	dass	bei	nichtnamentlichen	Meldungen	andere	als	die	in	§	10	
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§	14	
§	14a	Interoperabilität;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	zur	Förderung	der	Interoperabilität	zwischen	informationstechnischen	
Systemen,	 von	 offenen	 Standards	 für	 informationstechnische	 Systeme	 und	 der	 Integration	 von	
Schnittstellen	in	informationstechnischen	Systemen	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Aufgabe	zu-
zuweisen,	für	nicht	ausschließlich	in	die	Zuständigkeit	der	Länder	fallende	informationstechnische	
Systeme,	die	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	eingesetzt	werden,	
1.		einen	Bedarf	an	technischen,	semantischen	und	syntaktischen	Standards,	Profilen	und	Leitfä-
den	zu	identifizieren	sowie	zu	priorisieren,	

2.		technische,	semantische	und	syntaktische	Standards,	Profile	und	Leitfäden	zu	prüfen,	in	dem	
gebotenen	 Umfang	 selbst	 zu	 entwickeln	 und	 weiterzuentwickeln,	 den	 Herstellern	 und	 An-
wendern	von	informationstechnischen	Systemen	zu	empfehlen	und	auf	der	Wissensplattform	
nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	der	IOP-Governance-Verordnung	zu	veröffentlichen.	

Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	 in	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	 festlegen,	dass	
Empfehlungen	nach	Satz	1	Nummer	2	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	von	Anwendern	von	
informationstechnischen	 Systemen	 verbindlich	 zu	 beachten	 sind.	 Anwender	 im	 Sinne	 von	 Satz	 2	

	
Absatz	1	und	2	genannten	Angaben	übermittelt	werden,	die	sofort	nach	Herstellung	der	fallbezoge-
nen	Pseudonymisierung	zu	löschen	sind.	

	 Im	Fall,	dass	eine	epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	vom	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	
festgestellt	worden	ist,	kann	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	erlas-
sen	 werden.	 §	 5	 Absatz	 4	 Satz	 1	 gilt	 entsprechend.	 Zur	 Einhaltung	 eines	 bestimmten	 Verfahrens	 nach	
Satz	1	Nummer	1	und	2	kann	insbesondere	gehören,	dass	nur	Meldeportale	oder	elektronische	Programme	
genutzt	werden	dürfen,	die	bestimmte	vom	Robert	Koch-Institut	festgelegte	Inhalte	und	Konfigurationen	
mit	dem	jeweils	aktuellen	Stand	aufweisen.	Sofern	bei	den	Festlegungen	und	Maßnahmen	Fragen	der	Da-
tensicherheit	berührt	sind,	sind	diese	Festlegungen	und	Maßnahmen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-
amt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 zu	 treffen.	 Sofern	 bei	 den	 Festlegungen	 und	Maßnahmen	
nach	Satz	1	Fragen	des	Datenschutzes	berührt	sind,	sind	diese	Festlegungen	und	Maßnahmen	im	Einver-
nehmen	mit	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	zu	tref-
fen.	

	 	 (9)	 Abweichungen	 von	 den	 in	 dieser	 Vorschrift	 getroffenen	 Regelungen	 des	 Verwaltungsverfahrens	
durch	Landesrecht	sind	ausgeschlossen.“	

	 01.04.2021.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	die	
Sätze	5	und	6	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„Die	Gesellschaft	für	Telematik	nach	§	306	Ab-
satz	1	Satz	3	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	unterstützt	das	Robert	Koch-Institut	bei	der	Entwick-
lung	und	dem	Betrieb	des	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems.	Bei	der	Gesellschaft	für	Tele-
matik	unmittelbar	für	die	Erfüllung	der	Aufgabe	nach	Satz	5	entstehende	Fremdkosten	aus	der	Beauftra-
gung	Dritter	werden	vom	Robert	Koch-Institut	getragen.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	16.	 September	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1454)	hat	 Satz	6	 in	
Abs.	1	durch	die	Sätze	6	und	7	ersetzt.	Satz	6	lautete:	„Der	Gesellschaft	für	Telematik	sind	die	zur	Erfüllung	
ihrer	Aufgabe	nach	Satz	4	entstehenden	Kosten	aus	den	beim	Robert	Koch-Institut	und	beim	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	für	die	Einrichtung	des	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	zur	Verfü-
gung	stehenden	Mitteln	zu	erstatten.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„§§	6,	7,	34	und	36“	durch	„§§	6,	7,	34,	35	Ab-
satz	4	und	§	36“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„§§	6,	7,	34	und	36“	durch	„§§	6,	7,	34,	35	Absatz	4	und	
§	36“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§§	6,	7,	34	und	36“	durch	„§§	6,	7,	34,	35	Absatz	4	und	
§	36“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„§§	34	und	36“	durch	„§§	34,	35	Absatz	4	und	§	36“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	6	und	7	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 47	

sind	Gesundheitsämter	und	die	zuständigen	Landesbehörden.	In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	
ist	das	Nähere	zu	regeln	zu	
1.		den	 Modalitäten	 der	 Abstimmung	 mit	 dem	 Expertengremium	 nach	 §	 4	 Absatz	 1	 der	 IOP-
Governance-Verordnung,		

2.		den	weiteren	Einzelheiten	der	Wahrnehmung	der	nach	Satz	1	zugewiesenen	Aufgabe	und	den	
hierbei	anzuwendenden	Verfahren.	

Bei	der	Gesellschaft	für	Telematik	unmittelbar	für	die	Erfüllung	der	nach	Satz	1	zugewiesenen	Auf-
gabe	entstehende	Kosten	werden	vom	Robert	Koch-Institut	getragen.	Das	Robert	Koch-Institut	legt	
die	Einzelheiten	der	Kostenerstattung	im	Einvernehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	fest.	
(2)	 Zum	Zwecke	der	Förderung	der	 Interoperabilität	 zwischen	 informationstechnischen	Syste-

men	 und	 von	 offenen	 Standards	 für	 informationstechnische	 Systeme	 und	 der	 Integration	 von	
Schnittstellen	 in	 informationstechnischen	Systemen	sowie	zum	Zwecke	der	Optimierung	des	nach	
§	14	Absatz	1	Satz	1	eingerichteten	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	sammeln	und	
konsolidieren	 die	 Länder	 auf	 Anforderung	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 technische	 und	 funktionale	
Anforderungen	an	nach	§	14	Absatz	1	Satz	9	bereitzustellende	kostenlose	Software-Lösungen	und	
übermitteln	 diese	 einheitlich	 abgestimmt	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut,	 soweit	 die	 Anforderungen	
nicht	ausschließlich	in	die	Zuständigkeit	der	Länder	fallen.21	
	
§	15	Anpassung	der	Meldepflicht	an	die	epidemische	Lage	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	Meldepflicht	für	die	in	§	6	aufgeführten	Krankheiten	oder	die	in	§	7	
aufgeführten	 Krankheitserreger	 aufzuheben,	 einzuschränken	 oder	 zu	 erweitern	 oder	 die	 Melde-
pflicht	auf	andere	übertragbare	Krankheiten	oder	Krankheitserreger	auszudehnen,	soweit	die	epi-
demische	Lage	dies	zulässt	oder	erfordert.	Wird	die	Meldepflicht	nach	Satz	1	auf	andere	übertragba-
re	Krankheiten	oder	Krankheitserreger	ausgedehnt,	gelten	die	für	meldepflichtige	Krankheiten	nach	
§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	meldepflichtige	Nachweise	von	Krankheitserregern	nach	§	7	Ab-
satz	1	Satz	1	geltenden	Vorschriften	für	diese	entsprechend.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Meldepflicht	für	
feststellende	Personen	bei	der	Anwendung	patientennaher	Schnelltests	bei	Dritten	aufzuheben.	
(2)	In	dringenden	Fällen	kann	zum	Schutz	der	Bevölkerung	die	Rechtsverordnung	ohne	Zustim-

mung	des	Bundesrates	erlassen	werden.	Eine	auf	der	Grundlage	des	Satzes	1	erlassene	Verordnung	
tritt	 ein	 Jahr	nach	 ihrem	 Inkrafttreten	außer	Kraft;	 ihre	Geltungsdauer	kann	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	verlängert	werden.	
(3)	Solange	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	von	der	Ermächtigung	nach	Absatz	1	Satz	1	

keinen	Gebrauch	macht,	sind	die	Landesregierungen	zum	Erlass	einer	Rechtsverordnung	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	ermächtigt,	sofern	die	Meldepflicht	nach	diesem	Gesetz	hierdurch	nicht	eingeschränkt	
oder	 aufgehoben	wird.	 Sie	 können	 die	 Ermächtigung	 durch	Rechtsverordnung	 auf	 andere	 Stellen	
übertragen.22	

	
21	QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	8b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
22	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 1	

und	3	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	1	und	3	

Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2397)	hat	Abs.	1	Satz	1	

eingefügt.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	1d	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Abs.	1	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
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4.	Abschnitt23	

		
§	15a	Durchführung	der	infektionshygienischen	und	hygienischen	Überwachung	
(1)	Bei	der	Durchführung	der	folgenden	infektionshygienischen	oder	hygienischen	Überwachung	

unterliegen	 Personen,	 die	 über	 Tatsachen	 Auskunft	 geben	 können,	 die	 für	 die	 jeweilige	 Überwa-
chung	von	Bedeutung	sind,	den	 in	Absatz	2	genannten	Pflichten	und	haben	die	mit	der	 jeweiligen	
Überwachung	beauftragten	Personen	die	in	Absatz	3	genannten	Befugnisse:	
1.		 infektionshygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	nach	§	23	Absatz	6,	
2.		 infektionshygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	nach	§	35	Absatz	1	Satz	3	und	
§	36	Absatz	1	und	2,	

3.		hygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	oder	die	sonst	zuständige	Behörde	nach	
§	37	Absatz	3	und	

4.		 infektionshygienische	Überwachung	durch	die	zuständige	Behörde	nach	§	41	Absatz	1	Satz	2.	
(2)	Personen,	die	über	Tatsachen	Auskunft	geben	können,	die	für	die	Überwachung	von	Bedeu-

tung	 sind,	 sind	 verpflichtet,	 den	mit	 der	 Überwachung	 beauftragten	 Personen	 auf	 Verlangen	 die	
erforderlichen	Auskünfte	insbesondere	über	den	Betrieb	und	den	Betriebsablauf	einschließlich	des-
sen	 Kontrolle	 zu	 erteilen	 und	Unterlagen	 einschließlich	 des	 tatsächlichen	 Standes	 entsprechende	
technische	 Pläne	 vorzulegen.	 Der	 Verpflichtete	 kann	 die	 Auskunft	 auf	 solche	 Fragen	 verweigern,	
deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	52	Absatz	1	der	Strafprozessordnung	bezeichne-
ten	Angehörigen	der	Gefahr	aussetzen	würde,	wegen	einer	Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	
verfolgt	zu	werden;	Entsprechendes	gilt	für	die	Vorlage	von	Unterlagen.	
(3)	Die	mit	der	Überwachung	beauftragten	Personen	sind,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufga-

ben	erforderlich	ist,	befugt,	
1.		Betriebsgrundstücke,	 Betriebs-	 und	 Geschäftsräume,	 zum	 Betrieb	 gehörende	 Anlagen	 und	
Einrichtungen	sowie	Verkehrsmittel	zu	Betriebs-	und	Geschäftszeiten	zu	betreten	und	zu	be-
sichtigen,	

2.		sonstige	Grundstücke	sowie	Wohnräume	tagsüber	an	Werktagen	zu	betreten	und	zu	besichti-
gen,	

3.		 in	die	Bücher	oder	sonstigen	Unterlagen	Einsicht	zu	nehmen	und	hieraus	Abschriften,	Ablich-
tungen	oder	Auszüge	anzufertigen,	

4.		sonstige	Gegenstände	zu	untersuchen	oder	
5.		Proben	zur	Untersuchung	zu	fordern	oder	zu	entnehmen.	

Der	 Inhaber	 der	 tatsächlichen	 Gewalt	 ist	 verpflichtet,	 den	 Beauftragten	 der	 zuständigen	 Behörde	
oder	 des	 Gesundheitsamtes	 die	 Grundstücke,	 Räume,	 Anlagen,	 Einrichtungen	 und	 Verkehrsmittel	
sowie	 sonstigen	 Gegenstände	 zugänglich	 zu	 machen.	 Das	 Grundrecht	 der	 Unverletzlichkeit	 der	
Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	wird	insoweit	eingeschränkt.	
(4)	Weitergehende	Pflichten	und	Befugnisse,	insbesondere	unter	den	Voraussetzungen	der	§§	16	

oder	17	oder	nach	den	Vorschriften	des	5.	Abschnitts,	bleiben	unberührt.24	

	
23	AUFHEBUNG	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	die	Über-

schrift	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Verhütung	übertragbarer	Krankheiten“.	
24	QUELLE	
	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	15a	Durchführung	der	infektionshygienischen	und	hygienischen	Überwachung	
	 	 (1)	 Bei	 der	 Durchführung	 der	 folgenden	 infektionshygienischen	 oder	 hygienischen	 Überwachungen	

unterliegen	Personen,	die	über	Tatsachen	Auskunft	geben	können,	die	für	die	jeweilige	Überwachung	von	
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4.	Abschnitt	

Verhütung	übertragbarer	Krankheiten25	
	
§	16	Allgemeine	Maßnahmen	zur	Verhütung	übertragbarer	Krankheiten	
(1)	Werden	Tatsachen	festgestellt,	die	zum	Auftreten	einer	übertragbaren	Krankheit	führen	kön-

nen,	 oder	 ist	 anzunehmen,	 dass	 solche	 Tatsachen	 vorliegen,	 so	 trifft	 die	 zuständige	 Behörde	 die	
notwendigen	Maßnahmen	 zur	 Abwendung	 der	 dem	 Einzelnen	 oder	 der	 Allgemeinheit	 hierdurch	
drohenden	Gefahren.	Im	Rahmen	dieser	Maßnahmen	können	von	der	zuständigen	Behörde	perso-
nenbezogene	Daten	 erhoben	werden;	 diese	 dürfen	 nur	 von	 der	 zuständigen	Behörde	 für	 Zwecke	
dieses	Gesetzes	verarbeitet	werden.	
(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	sind	die	Beauftragten	der	zuständigen	Behörde	und	des	Gesund-

heitsamtes	zur	Durchführung	von	Ermittlungen	und	zur	Überwachung	der	angeordneten	Maßnah-
men	berechtigt,	Grundstücke,	Räume,	Anlagen	und	Einrichtungen	sowie	Verkehrsmittel	aller	Art	zu	
betreten	und	Bücher	oder	 sonstige	Unterlagen	 einzusehen	und	hieraus	Abschriften,	Ablichtungen	
oder	Auszüge	anzufertigen	sowie	sonstige	Gegenstände	zu	untersuchen	oder	Proben	zur	Untersu-
chung	 zu	 fordern	 oder	 zu	 entnehmen.	 Der	 Inhaber	 der	 tatsächlichen	 Gewalt	 ist	 verpflichtet,	 den	
Beauftragten	 der	 zuständigen	 Behörde	 und	 des	 Gesundheitsamtes	 Grundstücke,	 Räume,	 Anlagen,	
Einrichtungen	und	Verkehrsmittel	sowie	sonstige	Gegenstände	zugänglich	zu	machen.	Personen,	die	

	
Bedeutung	sind,	den	in	Absatz	2	genannten	Pflichten	und	haben	die	mit	der	jeweiligen	Überwachung	be-
auftragten	Personen	die	in	Absatz	3	genannten	Befugnisse:	

1.		 infektionshygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	nach	§	23	Absatz	6	und	6a,	
2.		 infektionshygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	nach	§	36	Absatz	1	und	2,	
3.		 hygienische	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	nach	§	37	Absatz	3	und	
4.		 	infektionshygienische	Überwachung	durch	die	zuständige	Behörde	nach	§	41	Absatz	1	Satz	2.	

	 	 (2)	 Personen,	 die	 über	 Tatsachen	 Auskunft	 geben	 können,	 die	 für	 die	 Überwachung	 von	 Bedeutung	
sind,	sind	verpflichtet,	den	mit	der	Überwachung	beauftragten	Personen	auf	Verlangen	die	erforderlichen	
Auskünfte	insbesondere	über	den	Betrieb	und	den	Betriebsablauf	einschließlich	dessen	Kontrolle	zu	ertei-
len	 und	Unterlagen	 einschließlich	 dem	 tatsächlichen	 Stand	 entsprechende	 technische	 Pläne	 vorzulegen.	
Der	Verpflichtete	kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	ei-
nen	der	in	§	52	Absatz	1	der	Strafprozessordnung	bezeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	aussetzen	würde,	
wegen	einer	Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	verfolgt	zu	werden;	Entsprechendes	gilt	für	die	Vorla-
ge	von	Unterlagen.	

	 	 (3)	 Die	mit	 der	 Überwachung	 beauftragten	 Personen	 sind,	 soweit	 dies	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	
erforderlich	ist,	befugt,	

1.		 Betriebsgrundstücke,	Betriebs-	und	Geschäftsräume,	zum	Betrieb	gehörende	Anlagen	und	Einrich-
tungen	sowie	Verkehrsmittel	zu	Betriebs-	und	Geschäftszeiten	zu	betreten	und	zu	besichtigen,	

2.		 sonstige	Grundstücke	sowie	Wohnräume	tagsüber	an	Werktagen	zu	betreten	und	zu	besichtigen,	
3.		 in	die	Bücher	oder	sonstigen	Unterlagen	Einsicht	zu	nehmen	und	hieraus	Abschriften,	Ablichtungen	

oder	Auszüge	anzufertigen,	
4.		 sonstige	Gegenstände	zu	untersuchen	oder	
5.		 Proben	zur	Untersuchung	zu	fordern	oder	zu	entnehmen.	

	 Der	Inhaber	der	tatsächlichen	Gewalt	ist	verpflichtet,	den	Beauftragten	der	zuständigen	Behörde	oder	des	
Gesundheitsamtes	die	Grundstücke,	Räume,	Anlagen,	Einrichtungen	und	Verkehrsmittel	 sowie	 sonstigen	
Gegenstände	zugänglich	 zu	machen.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	 (Artikel	13	Ab-
satz	1	des	Grundgesetzes)	wird	insoweit	eingeschränkt.	

	 	 (4)	 Weitergehende	 Pflichten	 und	 Befugnisse,	 insbesondere	 unter	 den	 Voraussetzungen	 der	 §§	 16		
oder	17	oder	nach	den	Vorschriften	des	5.	Abschnitts,	bleiben	unberührt.“	

	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„oder	
die	sonst	zuständige	Behörde“	nach	„Gesundheitsamt“	eingefügt.	

25	QUELLE	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	die	Über-

schrift	eingefügt.	
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über	die	in	Absatz	1	genannten	Tatsachen	Auskunft	geben	können,	sind	verpflichtet,	auf	Verlangen	
die	erforderlichen	Auskünfte	insbesondere	über	den	Betrieb	und	den	Betriebsablauf	einschließlich	
dessen	Kontrolle	zu	erteilen	und	Unterlagen	einschließlich	dem	tatsächlichen	Stand	entsprechende	
technische	 Pläne	 vorzulegen.	 Der	 Verpflichtete	 kann	 die	 Auskunft	 auf	 solche	 Fragen	 verweigern,	
deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozessordnung	
bezeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	strafrechtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	
Gesetz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde;	Entsprechendes	gilt	für	die	Vorlage	von	Unter-
lagen.	
(3)	Soweit	es	die	Aufklärung	der	epidemischen	Lage	erfordert,	kann	die	zuständige	Behörde	An-

ordnungen	über	die	Übergabe	von	 in	Absatz	2	genannten	Untersuchungsmaterialien	zum	Zwecke	
der	Untersuchung	und	Verwahrung	an	Institute	des	öffentlichen	Gesundheitsdienstes	oder	andere	
vom	Land	zu	bestimmende	Einrichtungen	treffen.	
(4)	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	wird	im	

Rahmen	der	Absätze	2	und	3	eingeschränkt.	
(5)	Wenn	die	von	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	betroffenen	Personen	geschäftsunfä-

hig	 oder	 in	der	Geschäftsfähigkeit	 beschränkt	 sind,	 hat	derjenige	 für	die	Erfüllung	der	 genannten	
Verpflichtung	zu	sorgen,	dem	die	Sorge	für	die	Person	zusteht.	Die	gleiche	Verpflichtung	trifft	den	
Betreuer	einer	von	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	betroffenen	Person,	soweit	die	Erfül-
lung	dieser	Verpflichtung	zu	seinem	Aufgabenkreis	gehört.	
(6)	Die	Maßnahmen	nach	Absatz	1	werden	auf	Vorschlag	des	Gesundheitsamtes	von	der	zustän-

digen	 Behörde	 angeordnet.	 Kann	 die	 zuständige	 Behörde	 einen	 Vorschlag	 des	 Gesundheitsamtes	
nicht	rechtzeitig	einholen,	so	hat	sie	das	Gesundheitsamt	über	die	getroffene	Maßnahme	unverzüg-
lich	zu	unterrichten.	
(7)	Bei	Gefahr	 im	Verzuge	kann	das	Gesundheitsamt	die	erforderlichen	Maßnahmen	selbst	an-

ordnen.	Es	hat	die	zuständige	Behörde	unverzüglich	hiervon	zu	unterrichten.	Diese	kann	die	Anord-
nung	ändern	oder	aufheben.	Wird	die	Anordnung	nicht	 innerhalb	von	zwei	Arbeitstagen	nach	der	
Unterrichtung	aufgehoben,	so	gilt	sie	als	von	der	zuständigen	Behörde	getroffen.	
(8)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	haben	kei-

ne	aufschiebende	Wirkung.26	
	
§	17	Besondere	Maßnahmen	zur	Verhütung	übertragbarer	Krankheiten,		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Wenn	 Gegenstände	mit	meldepflichtigen	 Krankheitserregern	 behaftet	 sind	 oder	wenn	 das	

anzunehmen	ist	und	dadurch	eine	Verbreitung	der	Krankheit	zu	befürchten	ist,	hat	die	zuständige	
Behörde	die	notwendigen	Maßnahmen	zur	Abwendung	der	hierdurch	drohenden	Gefahren	zu	tref-
fen.	Wenn	andere	Maßnahmen	nicht	ausreichen,	kann	die	Vernichtung	von	Gegenständen	angeord-
net	werden.	Sie	kann	auch	angeordnet	werden,	wenn	andere	Maßnahmen	im	Verhältnis	zum	Wert	
der	Gegenstände	 zu	kostspielig	 sind,	 es	 sei	 denn,	 dass	derjenige,	 der	 ein	Recht	 an	diesem	Gegen-
stand	oder	die	 tatsächliche	Gewalt	darüber	hat,	widerspricht	und	auch	die	höheren	Kosten	über-

	
26	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Satz	2	lautete:	„Die	gleiche	Verpflichtung	trifft	den	Betreuer	einer	von	Maßnahmen	nach	den	Absät-
zen	1	und	2	betroffenen	Person,	soweit	die	Sorge	für	die	Person	des	Betroffenen	zu	seinem	Aufgabenkreis	
gehört.“	

	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	

	 23.05.2020.—Artikel	 1	Nr.	 12	des	Gesetzes	 vom	19.	Mai	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1018)	hat	 die	Überschrift	 neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Allgemeine	Maßnahmen	der	zuständigen	Behörde“.	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	bei	diesen	Maßnahmen	erhobenen	personenbezogenen	Daten	dürfen	nur	
für	Zwecke	dieses	Gesetzes	verarbeitet	werden.“	
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nimmt.	Müssen	Gegenstände	entseucht	(desinfiziert),	von	Gesundheitsschädlingen	befreit	oder	ver-
nichtet	werden,	so	kann	ihre	Benutzung	und	die	Benutzung	der	Räume	und	Grundstücke,	in	denen	
oder	auf	denen	sie	sich	befinden,	untersagt	werden,	bis	die	Maßnahme	durchgeführt	ist.	
(2)	Wenn	Gesundheitsschädlinge	festgestellt	werden	und	die	Gefahr	begründet	ist,	dass	durch	sie	

Krankheitserreger	verbreitet	werden,	 so	hat	die	zuständige	Behörde	die	zu	 ihrer	Bekämpfung	er-
forderlichen	Maßnahmen	anzuordnen.	Die	Bekämpfung	umfasst	Maßnahmen	gegen	das	Auftreten,	
die	Vermehrung	und	Verbreitung	sowie	zur	Vernichtung	von	Gesundheitsschädlingen.	
(3)	Erfordert	die	Durchführung	 einer	Maßnahme	nach	den	Absätzen	1	und	2	besondere	 Sach-

kunde,	so	kann	die	zuständige	Behörde	anordnen,	dass	der	Verpflichtete	damit	geeignete	Fachkräfte	
beauftragt.	Die	zuständige	Behörde	kann	selbst	geeignete	Fachkräfte	mit	der	Durchführung	beauf-
tragen,	wenn	das	zur	wirksamen	Bekämpfung	der	übertragbaren	Krankheiten	oder	Krankheitserre-
ger	 oder	 der	 Gesundheitsschädlinge	 notwendig	 ist	 und	 der	 Verpflichtete	 diese	 Maßnahme	 nicht	
durchführen	kann	oder	einer	Anordnung	nach	Satz	1	nicht	nachkommt	oder	nach	seinem	bisherigen	
Verhalten	 anzunehmen	 ist,	 dass	 er	 einer	 Anordnung	 nach	 Satz	 1	 nicht	 rechtzeitig	 nachkommen	
wird.	Wer	ein	Recht	an	dem	Gegenstand	oder	die	tatsächliche	Gewalt	darüber	hat,	muss	die	Durch-
führung	der	Maßnahme	dulden.	
(4)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	unter	den	nach	§	16	sowie	nach	Absatz	1	maßge-

benden	Voraussetzungen	durch	Rechtsverordnung	entsprechende	Gebote	und	Verbote	zur	Verhü-
tung	übertragbarer	Krankheiten	zu	erlassen.	Sie	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	
auf	andere	Stellen	übertragen.	
(5)	Die	Landesregierungen	können	zur	Verhütung	und	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	

Rechtsverordnungen	 über	 die	 Feststellung	 und	 die	 Bekämpfung	 von	 Gesundheitsschädlingen,	
Krätzmilben	 und	Kopfläusen	 erlassen.	 Sie	 können	die	 Ermächtigung	 durch	Rechtsverordnung	 auf	
andere	 Stellen	 übertragen.	 Die	 Rechtsverordnungen	 können	 insbesondere	 Bestimmungen	 treffen	
über		
1.	 die	Verpflichtung	der	Eigentümer	von	Gegenständen,	der	Nutzungsberechtigten	oder	der	In-
haber	der	tatsächlichen	Gewalt	an	Gegenständen	sowie	der	zur	Unterhaltung	von	Gegenstän-
den	Verpflichteten,	
a)	 den	Befall	mit	Gesundheitsschädlingen	festzustellen	oder	feststellen	zu	lassen	und	der	zu-
ständigen	Behörde	anzuzeigen,	

b)	 Gesundheitsschädlinge	zu	bekämpfen	oder	bekämpfen	zu	lassen,	
2.	 die	Befugnis	und	die	Verpflichtung	der	Gemeinden	oder	der	Gemeindeverbände,	Gesundheits-
schädlinge,	 auch	 am	Menschen,	 festzustellen,	 zu	 bekämpfen	und	das	Ergebnis	 der	Bekämp-
fung	festzustellen,	

3.	 die	Feststellung	und	Bekämpfung,	insbesondere	über	
a)	 die	Art	und	den	Umfang	der	Bekämpfung,	
b)	 den	Einsatz	von	Fachkräften,	
c)	 die	zulässigen	Bekämpfungsmittel	und	-verfahren,	
d)	 die	Minimierung	von	Rückständen	und	die	Beseitigung	von	Bekämpfungsmitteln	und	
e)	 die	Verpflichtung,	Abschluss	und	Ergebnis	der	Bekämpfung	der	zuständigen	Behörde	mit-
zuteilen	und	das	Ergebnis	durch	Fachkräfte	feststellen	zu	lassen,	

4.	 die	Mitwirkungs-	und	Duldungspflichten,	 insbesondere	 im	Sinne	des	§	16	Abs.	2,	die	den	 in	
Nummer	1	genannten	Personen	obliegen.	

(6)	§	16	Abs.	5	bis	8	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Grundrechte	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz),	der	Freizügig-

keit	 (Artikel	 11	 Abs.	 1	 Grundgesetz),	 der	 Versammlungsfreiheit	 (Artikel	 8	 Grundgesetz)	 und	 der	
Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	werden	im	Rahmen	der	Absätze	1	
bis	5	eingeschränkt.27	

	
27	ÄNDERUNGEN	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 52	

	
§	18	Behördlich	angeordnete	Maßnahmen	zur	Desinfektion	und	zur	Bekämpfung	von		
Gesundheitsschädlingen,	Krätzmilben	und	Kopfläusen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Zum	Schutz	des	Menschen	vor	übertragbaren	Krankheiten	dürfen	bei	behördlich	angeordne-

ten	Maßnahmen	zur		
1.		Desinfektion	und	
2.		Bekämpfung	von	Gesundheitsschädlingen,	Krätzmilben	oder	Kopfläusen	

nur	Mittel	 und	 Verfahren	 verwendet	werden,	 die	 von	 der	 zuständigen	 Bundesoberbehörde	 aner-
kannt	worden	sind.	Bei	Maßnahmen	nach	Satz	1	Nummer	2	kann	die	anordnende	Behörde	mit	Zu-
stimmung	der	zuständigen	Bundesoberbehörde	zulassen,	dass	andere	Mittel	oder	Verfahren	als	die	
behördlich	anerkannten	verwendet	werden.	
(2)	Die	Mittel	und	Verfahren	werden	von	der	zuständigen	Bundesoberbehörde	auf	Antrag	oder	

von	 Amts	 wegen	 nur	 anerkannt,	 wenn	 sie	 hinreichend	 wirksam	 sind	 und	 keine	 unvertretbaren	
Auswirkungen	auf	die	menschliche	Gesundheit	und	die	Umwelt	haben.	
(3)	Zuständige	Bundesoberbehörde	für	die	Anerkennung	von	Mitteln	und	Verfahren	zur	Desin-

fektion	ist	das	Robert	Koch-Institut.	Im	Anerkennungsverfahren	prüft:		
1.		die	Wirksamkeit	der	Mittel	und	Verfahren	das	Robert	Koch-Institut,	
2.		die	Auswirkungen	der	Mittel	und	Verfahren	auf	die	menschliche	Gesundheit	das	Bundesinsti-
tut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	und	

3.		die	Auswirkungen	der	Mittel	und	Verfahren	auf	die	Umwelt	das	Umweltbundesamt.	
Das	 Robert	 Koch-Institut	 erteilt	 die	 Anerkennung	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesinstitut	 für	
Arzneimittel	und	Medizinprodukte	und	mit	dem	Umweltbundesamt.	
(4)	 Zuständige	 Bundesoberbehörde	 für	 die	 Anerkennung	 von	 Mitteln	 und	 Verfahren	 zur	 Be-

kämpfung	von	Gesundheitsschädlingen,	Krätzmilben	und	Kopfläusen	ist	das	Umweltbundesamt.	Im	
Anerkennungsverfahren	prüft:		
1.		die	Wirksamkeit	 der	Mittel	 und	 Verfahren	 sowie	 deren	 Auswirkungen	 auf	 die	 Umwelt	 das	
Umweltbundesamt,	

2.		die	Auswirkungen	der	Mittel	und	Verfahren	auf	die	menschliche	Gesundheit	das	Bundesinsti-
tut	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte,	soweit	es	nach	§	77	Absatz	1	des	Arzneimittelge-
setzes	für	die	Zulassung	zuständig	ist,	

3.		die	Auswirkungen	der	Mittel	und	Verfahren	auf	die	Gesundheit	von	Beschäftigten	als	Anwen-
der	 die	 Bundesanstalt	 für	 Arbeitsschutz	 und	 Arbeitsmedizin,	 wenn	 die	 Prüfung	 nicht	 nach	
Nummer	2	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	zugewiesen	ist,	und	

4.		die	Auswirkungen	der	Mittel	und	Verfahren	auf	die	Gesundheit	von	anderen	als	den	in	Num-
mer	3	genannten	Personen	das	Bundesinstitut	 für	Risikobewertung,	wenn	die	Prüfung	nicht	
nach	Nummer	2	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	zugewiesen	ist.	

Das	Umweltbundesamt	erteilt	die	Anerkennung	im	Einvernehmen	mit	den	nach	Satz	2	Nummer	2	
bis	4	prüfenden	Behörden.	Sofern	Mittel	Wirkstoffe	enthalten,	die	in	zugelassenen	Pflanzenschutz-
mitteln	 oder	 in	 der	 Zulassungsprüfung	 befindlichen	 Pflanzenschutzmitteln	 enthalten	 sind,	 erfolgt	
die	Anerkennung	zusätzlich	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Verbraucherschutz	und	Lebens-
mittelsicherheit.	
(5)	Die	Prüfungen	können	durch	eigene	Untersuchungen	der	zuständigen	Bundesbehörde	oder	

auf	der	Grundlage	von	Sachverständigengutachten,	die	im	Auftrag	der	zuständigen	Bundesbehörde	
durchgeführt	werden,	erfolgen.	

	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	13	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2615)	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	

„(desinfiziert)“	nach	„entseucht“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Kopfläusen	und	Krätzemilben“	durch	„Krätz-

milben	und	Kopfläusen“	ersetzt.	
	 23.05.2020.—Artikel	 1	Nr.	 13	des	Gesetzes	 vom	19.	Mai	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1018)	hat	 die	Überschrift	 neu	

gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Besondere	Maßnahmen	der	 zuständigen	Behörde,	Rechtsverordnungen	
durch	die	Länder“.	
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(6)	Die	Prüfung	der	Wirksamkeit	der	Mittel	und	Verfahren	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	ist	an	
den	betreffenden	Schädlingen	unter	Einbeziehung	von	Wirtstieren	bei	parasitären	Nichtwirbeltie-
ren	vorzunehmen.	Die	Prüfung	der	Wirksamkeit	von	Mitteln	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	unter-
bleibt,	sofern	die	Mittel	nach	einer	der	folgenden	Vorschriften	nach	dem	Tilgungsprinzip	gleichwer-
tig	geprüft	und	zugelassen	sind:		
1.		Verordnung	 (EU)	 Nr.	 528/2012	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 22.	 Mai	
2012	über	die	Bereitstellung	auf	dem	Markt	und	die	Verwendung	von	Biozidprodukten	(ABl.	L	
167	 vom	27.6.2012,	 S.	 1;	 L	 303	 vom	20.11.2015,	 S.	 109),	 die	 zuletzt	 durch	die	Verordnung	
(EU)	Nr.	334/2014	(ABl.	L	103	vom	5.4.2014,	S.	22)	geändert	worden	ist,	

2.		Verordnung	(EG)	Nr.	1107/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	Okto-
ber	2009	über	das	Inverkehrbringen	von	Pflanzenschutzmitteln	und	zur	Aufhebung	der	Richt-
linien	79/117/EWG	und	91/414/EWG	des	Rates	(ABl.	L	309	vom	24.11.2009,	S.	1),	die	zuletzt	
durch	die	Verordnung	(EU)	Nr.	652/2014	(ABl.	L	189	vom	27.6.2014,	S.	1)	geändert	worden	
ist,	oder	

3.		Arzneimittelgesetz.	
Die	Prüfung	der	Auswirkungen	von	Mitteln	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	auf	die	menschli-
che	Gesundheit	und	die	Prüfung	ihrer	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	unterbleibt,	sofern	die	Mittel	
oder	ihre	Biozidwirkstoffe	nach	einer	der	in	Satz	2	genannten	Vorschriften	geprüft	und	zugelassen	
sind.	
(7)	Die	Anerkennung	ist	zu	widerrufen,	wenn	die	zuständige	Bundesoberbehörde	davon	Kennt-

nis	 erlangt,	 dass	 eine	 nach	 anderen	 Gesetzen	 erforderliche	 Verkehrsfähigkeit	 für	 das	Mittel	 oder	
Verfahren	nicht	mehr	besteht.	Sie	kann	widerrufen	werden,	insbesondere	wenn	nach	aktuellen	Er-
kenntnissen	und	Bewertungsmaßstäben	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	nicht	mehr	erfüllt	sind.	
Die	 zuständige	 Bundesoberbehörde	 führt	 die	 jeweils	 anerkannten	 Mittel	 und	 Verfahren	 in	 einer	
Liste	und	veröffentlicht	die	Liste.	
(8)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 Bun-

desministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	 nukleare	 Sicherheit	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	
Zustimmung	des	Bundesrates	Einzelheiten	des	Anerkennungsverfahrens	festzulegen.28	

	
28	ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2002.—Artikel	11	§	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	6.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3082)	hat	Nr.	2	in	

Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Mitteln	und	Verfahren	zur	Entwesung	und	zur	Bekämpfung	von	Wirbeltieren	das	Bundesinstitut	für	

gesundheitlichen	Verbraucherschutz	und	Veterinärmedizin,	das	die	Wirksamkeit	mit	Ausnahme	der	
dem	Umweltbundesamt	 zugewiesenen	Prüfungen	und	die	Auswirkungen	 auf	 die	menschliche	Ge-
sundheit	mit	Ausnahme	der	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	zugewiese-
nen	Prüfung	prüft,	im	Einvernehmen	
a)	 mit	 dem	Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinprodukte,	 das	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	

menschliche	Gesundheit	prüft,	soweit	es	nach	§	77	Abs.	1	des	Arzneimittelgesetzes	für	die	Zulas-
sung	zuständig	ist,	und	

b)	 mit	dem	Umweltbundesamt,	das	die	Wirksamkeit	von	Mitteln	und	Verfahren	zur	Entwesung	so-
wie	zur	Bekämpfung	von	Ratten	und	Mäusen	und	die	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	prüft;	die	
Prüfungen	zur	Feststellung	der	Wirksamkeit	sind	an	den	betreffenden	Schädlingen	unter	Einbe-
ziehung	von	Wirtstieren	bei	parasitären	Nichtwirbeltieren	vorzunehmen,	soweit	die	Mittel	oder	
Verfahren	 nicht	 nach	 dem	 Gesetz	 zum	 Schutz	 der	 Kulturpflanzen	 nach	 dem	 Tilgungsprinzip	
gleichwertig	geprüft	und	zugelassen	sind.“	

	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„nach	Satz	1	Nr.	1“	nach	„Mittel“	
eingefügt	und	„der	Biologischen	Bundesanstalt	für	Land-	und	Forstwirtschaft“	durch	„dem	Bundesamt	für	
Verbraucherschutz	und	Lebensmittelsicherheit“	ersetzt.	

	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„Bundesinstitut	 für	gesundheitlichen	Verbrau-
cherschutz	und	Veterinärmedizin“	durch	„Bundesamt	für	Verbraucherschutz	und	Lebensmittelsicherheit“	
ersetzt.	
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	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„den	Absätzen	1	und	2“	durch	„Absatz	1,	

soweit	dieser	Mittel	und	Verfahren	zur	Entseuchung	betrifft,	und	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	und	3“	
ersetzt.	

	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	 lit.	d	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	„nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1“	nach	„Lis-

tungsverfahrens“	eingefügt.	
	 Artikel	11	§	3	Nr.	2	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	1	und	Abs.	5	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	

Abs.	4	Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 Artikel	57	Nr.	2	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„Verbraucherschutz,	Ernährung	und	

Landwirtschaft“	durch	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	57	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesund-

heit“	gestrichen.	
	 Artikel	57	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	„Verbraucherschutz,	Ernährung	und	

Landwirtschaft“	durch	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	ersetzt.	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	36	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	 I	 S.	3154)	hat	 in	der	

Überschrift	„Kosten“	durch	„Gebühren	und	Auslagen“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	36	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Das	Robert	Koch-Institut	und	das	Bundesamt	 für	Verbraucherschutz	und	Lebensmittelsicherheit	

erheben	für	Amtshandlungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen).“	
	 Artikel	2	Abs.	36	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Amtshandlungen“	durch	

„individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistungen“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	70	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	

Abs.	4	Satz	1	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	
	 Artikel	70	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„	 ,	Landwirtschaft	und	Verbraucher-

schutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt	und	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	
	 Artikel	70	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	
	 Artikel	70	Nr.	1	lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„	 ,	Landwirtschaft	und	Verbraucher-

schutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt	und	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Behördlich	angeordnete	Entseuchungen,	Entwesungen,	Bekämpfung	von	
Krankheitserreger	übertragenden	Wirbeltieren,	Gebühren	und	Auslagen“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	5	in	Abs.	8	bis	10	umnummeriert	und	Abs.	1	
und	2	durch	Abs.	1	bis	7	ersetzt.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 	 „(1)	 Zum	 Schutz	 des	Menschen	 vor	 übertragbaren	 Krankheiten	 dürfen	 bei	 behördlich	 angeordneten	
Entseuchungen	 (Desinfektion),	 Entwesungen	 (Bekämpfung	 von	Nichtwirbeltieren)	 und	Maßnahmen	 zur	
Bekämpfung	 von	Wirbeltieren,	 durch	 die	 Krankheitserreger	 verbreitet	 werden	 können,	 nur	 Mittel	 und	
Verfahren	verwendet	werden,	die	 von	der	 zuständigen	Bundesoberbehörde	 in	 einer	Liste	 im	Bundesge-
sundheitsblatt	bekannt	gemacht	worden	sind.	Die	Aufnahme	in	die	Liste	erfolgt	nur,	wenn	die	Mittel	und	
Verfahren	hinreichend	wirksam	sind	und	keine	unvertretbaren	Auswirkungen	auf	Gesundheit	und	Umwelt	
haben.	

	 	 (2)	Zuständige	Bundesoberbehörde	für	die	Bekanntmachung	der	Liste	ist	bei		
1.	 Mitteln	 und	 Verfahren	 zur	 Entseuchung	 das	 Robert	 Koch-Institut,	 das	 die	Wirksamkeit	 prüft,	 im	

Einvernehmen	mit	
a)	 dem	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte,	 das	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	

menschliche	Gesundheit	prüft,	und	
b)	 dem	Umweltbundesamt,	das	die	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	prüft,	

2.	 Mitteln	 und	Verfahren	 zur	 Entwesung	 und	 zur	Bekämpfung	 von	Wirbeltieren	 das	Bundesamt	 für	
Verbraucherschutz	und	Lebensmittelsicherheit	im	Einvernehmen	
a)		mit	dem	Bundesinstitut	für	Risikobewertung,	das	die	Wirksamkeit	mit	Ausnahme	der	dem	Um-

weltbundesamt	zugewiesenen	Prüfungen	und	die	Auswirkungen	auf	die	menschliche	Gesundheit	
mit	 Ausnahme	 der	 dem	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 zugewiesenen	
Prüfung	prüft,	
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§	19	Aufgaben	des	Gesundheitsamtes	in	besonderen	Fällen	
(1)	 Das	 Gesundheitsamt	 bietet	 bezüglich	 sexuell	 übertragbarer	 Krankheiten	 und	 Tuberkulose	

Beratung	 und	 Untersuchung	 an	 oder	 stellt	 diese	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	medizinischen	
Einrichtungen	sicher.	In	Bezug	auf	andere	übertragbare	Krankheiten	kann	das	Gesundheitsamt	Be-
ratung	und	Untersuchung	anbieten	oder	diese	in	Zusammenarbeit	mit	anderen	medizinischen	Ein-
richtungen	 sicherstellen.	 Die	 Beratung	 und	 Untersuchung	 sollen	 für	 Personen,	 deren	 Lebensum-

	
b)		mit	 dem	Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinprodukte,	 das	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	

menschliche	Gesundheit	prüft,	soweit	es	nach	§	77	Abs.	1	des	Arzneimittelgesetzes	für	die	Zulas-
sung	zuständig	ist,	und	

c)		mit	dem	Umweltbundesamt,	das	die	Wirksamkeit	von	Mitteln	und	Verfahren	zur	Entwesung	so-
wie	zur	Bekämpfung	von	Ratten	und	Mäusen	und	die	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	prüft;	die	
Prüfungen	zur	Feststellung	der	Wirksamkeit	sind	an	den	betreffenden	Schädlingen	unter	Einbe-
ziehung	von	Wirtstieren	bei	parasitären	Nichtwirbeltieren	vorzunehmen,	soweit	die	Mittel	oder	
Verfahren	 nicht	 nach	 dem	 Gesetz	 zum	 Schutz	 der	 Kulturpflanzen	 nach	 dem	 Tilgungsprinzip	
gleichwertig	geprüft	und	zugelassen	sind.	

	 Die	Prüfungen	können	durch	eigene	Untersuchungen	der	zuständigen	Bundesbehörde	oder	auf	der	Grund-
lage	von	im	Auftrag	der	zuständigen	Bundesbehörde	durchgeführten	Sachverständigengutachten	erfolgen.	
Soweit	die	Mittel	nach	Satz	1	Nr.	1	Wirkstoffe	enthalten,	die	 in	zugelassenen	oder	 in	der	Zulassungsprü-
fung	befindlichen	Pflanzenschutzmitteln	enthalten	sind,	erfolgt	die	Bekanntmachung	der	Liste	im	Beneh-
men	mit	dem	Bundesamt	für	Verbraucherschutz	und	Lebensmittelsicherheit.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	„Bundesamt	für	Verbraucherschutz	und	Le-
bensmittelsicherheit“	durch	„Umweltbundesamt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	1	„Absatz	1,	soweit	dieser	Mittel	
und	Verfahren	zur	Entseuchung	betrifft,	und	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	und	3“	durch	„den	Absätzen	1	
bis	4	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	9	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Das	
Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	 Bau	 und	 Reaktorsicherheit	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zu-
stimmung	 des	 Bundesrates	 die	 gebührenpflichtigen	Tatbestände	 der	 individuell	 zurechenbaren	 öffentli-
chen	Leistungen	nach	Absatz	1,	soweit	dieser	Mittel	und	Verfahren	zur	Entwesung	und	zur	Bekämpfung	
von	Wirbeltieren	betrifft,	und	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	näher	zu	bestimmen	und	dabei	feste	Sätze	
oder	Rahmensätze	vorzusehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	10	Satz	1	„Listungsverfahrens	nach	Ab-
satz	2	Satz	1	Nr.	1“	durch	„Anerkennungsverfahrens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	 lit.	e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 im	neuen	Abs.	10	aufgehoben.	Satz	2	 lautete:	
„Das	Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	dem	
Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz,	Bau	und	Reaktorsicherheit	durch	Rechtsverordnung	mit	Zu-
stimmung	des	Bundesrates	Einzelheiten	des	Listungsverfahrens	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	festzulegen.“	

	 27.06.2020.—Artikel	98	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	9	und	10	jeweils	
„	,	Bau	und	Reaktorsicherheit“	durch	„und	nukleare	Sicherheit“	ersetzt.	

	 01.10.2021.—Artikel	4	Abs.	20	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1666)	in	der	Fassung	
des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	der	Überschrift	„Verordnungsermäch-
tigungen“	durch	„Verordnungsermächtigung“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Abs.	20	Nr.	2	lit.	b	und	c	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1666)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	8	und	9	aufgehoben	und	Abs.	10	in	Abs.	8	
umnummertiert.	Abs.	8	und	9	lauteten:	

	 	 „(8)	Das	Robert	Koch-Institut	und	das	Umweltbundesamt	erheben	für	individuell	zurechenbare	öffent-
liche	Leistungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	Gebühren	und	Auslagen.	

	 	 (9)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesminis-
terium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	nukleare	Sicherheit	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	
Bundesrates	die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	der	 individuell	 zurechenbaren	öffentlichen	Leistungen	
nach	den	Absätzen	1	bis	4	und	7	näher	zu	bestimmen	und	dabei	 feste	Sätze	oder	Rahmensätze	vorzuse-
hen.“	
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stände	eine	erhöhte	Ansteckungsgefahr	für	sich	oder	andere	mit	sich	bringen,	auch	aufsuchend	an-
geboten	werden.	Im	Einzelfall	können	die	Beratung	und	Untersuchung	nach	Satz	1	bezüglich	sexuell	
übertragbarer	 Krankheiten	 und	 Tuberkulose	 die	 ambulante	 Behandlung	 durch	 eine	 Ärztin	 oder	
einen	 Arzt	 umfassen,	 soweit	 dies	 zur	 Verhinderung	 der	 Weiterverbreitung	 der	 übertragbaren	
Krankheit	erforderlich	ist.	Die	Angebote	können	bezüglich	sexuell	übertragbarer	Krankheiten	ano-
nym	 in	 Anspruch	 genommen	 werden,	 soweit	 hierdurch	 die	 Geltendmachung	 von	 Kostenerstat-
tungsansprüchen	 nicht	 gefährdet	 wird.	 Die	 zuständigen	 Behörden	 können	 mit	 den	 Maßnahmen	
nach	den	Sätzen	1	bis	4	Dritte	beauftragen.	
(2)	 Soweit	die	 von	der	Maßnahme	betroffene	Person	gegen	einen	anderen	Kostenträger	 einen	

Anspruch	auf	entsprechende	Leistungen	hat	oder	einen	Anspruch	auf	Erstattung	der	Aufwendungen	
für	entsprechende	Leistungen	hätte,	ist	dieser	zur	Tragung	der	Sachkosten	verpflichtet.	Wenn	Dritte	
nach	Absatz	1	Satz	6	beauftragt	wurden,	ist	der	andere	Kostenträger	auch	zur	Tragung	dieser	Kos-
ten	verpflichtet,	soweit	diese	angemessen	sind.29	
	
§	20	Schutzimpfungen	und	andere	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	
(1)	Die	Bundeszentrale	 für	 gesundheitliche	Aufklärung,	 die	 obersten	Landesgesundheitsbehör-

den	und	die	von	 ihnen	beauftragten	Stellen	sowie	die	Gesundheitsämter	 informieren	die	Bevölke-
rung	zielgruppenspezifisch	über	die	Bedeutung	von	Schutzimpfungen	und	andere	Maßnahmen	der	
spezifischen	Prophylaxe	übertragbarer	Krankheiten.	Bei	der	 Information	der	Bevölkerung	soll	die	
vorhandene	Evidenz	zu	bestehenden	Impflücken	berücksichtigt	werden.	
(2)	Beim	Robert	Koch-Institut	wird	eine	Ständige	Impfkommission	eingerichtet.	Die	Kommission	

gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	be-
darf.	Die	Kommission	gibt	Empfehlungen	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	und	zur	Durch-
führung	anderer	Maßnahmen	der	 spezifischen	Prophylaxe	übertragbarer	Krankheiten	und	entwi-
ckelt	 Kriterien	 zur	 Abgrenzung	 einer	 üblichen	 Impfreaktion	 und	 einer	 über	 das	 übliche	 Ausmaß	
einer	 Impfreaktion	hinausgehenden	gesundheitlichen	Schädigung.	Die	Mitglieder	der	Kommission	

	
29	ÄNDERUNGEN	
	 11.05.2019.—Artikel	14b	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„nach	

Absatz	2“	vor	„nicht“	gestrichen.	
	 Artikel	14b	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Kosten	der	Untersuchung	und	Behandlung	werden	getragen:		

1.	 von	 den	 Trägern	 der	 Krankenversicherung	 nach	 dem	 fünften	 Abschnitt	 des	 dritten	 Kapitels	 des	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	falls	die	Person	bei	einer	Krankenkasse	nach	§	4	des	Fünften	Bu-
ches	Sozialgesetzbuch	versichert	ist,	

2.	 im	Übrigen	aus	öffentlichen	Mitteln,	falls	die	Person	die	Kosten	der	Untersuchung	oder	Behandlung	
nicht	selbst	tragen	kann;	des	Nachweises	des	Unvermögens	bedarf	es	nicht,	wenn	dieses	offensicht-
lich	ist	oder	die	Gefahr	besteht,	dass	die	Inanspruchnahme	anderer	Zahlungspflichtiger	die	Durch-
führung	der	Untersuchung	oder	Behandlung	erschweren	würde.	

	 Wenn	bei	 der	Untersuchung	oder	der	 Feststellung	der	Behandlungsbedürftigkeit	 der	Kostenträger	noch	
nicht	 feststeht,	werden	die	Kosten	vorläufig	 aus	öffentlichen	Mitteln	übernommen.	Der	Kostenträger	 ist	
zur	Erstattung	verpflichtet.“	

	 14.05.2020.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Das	 Gesundheitsamt	 bietet	 bezüglich	 sexuell	 übertragbarer	Krankheiten	 und	Tuberkulose	Bera-
tung	und	Untersuchung	an	oder	stellt	diese	in	Zusammenarbeit	mit	anderen	medizinischen	Einrichtungen	
sicher.	Diese	 sollen	 für	 Personen,	 deren	 Lebensumstände	 eine	 erhöhte	Ansteckungsgefahr	 für	 sich	 oder	
andere	mit	sich	bringen,	auch	aufsuchend	angeboten	werden	und	können	im	Einzelfall	die	ambulante	Be-
handlung	durch	einen	Arzt	des	Gesundheitsamtes	umfassen,	soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Weiterver-
breitung	der	sexuell	übertragbaren	Krankheiten	und	der	Tuberkulose	erforderlich	ist.	Die	Angebote	kön-
nen	bezüglich	 sexuell	 übertragbarer	Krankheiten	 anonym	 in	Anspruch	 genommen	werden,	 soweit	 hier-
durch	die	Geltendmachung	von	Kostenerstattungsansprüchen	nicht	gefährdet	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
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werden	 vom	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 im	 Benehmen	mit	 den	 obersten	 Landesgesund-
heitsbehörden	berufen.	Vertreter	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit,	der	obersten	Landesge-
sundheitsbehörden,	 des	Robert	Koch-Institutes	 und	des	 Paul-Ehrlich-Institutes	 nehmen	mit	 bera-
tender	 Stimme	 an	 den	 Sitzungen	 teil.	Weitere	 Vertreter	 von	 Bundesbehörden	 können	 daran	 teil-
nehmen.	Die	Empfehlungen	der	Kommission	werden	 von	dem	Robert	Koch-Institut	 den	obersten	
Landesgesundheitsbehörden	übermittelt	und	anschließend	veröffentlicht.	
(2a)	Empfehlungen	der	Ständigen	Impfkommission	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	ge-

gen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	haben	sich	insbesondere	an	folgenden	Impfzielen	auszurichten:	
1.		Reduktion	schwerer	oder	tödlicher	Krankheitsverläufe,	
2.		Unterbindung	einer	Transmission	des	Coronavirus	SARS-CoV-2,	
3.		Schutz	von	Personen,	mit	besonders	hohem	Risiko	für	einen	schweren	oder	tödlichen	Krank-
heitsverlauf,	

4.		Schutz	von	Personen	mit	besonders	hohem	behinderungs-,	tätigkeits-	oder	aufenthaltsbeding-
tem	Infektionsrisiko,	

5.		Aufrechterhaltung	zentraler	staatlicher	Funktionen,	von	Kritischen	Infrastrukturen,	von	zent-
ralen	Bereichen	der	Daseinsvorsorge	und	des	öffentlichen	Lebens.	

Die	auf	Grund	des	§	5	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	Buchstabe	f	sowie	des	§	20i	Absatz	3	Satz	2	Num-
mer	1	Buchstabe	a,	auch	in	Verbindung	mit	Nummer	2,	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	erlas-
senen	Rechtsverordnungen	haben	sich	an	den	in	Satz	1	genannten	Impfzielen	im	Fall	beschränkter	
Verfügbarkeit	von	Impfstoffen	bei	notwendigen	Priorisierungen	auszurichten.	
(3)	 Die	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 sollen	 öffentliche	 Empfehlungen	 für	 Schutzimp-

fungen	 oder	 andere	 Maßnahmen	 der	 spezifischen	 Prophylaxe	 auf	 der	 Grundlage	 der	 jeweiligen	
Empfehlungen	der	Ständigen	Impfkommission	aussprechen.	
(4)	Zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	 ist	 jeder	Arzt	berechtigt.	Fachärzte	dürfen	Schutz-

impfungen	unabhängig	von	den	Grenzen	der	Ausübung	ihrer	fachärztlichen	Tätigkeit	durchführen.	
Die	 Berechtigung	 zur	 Durchführung	 von	 Schutzimpfungen	 nach	 anderen	 bundesrechtlichen	 Vor-
schriften	bleibt	unberührt.	
(5)	 Die	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 können	 bestimmen,	 dass	 die	 Gesundheitsämter	

unentgeltlich	 Schutzimpfungen	 oder	 andere	 Maßnahmen	 der	 spezifischen	 Prophylaxe	 gegen	 be-
stimmte	übertragbare	Krankheiten	durchführen.	Die	zuständigen	Behörden	können	mit	den	Maß-
nahmen	 nach	 Satz	 1	 Dritte	 beauftragen.	 Soweit	 die	 von	 der	Maßnahme	 betroffene	 Person	 gegen	
einen	anderen	Kostenträger	einen	Anspruch	auf	entsprechende	Leistungen	hat	oder	einen	Anspruch	
auf	Erstattung	der	Aufwendungen	 für	entsprechende	Leistungen	hätte,	 ist	dieser	zur	Tragung	der	
Sachkosten	 verpflichtet.	Wenn	Dritte	nach	 Satz	2	beauftragt	wurden,	 ist	 der	 andere	Kostenträger	
auch	zur	Tragung	dieser	Kosten	verpflichtet,	soweit	diese	angemessen	sind.	
(6)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	anzuordnen,	dass	bedrohte	Teile	der	Bevölkerung	an	Schutzimpfungen	
oder	anderen	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	 teilzunehmen	haben,	wenn	eine	übertrag-
bare	Krankheit	mit	klinisch	schweren	Verlaufsformen	auftritt	und	mit	ihrer	epidemischen	Verbrei-
tung	zu	rechnen	ist.	Personen,	die	auf	Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	an	Schutz-
impfungen	oder	an	anderen	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	teilnehmen	können,	können	
durch	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	nicht	zu	einer	Teilnahme	an	Schutzimpfungen	oder	an	anderen	
Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	verpflichtet	werden.	§	15	Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(7)	Solange	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	von	der	Ermächtigung	nach	Absatz	6	keinen	

Gebrauch	macht,	 sind	 die	 Landesregierungen	 zum	 Erlass	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 6	
ermächtigt.	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	 auf	 die	
obersten	Landesgesundheitsbehörden	übertragen.	
(8)	Folgende	Personen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1970	geboren	sind,	müssen	entweder	einen	

nach	den	Maßgaben	von	Satz	2	 ausreichenden	 Impfschutz	 gegen	Masern	oder	 ab	der	Vollendung	
des	ersten	Lebensjahres	eine	Immunität	gegen	Masern	aufweisen:	
1.		Personen,	die	in	einer	Gemeinschaftseinrichtung	nach	§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	werden,	
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2.		Personen,	die	bereits	vier	Wochen	
a)		in	einer	Gemeinschaftseinrichtung	nach	§	33	Nummer	4	betreut	werden	oder	
b)		in	einer	Einrichtung	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	4	untergebracht	sind,	und	

3.		Personen,	die	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	§	36	Ab-
satz	1	Nummer	4	tätig	sind.	

Ein	ausreichender	 Impfschutz	gegen	Masern	besteht,	wenn	ab	der	Vollendung	des	ersten	Lebens-
jahres	mindestens	 eine	 Schutzimpfung	und	 ab	der	Vollendung	des	 zweiten	Lebensjahres	mindes-
tens	zwei	Schutzimpfungen	gegen	Masern	bei	der	betroffenen	Person	durchgeführt	wurden.	Satz	1	
gilt	auch,	wenn	zur	Erlangung	von	Impfschutz	gegen	Masern	ausschließlich	Kombinationsimpfstoffe	
zur	Verfügung	stehen,	die	auch	Impfstoffkomponenten	gegen	andere	Krankheiten	enthalten.	Satz	1	
gilt	nicht	 für	Personen,	die	auf	Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	geimpft	werden	
können.	
(9)	Personen,	die	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	oder	in	Ein-

richtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	tätig	wer-
den	 sollen,	 haben	 der	 Leitung	 der	 jeweiligen	 Einrichtung	 vor	 Beginn	 ihrer	 Betreuung	 oder	 ihrer	
Tätigkeit	folgenden	Nachweis	vorzulegen:	
1.		eine	Impfdokumentation	nach	§	22	Absatz	1	und	2	oder	ein	ärztliches	Zeugnis,	auch	in	Form	
einer	Dokumentation	 nach	 §	 26	Absatz	 2	 Satz	 4	 des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch,	 dar-
über,	dass	bei	 ihnen	ein	nach	den	Maßgaben	von	Absatz	8	Satz	2	ausreichender	 Impfschutz	
gegen	Masern	besteht,	

2.	 ein	ärztliches	Zeugnis	darüber,	dass	bei	ihnen	eine	Immunität	gegen	Masern	vorliegt	oder	sie	
aufgrund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	geimpft	werden	können	oder	

3.		eine	Bestätigung	einer	staatlichen	Stelle	oder	der	Leitung	einer	anderen	in	Absatz	8	Satz	1	ge-
nannten	Einrichtung	darüber,	dass	ein	Nachweis	nach	Nummer	1	oder	Nummer	2	bereits	vor-
gelegen	hat.	

Wenn	der	Nachweis	nach	 Satz	1	 von	 einer	Person,	 die	 auf	Grund	einer	nach	 Satz	8	 zugelassenen	
Ausnahme	oder	nach	Satz	9	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	oder	
in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	be-
schäftigt	oder	tätig	werden	darf,	nicht	vorgelegt	wird	oder	wenn	Zweifel	an	der	Echtheit	oder	inhalt-
lichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	
unverzüglich	 das	 Gesundheitsamt,	 in	 dessen	Bezirk	 sich	 die	 Einrichtung	 befindet,	 darüber	 zu	 be-
nachrichtigen	 und	 dem	 Gesundheitsamt	 personenbezogene	 Angaben	 zu	 übermitteln.	 Die	 oberste	
Landesgesundheitsbehörde	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	kann	bestimmen,	dass	
1.		der	Nachweis	nach	Satz	1	nicht	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung,	sondern	dem	Gesund-
heitsamt	oder	einer	anderen	staatlichen	Stelle	gegenüber	zu	erbringen	ist,		

2.		die	Benachrichtigung	nach	Satz	2	nicht	durch	die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung,	sondern	
durch	die	nach	Nummer	1	bestimmte	Stelle	zu	erfolgen	hat,	

3.		die	Benachrichtigung	nach	Satz	2	nicht	gegenüber	dem	Gesundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	
die	jeweilige	Einrichtung	befindet,	sondern	gegenüber	einer	anderen	staatlichen	Stelle	zu	er-
folgen	hat.	

Die	Behörde,	die	für	die	Erteilung	der	Erlaubnis	nach	§	43	Absatz	1	des	Achten	Buches	Sozialgesetz-
buch	zuständig	 ist,	kann	bestimmen,	dass	vor	dem	Beginn	der	Tätigkeit	 im	Rahmen	der	Kinderta-
gespflege	der	Nachweis	nach	Satz	1	ihr	gegenüber	zu	erbringen	ist;	in	diesen	Fällen	hat	die	Benach-
richtigung	 nach	 Satz	 2	 durch	 sie	 zu	 erfolgen.	 Eine	 Benachrichtigungspflicht	 nach	 Satz	 2	 besteht	
nicht,	wenn	der	Leitung	der	 jeweiligen	Einrichtung	oder	der	anderen	nach	Satz	3	Nummer	2	oder	
Satz	4	bestimmten	Stelle	bekannt	 ist,	dass	das	Gesundheitsamt	oder	die	andere	nach	Satz	3	Num-
mer	3	bestimmte	Stelle	über	den	Fall	bereits	informiert	ist.	Eine	Person,	die	ab	der	Vollendung	des	
ersten	Lebensjahres	keinen	Nachweis	nach	Satz	1	vorlegt,	darf	nicht	in	Gemeinschaftseinrichtungen	
nach	§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	oder	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	
bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	beschäftigt	werden.	Eine	Person,	die	über	keinen	Nachweis	nach	
Satz	1	verfügt	oder	diesen	nicht	vorlegt,	darf	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Num-
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mer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	nicht	tätig	werden.	Die	oberste	Landesgesundheitsbehör-
de	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	kann	allgemeine	Ausnahmen	von	den	Sätzen	6	und	7	zulassen,	
wenn	das	Paul-Ehrlich-Institut	auf	seiner	Internetseite	einen	Lieferengpass	zu	allen	Impfstoffen	mit	
einer	Masernkomponente,	die	für	das	Inverkehrbringen	in	Deutschland	zugelassen	oder	genehmigt	
sind,	bekannt	gemacht	hat;	parallel	 importierte	und	parallel	 vertriebene	 Impfstoffe	mit	 einer	Ma-
sernkomponente	 bleiben	unberücksichtigt.	 Eine	Person,	 die	 einer	 gesetzlichen	 Schulpflicht	 unter-
liegt,	darf	 in	Abweichung	von	Satz	6	 in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	3	betreut	
werden.	
(9a)	Sofern	sich	ergibt,	dass	ein	Impfschutz	gegen	Masern	erst	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	mög-

lich	ist	oder	vervollständigt	werden	kann	oder	ein	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	Nummer	2	seine	
Gültigkeit	auf	Grund	Zeitablaufs	verliert,	haben	Personen,	die	 in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	
§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	werden	oder	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Num-
mer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	tätig	sind,	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	einen	
Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	innerhalb	eines	Monats,	nachdem	es	ihnen	möglich	war,	einen	Impf-
schutz	gegen	Masern	zu	erlangen	oder	zu	vervollständigen,	oder	innerhalb	eines	Monats	nach	Ab-
lauf	der	Gültigkeit	des	bisherigen	Nachweises	nach	Absatz	9	Satz	1	Nummer	2	vorzulegen.	Wenn	der	
Nachweis	nach	Satz	1	nicht	innerhalb	dieses	Monats	vorgelegt	wird	oder	wenn	Zweifel	an	der	Echt-
heit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	der	jeweili-
gen	Einrichtung	unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	 in	dessen	Bezirk	sich	die	 jeweilige	Einrichtung	
befindet,	 darüber	 zu	 benachrichtigen	 und	 dem	 Gesundheitsamt	 personenbezogene	 Angaben	 zu	
übermitteln.	Absatz	9	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(10)	Personen,	die	am	1.	März	2020	bereits	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	

bis	3	betreut	wurden	und	noch	werden	oder	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Num-
mer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	Nummer	4	tätig	waren	und	noch	sind,	haben	der	Leitung	der	jeweili-
gen	Einrichtung	einen	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	bis	zum	Ablauf	des	31.	Juli	2022	vorzulegen.	
Wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	nicht	bis	zum	Ablauf	des	31.	Juli	2022	vorgelegt	wird	oder	
wenn	Zweifel	 an	der	Echtheit	 oder	 inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	
hat	die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	
die	Einrichtung	befindet,	darüber	zu	benachrichtigen	und	dem	Gesundheitsamt	personenbezogene	
Angaben	zu	übermitteln.	Absatz	9	Satz	3	und	4	findet	entsprechende	Anwendung.		
(11)	Personen,	die	bereits	vier	Wochen	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	4	be-

treut	werden	oder	 in	Einrichtungen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	4	untergebracht	sind,	haben	der	
Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	einen	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	wie	folgt	vorzulegen:		
1.		 innerhalb	von	vier	weiteren	Wochen	oder,		
2.		wenn	sie	am	1.	März	2020	bereits	betreut	wurden	und	noch	werden	oder	untergebracht	wa-
ren	und	noch	sind,	bis	zum	Ablauf	des	31.	Juli	2022.		

Wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	nicht	innerhalb	von	
vier	weiteren	Wochen	oder	 in	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	2	nicht	bis	 zum	Ablauf	des	31.	 Juli	
2022	vorgelegt	wird	oder	wenn	Zweifel	an	der	Echtheit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgeleg-
ten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	unverzüglich	das	Gesundheits-
amt,	 in	dessen	Bezirk	sich	die	Einrichtung	befindet,	darüber	zu	benachrichtigen	und	dem	Gesund-
heitsamt	personenbezogene	Angaben	zu	übermitteln.	Absatz	9	Satz	3	findet	entsprechende	Anwen-
dung.	
(12)	Folgende	Personen	haben	dem	Gesundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	jeweilige	Einrich-

tung	befindet,	auf	Anforderung	einen	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	vorzulegen:	
1.		Personen,	die	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	werden,	
2.		Personen,	die	bereits	acht	Wochen	
a)		in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	4	betreut	werden	oder	
b)		in	Einrichtungen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	4	untergebracht	sind	und	

3.		Personen,	die	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	§	36	Ab-
satz	1	Nummer	4	tätig	sind.	
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Bestehen	Zweifel	an	der	Echtheit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises,	so	kann	
das	 Gesundheitsamt	 eine	 ärztliche	 Untersuchung	 dazu	 anordnen,	 ob	 die	 betroffene	 Person	 auf	
Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	gegen	Masern	geimpft	werden	kann;	Personen,	
die	über	die	Echtheit	oder	inhaltliche	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	Auskunft	geben	kön-
nen,	sind	verpflichtet,	auf	Verlangen	des	Gesundheitsamtes	die	erforderlichen	Auskünfte	insbeson-
dere	über	die	dem	Nachweis	zugrundeliegenden	Tatsachen	zu	erteilen,	Unterlagen	vorzulegen	und	
Einsicht	zu	gewähren;	§	15a	Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.	Wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	
Satz	1	nicht	 innerhalb	einer	angemessenen	Frist	vorgelegt	wird,	kann	das	Gesundheitsamt	die	zur	
Vorlage	des	Nachweises	verpflichtete	Person	zu	einer	Beratung	 laden	und	hat	diese	zu	einer	Ver-
vollständigung	des	Impfschutzes	gegen	Masern	aufzufordern.	Das	Gesundheitsamt	kann	einer	Per-
son,	 die	 trotz	 der	Anforderung	nach	 Satz	 1	 keinen	Nachweis	 innerhalb	 einer	 angemessenen	Frist	
vorlegt	oder	der	Anordnung	einer	ärztlichen	Untersuchung	nach	Satz	2	nicht	Folge	leistet,	untersa-
gen,	dass	sie	die	dem	Betrieb	einer	in	Absatz	8	Satz	1	genannten	Einrichtung	dienenden	Räume	be-
tritt	oder	 in	einer	solchen	Einrichtung	tätig	wird.	Einer	Person,	die	einer	gesetzlichen	Schulpflicht	
unterliegt,	kann	in	Abweichung	von	Satz	4	nicht	untersagt	werden,	die	dem	Betrieb	einer	Einrich-
tung	nach	§	33	Nummer	3	dienenden	Räume	zu	betreten.	Einer	Person,	die	einer	Unterbringungs-
pflicht	 unterliegt,	 kann	 in	Abweichung	 von	 Satz	 4	 nicht	 untersagt	werden,	 die	 dem	Betrieb	 einer	
Gemeinschaftseinrichtung	nach	§	33	Nummer	4	oder	 einer	Einrichtung	nach	§	36	Absatz	1	Num-
mer	4	dienenden	Räume	zu	betreten.	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	eine	vom	Gesund-
heitsamt	nach	Satz	1	oder	Satz	2	erlassene	Anordnung	oder	ein	von	ihm	nach	Satz	4	erteiltes	Verbot	
haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	Sobald	ein	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	vorgelegt	wird,	ist	
die	Maßnahme	nach	Satz	4	aufzuheben	und	das	Verwaltungszwangsverfahren	mit	 sofortiger	Wir-
kung	einzustellen.	
(13)	Wenn	eine	nach	den	Absätzen	9	bis	12	verpflichtete	Person	minderjährig	ist,	so	hat	derjeni-

ge	 für	die	Einhaltung	der	diese	Person	nach	den	Absätzen	9	bis	12	 treffenden	Verpflichtungen	zu	
sorgen,	dem	die	Sorge	für	diese	Person	zusteht.	Die	gleiche	Verpflichtung	trifft	den	Betreuer	einer	
von	 Verpflichtungen	 nach	 den	Absätzen	 9	 bis	 12	 betroffenen	 Person,	 soweit	 die	 Erfüllung	 dieser	
Verpflichtungen	zu	seinem	Aufgabenkreis	gehört.	
(14)	Durch	die	Absätze	6	bis	12	wird	das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	

Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.30	

	
30	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	2,	4	und	5,	Abs.	4	Satz	1,	Abs.	6	Satz	1	und	Abs.	7	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesund-
heit“	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	2	Satz	2,	
4	und	5,	Abs.	4	Satz	1,	Abs.	6	Satz	1	und	Abs.	7	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	ge-
strichen.	

	 11.05.2019.—Artikel	14b	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	5	Satz	2	bis	4	einge-
fügt.	

	 16.08.2019.—Artikel	18a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	
Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	nach	Anhörung	der	Ständigen	Impfkom-
mission	und	der	Spitzenverbände	der	gesetzlichen	Krankenkassen	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustim-
mung	des	Bundesrates	zu	bestimmen,	dass	die	Kosten	 für	bestimmte	Schutzimpfungen	von	den	Trägern	
der	Krankenversicherung	nach	dem	dritten	Abschnitt	 des	dritten	Kapitels	 des	 Fünften	Buches	 Sozialge-
setzbuch	getragen	werden,	falls	die	Person	bei	einer	Krankenkasse	nach	§	4	des	Fünften	Buches	Sozialge-
setzbuch	versichert	 ist.	 In	der	Rechtsverordnung	können	auch	Regelungen	zur	Erfassung	und	Übermitt-
lung	von	anonymisierten	Daten	über	durchgeführte	Schutzimpfungen	getroffen	werden.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	
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	 	 	 „(1)	Die	 zuständige	 obere	Bundesbehörde,	 die	 obersten	Landesgesundheitsbehörden	und	die	 von	

ihnen	beauftragten	Stellen	sowie	die	Gesundheitsämter	informieren	die	Bevölkerung	über	die	Bedeutung	
von	Schutzimpfungen	und	anderen	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	übertragbarer	Krankheiten.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	 in	Abs.	6	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	

und	3	 lauteten:	 „Das	Grundrecht	der	 körperlichen	Unversehrtheit	 (Artikel	 2	Abs.	 2	 Satz	 1	Grundgesetz)	
kann	 insoweit	eingeschränkt	werden.	Ein	nach	dieser	Rechtsverordnung	Impfpflichtiger,	der	nach	ärztli-
chem	Zeugnis	ohne	Gefahr	für	sein	Leben	oder	seine	Gesundheit	nicht	geimpft	werden	kann,	 ist	von	der	
Impfpflicht	freizustellen;	dies	gilt	auch	bei	anderen	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	7	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Das	Grundrecht	der	
körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	Grundgesetz)	kann	insoweit	eingeschränkt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	14	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Abs.	12	Satz	5	

„gesetzlichen“	nach	„die	einer“	gestrichen.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	und	2	jeweils	„31.	Juli“	durch	„31.	Dezember“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	1	Nr.	2	„31.	Juli“	durch	„31.	Dezember“	ersetzt.	
	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	die	Sätze	2	

bis	5	in	Abs.	9	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	bis	5	lauteten:	„Die	oberste	Landesgesundheitsbehörde	oder	die	von	
ihr	bestimmte	Stelle	kann	bestimmen,	dass	der	Nachweis	nach	Satz	1	nicht	der	Leitung	der	jeweiligen	Ein-
richtung,	sondern	dem	Gesundheitsamt	oder	einer	anderen	staatlichen	Stelle	gegenüber	zu	erbringen	ist.	
Die	Behörde,	die	für	die	Erteilung	der	Erlaubnis	nach	§	43	Absatz	1	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	
zuständig	ist,	kann	bestimmen,	dass	vor	dem	Beginn	der	Tätigkeit	im	Rahmen	der	Kindertagespflege	der	
Nachweis	nach	Satz	1	ihr	gegenüber	zu	erbringen	ist.	Wenn	der	Nachweis	nach	Satz	1	von	einer	Person,	die	
aufgrund	einer	nach	Satz	8	zugelassenen	Ausnahme	oder	nach	Satz	9	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	
§	33	Nummer	1	bis	3	betreut	oder	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	
§	36	Absatz	1	Nummer	4	beschäftigt	oder	tätig	werden	darf,	nicht	vorgelegt	wird	oder	wenn	sich	ergibt,	
dass	ein	Impfschutz	gegen	Masern	erst	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	möglich	ist	oder	vervollständigt	wer-
den	kann,	hat	

1.		 die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	oder	
2.		 die	andere	Stelle	nach	Satz	2	oder	Satz	3	

	 unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Einrichtung	befindet,	darüber	zu	benachrichti-
gen	und	dem	Gesundheitsamt	personenbezogene	Angaben	zu	übermitteln.	Eine	Benachrichtigungspflicht	
besteht	nicht,	wenn	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	oder	der	anderen	Stelle	nach	Satz	2	oder	Satz	3	
bekannt	ist,	dass	das	Gesundheitsamt	über	den	Fall	bereits	informiert	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	und	11	neu	gefasst.	Abs.	10	und	11	lauteten:	
	 	 „(10)	Personen,	die	am	1.	März	2020	bereits	in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	bis	3	

betreut	werden	oder	in	Einrichtungen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1,	§	33	Nummer	1	bis	4	oder	§	36	Absatz	1	
Nummer	4	tätig	sind,	haben	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	einen	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	
bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021	vorzulegen.	Absatz	9	Satz	2	bis	5	findet	mit	der	Maßgabe	entspre-
chende	Anwendung,	 dass	 eine	 Benachrichtigung	 des	 zuständigen	Gesundheitsamtes	 und	 eine	Übermitt-
lung	personenbezogener	Angaben	immer	zu	erfolgen	hat,	wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	nicht	
bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021	vorgelegt	wird.	

	 	 (11)	Personen,	die	bereits	vier	Wochen	 in	Gemeinschaftseinrichtungen	nach	§	33	Nummer	4	betreut	
werden	oder	 in	Einrichtungen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	4	untergebracht	sind,	haben	der	Leitung	der	
jeweiligen	Einrichtung	einen	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	wie	folgt	vorzulegen:	

1.		 innerhalb	von	vier	weiteren	Wochen	oder,	
2.		 wenn	 sie	 am	 1.	 März	 2020	 bereits	 betreut	 werden	 oder	 untergebracht	 sind,	 bis	 zum	 Ablauf	 des	

31.	Dezember	2021.	
	 Absatz	9	Satz	2,	4	und	5	findet	mit	der	Maßgabe	entsprechende	Anwendung,	dass	eine	Benachrichtigung	

des	zuständigen	Gesundheitsamtes	und	eine	Übermittlung	personenbezogener	Angaben	immer	zu	erfolgen	
hat,	wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	nicht	bis	zu	dem	in	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	ge-
nannten	Zeitpunkt	vorgelegt	wird.“	
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§	20a31	

	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	6	in	Abs.	12	durch	die	Sätze	2	bis	7	ersetzt.	Die	

Sätze	2	bis	6	lauteten:	„Wenn	der	Nachweis	nach	Absatz	9	Satz	1	nicht	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	
vorgelegt	wird	oder	sich	aus	dem	Nachweis	ergibt,	dass	ein	Impfschutz	gegen	Masern	erst	zu	einem	späte-
ren	Zeitpunkt	möglich	ist	oder	vervollständigt	werden	kann,	kann	das	Gesundheitsamt	die	zur	Vorlage	des	
Nachweises	 verpflichtete	 Person	 zu	 einer	 Beratung	 laden	 und	 hat	 diese	 zu	 einer	 Vervollständigung	 des	
Impfschutzes	gegen	Masern	aufzufordern.	Das	Gesundheitsamt	kann	einer	Person,	die	trotz	der	Anforde-
rung	nach	Satz	1	keinen	Nachweis	 innerhalb	einer	 angemessenen	Frist	 vorlegt,	 untersagen,	dass	 sie	die	
dem	Betrieb	einer	in	Absatz	8	Satz	1	genannten	Einrichtung	dienenden	Räume	betritt	oder	in	einer	solchen	
Einrichtung	 tätig	wird.	 Einer	 Person,	 die	 einer	 gesetzlichen	 Schulpflicht	 unterliegt,	 kann	 in	Abweichung	
von	 Satz	 3	 nicht	 untersagt	werden,	 die	 dem	Betrieb	 einer	 Einrichtung	 nach	 §	 33	Nummer	 3	 dienenden	
Räume	 zu	 betreten.	 Einer	 Person,	 die	 einer	 Unterbringungspflicht	 unterliegt,	 kann	 in	 Abweichung	 von	
Satz	3	nicht	untersagt	werden,	die	dem	Betrieb	einer	Gemeinschaftseinrichtung	nach	§	33	Nummer	4	oder	
einer	Einrichtung	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	4	dienenden	Räume	zu	betreten.	Widerspruch	und	Anfech-
tungsklage	gegen	ein	vom	Gesundheitsamt	nach	Satz	3	erteiltes	Verbot	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	 in	Abs.	9	
Satz	2,	Abs.	9a	Satz	2,	Abs.	10	Satz	2	und	Abs.	11	Satz	2	jeweils	„Daten“	durch	„Angaben“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	Satz	2	„	;	Personen,	die	über	die	Echtheit	oder	
inhaltliche	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	Auskunft	geben	können,	sind	verpflichtet,	auf	Verlan-
gen	des	Gesundheitsamtes	die	erforderlichen	Auskünfte	insbesondere	über	die	dem	Nachweis	zugrunde-
liegenden	Tatsachen	zu	erteilen,	Unterlagen	vorzulegen	und	Einsicht	zu	gewähren;	§	15a	Absatz	2	Satz	2	
gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	Satz	7	„Satz	1	oder“	nach	„Gesundheitsamt	
nach“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	8	eingefügt.	
31	QUELLE	
	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.03.2022.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	 (BGBl.	 I	 S.	466)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„entweder	geimpfte	oder	genesene	Personen	im	Sinne	des	§	2	Nummer	2	oder	Nummer	4	der	COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 sein“	 durch	 „über	 einen	
Impf-	oder	Genesenennachweis	nach	§	22a	Absatz	1	oder	Absatz	2	verfügen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„im	Sinne	des	§	2	Nummer	3	der	
COVID-19-Schutzausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung“	 durch	 „nach	 §	 22a	Absatz	 1“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„im	Sinne	des	§	2	Nummer	5	der	
COVID-19-Schutzausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 oder“	 durch	 „nach	 §	 22a	 Ab-
satz	2,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	Satz	1	in	Nr.	4	umnummeriert	und	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	und	d	desselben	Abs.	7	in	Abs.	8	umnummeriert	und	Abs.	7	eingefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	„	,	und	für	Schwangere,	die	sich	im	ersten	Schwangerschaftsdrittel	befinden“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2,	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	4	Satz	2	jeweils	„Daten“	

durch	„Angaben“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„	;	Personen,	die	über	die	Echtheit	oder	

inhaltliche	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	Auskunft	geben	können,	sind	verpflichtet,	auf	Verlan-
gen	des	Gesundheitsamtes	die	erforderlichen	Auskünfte	insbesondere	über	die	dem	Nachweis	zugrunde-
liegenden	Tatsachen	zu	erteilen,	Unterlagen	vorzulegen	und	Einsicht	zu	gewähren;	§	15a	Absatz	2	Satz	2	
gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	 lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	4	„Satz	1	oder“	nach	„Gesundheitsamt	
nach“	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Die	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	genannten	voll-	und	teilstationären	Einrichtungen,	die	zugelasse-

ne	Pflegeeinrichtungen	im	Sinne	von	§	72	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	sind,	sind	verpflichtet,	dem	
Robert	Koch-Institut	monatlich	Angaben	zum	Anteil	der	Personen,	die	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	
geimpft	sind,	jeweils	bezogen	auf	die	Personen,	die	in	der	Einrichtung	beschäftigt	sind	oder	behandelt,	be-
treut	oder	gepflegt	werden	oder	untergebracht	sind,	in	anonymisierter	Form	zu	übermitteln.	Soweit	es	zur	
Erfüllung	der	Pflichten	aus	Satz	1	erforderlich	ist,	darf	die	Leitung	der	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	
zu	diesem	Zweck	personenbezogene	Daten	einschließlich	Daten	zum	Impfstatus	in	Bezug	auf	die	Coronavi-
rus-Krankheit-2019	(COVID-19)	verarbeiten.	Die	Daten	nach	Satz	2	dürfen	auch	zur	Beurteilung	der	Ge-
fährdungslage	in	der	Einrichtung	im	Hinblick	auf	die	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	verarbeitet	
werden,	solange	und	soweit	dies	erforderlich	 ist.	§	22	Absatz	2	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	ent-
sprechend.	Bestehen	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieser	Regelung	bereits	landesrechtliche	Meldever-
fahren,	die	auf	bisherigem	Bundesrecht	beruhen	und	die	zu	den	durch	das	Robert	Koch-Institut	nach	Satz	1	
zu	 erhebenden	Daten	 anschlussfähig	 sind,	 bleiben	 die	 landesrechtlichen	Meldeverfahren	 von	 der	 Ände-
rung	unberührt,	wenn	die	Länder	nach	Kreisen	und	kreisfreien	Städten	aufgeschlüsselte	Daten	direkt	an	
das	 Robert	 Koch-Institut	 übermitteln;	 insoweit	 entfällt	 die	 Meldepflicht	 nach	 Satz	 1.	 Das	 Robert	 Koch-
Institut	 führt	 die	 ihm	 übermittelten	 Daten	 zusammen	 und	 übermittelt	 sie	 monatlich	 in	 anonymisierter	
Form	dem	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 sowie	den	Ländern	bezogen	auf	Länder-	und	Kreisebene.	
Die	nach	den	Sätzen	2	und	3	erhobenen	Daten	sind	spätestens	am	Ende	des	sechsten	Monats	nach	ihrer	
Erhebung	zu	löschen;	die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	bleiben	unberührt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	die	Vorschrift	af-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20a	Immunitätsnachweis	gegen	COVID-19	
	 	 (1)	Folgende	Personen	müssen	ab	dem	15.	März	2022	über	einen	Impf-	oder	Genesenennachweis	nach	

§	22a	Absatz	1	oder	Absatz	2	verfügen:	
1.		 Personen,	die	in	folgenden	Einrichtungen	oder	Unternehmen	tätig	sind:	

a)		Krankenhäuser,	
b)		Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren,	
c)		 Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	
d)		Dialyseeinrichtungen,	
e)		Tageskliniken,	
f)		 Entbindungseinrichtungen,	
g)		Behandlungs-	 oder	Versorgungseinrichtungen,	 die	mit	 einer	der	 in	 den	Buchstaben	 a	 bis	 f	 ge-

nannten	Einrichtungen	vergleichbar	sind,	
h)		Arztpraxen,	Zahnarztpraxen,	
i)		 Praxen	sonstiger	humanmedizinischer	Heilberufe,	
j)		 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Gesundheitsdienstes,	 in	 denen	 medizinische	 Untersuchungen,	

Präventionsmaßnahmen	oder	ambulante	Behandlungen	durchgeführt	werden,	
k)		Rettungsdienste,	
l)		 sozialpädiatrische	Zentren	nach	§	119	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	
m)	medizinische	 Behandlungszentren	 für	 Erwachsene	 mit	 geistiger	 Behinderung	 oder	 schweren	

Mehrfachbehinderungen	nach	§	119c	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch,	
n)		Einrichtungen	 der	 beruflichen	Rehabilitation	 nach	 §	 51	 des	Neunten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	

und	Dienste	der	beruflichen	Rehabilitation,	
o)		Begutachtungs-	 und	 Prüfdienste,	 die	 aufgrund	 der	 Vorschriften	 des	 Fünften	 Buches	 Sozialge-

setzbuch	oder	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	tätig	werden,	
2.		 Personen,	die	in	voll-	oder	teilstationären	Einrichtungen	zur	Betreuung	und	Unterbringung	älterer,	

behinderter	oder	pflegebedürftiger	Menschen	oder	in	vergleichbaren	Einrichtungen	tätig	sind,	
3.		 Personen,	die	in	ambulanten	Pflegediensten	und	weiteren	Unternehmen,	die	den	in	Nummer	2	ge-

nannten	Einrichtungen	vergleichbare	Dienstleistungen	im	ambulanten	Bereich	anbieten,	tätig	sind;	
zu	diesen	Unternehmen	gehören	insbesondere:	
a)		ambulante	Pflegeeinrichtungen	gemäß	§	72	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	sowie	Einzelper-

sonen	gemäß	§	77	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch,	
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b)		ambulante	 Pflegedienste,	 die	 ambulante	 Intensivpflege	 in	 Einrichtungen,	 Wohngruppen	 oder	

sonstigen	gemeinschaftlichen	Wohnformen	erbringen,		
c)		 Unternehmen,	die	Assistenzleistungen	nach	§	78	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	erbrin-

gen,	
d)		Unternehmen,	 die	 Leistungen	 der	 interdisziplinären	 Früherkennung	 und	 Frühförderung	 nach	

§	42	Absatz	2	Nummer	2	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	und	§	46	des	Neunten	Buches	
Sozialgesetzbuch	in	Verbindung	mit	der	Frühförderungsverordnung	oder	heilpädagogische	Leis-
tungen	nach	§	79	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	erbringen,	

e)		Beförderungsdienste,	die	für	Einrichtungen	nach	Nummer	2	dort	behandelte,	betreute,	gepflegte	
oder	untergebrachte	Personen	befördern	oder	die	Leistungen	nach	§	83	Absatz	1	Nummer	1	des	
Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	erbringen,	und	

f)		 Leistungsberechtigte,	die	im	Rahmen	eines	Persönlichen	Budgets	nach	§	29	des	Neunten	Buches	
Sozialgesetzbuch	Personen	für	die	Erbringung	entsprechender	Dienstleistungen	beschäftigen.	

	 Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	auf	Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	gegen	das	Corona-
virus	SARS-CoV-2	geimpft	werden	können,	und	für	Schwangere,	die	sich	im	ersten	Schwangerschaftsdrittel	
befinden.	

	 	 (2)	Personen,	die	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	tätig	sind,	ha-
ben	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	oder	des	jeweiligen	Unternehmens	bis	zum	Ablauf	des	15.	März	
2022	folgenden	Nachweis	vorzulegen:	

1.		 einen	Impfnachweis	nach	§	22a	Absatz	1,	
2.		 einen	Genesenennachweis	nach	§	22a	Absatz	2,	
3.	 ein	ärztliches	Zeugnis	darüber,	dass	sie	sich	im	ersten	Schwangerschaftsdrittel	befinden,	oder	
4.		 ein	ärztliches	Zeugnis	darüber,	dass	sie	auf	Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	gegen	

das	Coronavirus	SARS-CoV-2	geimpft	werden	können.		
	 Wenn	der	Nachweis	nach	Satz	1	nicht	bis	zum	Ablauf	des	15.	März	2022	vorgelegt	wird	oder	wenn	Zweifel	

an	der	Echtheit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	der	je-
weiligen	Einrichtung	oder	des	jeweiligen	Unternehmens	unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	in	dessen	Be-
zirk	sich	die	jeweilige	Einrichtung	oder	das	jeweilige	Unternehmen	befindet,	darüber	zu	benachrichtigen	
und	dem	Gesundheitsamt	personenbezogene	Angaben	zu	übermitteln.	Die	oberste	Landesgesundheitsbe-
hörde	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	kann	bestimmen,	dass	

1.		 der	Nachweis	nach	Satz	1	nicht	der	Leitung	der	 jeweiligen	Einrichtung	oder	des	 jeweiligen	Unter-
nehmens,	sondern	dem	Gesundheitsamt	oder	einer	anderen	staatlichen	Stelle	gegenüber	zu	erbrin-
gen	ist,		

2.		 die	Benachrichtigung	nach	Satz	2	nicht	durch	die	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	oder	des	jewei-
ligen	Unternehmens,	sondern	durch	die	nach	Nummer	1	bestimmte	Stelle	zu	erfolgen	hat,	

3.		 die	Benachrichtigung	nach	Satz	2	nicht	gegenüber	dem	Gesundheitsamt,	 in	dessen	Bezirk	sich	die	
jeweilige	Einrichtung	oder	das	jeweilige	Unternehmen	befindet,	sondern	gegenüber	einer	anderen	
staatlichen	Stelle	zu	erfolgen	hat.	

	 	 (3)	 Personen,	 die	 in	 den	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	 genannten	 Einrichtungen	 oder	 Unternehmen	 ab	 dem	
16.	März	2022	tätig	werden	sollen,	haben	der	Leitung	der	jeweiligen	Einrichtung	oder	des	jeweiligen	Un-
ternehmens	vor	Beginn	ihrer	Tätigkeit	einen	Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	vorzulegen.	Wenn	Zweifel	an	
der	Echtheit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	der	jewei-
ligen	Einrichtung	oder	des	 jeweiligen	Unternehmens	unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	 in	dessen	Bezirk	
sich	die	jeweilige	Einrichtung	oder	das	jeweilige	Unternehmen	befindet,	darüber	zu	benachrichtigen	und	
dem	Gesundheitsamt	personenbezogene	Angaben	zu	übermitteln.	Absatz	2	Satz	3	gilt	entsprechend.	Eine	
Person	nach	Satz	1,	die	keinen	Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	vorlegt,	darf	nicht	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	
genannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	beschäftigt	werden.	Eine	Person	nach	Satz	1,	die	über	keinen	
Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	verfügt	oder	diesen	nicht	vorlegt,	darf	nicht	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	ge-
nannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	tätig	werden.	Die	oberste	Landesgesundheitsbehörde	oder	die	
von	 ihr	bestimmte	Stelle	kann	allgemeine	Ausnahmen	von	den	Sätzen	4	und	5	zulassen,	wenn	das	Paul-
Ehrlich-Institut	 auf	 seiner	 Internetseite	 einen	 Lieferengpass	 zu	 allen	 Impfstoffen	mit	 einer	Komponente	
gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2,	die	für	das	Inverkehrbringen	in	Deutschland	zugelassen	oder	geneh-
migt	sind,	bekannt	gemacht	hat;	parallel	importierte	und	parallel	vertriebene	Impfstoffe	mit	einer	Kompo-
nente	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bleiben	unberücksichtigt.	
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§	20b32	

	
	 	 (4)	Soweit	ein	Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	ab	dem	16.	März	2022	seine	Gültigkeit	auf	Grund	Zeitab-

laufs	verliert,	haben	Personen,	die	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	
tätig	 sind,	der	Leitung	der	 jeweiligen	Einrichtung	oder	des	 jeweiligen	Unternehmens	einen	neuen	Nach-
weis	nach	Absatz	2	Satz	1	 innerhalb	eines	Monats	nach	Ablauf	der	Gültigkeit	des	bisherigen	Nachweises	
vorzulegen.	Wenn	der	neue	Nachweis	nach	Satz	1	nicht	innerhalb	dieses	Monats	vorgelegt	wird	oder	wenn	
Zweifel	an	der	Echtheit	oder	inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	Nachweises	bestehen,	hat	die	Leitung	
der	jeweiligen	Einrichtung	oder	des	jeweiligen	Unternehmens	unverzüglich	das	Gesundheitsamt,	in	dessen	
Bezirk	sich	die	 jeweilige	Einrichtung	oder	das	 jeweilige	Unternehmen	befindet,	darüber	zu	benachrichti-
gen	 und	dem	Gesundheitsamt	 personenbezogene	Angaben	 zu	 übermitteln.	 Absatz	 2	 Satz	 3	 gilt	 entspre-
chend.	

	 	 (5)	Die	 in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Personen	haben	dem	Gesundheitsamt,	 in	dessen	Bezirk	sich	die	
jeweilige	Einrichtung	oder	das	jeweilige	Unternehmen	befindet,	auf	Anforderung	einen	Nachweis	nach	Ab-
satz	2	Satz	1	vorzulegen.	Bestehen	Zweifel	an	der	Echtheit	oder	 inhaltlichen	Richtigkeit	des	vorgelegten	
Nachweises,	 so	kann	das	Gesundheitsamt	eine	ärztliche	Untersuchung	dazu	anordnen,	ob	die	betroffene	
Person	auf	Grund	einer	medizinischen	Kontraindikation	nicht	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	geimpft	
werden	 kann;	 Personen,	 die	 über	 die	 Echtheit	 oder	 inhaltliche	 Richtigkeit	 des	 vorgelegten	 Nachweises	
Auskunft	 geben	 können,	 sind	 verpflichtet,	 auf	 Verlangen	 des	 Gesundheitsamtes	 die	 erforderlichen	 Aus-
künfte	insbesondere	über	die	dem	Nachweis	zugrundeliegenden	Tatsachen	zu	erteilen,	Unterlagen	vorzu-
legen	und	Einsicht	zu	gewähren;	§	15a	Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.	Das	Gesundheitsamt	kann	einer	
Person,	die	trotz	der	Anforderung	nach	Satz	1	keinen	Nachweis	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	vor-
legt	oder	der	Anordnung	einer	ärztlichen	Untersuchung	nach	Satz	2	nicht	Folge	leistet,	untersagen,	dass	sie	
die	dem	Betrieb	einer	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Einrichtung	oder	eines	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	
Unternehmens	dienenden	Räume	betritt	oder	in	einer	solchen	Einrichtung	oder	einem	solchen	Unterneh-
men	 tätig	 wird.	Widerspruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	 eine	 vom	 Gesundheitsamt	 nach	 Satz	 1	 oder	
Satz	2	erlassene	Anordnung	oder	ein	von	ihm	nach	Satz	3	erteiltes	Verbot	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.	Sobald	ein	Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	vorgelegt	wird,	ist	die	Maßnahme	nach	Satz	3	aufzuheben	
und	das	Verwaltungszwangsverfahren	mit	sofortiger	Wirkung	einzustellen.	

	 	 (6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	nicht	für	die	in	den	Einrichtungen	oder	von	den	Unternehmen	behandel-
ten,	betreuten,	gepflegten	oder	untergebrachten	Personen.	

	 	 (7)	(weggefallen)	
	 	 (8)	Durch	die	Absätze	1	bis	5	wird	das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	

Satz	1	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.“	
32	QUELLE	
	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	13a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bereits	im	Rahmen	von	Modellvorhaben	nach	§	132j	des	Fünften	Buches	Sozi-
algesetzbuch	durchgeführte	ärztliche	Schulungen	berechtigen	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	ge-
gen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bei	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben.“	

	 01.01.2023.—Artikel	10	Nr.	2	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2560)	hat	 in	
Abs.	1	„	,	Tierärzte	sowie	Apotheker“	durch	„und	Tierärzte“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	2	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	 „	 ,	der	Tierarzt	oder	der	Apotheker“	
durch	„oder	der	Tierarzt“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Für	die	Durchfüh-
rung	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bei	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	voll-
endet	haben,	bedarf	es	einer	ärztlichen	Schulung	nach	Absatz	1	Nummer	1	nicht,	wenn	ein	Apotheker	be-
reits	 im	Rahmen	von	Modellvorhaben	nach	§	132j	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	oder	nach	§	20c	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erfolgreich	eine	ärztliche	Schulung	zur	Durchführung	von	Grippeschutzimpfun-
gen	absolviert	hat.“	

	 Artikel	10	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	
„1.		die	Bundesapothekerkammer	ein	Mustercurriculum	für	die	ärztliche	Schulung	der	Apotheker,“.	

	 AUFHEBUNG	
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§	20c	Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen	und	Schutzimpfungen	gegen	das		
Coronavirus	SARS-CoV-2	durch	Apotheker	
(1)	Abweichend	von	§	20	Absatz	4	Satz	1	sind	Apotheker	zur	Durchführung	von	Grippeschutz-

impfungen	bei	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	und	zur	Durchführung	von	Schutz-
impfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bei	Personen,	die	das	zwölfte	Lebensjahr	vollendet	
haben,	berechtigt,	wenn	
1.		sie	 hierfür	 ärztlich	 geschult	wurden	und	 ihnen	die	 erfolgreiche	Teilnahme	 an	der	 Schulung	
bestätigt	wurde	und	

2.		sie	die	Schutzimpfungen	für	eine	öffentliche	Apotheke,	zu	deren	Personal	sie	gehören,	durch-
führen.	

Einer	nach	Satz	1	Nummer	1	erforderlichen	ärztlichen	Schulung	bedarf	es	nicht,	wenn	ein	Apothe-
ker	bereits	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	erfolgreich	
eine	nach	§	20b	Absatz	1	Nummer	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	erforder-
liche	ärztliche	Schulung	absolviert	hat.	Einer	nach	Satz	1	Nummer	1	erforderlichen	ärztlichen	Schu-
lung	bedarf	es	nicht	für	die	Impfung	von	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	wenn	ein	
Apotheker	bereits	 im	Rahmen	von	Modellvorhaben	nach	§	132j	des	Fünften	Buches	Sozialgesetz-
buch	oder	nach	diesem	Absatz	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	zur	Durchfüh-
rung	von	Grippeschutzimpfungen	erfolgreich	eine	ärztliche	Schulung	absolviert	hat.	

	
	 08.04.2023.—Artikel	2	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	10.	Dezember	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	 in	Verbindung	mit	

Artikel	5	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	die	Vorschrift	afgehoben.	Die	Vor-
schrift	lautete:	

	 „§	20b	Durchführung	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	
	 	 (1)	Abweichend	von	§	20	Absatz	4	Satz	1	sind	Zahnärzte	und	Tierärzte	zur	Durchführung	von	Schutz-

impfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bei	Personen,	die	das	zwölfte	Lebensjahr	vollendet	haben,	
berechtigt,	wenn	

1.		 sie	hierfür	ärztlich	geschult	wurden	und	ihnen	die	erfolgreiche	Teilnahme	an	der	Schulung	bestätigt	
wurde	und		

2.		 ihnen	eine	geeignete	Räumlichkeit	mit	der	Ausstattung	zur	Verfügung	steht,	die	 für	die	Durchfüh-
rung	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	erforderlich	 ist,	oder	der	Zahnarzt	
oder	der	Tierarzt	in	andere	geeignete	Strukturen,	insbesondere	ein	mobiles	Impfteam,	eingebunden	
ist.	

	 	 (2)	Die	ärztliche	Schulung	nach	Absatz	1	Nummer	1	hat	 insbesondere	die	Vermittlung	der	 folgenden	
Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	umfassen:	

1.		 Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zur	Durchführung	der	Schutzimpfung	gegen	das	Coronavi-
rus	SARS-CoV-2,	insbesondere	zur	
a)		Aufklärung,		
b)		Erhebung	 der	 Anamnese	 einschließlich	 der	 Impfanamnese	 und	 der	 Feststellung	 der	 aktuellen	

Befindlichkeit	zum	Ausschluss	akuter	Erkrankungen	oder	Allergien,		
c)		weiteren	Impfberatung	und		
d)		Einholung	der	Einwilligung	der	zu	impfenden	Person,		

2.		 Kenntnis	von	Kontraindikationen	sowie	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	deren	Beachtung	und	
3.		 Kenntnis	 von	 Notfallmaßnahmen	 bei	 eventuellen	 akuten	 Impfreaktionen	 sowie	 Fähigkeiten	 und	

Fertigkeiten	zur	Durchführung	dieser	Notfallmaßnahmen.	
	 Die	ärztlichen	Schulungen	sind	so	zu	gestalten,	dass	diese	die	bereits	erworbenen	Kenntnisse,	Fähigkeiten	

und	Kompetenzen,	über	die	jeder	Berufsangehörige,	der	an	der	jeweiligen	ärztlichen	Schulung	teilnimmt,	
verfügt,	berücksichtigen	und	auf	diesen	aufbauen.	

	 	 (3)	Bis	zum	31.	Dezember	2021	entwickeln	in	Zusammenarbeit	mit	der	Bundesärztekammer:	
1.		 (weggefallen)	
2.		 die	Bundeszahnärztekammer	ein	Mustercurriculum	für	die	ärztliche	Schulung	der	Zahnärzte	und		
3.		 die	Bundestierärztekammer	ein	Mustercurriculum	für	die	ärztliche	Schulung	der	Tierärzte.		

	 	 (4)	 Die	 Möglichkeit	 der	 ärztlichen	 Delegation	 der	 Durchführung	 von	 Schutzimpfungen	 gegen	 das	
Coronavirus	SARS-CoV-2	auf	nichtärztliches	Gesundheitspersonal	bleibt	unberührt.“	
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(2)	Die	ärztliche	Schulung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	hat	insbesondere	die	Vermittlung	der	
folgenden	Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	umfassen:	
1.		Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zur	Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen	und	
Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2,	insbesondere	zur	
a)		Aufklärung,	
b)		Erhebung	der	Anamnese	einschließlich	der	Impfanamnese	und	der	Feststellung	der	aktuel-
len	Befindlichkeit	zum	Ausschluss	akuter	Erkrankungen	oder	Allergien,	

c)		weiteren	Impfberatung	und	
d)		Einholung	der	Einwilligung	der	zu	impfenden	Person,	

2.		Kenntnis	von	Kontraindikationen	sowie	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	deren	Beachtung	und	
3.		Kenntnis	 von	Notfallmaßnahmen	 bei	 eventuellen	 akuten	 Impfreaktionen	 sowie	 Fähigkeiten	
und	Fertigkeiten	zur	Durchführung	dieser	Notfallmaßnahmen.	

(3)	Die	 Bundesapothekerkammer	 entwickelt	 bis	 zum	1.	 Februar	 2023	 in	 Zusammenarbeit	mit	
der	 Bundesärztekammer	 auf	 Basis	 von	 bereits	 bestehenden	Mustercurricula	 nach	 diesem	 Absatz	
und	nach	§	20b	Absatz	3	Nummer	1	jeweils	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	
ein	Mustercurriculum	für	die	ärztliche	Schulung	der	Apotheker	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1.33	
	
§	21	Impfstoffe	
Bei	einer	auf	Grund	dieses	Gesetzes	angeordneten	oder	einer	von	der	obersten	Landesgesund-

heitsbehörde	öffentlich	empfohlenen	Schutzimpfung	oder	einer	 Impfung	nach	§	17a	Absatz	2	des	
Soldatengesetzes	dürfen	Impfstoffe	verwendet	werden,	die	Mikroorganismen	enthalten,	welche	von	
den	 Geimpften	 ausgeschieden	 und	 von	 anderen	 Personen	 aufgenommen	 werden	 können.	 Das	
Grundrecht	 der	 körperlichen	Unversehrtheit	 (Artikel	 2	Abs.	 2	 Satz	 1	 Grundgesetz)	wird	 insoweit	
eingeschränkt.34	
	

	
33	QUELLE	
	 30.06.2022.—Artikel	3a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.09.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 13b	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 September	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1454)	 hat	 in	 Abs.	 2	

„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 08.04.2023.—Artikel	10	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2560)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen“.	
	 Artikel	10	Nr.	3	 lit.	b	 lit.	aa	 littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„und	zur	Durchführung	von	

Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	bei	Personen,	die	das	zwölfte	Lebensjahr	vollendet	
haben,“	nach	„haben,“	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Grippeschutzimpfungen“	
durch	„Schutzimpfungen“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	
lautete:	„Einer	ärztlichen	Schulung	nach	Satz	1	Nummer	1	bedarf	es	nicht,	wenn	ein	Apotheker	bereits	im	
Rahmen	 von	Modellvorhaben	 nach	 §	 132j	 des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	 oder	 zur	Durchführung	
von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	nach	§	20b	Absatz	1	Nummer	1	erfolgreich	eine	
ärztliche	Schulung	absolviert	hat.“	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„und	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	
SARS-CoV-2“	nach	„Grippeschutzimpfungen“	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	Bundesapothekerkammer	entwickelt	bis	zum	31.	 Juli	2022	 in	Zusammenarbeit	mit	der	Bun-

desärztekammer	 auf	 Basis	 von	 bereits	 vorliegenden	 Schulungen	 im	 Rahmen	 von	Modellvorhaben	 nach	
§	132j	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	ein	Mustercurriculum	für	die	ärztliche	Schulung	der	Apothe-
ker	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1.“	

34	ÄNDERUNGEN	
	 09.08.2019.—Artikel	31	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Satz	1	„§	17	Abs.	4“	durch	

„§	17a	Absatz	2“	ersetzt.	
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§	22	Impf-,	Genesenen-	und	Testdokumentation	
(1)	Die	zur	Durchführung	von	Schutzimpfungen	berechtigte	Person	hat	jede	Schutzimpfung	un-

verzüglich	in	einem	Impfausweis	oder,	falls	der	Impfausweis	nicht	vorgelegt	wird,	in	einer	Impfbe-
scheinigung	zu	dokumentieren	(Impfdokumentation).	
(2)	Die	Impfdokumentation	muss	zu	jeder	Schutzimpfung	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		Datum	der	Schutzimpfung,	
2.		Bezeichnung	und	Chargenbezeichnung	des	Impfstoffes,	
3.		Name	der	Krankheit,	gegen	die	geimpft	wurde,	
4.		Name	der	geimpften	Person,	deren	Geburtsdatum	und	Name	und	Anschrift	der	für	die	Durch-
führung	der	Schutzimpfung	verantwortlichen	Person	sowie	

5.		Bestätigung	in	Schriftform	oder	in	elektronischer	Form	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	
Signatur	oder	einem	qualifizierten	elektronischen	Siegel	durch	die	für	die	Durchführung	der	
Schutzimpfung	verantwortliche	Person.	

Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	abweichend	von	Satz	1	Nummer	5	die	Bestätigung	in	elekt-
ronischer	 Form	 auch	mit	 einem	 fortgeschrittenen	 elektronischen	 Siegel	 erfolgen	 kann,	wenn	 das	
Siegel	 der	 zur	 Durchführung	 der	 Schutzimpfung	 verantwortlichen	 Person	 eindeutig	 zugeordnet	
werden	kann.	Bei	Nachtragungen	in	einen	Impfausweis	kann	jeder	Arzt	oder	Apotheker	die	Bestäti-
gung	nach	Satz	1	Nummer	5	vornehmen	oder	hat	das	zuständige	Gesundheitsamt	die	Bestätigung	
nach	Satz	1	Nummer	5	vorzunehmen,	wenn	dem	Arzt,	dem	Apotheker	oder	dem	Gesundheitsamt	
eine	frühere	Impfdokumentation	über	die	nachzutragende	Schutzimpfung	vorgelegt	wird.	
(3)	In	der	Impfdokumentation	ist	hinzuweisen	auf	
1.		das	zweckmäßige	Verhalten	bei	ungewöhnlichen	Impfreaktionen,	
2.		die	 sich	 gegebenenfalls	 aus	den	Regelungen	des	 Sozialen	Entschädigungsrechts	 ergebenden	
Ansprüche	bei	Eintritt	einer	über	das	übliche	Ausmaß	einer	Impfreaktion	hinausgehenden	ge-
sundheitlichen	Schädigung	sowie	

3.		Stellen,	 bei	 denen	die	 sich	 aus	 einem	 Impfschaden	 ergebenden	Ansprüche	 geltend	 gemacht	
werden	können.	

(4)	In	der	Impfdokumentation	ist	über	notwendige	Folge-	und	Auffrischimpfungen	mit	Termin-
vorschlägen	zu	informieren,	so	dass	die	geimpfte	Person	diese	rechtzeitig	wahrnehmen	kann.	
(4a)	Die	zur	Durchführung	oder	Überwachung	einer	Testung	in	Bezug	auf	einen	positiven	Erre-

gernachweis	 des	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 befugte	 Person	 hat	 jede	 Durchführung	 oder	 Überwa-
chung	einer	 solchen	Testung	unverzüglich	zu	dokumentieren	 (Genesenendokumentation).	Andere	
als	in	Satz	1	genannte	Personen	dürfen	eine	dort	genannte	Testung	nicht	dokumentieren.		
(4b)	Die	Genesenendokumentation	muss	zu	jeder	Testung	folgende	Angaben	enthalten:		
1.		Datum	der	Testung,		
2.		Name	 der	 getesteten	 Person	 und	 deren	 Geburtsdatum	 sowie	 Name	 und	 Anschrift	 der	 zur	
Durchführung	oder	Überwachung	der	Testung	befugten	Person,		

3.		Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung.		
(4c)	Die	zur	Durchführung	oder	Überwachung	einer	Testung	in	Bezug	auf	einen	negativen	Erre-

gernachweis	 des	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 befugte	 Person	 hat	 jede	 Durchführung	 oder	 Überwa-
chung	einer	 solchen	Testung	unverzüglich	 zu	dokumentieren	 (Testdokumentation).	Andere	 als	 in	
Satz	1	genannte	Personen	dürfen	eine	dort	genannte	Testung	nicht	dokumentieren.		
(4d)	Die	Testdokumentation	muss	zu	jeder	Testung	folgende	Angaben	enthalten:		
1.		Datum	der	Testung,		
2.		Name	 der	 getesteten	 Person	 und	 deren	 Geburtsdatum	 sowie	 Name	 und	 Anschrift	 der	 zur	
Durchführung	oder	Überwachung	der	Testung	befugten	Person,		

3.		Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung.	
(5)	(weggefallen)35	

	
35	ÄNDERUNGEN	
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	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	 (BGBl.	 I	 S.	148)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	22	Impfausweis	
	 	 (1)	Der	impfende	Arzt	hat	jede	Schutzimpfung	unverzüglich	in	einen	Impfausweis	nach	Absatz	2	einzu-

tragen	oder,	falls	der	Impfausweis	nicht	vorgelegt	wird,	eine	Impfbescheinigung	auszustellen.	Der	impfen-
de	Arzt	hat	den	Inhalt	der	Impfbescheinigung	auf	Verlangen	in	den	Impfausweis	einzutragen.	Im	Falle	sei-
ner	Verhinderung	hat	das	Gesundheitsamt	die	Eintragung	nach	Satz	2	vorzunehmen.	

	 	 (2)	Der	Impfausweis	oder	die	Impfbescheinigung	muss	über	jede	Schutzimpfung	enthalten:		
1.	 Datum	der	Schutzimpfung	
2.	 Bezeichnung	und	Chargen-Bezeichnung	des	Impfstoffes	
3.	 Name	der	Krankheit,	gegen	die	geimpft	wird	
4.	 Namen	und	Anschrift	des	impfenden	Arztes	sowie	
5.	 Unterschrift	des	impfenden	Arztes	oder	Bestätigung	der	Eintragung	des	Gesundheitsamtes.	

	 	 (3)	Im	Impfausweis	ist	in	geeigneter	Form	auf	das	zweckmäßige	Verhalten	bei	ungewöhnlichen	Impf-
reaktionen	und	auf	die	sich	gegebenenfalls	aus	den	§§	60	bis	64	ergebenden	Ansprüche	bei	Eintritt	eines	
Impfschadens	sowie	auf	Stellen,	bei	denen	diese	geltend	gemacht	werden	können,	hinzuweisen.	Der	Impf-
ausweis	oder	die	Impfbescheinigung	soll	ein	Textfeld	enthalten,	in	dem	der	impfende	Arzt	einen	Termin-
vorschlag	für	die	nächste	Auffrischungsimpfung	eintragen	kann.“	

	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	2a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:		

	 	 „(1)	Jede	Schutzimpfung	ist	unverzüglich	in	einen	Impfausweis,	oder,	falls	der	Impfausweis	nicht	vorge-
legt	wird,	in	einer	Impfbescheinigung	zu	dokumentieren	(Impfdokumentation).“	

	 Artikel	1	Nr.	2a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	0e	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Impfdokumentation“.	
	 Artikel	1	Nr.	0e	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	„der	geimpften	Person,	deren	Ge-

burtsdatum	oder	Name“	nach	„Name“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0e	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„oder	Apotheker“	nach	„jeder	Arzt“	und	

„	,	dem	Apotheker“	nach	„dem	Arzt“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0e	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	7	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	1a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	in	der	Über-

schrift	„Impfdokumentation“	durch	„Impf-,	Genesenen-	und	Testdokumentation“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	bis	4d	eingefügt.	
	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	 I	S.	5162)	hat	 in	Abs.	4b	

Nr.	2	„für	die	Testung	verantwortlichen“	durch	„zur	Durchführung	oder	Überwachung	der	Testung	befug-
ten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4d	Nr.	2	„sowie	Name	und	Anschrift	der	zur	Durchfüh-
rung	oder	Überwachung	der	Testung	befugten	Person“	am	Ende	eingefügt.	

	 19.03.2022.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	466)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Impf-,	Genesenen-	und	Testdokumentation,	COVID-19-Zertifikate“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	7	aufgehoben.	Abs.	5	bis	7	lauteten:	
	 	 „(5)	Zusätzlich	zu	der	Impfdokumentation	ist	auf	Wunsch	der	geimpften	Person	die	Durchführung	einer	

Schutzimpfung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	einem	digitalen	Zertifikat	(COVID-19-Impfzertifikat)	
durch	folgende	Personen	zu	bescheinigen:	

1.		 durch	die	zur	Durchführung	der	Schutzimpfung	berechtigte	Person	oder	
2.		 nachträglich	von	jedem	Arzt	oder	Apotheker.	

	 Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	Nummer	2	besteht	nur,	wenn	dem	Arzt	oder	Apotheker	eine	Impfdokumen-
tation	über	eine	Schutzimpfung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorgelegt	wird	und	er	sich	zum	Nach-
trag	unter	Verwendung	geeigneter	Maßnahmen	zur	Vermeidung	der	Ausstellung	eines	unrichtigen	COVID-
19-Impfzertifikats,	insbesondere,	um	die	Identität	der	geimpften	Person	und	die	Authentizität	der	Impfdo-
kumentation	nachzuprüfen,	bereit	erklärt	hat.	Zur	Erstellung	des	COVID-19-Impfzertifikats	übermittelt	die	
zur	Bescheinigung	der	Schutzimpfung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	verpflichtete	Person	die	in	Ab-
satz	 2	 Satz	 1	 und	 Absatz	 4	 genannten	 personenbezogenen	 Daten	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut,	 das	 das		
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§	22a	Impf-,	Genesenen-	und	Testnachweis	bei	COVID-19;	COVID-19-Zertifikate;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	 Ein	 Impfnachweis	 ist	 ein	 Nachweis	 hinsichtlich	 des	 Vorliegens	 eines	 vollständigen	 Impf-

schutzes	 gegen	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 in	 deutscher,	 englischer,	 französischer,	 italienischer	
oder	 spanischer	 Sprache	 in	 verkörperter	oder	digitaler	Form.	Ein	 vollständiger	 Impfschutz	 gegen	
das	Coronavirus	SARS-CoV-2	liegt	vor,	wenn	
1.		die	 zugrundeliegenden	 Einzelimpfungen	 mit	 einem	 oder	 verschiedenen	 Impfstoffen	 erfolgt	
sind,	die	
a)		von	der	Europäischen	Union	zugelassen	sind	oder	
b)		im	Ausland	zugelassen	sind	und	die	von	ihrer	Formulierung	her	identisch	mit	einem	in	der	
Europäischen	Union	zugelassenen	Impfstoff	sind	oder	

c)		von	 der	Weltgesundheitsorganisation	 im	 Rahmen	 des	 Emergency	 Use	 Listing	 anerkannt	
wurden	und	mindestens	eine	Einzelimpfung	mit	einem	mRNA-Impfstoff	erfolgt	ist,	der	die	
Voraussetzungen	nach	Buchstabe	a	oder	Buchstabe	b	erfüllt,	

2.		 insgesamt	drei	Einzelimpfungen	erfolgt	sind	und	
3.		die	letzte	Einzelimpfung	mindestens	drei	Monate	nach	der	zweiten	Einzelimpfung	erfolgt	ist.	

Abweichend	von	Satz	2	Nummer	2	liegt	ein	vollständiger	Impfschutz	bis	zum	30.	September	2022	
auch	bei	zwei	Einzelimpfungen	vor	und	ab	dem	1.	Oktober	2022	bei	zwei	Einzelimpfungen	nur	vor,	
wenn	

	
COVID-19-Impfzertifikat	 technisch	 generiert.	Das	Robert	Koch-Institut	 ist	 befugt,	 die	 zur	Erstellung	und	
Bescheinigung	des	COVID-19-Impfzertifikats	erforderlichen	personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten.	

	 	 (6)	Die	Durchführung	oder	Überwachung	einer	Testung	in	Bezug	auf	einen	positiven	Erregernachweis	
des	Coronavirus	SARS-CoV-2	ist	auf	Wunsch	der	betroffenen	Person	in	einem	digitalen	Zertifikat	(COVID-
19-Genesenenzertifikat)	zu	bescheinigen:	

1.		 durch	die	zur	Durchführung	oder	Überwachung	der	Testung	berechtigte	Person	oder	
2.		 nachträglich	von	jedem	Arzt	oder	Apotheker.	

	 Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	Nummer	2	besteht	nur,	wenn	dem	Arzt	oder	Apotheker	eine	Testdokumen-
tation	 in	Bezug	auf	einen	positiven	Erregernachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorgelegt	wird	und	er	
sich	zum	Nachtrag	unter	Verwendung	geeigneter	Maßnahmen	zur	Vermeidung	der	Ausstellung	eines	un-
richtigen	 COVID-19-Genesenenzertifikats,	 insbesondere,	 um	 die	 Identität	 der	 getesteten	 Person	 und	 die	
Authentizität	 der	 Testdokumentation	 nachzuprüfen,	 bereit	 erklärt	 hat.	 Zur	 Erstellung	 des	 COVID-19-
Genesenenzertifikats	übermittelt	die	zur	Bescheinigung	der	Testung	in	Bezug	auf	einen	positiven	Erreger-
nachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	verpflichtete	Person	 folgende	Daten	an	das	Robert	Koch-Institut,	
das	das	COVID-19-Genesenenzertifikat	technisch	generiert:	

1.		 den	Namen	der	getesteten	Person,	deren	Geburtsdatum,	
2.		 das	Datum	der	Testung	und	
3.		 Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung,	und	zum	Aussteller.	

	 Absatz	5	Satz	4	gilt	entsprechend.	
	 	 (7)	Die	Durchführung	oder	Überwachung	einer	Testung	in	Bezug	auf	einen	negativen	Erregernachweis	

des	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 ist	 auf	 Wunsch	 der	 getesteten	 Person	 durch	 die	 zur	 Durchführung	 oder	
Überwachung	der	Testung	berechtigte	 Person	 in	 einem	digitalen	 Zertifikat	 (COVID-19-Testzertifikat)	 zu	
bescheinigen.	Zur	Erstellung	des	COVID-19-Testzertifikats	übermittelt	die	zur	Bescheinigung	verpflichtete	
Person	folgende	Daten	an	das	Robert	Koch-Institut,	das	das	COVID-19-Testzertifikat	technisch	generiert:	

1.		 den	Namen	der	getesteten	Person,	deren	Geburtsdatum,	
2.		 das	Datum	der	Testung	und	
3.		 Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung,	und	zum	Aussteller.	

	 Absatz	5	Satz	4	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2652)	hat	 in	Abs.	3	Nr.	2	

„§§	60	bis	64	ergebenden	Ansprüche	bei	Eintritt	eines	Impfschadens“	durch	„Regelungen	des	Sozialen	Ent-
schädigungsrechts	ergebenden	Ansprüche	bei	Eintritt	einer	über	das	übliche	Ausmaß	einer	Impfreaktion	
hinausgehenden	gesundheitlichen	Schädigung“	ersetzt.	
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1.		die	betroffene	Person	einen	bei	 ihr	durchgeführten	 spezifischen	positiven	Antikörpertest	 in	
deutscher,	 englischer,	 französischer,	 italienischer	 oder	 spanischer	 Sprache	 in	 verkörperter	
oder	digitaler	Form	nachweisen	kann	und	dieser	Antikörpertest	 zu	einer	Zeit	 erfolgt	 ist,	 zu	
der	die	betroffene	Person	noch	keine	Einzelimpfung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	er-
halten	hatte,	

2.		die	betroffene	Person	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	infiziert	gewesen	ist,	sie	diese	Infek-
tion	mit	einem	Testnachweis	über	einen	direkten	Erregernachweis	nachweisen	kann	und	die	
dem	Testnachweis	zugrundeliegende	Testung	
a)		auf	einer	Labordiagnostik	mittels	Nukleinsäurenachweis	(PCR	oder	weitere	Methoden	der	
Nukleinsäureamplifikationstechnik)	beruht	sowie	

b)		zu	einer	Zeit	erfolgt	ist,	zu	der	die	betroffene	Person	noch	nicht	die	zweite	Impfdosis	gegen	
das	Coronavirus	SARS-CoV-2	erhalten	hat,	oder	

3.		die	betroffene	Person	sich	nach	Erhalt	der	zweiten	Impfdosis	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-
2	infiziert	hat,	sie	diese	Infektion	mit	einem	Testnachweis	über	einen	direkten	Erregernach-
weis	nachweisen	kann	und	die	dem	Testnachweis	zugrundeliegende	Testung	
a)		auf	einer	Labordiagnostik	mittels	Nukleinsäurenachweis	(PCR	oder	weitere	Methoden	der	
Nukleinsäureamplifikationstechnik)	beruht	sowie	

b)		seit	dem	Tag	der	Durchführung	der	dem	Testnachweis	zugrundeliegenden	Testung	28	Ta-
ge	vergangen	sind.	

Abweichend	von	Satz	3	 liegt	 in	den	 in	Satz	3	Nummer	1	bis	3	genannten	Fällen	ein	vollständiger	
Impfschutz	bis	zum	30.	September	2022	auch	bei	einer	Einzelimpfung	vor;	an	die	Stelle	der	zweiten	
Einzelimpfung	tritt	die	erste	Einzelimpfung.	
(2)	Ein	Genesenennachweis	 ist	ein	Nachweis	hinsichtlich	des	Vorliegens	eines	durch	vorherige	

Infektion	erworbenen	Immunschutzes	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	deutscher,	englischer,	
französischer,	italienischer	oder	spanischer	Sprache	in	verkörperter	oder	digitaler	Form,	wenn	
1.		die	vorherige	Infektion	durch	einen	Nukleinsäurenachweis	(PCR,	PoC-NAAT	oder	weitere	Me-
thoden	der	Nukleinsäureamplifikationstechnik)	nachgewiesen	wurde	und	

2.		die	Testung	 zum	Nachweis	der	vorherigen	 Infektion	mindestens	28	Tage	und	höchstens	90	
Tage	zurückliegt.	

(3)	Ein	Testnachweis	 ist	ein	Nachweis	hinsichtlich	des	Nichtvorliegens	einer	Infektion	mit	dem	
Coronavirus	SARS-CoV-2	in	deutscher,	englischer,	französischer,	italienischer	oder	spanischer	Spra-
che	 in	 verkörperter	 oder	 digitaler	 Form,	 wenn	 die	 zugrundeliegende	 Testung	 durch	 In-vitro-
Diagnostika	erfolgt	ist,	die	für	den	direkten	Erregernachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	bestimmt	
sind	oder	auf	Grund	ihrer	CE-Kennzeichnung	oder	auf	Grund	einer	gemäß	§	11	Absatz	1	des	Medi-
zinproduktegesetzes	erteilten	Sonderzulassung	verkehrsfähig	sind,	und	die	zugrundeliegende	Tes-
tung	maximal	24	Stunden	zurückliegt	und	
1.		vor	Ort	unter	Aufsicht	desjenigen	stattgefunden	hat,	der	der	jeweiligen	Schutzmaßnahme	un-
terworfen	ist,	

2.		 im	Rahmen	einer	betrieblichen	Testung	im	Sinne	des	Arbeitsschutzes	durch	Personal	erfolgt	
ist,	das	die	dafür	erforderliche	Ausbildung	oder	Kenntnis	und	Erfahrung	besitzt,	oder	

3.		von	 einem	 Leistungserbringer	 nach	 §	 6	 Absatz	 1	 der	 Coronavirus-Testverordnung	 vorge-
nommen	oder	vor	Ort	überwacht	worden	ist.	

(4)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-
desrates	nach	dem	aktuellen	Stand	der	Wissenschaft	und	Forschung	von	den	Absätzen	1	bis	3	ab-
weichende	Anforderungen	an	einen	Impf-,	einen	Genesenen-	und	einen	Testnachweis	zu	regeln.	In	
der	Rechtsverordnung	darf	die	Bundesregierung	
1.		hinsichtlich	des	Impfnachweises	abweichend	von	Absatz	1	regeln:	
a)		die	Intervallzeiten,	
aa)		 die	nach	 jeder	Einzelimpfung	für	einen	vollständigen	Impfschutz	abgewartet	werden	

müssen	und	
bb)		die	höchstens	zwischen	den	Einzelimpfungen	liegen	dürfen,	
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b)		die	 Zahl	 und	 mögliche	 Kombination	 der	 Einzelimpfungen	 für	 einen	 vollständigen	 Impf-
schutz	und	

c)		Impfstoffe,	deren	Verwendung	für	einen	Impfnachweis	im	Sinne	des	Absatzes	1	anerkannt	
wird,	

2.		hinsichtlich	des	Genesenennachweises	abweichend	von	Absatz	2	regeln:	
a)		Nachweismöglichkeiten,	mit	denen	die	vorherige	Infektion	nachgewiesen	werden	kann,	
b)		die	 Zeit,	 die	 nach	 der	 Testung	 zum	 Nachweis	 der	 vorherigen	 Infektion	 vergangen	 sein	
muss,	

c)		die	Zeit,	die	die	Testung	zum	Nachweis	der	vorherigen	 Infektion	höchstens	zurückliegen	
darf,	

3.		hinsichtlich	des	Testnachweises	abweichend	von	Absatz	3	Nachweismöglichkeiten	regeln,	mit	
denen	die	mögliche	Infektion	nachgewiesen	werden	kann.	

In	der	Rechtsverordnung	sind	angemessene	Übergangsfristen	für	die	Anwendung	der	von	den	Ab-
sätzen	 1	 bis	 3	 abweichenden	 Anforderungen	 an	 einen	 Impf-,	 einen	 Genesenen-	 oder	 einen	 Test-
nachweis	vorzusehen.	
(5)	Zusätzlich	zu	der	Impfdokumentation	ist	auf	Wunsch	der	geimpften	Person	die	Durchführung	

einer	 Schutzimpfung	 gegen	das	Coronavirus	 SARS-CoV-2	 in	 einem	digitalen	Zertifikat	 (COVID-19-
Impfzertifikat)	durch	folgende	Personen	zu	bescheinigen:	
1.		die	zur	Durchführung	der	Schutzimpfung	berechtigte	Person	oder	
2.		nachträglich	von	jedem	Arzt	oder	Apotheker.	

Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	Nummer	2	besteht	nur,	wenn	dem	Arzt	oder	Apotheker	eine	Impfdo-
kumentation	 über	 eine	 Schutzimpfung	 gegen	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 vorgelegt	wird	 und	 er	
sich	zum	Nachtrag	unter	Verwendung	geeigneter	Maßnahmen	zur	Vermeidung	der	Ausstellung	ei-
nes	unrichtigen	COVID-19-Impfzertifikats,	insbesondere,	um	die	Identität	der	geimpften	Person	und	
die	Authentizität	der	 Impfdokumentation	nachzuprüfen,	bereit	erklärt	hat.	Zur	Erstellung	des	CO-
VID-19-Impfzertifikats	übermittelt	die	zur	Bescheinigung	der	Schutzimpfung	gegen	das	Coronavirus	
SARS-CoV-2	verpflichtete	Person	die	in	§	22	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	4	genannten	personenbezo-
genen	Daten	an	das	Robert	Koch-Institut,	das	das	COVID-19-Impfzertifikat	technisch	generiert.	Das	
Robert	Koch-Institut	ist	befugt,	die	zur	Erstellung	und	Bescheinigung	des	COVID-19-Impfzertifikats	
erforderlichen	personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten.	
(6)	Die	Durchführung	 oder	Überwachung	 einer	 Testung	 in	Bezug	 auf	 einen	 positiven	Erreger-

nachweis	 des	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 ist	 auf	Wunsch	 der	 betroffenen	Person	 in	 einem	digitalen	
Zertifikat	(COVID-19-Genesenenzertifikat)	zu	bescheinigen:	
1.		durch	die	zur	Durchführung	oder	Überwachung	der	Testung	berechtigte	Person	oder	
2.		nachträglich	von	jedem	Arzt	oder	Apotheker.	

Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	Nummer	2	besteht	nur,	wenn	dem	Arzt	oder	Apotheker	eine	Testdo-
kumentation	in	Bezug	auf	einen	positiven	Erregernachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorgelegt	
wird	 und	 er	 sich	 zum	 Nachtrag	 unter	 Verwendung	 geeigneter	 Maßnahmen	 zur	 Vermeidung	 der	
Ausstellung	 eines	 unrichtigen	 COVID-19-Genesenenzertifikats,	 insbesondere,	 um	die	 Identität	 der	
getesteten	 Person	 und	 die	 Authentizität	 der	 Testdokumentation	 nachzuprüfen,	 bereit	 erklärt	 hat.	
Zur	Erstellung	des	COVID-19-Genesenenzertifikats	übermittelt	die	zur	Bescheinigung	der	Testung	in	
Bezug	auf	 einen	positiven	Erregernachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	verpflichtete	Person	 fol-
gende	 Daten	 an	 das	 Robert	 Koch-Institut,	 das	 das	 COVID-19-Genesenenzertifikat	 technisch	 gene-
riert:	
1.		den	Namen	der	getesteten	Person,	ihr	Geburtsdatum,	
2.		das	Datum	der	Testung	und	
3.		Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung,	und	zum	Aussteller.	

Absatz	5	Satz	4	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Durchführung	oder	Überwachung	einer	Testung	 in	Bezug	auf	 einen	negativen	Erreger-

nachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	ist	auf	Wunsch	der	getesteten	Person	durch	die	zur	Durch-
führung	oder	Überwachung	der	Testung	berechtigte	Person	in	einem	digitalen	Zertifikat	(COVID-19-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 73	

Testzertifikat)	 zu	 bescheinigen.	 Zur	 Erstellung	 des	 COVID-19-Testzertifikats	 übermittelt	 die	 zur	
Bescheinigung	verpflichtete	Person	folgende	Daten	an	das	Robert	Koch-Institut,	das	das	COVID-19-
Testzertifikat	technisch	generiert:	
1.		den	Namen	der	getesteten	Person,	ihr	Geburtsdatum,	
2.		das	Datum	der	Testung	und	
3.		Angaben	zur	Testung,	einschließlich	der	Art	der	Testung,	und	zum	Aussteller.	

Absatz	5	Satz	4	gilt	entsprechend.	
(8)	Zur	Sperrung	von	entgegen	Absatz	5	Satz	1,	Absatz	6	Satz	1	oder	Absatz	7	Satz	1	nicht	richtig	

bescheinigten	 COVID-19-Impfzertifikaten,	 COVID-19-Genesenenzertifikaten	 oder	 COVID-19-
Testzertifikaten	übermitteln	die	Bundespolizei	und	die	zur	Gefahrenabwehr	zuständigen	Behörden	
der	Länder	dem	Robert	Koch-Institut	auf	das	Zertifikat	bezogene	Daten	sowie	unmittelbar	im	Zerti-
fikat	 enthaltene	Daten.	Angaben	zu	Namen,	Geburtsdaten	oder	der	 eindeutigen	Zertifikatkennung	
gemäß	Nummer	1	Buchstabe	a,	b	und	k,	Nummer	2	Buchstabe	a,	b	und	l	und	Nummer	3	Buchstabe	a,	
b	und	i	des	Anhangs	zur	Verordnung	(EU)	2021/953	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	14.	Juni	2021	über	einen	Rahmen	für	die	Ausstellung,	Überprüfung	und	Anerkennung	interope-
rabler	Zertifikate	zur	Bescheinigung	von	COVID-19-Impfungen	und	-Tests	sowie	der	Genesung	von	
einer	COVID-19-Infektion	(digitales	COVID-Zertifikat	der	EU)	mit	der	Zielsetzung	der	Erleichterung	
der	 Freizügigkeit	während	 der	 COVID-19-Pandemie	 (ABl.	 L	 211	 vom	 15.6.2021,	 S.	 1),	 die	 zuletzt	
durch	die	Verordnung	(EU)	2022/256	(ABl.	L	42	vom	23.2.2022,	S.	4)	geändert	worden	ist,	werden	
nicht	übermittelt.	Das	Robert	Koch-Institut	führt	die	Sperrung	durch	Aufnahme	des	jeweiligen	Zerti-
fikats	in	eine	Zertifikatssperrliste	aus.	Das	Robert	Koch-Institut	ist	befugt,	die	für	die	Durchführung	
der	Sperrung	eines	Zertifikats	erforderlichen	personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten.	
(9)	Vorbehaltlich	nationaler	oder	europäischer	Regelungen	besteht	kein	individueller	Anspruch	

auf	Anschluss	eines	Leistungserbringers	zur	Generierung	eines	COVID-19-Zertifikats	nach	den	Ab-
sätzen	5	bis	7.	
(10)	 Die	 Verpflichtung	 nach	 Absatz	 7	 besteht	 nur	 solange	 und	 soweit	 die	 Bundesrepublik	

Deutschland	nach	der	Verordnung	(EU)	2021/953	zur	Ausstellung,	Überprüfung	und	Anerkennung	
interoperabler	Zertifikate	zur	Bescheinigung	von	COVID-19-Tests	verpflichtet	ist.36	
	
§	23	Nosokomiale	Infektionen;	Resistenzen;	Rechtsverordnungen	durch	die	Länder	
(1)	Beim	Robert	Koch-Institut	wird	eine	Kommission	für	Infektionsprävention	in	medizinischen	

Einrichtungen	 und	 in	 Einrichtungen	 und	 Unternehmen	 der	 Pflege	 und	 Eingliederungshilfe	 einge-
richtet.	Die	Kommission	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesministeri-
ums	 für	 Gesundheit	 bedarf.	 Die	 Kommission	 erstellt	 Empfehlungen	 zur	 Prävention	 nosokomialer	
und	 weiterer	 Infektionen	 sowie	 zu	 betrieblich-organisatorischen	 und	 baulich-funktionellen	 Maß-
nahmen	der	Hygiene	in	Krankenhäusern,	anderen	medizinischen	Einrichtungen	und	Einrichtungen	
und	Unternehmen	der	Pflege	und	Eingliederungshilfe.	Sie	erstellt	zudem	Empfehlungen	zu	Kriterien	
und	Verfahren	zur	Einstufung	von	Einrichtungen	als	Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren.	Die	
Empfehlungen	 der	 Kommission	werden	 unter	 Berücksichtigung	 aktueller	 infektionsepidemiologi-
scher	Auswertungen	stetig	weiterentwickelt	und	vom	Robert	Koch-Institut	veröffentlicht.	Die	Mit-
glieder	 der	 Kommission	 werden	 vom	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 im	 Benehmen	 mit	 den	
obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 unter	 Berücksichtigung	 des	 gesamten	 Aufgabenspektrums	
berufen.	Vertreter	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit,	der	obersten	Landesgesundheitsbehör-
den	und	des	Robert	Koch-Institutes	nehmen	mit	beratender	Stimme	an	den	Sitzungen	teil.	

	
36	QUELLE	
	 19.03.2022.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	466)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	b	das	Komma	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 21.07.2023.—Artikel	1a	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	190)	hat	Abs.	10	eingefügt.	
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(2)	Beim	Robert	Koch-Institut	wird	eine	Kommission	Antiinfektiva,	Resistenz	und	Therapie	ein-
gerichtet.	Die	Kommission	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesminis-
teriums	 für	Gesundheit	bedarf.	Die	Kommission	erstellt	Empfehlungen	mit	allgemeinen	Grundsät-
zen	 für	 Diagnostik	 und	 antimikrobielle	 Therapie,	 insbesondere	 bei	 Infektionen	 mit	 resistenten	
Krankheitserregern.	Die	Empfehlungen	der	Kommission	werden	unter	Berücksichtigung	aktueller	
infektionsepidemiologischer	Auswertungen	 stetig	weiterentwickelt	 und	 vom	Robert	Koch-Institut	
veröffentlicht.	Die	Mitglieder	der	Kommission	werden	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	 im	
Benehmen	mit	den	obersten	Landesgesundheitsbehörden	berufen.	Vertreter	des	Bundesministeri-
ums	für	Gesundheit,	der	obersten	Landesgesundheitsbehörden,	des	Robert	Koch-Institutes	und	des	
Bundesinstitutes	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 nehmen	 mit	 beratender	 Stimme	 an	 den	
Sitzungen	teil.	
(3)	Die	Leiter	folgender	Einrichtungen	haben	sicherzustellen,	dass	die	nach	dem	Stand	der	medi-

zinischen	Wissenschaft	erforderlichen	Maßnahmen	getroffen	werden,	um	nosokomiale	Infektionen	
zu	 verhüten	 und	 die	Weiterverbreitung	 von	Krankheitserregern,	 insbesondere	 solcher	mit	 Resis-
tenzen,	zu	vermeiden:	
1.		 Krankenhäuser,	
2.		 Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren,	
3.		 Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	in	denen	eine	den	Krankenhäusern	vergleich-

bare	medizinische	Versorgung	erfolgt,	
4.		 Dialyseeinrichtungen,	
5.		 Tageskliniken,	
6.		 Entbindungseinrichtungen,	
7.		 Behandlungs-	oder	Versorgungseinrichtungen,	die	mit	einer	der	in	den	Nummern	1	bis	6	ge-

nannten	Einrichtungen	vergleichbar	sind,	
8.		 Arztpraxen,	Zahnarztpraxen,	psychotherapeutische	Praxen,	
9.		 Praxen	sonstiger	humanmedizinischer	Heilberufe,	
10.		 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Gesundheitsdienstes,	 in	 denen	 medizinische	 Untersuchun-

gen,	Präventionsmaßnahmen	oder	ambulante	Behandlungen	durchgeführt	werden,	
11.	 Rettungsdienste	und	Einrichtungen	des	Zivil-	und	Katastrophenschutzes.	

Die	Einhaltung	des	Standes	der	medizinischen	Wissenschaft	auf	diesem	Gebiet	wird	vermutet,	wenn	
jeweils	 die	 veröffentlichten	 Empfehlungen	 der	 Kommission	 für	 Krankenhaushygiene	 und	 Infekti-
onsprävention	beim	Robert	Koch-Institut	und	der	Kommission	Antiinfektiva,	Resistenz	und	Thera-
pie	beim	Robert	Koch-Institut	beachtet	worden	sind.	
(4)	Die	Leiter	 von	Einrichtungen	nach	Absatz	3	 Satz	1	Nummer	1	bis	3	haben	 sicherzustellen,	

dass	die	Absatz	4a	 festgelegten	nosokomialen	 Infektionen	und	das	Auftreten	von	Krankheitserre-
gern	mit	speziellen	Resistenzen	und	Multiresistenzen	fortlaufend	in	einer	gesonderten	Niederschrift	
aufgezeichnet,	bewertet	und	sachgerechte	Schlussfolgerungen	hinsichtlich	erforderlicher	Präventi-
onsmaßnahmen	gezogen	werden	und	dass	die	erforderlichen	Präventionsmaßnahmen	dem	Perso-
nal	mitgeteilt	und	umgesetzt	werden.	Darüber	hinaus	haben	die	Leiter	sicherzustellen,	dass	die	nach	
Absatz	4a	festgelegten	Daten	zu	Art	und	Umfang	des	Antibiotika-Verbrauchs	fortlaufend	in	zusam-
mengefasster	Form	aufgezeichnet,	unter	Berücksichtigung	der	lokalen	Resistenzsituation	bewertet	
und	 sachgerechte	 Schlussfolgerungen	 hinsichtlich	 des	 Einsatzes	 von	 Antibiotika	 gezogen	werden	
und	 dass	 die	 erforderlichen	 Anpassungen	 des	 Antibiotikaeinsatzes	 dem	 Personal	 mitgeteilt	 und	
umgesetzt	werden.	Die	Aufzeichnungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	sind	zehn	Jahre	nach	deren	Anfer-
tigung	aufzubewahren.	Dem	zuständigen	Gesundheitsamt	ist	auf	Verlangen	Einsicht	in	die	Aufzeich-
nungen,	Bewertungen	und	Schlussfolgerungen	zu	gewähren.	
(4a)	Das	Robert	Koch-Institut	hat	entsprechend	den	jeweiligen	epidemiologischen	Erkenntnissen	

die	nach	Absatz	4	zu	erfassenden	nosokomialen	Infektionen	und	Krankheitserreger	mit	speziellen	
Resistenzen	und	Multiresistenzen	sowie	Daten	zu	Art	und	Umfang	des	Antibiotikaverbrauchs	fest-
zulegen.	Die	Festlegungen	hat	es	 in	einer	Liste	 im	Bundesgesundheitsblatt	 zu	veröffentlichen.	Die	
Liste	ist	an	den	aktuellen	Stand	anzupassen.	
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(5)	 Die	 Leiter	 folgender	 Einrichtungen	 haben	 sicherzustellen,	 dass	 innerbetriebliche	 Verfah-
rensweisen	zur	Infektionshygiene	in	Hygieneplänen	festgelegt	sind:	
1.		Krankenhäuser,	
2.		Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren,	
3.		Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	
4.		Dialyseeinrichtungen,	
5.		Tageskliniken,	
6.		Entbindungseinrichtungen,	
7.		Behandlungs-	oder	Versorgungseinrichtungen,	die	mit	einer	der	in	den	Nummern	1	bis	6	ge-
nannten	Einrichtungen	vergleichbar	sind,	

8.	 Rettungsdienste	und	Einrichtungen	des	Zivil-	und	Katastrophenschutzes.	
Die	Landesregierungen	können	durch	Rechtsverordnung	vorsehen,	dass	Leiter	von	Zahnarztpraxen	
sowie	Leiter	von	Arztpraxen	und	Praxen	sonstiger	humanmedizinischer	Heilberufe,	in	denen	inva-
sive	Eingriffe	vorgenommen	werden,	sicherzustellen	haben,	dass	innerbetriebliche	Verfahrenswei-
sen	zur	Infektionshygiene	in	Hygieneplänen	festgelegt	sind.	Die	Landesregierungen	können	die	Er-
mächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertragen.	
(6)	 Einrichtungen	 nach	 Absatz	 5	 Satz	 1	 unterliegen	 der	 infektionshygienischen	 Überwachung	

durch	das	Gesundheitsamt.	Einrichtungen	nach	Absatz	5	Satz	2	können	durch	das	Gesundheitsamt	
infektionshygienisch	überwacht	werden.	
(7)	(weggefallen)	
(8)	 Die	 Landesregierungen	 haben	 durch	 Rechtsverordnung	 für	 Krankenhäuser,	 Einrichtungen	

für	 ambulantes	 Operieren,	 Vorsorge-	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen,	 in	 denen	 eine	 den	 Kran-
kenhäusern	 vergleichbare	 medizinische	 Versorgung	 erfolgt,	 sowie	 für	 Dialyseeinrichtungen	 und	
Tageskliniken	 die	 jeweils	 erforderlichen	 Maßnahmen	 zur	 Verhütung,	 Erkennung,	 Erfassung	 und	
Bekämpfung	von	nosokomialen	Infektionen	und	Krankheitserregern	mit	Resistenzen	zu	regeln.	Da-
bei	sind	insbesondere	Regelungen	zu	treffen	über	
1.		 hygienische	Mindestanforderungen	an	Bau,	Ausstattung	und	Betrieb	der	Einrichtungen,	
2.		 Bestellung,	Aufgaben	und	Zusammensetzung	einer	Hygienekommission,	
3.		 die	erforderliche	personelle	Ausstattung	mit	Hygienefachkräften	und	Krankenhaushygieni-

kern	 und	 die	 Bestellung	 von	 hygienebeauftragten	Ärzten	 einschließlich	 bis	 längstens	 zum	
31.	Dezember	2019	befristeter	Übergangsvorschriften	zur	Qualifikation	einer	ausreichenden	
Zahl	geeigneten	Fachpersonals,	

4.		 Aufgaben	und	Anforderungen	an	Fort-	und	Weiterbildung	der	in	der	Einrichtung	erforderli-
chen	Hygienefachkräfte,	Krankenhaushygieniker	und	hygienebeauftragten	Ärzte,	

5.		 die	 erforderliche	Qualifikation	 und	 Schulung	 des	 Personals	 hinsichtlich	 der	 Infektionsprä-
vention,	

6.		 Strukturen	und	Methoden	zur	Erkennung	von	nosokomialen	Infektionen	und	resistenten	Er-
regern	 und	 zur	 Erfassung	 im	 Rahmen	 der	 ärztlichen	 und	 pflegerischen	 Dokumentations-
pflicht,	

7.		 die	zur	Erfüllung	 ihrer	 jeweiligen	Aufgaben	erforderliche	Einsichtnahme	der	 in	Nummer	4	
genannten	Personen	in	Akten	der	jeweiligen	Einrichtung	einschließlich	der	Patientenakten,	

8.		 die	 Information	des	Personals	über	Maßnahmen,	 die	 zur	Verhütung	und	Bekämpfung	von	
nosokomialen	Infektionen	und	Krankheitserregern	mit	Resistenzen	erforderlich	sind,	

9.		 die	 klinisch-mikrobiologisch	 und	 klinischpharmazeutische	 Beratung	 des	 ärztlichen	 Perso-
nals,	

10.		 die	Information	von	aufnehmenden	Einrichtungen	und	niedergelassenen	Ärzten	bei	der	Ver-
legung,	Überweisung	oder	Entlassung	 von	Patienten	über	Maßnahmen,	 die	 zur	Verhütung	
und	Bekämpfung	von	nosokomialen	Infektionen	und	von	Krankheitserregern	mit	Resisten-
zen	erforderlich	sind.	
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Für	Rettungsdienste	können	die	Landesregierungen	erforderliche	Maßnahmen	nach	den	Sätzen	1	
und	2	regeln.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	
Stellen	übertragen.37	

	
37	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	2,	5	und	6	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	2	Satz	2,	

5	und	6	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	23	Nosokomiale	Infektionen,	Resistenzen	
	 	 (1)	Leiter	von	Krankenhäusern	und	von	Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren	sind	verpflichtet,	die	

vom	Robert	Koch-Institut	nach	§	4	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	b	festgelegten	nosokomialen	Infektionen	und	das	
Auftreten	von	Krankheitserregern	mit	speziellen	Resistenzen	und	Multiresistenzen	fortlaufend	in	einer	ge-
sonderten	Niederschrift	aufzuzeichnen	und	zu	bewerten.	Die	Aufzeichnungen	nach	Satz	1	sind	zehn	Jahre	
aufzubewahren.	 Dem	 zuständigen	 Gesundheitsamt	 ist	 auf	 Verlangen	 Einsicht	 in	 die	 Aufzeichnungen	 zu	
gewähren.	

	 	 (2)	Beim	Robert	Koch-Institut	wird	eine	Kommission	für	Krankenhaushygiene	und	Infektionspräventi-
on	eingerichtet.	Die	Kommission	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesministe-
riums	für	Gesundheit	bedarf.	Die	Kommission	erstellt	Empfehlungen	zur	Prävention	nosokomialer	Infekti-
onen	sowie	zu	betrieblich-organisatorischen	und	baulich-funktionellen	Maßnahmen	der	Hygiene	in	Kran-
kenhäusern	und	 anderen	medizinischen	Einrichtungen.	Die	Empfehlungen	der	Kommission	werden	 von	
dem	Robert	Koch-Institut	veröffentlicht.	Die	Mitglieder	der	Kommission	werden	vom	Bundesministerium	
für	Gesundheit	 im	Benehmen	mit	den	obersten	Landesgesundheitsbehörden	berufen.	Vertreter	des	Bun-
desministeriums	 für	 Gesundheit,	 der	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 und	 des	 Robert	 Koch-
Institutes	nehmen	mit	beratender	Stimme	an	den	Sitzungen	teil.“	

	 01.01.2016.—Artikel	6a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	8	Satz	2	Nr.	3	
„2016“	durch	„2019“	ersetzt.	

	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„bis	zum	
31.	März	2012“	nach	„haben“	gestrichen.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a0	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	1	Satz	4	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Krankenhäusern	und	von	Einrichtun-
gen	für	ambulantes	Operieren	haben	sicherzustellen,	dass	die	vom	Robert	Koch-Institut	nach	§	4	Absatz	2	
Nummer	2	Buchstabe	b“	durch	„Einrichtungen	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	bis	3	haben	sicherzustellen,	
dass	die	nach	Absatz	4a“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„§	4	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	b“	
durch	„Absatz	4a“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	 6	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2394)	 hat	 in	Abs.	 3	

Satz	1	Nr.	8	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	9	den	Punkt	durch	ein	Komma	er-
setzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	10	und	11	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	5	
Satz	1	Nr.	7	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	5	Satz	1	Nr.	8	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	 Die	mit	 der	 Überwachung	 beauftragten	 Personen	 sind	 befugt,	 zu	 Betriebs-	 und	 Geschäftszeiten	

Betriebsgrundstücke,	Geschäfts-	und	Betriebsräume,	zum	Betrieb	gehörende	Anlagen	und	Einrichtungen	
sowie	Verkehrsmittel	zu	betreten,	zu	besichtigen	sowie	in	die	Bücher	oder	sonstigen	Unterlagen	Einsicht	
zu	nehmen	und	hieraus	Abschriften,	Ablichtungen	oder	Auszüge	anzufertigen	sowie	sonstige	Gegenstände	
zu	untersuchen	oder	Proben	zur	Untersuchung	zu	fordern	oder	zu	entnehmen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	
ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist.	§	16	Absatz	2	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	10	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	11	den	Punkt	durch	„	,	und“	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	12	eingefügt.	
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§	23a	Personenbezogene	Daten	über	den	Impf-	und	Serostatus	von	Beschäftigten	
Soweit	es	zur	Erfüllung	von	Verpflichtungen	aus	§	23	Absatz	3	in	Bezug	auf	übertragbare	Krank-

heiten	erforderlich	ist,	darf	der	Arbeitgeber	personenbezogene	Daten	eines	Beschäftigten	über	des-
sen	Impf-	und	Serostatus	verarbeiten,	um	über	die	Begründung	eines	Beschäftigungsverhältnisses	
oder	über	die	Art	und	Weise	einer	Beschäftigung	zu	entscheiden.	Dies	gilt	nicht	in	Bezug	auf	über-
tragbare	 Krankheiten,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 leitliniengerechten	 Behandlung	 nach	 dem	 Stand	 der	
medizinischen	Wissenschaft	nicht	mehr	übertragen	werden	können.	§	22	Absatz	2	des	Bundesda-
tenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	Die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	bleiben	
unberührt.38	

	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	7	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	

in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	8	den	Punkt	durch	„	,	und“	ersetzt	und	Abs.	5	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	3	eingefügt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Beim	Robert	Koch-Institut	wird	eine	Kommission	für	Krankenhaushygiene	und	Infektionspräven-

tion	eingerichtet.	Die	Kommission	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesminis-
teriums	für	Gesundheit	bedarf.	Die	Kommission	erstellt	Empfehlungen	zur	Prävention	nosokomialer	Infek-
tionen	 sowie	 zu	 betrieblich-organisatorischen	 und	 baulich-funktionellen	 Maßnahmen	 der	 Hygiene	 in	
Krankenhäusern	und	anderen	medizinischen	Einrichtungen.	Sie	erstellt	zudem	Empfehlungen	zu	Kriterien	
und	Verfahren	zur	Einstufung	von	Einrichtungen	als	Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren.	Die	Empfeh-
lungen	 der	 Kommission	 werden	 unter	 Berücksichtigung	 aktueller	 infektionsepidemiologischer	 Auswer-
tungen	stetig	weiterentwickelt	und	vom	Robert	Koch-Institut	veröffentlicht.	Die	Mitglieder	der	Kommissi-
on	werden	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	im	Benehmen	mit	den	obersten	Landesgesundheitsbe-
hörden	 berufen.	 Vertreter	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit,	 der	 obersten	 Landesgesundheitsbe-
hörden	und	des	Robert	Koch-Institutes	nehmen	mit	beratender	Stimme	an	den	Sitzungen	teil.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 15	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	Nr.	 8	 das	 Komma	 am	Ende	 durch	
„	,	psychotherapeutische	Praxen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	und	12	in	Abs.	3	Satz	1	durch	Nr.	11	er-
setzt.	Nr.	11	und	12	lauteten:	

„11.		ambulante	Pflegedienste,	die	ambulante	Intensivpflege	in	Einrichtungen,	Wohngruppen	oder	sons-
tigen	gemeinschaftlichen	Wohnformen	erbringen,	und	

12.		 Rettungsdienste.“	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	und	9	in	Abs.	5	Satz	1	durch	Nr.	8	ersetzt.	Nr.	8	und	9	

lauteten:	
„8.	ambulane	Pflegedienste,	die	ambulante	Intensivpflege	in	Einrichtungen,	Wohngruppen	oder	sonsti-

gen	gemeinschaftlichen	Wohnformen	erbringen,	und	
9.		 Rettungsdienste.“	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	aufgehoben.	Abs.	6a	lautete:	
	 	 „(6a)	Die	infektionshygienische	Überwachung	von	ambulanten	Pflegediensten,	die	ambulante	Intensiv-

pflege	 in	 Einrichtungen,	 Wohngruppen	 oder	 sonstigen	 gemeinschaftlichen	 Wohnformen	 erbringen,	 er-
streckt	sich	auch	auf	Orte,	an	denen	die	Intensivpflege	erbracht	wird.	Die	ambulanten	Pflegedienste	haben	
dem	Gesundheitsamt	auf	dessen	Anforderung	die	Namen	und	Kontaktdaten	der	von	ihnen	versorgten	Per-
sonen	und	der	vertretungsberechtigten	Personen	mitzuteilen.“	

38	QUELLE	
	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	23a	Personenbezogene	Daten	von	Beschäftigten	
	 	 Wenn	und	soweit	es	zur	Erfüllung	von	Verpflichtungen	aus	§	23	Absatz	3	in	Bezug	auf	Krankheiten,	die	

durch	Schutzimpfung	verhütet	werden	können,	 erforderlich	 ist,	 darf	 der	Arbeitgeber	personenbezogene	
Daten	 eines	 Beschäftigten	 im	 Sinne	 des	 §	 3	 Absatz	 11	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes	 über	 dessen	
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5.	Abschnitt	

Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	
		
§	24	Feststellung	und	Heilbehandlung	übertragbarer	Krankheiten,		
Verordnungsermächtigung	
Die	Feststellung	oder	die	Heilbehandlung	einer	in	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	5	oder	in	

§	34	Absatz	1	Satz	1	genannten	Krankheit	oder	einer	Infektion	mit	einem	in	§	7	genannten	Krank-
heitserreger	oder	einer	sonstigen	sexuell	übertragbaren	Krankheit	darf	nur	durch	einen	Arzt	erfol-
gen.	 Abweichend	 von	 Satz	 1	 ist	 Personen	unabhängig	 von	 ihrer	 beruflichen	Qualifikation	 die	An-
wendung	von	In-vitro-Diagnostika,	die	für	patientennahe	Schnelltests	bei	Testung	auf	HIV,	Hepati-
tis-C-Virus,	Severe-Acute-Respiratory-Sndrome-Coronavirus-2	(SARS-CoV-2)	und	Treponema	palli-
dum	verwendet	werden,	gestattet.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	
1.		Satz	 1	 auch	 nicht	 für	 die	 Anwendung	 von	 In-vitro-Diagnostika	 gilt,	 die	 für	 patientennahe	
Schnelltests	bei	Testung	auf	weitere	Krankheiten	oder	Krankheitserreger	verwendet	werden,	
sowie	

2.		abweichend	von	Satz	1	auch	ein	Zahnarzt	oder	ein	Tierarzt	im	Rahmen	einer	Labordiagnostik	
den	 direkten	 oder	 indirekten	 Nachweis	 eines	 in	 §	 7	 genannten	 Krankheitserregers	 führen	
kann.	

In	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 3	 kann	 auch	 geregelt	 werden,	 dass	 Veterinärmedizinisch-
technische	Assistentinnen	und	Veterinärmedizinisch-technische	Assistenten	bei	der	Durchführung	
laboranalytischer	Untersuchungen	zum	Nachweis	eines	in	§	7	genannten	Krankheitserregers	die	in	
§	9	Absatz	1	Nummer	1	des	MTA-Gesetzes	genannten	Tätigkeiten	ausüben	dürfen	und	dass	in	die-
sem	Fall	der	Vorbehalt	der	Ausübung	dieser	Tätigkeiten	durch	Medizinisch-technische	Laboratori-
umsassistentinnen	und	Medizinisch-technische	Laboratoriumsassistenten	nicht	gilt.	 In	dringenden	
Fällen	kann	zum	Schutz	der	Bevölkerung	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	3	ohne	Zustimmung	des	
Bundesrates	erlassen	werden.	Eine	nach	Satz	5	erlassene	Verordnung	tritt	ein	Jahr	nach	ihrem	In-
krafttreten	außer	Kraft;	ihre	Geltungsdauer	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	verlängert	wer-
den.39	

	
Impfstatus	 und	 Serostatus	 erheben,	 verarbeiten	 oder	 nutzen,	 um	 über	 die	 Begründung	 eines	 Beschäfti-
gungsverhältnisses	oder	über	die	Art	und	Weise	einer	Beschäftigung	zu	entscheiden.“	

	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Satz	1	„erhe-
ben,	verarbeiten	oder	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Satz	1	durch	die	Sätze	1	
und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Soweit	es	zur	Erfüllung	von	Verpflichtungen	aus	§	23	Absatz	3	in	Bezug	auf	
Krankheiten,	die	durch	Schutzimpfung	verhütet	werden	können,	erforderlich	ist,	darf	der	Arbeitgeber	per-
sonenbezogene	Daten	eines	Beschäftigten	über	dessen	Impf-	und	Serostatus	verarbeiten,	um	über	die	Be-
gründung	eines	Beschäftigungsverhältnisses	oder	über	die	Art	und	Weise	einer	Beschäftigung	zu	entschei-
den.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	15a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Satz	3	durch	die	
Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Im	Übrigen	gelten	die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutz-
rechts.“	

39	ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	24	Behandlung	übertragbarer	Krankheiten	
	 	 Die	Behandlung	von	Personen,	die	an	einer	der	in	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	2	und	5	oder	§	34	Abs.	1	ge-

nannten	übertragbaren	Krankheiten	erkrankt	oder	dessen	verdächtig	sind	oder	die	mit	einem	Krankheits-
erreger	nach	§	7	 infiziert	sind,	 ist	 insoweit	 im	Rahmen	der	berufsmäßigen	Ausübung	der	Heilkunde	nur	
Ärzten	gestattet.	Satz	1	gilt	entsprechend	bei	sexuell	übertragbaren	Krankheiten	und	für	Krankheiten	oder	
Krankheitserreger,	die	durch	eine	Rechtsverordnung	auf	Grund	des	§	15	Abs.	1	in	die	Meldepflicht	einbe-
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§	25	Ermittlungen	
(1)	Ergibt	sich	oder	ist	anzunehmen,	dass	jemand	krank,	krankheitsverdächtig,	ansteckungsver-

dächtig	 oder	 Ausscheider	 ist	 oder	 dass	 ein	 Verstorbener	 krank,	 krankheitsverdächtig	 oder	 Aus-
scheider	war,	so	stellt	das	Gesundheitsamt	die	erforderlichen	Ermittlungen	an,	 insbesondere	über	
Art,	 Ursache,	 Ansteckungsquelle	 und	 Ausbreitung	 der	 Krankheit.	 Das	 Gesundheitsamt	 kann	 auch	
Ermittlungen	anstellen,	wenn	sich	ergibt	oder	anzunehmen	ist,	dass	jemand	durch	eine	Schutzimp-
fung	oder	andere	Maßnahme	der	spezifischen	Prohpylaxe	eine	gesundheitliche	Schädigung	erlitten	
hat.	
(2)	Für	die	Durchführung	der	Ermittlungen	nach	Absatz	1	gilt	§	16	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2,	3,	5	

und	8	entsprechend.	Das	Gesundheitsamt	kann	eine	 im	Rahmen	der	Ermittlungen	 im	Hinblick	auf	
eine	 bedrohliche	 übertragbare	 Krankheit	 erforderliche	 Befragung	 in	 Bezug	 auf	 die	 Art,	 Ursache,	
Ansteckungsquelle	und	Ausbreitung	der	Krankheit	unmittelbar	an	eine	dritte	Person,	insbesondere	
an	den	behandelnden	Arzt,	 richten,	wenn	eine	Mitwirkung	der	betroffenen	Person	oder	der	nach	
§	16	Absatz	5	verpflichteten	Person	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	möglich	ist;	die	dritte	Person	ist	in	
entsprechender	Anwendung	von	§	16	Absatz	2	Satz	3	und	4	zur	Auskunft	verpflichtet.	
(3)	Die	in	Absatz	1	genannten	Personen	können	durch	das	Gesundheitsamt	vorgeladen	werden.	

Sie	können	durch	das	Gesundheitsamt	verpflichtet	werden,	
1.		Untersuchungen	 und	 Entnahmen	 von	Untersuchungsmaterial	 an	 sich	 vornehmen	 zu	 lassen,	
insbesondere	 die	 erforderlichen	 äußerlichen	Untersuchungen,	 Röntgenuntersuchungen,	 Tu-
berkulintestungen,	Blutentnahmen	und	Abstriche	von	Haut	und	Schleimhäuten	durch	die	Be-
auftragten	des	Gesundheitsamtes	zu	dulden,	sowie	

2.		das	erforderliche	Untersuchungsmaterial	auf	Verlangen	bereitzustellen.	
Darüber	hinausgehende	invasive	Eingriffe	sowie	Eingriffe,	die	eine	Betäubung	erfordern,	dürfen	nur	
mit	Einwilligung	des	Betroffenen	vorgenommen	werden;	§	16	Absatz	5	gilt	nur	entsprechend,	wenn	
der	Betroffene	 einwilligungsunfähig	 ist.	Die	 bei	 den	Untersuchungen	 erhobenen	personenbezoge-
nen	Daten	dürfen	nur	für	Zwecke	dieses	Gesetzes	verarbeitet	werden.	
(4)	Den	Ärzten	des	Gesundheitsamtes	und	dessen	ärztlichen	Beauftragten	ist	vom	Gewahrsams-

inhaber	 die	 Untersuchung	 der	 in	 Absatz	 1	 genannten	 Verstorbenen	 zu	 gestatten.	 Die	 zuständige	
Behörde	 soll	 gegenüber	 dem	 Gewahrsamsinhaber	 die	 innere	 Leichenschau	 anordnen,	 wenn	 dies	
vom	Gesundheitsamt	für	erforderlich	gehalten	wird.	
(5)	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgeset-

zes),	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grundgesetzes)	und	der	Unverletzlich-
keit	der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	werden	insoweit	eingeschränkt.40	

	
zogen	sind.	Als	Behandlung	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	gilt	auch	der	direkte	und	indirekte	Nachweis	eines	
Krankheitserregers	 für	die	Feststellung	einer	 Infektion	oder	übertragbaren	Krankheit;	§	46	gilt	entspre-
chend.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	15	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	 in	Satz	2	
„	,	Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2	(SARS-CoV-2)“	nach	„Hepatitis-C-Virus“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	durch	die	Sätze	3	bis	6	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Das	Bun-
desministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	festzulegen,	dass	Satz	1	auch	nicht	für	die	Anwendung	von	In-vitro-Diagnostika	gilt,	die	für	patienten-
nahe	Schnelltests	bei	Testung	auf	weitere	Krankheiten	oder	Krankheitserreger	verwendet	werden.“	

	 31.03.2021.—Artikel	 1	Nr.	 2b	des	Gesetzes	 vom	29.	März	2021	 (BGBL.	 I	 S.	 370)	hat	 Satz	 2	neu	 gefasst.	
Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	nicht	für	die	Anwendung	von	In-vitro-Diagnostika,	die	für	patientennahe	Schnell-
tests	 bei	 Testung	 auf	 HIV,	 Hepatitis-C-Virus,	 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2	 (SARS-
CoV-2)	und	Treponema	pallidum	verwendet	werden.“	

40	ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2007.—Artikel	6	Abs.	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1574)	hat	die	Überschrift	

neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Ermittlungen,	 Unterrichtungspflichten	 des	 Gesundheitsamtes	 bei	
Blut-,	Organ-	oder	Gewebespendern“.	
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§	26	Teilnahme	des	behandelnden	Arztes	
Der	behandelnde	Arzt	ist	berechtigt,	mit	Zustimmung	des	Patienten	an	den	Untersuchungen	nach	

§	25	sowie	an	der	inneren	Leichenschau	teilzunehmen.41	
	

	 Artikel	6	Abs.	1	Nr.	3	 lit.	 b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „oder	Gewebespender“	durch		
„	,	Gewebe-	oder	Zellspender“	und	„Gewebe	oder	Organe“	durch	„Orgabe,	Gewebe	oder	Zellen“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Abs.	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bei	
Spendern	vermittlungspflichtiger	Organe	(§	9	Satz	2	des	Transplantationsgesetzes)	hat	das	Gesundheits-
amt	auch	die	nach	§	11	des	Transplantationsgesetzes	errichtete	oder	bestimmte	Koordinierungsstelle,	bei	
sonstigen	Organ-	und	Gewebespendern	nach	den	§§	3,	4	oder	8	des	Transplantationsgesetzes	das	Trans-
plantationszentrum,	in	dem	das	Organ	übertragen	wurde	oder	übertragen	werden	soll,	nach	den	Sätzen	1	
und	2	zu	unterrichten.“	

	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	bis	5	
ersetzt.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Ergibt	sich	oder	 ist	anzunehmen,	dass	 jemand,	der	an	einer	meldepflichtigen	Krankheit	erkrankt	
oder	mit	einem	meldepflichtigen	Krankheitserreger	 infiziert	 ist	oder	dass	ein	Verstorbener,	der	an	einer	
meldepflichtigen	 Krankheit	 erkrankt	 oder	 mit	 einem	 meldepflichtigen	 Krankheitserreger	 infiziert	 war,	
nach	dem	vermuteten	Zeitpunkt	der	Infektion	Blut-,	Organ-,	Gewebe-	oder	Zellspender	war,	so	hat	das	Ge-
sundheitsamt,	wenn	 es	 sich	dabei	 um	eine	durch	Blut,	 Blutprodukte,	Organe,	Gewebe	oder	Zellen	über-
tragbare	Krankheit	oder	Infektion	handelt,	die	zuständigen	Behörden	von	Bund	und	Ländern	unverzüglich	
über	den	Befund	oder	Verdacht	zu	unterrichten.	Es	meldet	dabei	die	ihm	bekannt	gewordenen	Sachverhal-
te.	Nach	den	Sätzen	1	und	2	hat	es	bei	Spendern	vermittlungspflichtiger	Organe	(§	1a	Nr.	2	des	Transplan-
tationsgesetzes)	 auch	die	nach	§	11	des	Transplantationsgesetzes	 errichtete	oder	bestimmte	Koordinie-
rungsstelle	zu	unterrichten,	bei	sonstigen	Organ-,	Gewebe-	oder	Zellspendern	nach	den	Vorschriften	des	
Transplantationsgesetzes	 die	 Einrichtung	 der	medizinischen	Versorgung,	 in	 der	 das	Organ,	 das	 Gewebe	
oder	die	Zelle	übertragen	wurde	oder	übertragen	werden	soll	und	die	Gewebeeinrichtung,	die	das	Gewebe	
oder	die	Zelle	entnommen	hat.“	

	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	die	Überschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Ermittlungen,	Unterrichtungspflichten	des	Gesundheitsamtes	bei	Blut-,	Or-
gan-,	Gewebe-	oder	Zellspendern“.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	

„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Absatz	1	Satz	2,“	nach	„§	16“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„kann“	durch	„soll“	ersetzt.	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
41	ÄNDERUNGEN	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	26	Durchführung	
	 	 (1)	Für	die	Durchführung	der	Ermittlungen	nach	§	25	Abs.	1	gilt	§	16	Abs.	2,	3,	5	und	8	entsprechend.	
	 	 (2)	Die	in	§	25	Abs.	1	genannten	Personen	können	durch	das	Gesundheitsamt	vorgeladen	werden.	Sie	

können	 durch	 das	 Gesundheitsamt	 verpflichtet	 werden,	 Untersuchungen	 und	 Entnahmen	 von	 Untersu-
chungsmaterial	an	sich	vornehmen	zu	lassen,	 insbesondere	die	erforderlichen	äußerlichen	Untersuchun-
gen,	Röntgenuntersuchungen,	Tuberkulintestungen,	Blutentnahmen	und	Abstriche	von	Haut	und	Schleim-
häuten	durch	die	Beauftragten	des	Gesundheitsamtes	zu	dulden	sowie	das	erforderliche	Untersuchungs-
material	auf	Verlangen	bereitzustellen.	Darüber	hinausgehende	invasive	Eingriffe	sowie	Eingriffe,	die	eine	
Betäubung	erfordern,	dürfen	nur	mit	Einwilligung	des	Betroffenen	vorgenommen	werden;	§	16	Abs.	5	gilt	
nur	entsprechend,	wenn	der	Betroffene	einwilligungsunfähig	ist.	Die	bei	den	Untersuchungen	erhobenen	
personenbezogenen	Daten	dürfen	nur	für	Zwecke	dieses	Gesetzes	verarbeitet	und	genutzt	werden.	

	 	 (3)	Den	Ärzten	des	Gesundheitsamtes	und	dessen	ärztlichen	Beauftragten	ist	vom	Gewahrsamsinhaber	
die	Untersuchung	der	in	§	25	genannten	Verstorbenen	zu	gestatten.	Die	zuständige	Behörde	kann	gegen-
über	dem	Gewahrsamsinhaber	die	innere	Leichenschau	anordnen,	wenn	dies	vom	Gesundheitsamt	für	er-
forderlich	gehalten	wird.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 81	

	
§	27	Gegenseitige	Unterrichtung	
(1)	Das	Gesundheitsamt	unterrichtet	insbesondere	in	den	Fällen	des	§	25	Absatz	1	unverzüglich	

andere	Gesundheitsämter	oder	die	zuständigen	Behörden	und	Stellen	nach	den	§§	54	bis	54b,	deren	
Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	berührt	sind,	und	übermittelt	ihnen	die	zur	Erfüllung	von	deren	Auf-
gaben	erforderlichen	Angaben,	 sofern	 ihm	die	Angaben	vorliegen.	Die	 zuständigen	Behörden	und	
Stellen	nach	den	§§	54	bis	54b	unterrichten	das	Gesundheitsamt,	wenn	dessen	Aufgaben	nach	die-
sem	Gesetz	berührt	sind,	und	übermitteln	diesem	die	zur	Erfüllung	von	dessen	Aufgaben	erforderli-
chen	Angaben,	soweit	ihnen	die	Angaben	vorliegen.	
(2)	Das	Gesundheitsamt	unterrichtet	unverzüglich	die	für	die	Überwachung	nach	§	39	Absatz	1	

Satz	 1	 des	 Lebensmittel-	 und	 Futtermittelgesetzbuchs	 örtlich	 zuständige	 Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde,	wenn	auf	Grund	von	Tatsachen	feststeht	oder	der	Verdacht	besteht,	
1.		dass	ein	spezifisches	Lebensmittel,	das	an	Endverbraucher	abgegeben	wurde,	 in	mindestens	
zwei	 Fällen	mit	 epidemiologischem	Zusammenhang	Ursache	 einer	übertragbaren	Krankheit	
ist,	oder	

2.		dass	Krankheitserreger	auf	Lebensmittel	übertragen	wurden	und	deshalb	eine	Weiterverbrei-
tung	der	Krankheit	durch	Lebensmittel	zu	befürchten	ist.	

Das	Gesundheitsamt	stellt	folgende	Angaben	zur	Verfügung,	soweit	sie	ihm	vorliegen	und	die	Anga-
ben	 für	 die	 von	 der	 zuständigen	 Lebensmittelüberwachungsbehörde	 zu	 treffenden	 Maßnahmen	
erforderlich	sind:	
1.		Zahl	 der	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 und	 Ausscheider,	 auf	
Ersuchen	der	Lebensmittelüberwachungsbehörde	auch	Namen	und	Erreichbarkeitsdaten,	

2.		betroffenes	Lebensmittel,	
3.		an	Endverbraucher	abgegebene	Menge	des	Lebensmittels,	
4.		Ort	und	Zeitraum	seiner	Abgabe,	
5.		 festgestellter	Krankheitserreger	und	
6.		von	Personen	entgegen	§	42	ausgeübte	Tätigkeit	sowie	Ort	der	Ausübung.	
(3)	Das	Gesundheitsamt	unterrichtet	unverzüglich	die	nach	§	4	Absatz	1	des	Tiergesundheitsge-

setzes	zuständige	Behörde,	wenn		
1.		auf	Grund	von	Tatsachen	feststeht	oder	der	Verdacht	besteht,	dass		
a)		Erreger	einer	übertragbaren	Krankheit	unmittelbar	oder	mittelbar	von	Tieren	auf	eine	be-
troffene	Person	übertragen	wurden	oder	

b)		Erreger	von	einer	betroffenen	Person	auf	Tiere	übertragen	wurden,	und	
2.		es	 sich	 um	 Erreger	 einer	 nach	 einer	 auf	 Grund	 des	 Tiergesundheitsgesetzes	 erlassenen	
Rechtsverordnung	 anzeigepflichtigen	 Tierseuche	 oder	 meldepflichtigen	 Tierkrankheit	 han-
delt.	

Das	 Gesundheitsamt	 übermittelt	 der	 nach	 §	 4	 Absatz	 1	 des	 Tiergesundheitsgesetzes	 zuständigen	
Behörde	Angaben	zum	 festgestellten	Erreger,	 zur	Tierart	und	zum	Standort	der	Tiere,	 sofern	 ihm	
die	Angaben	vorliegen.	
(4)	Das	Gesundheitsamt	unterrichtet	unverzüglich	die	für	den	Immissionsschutz	zuständige	Be-

hörde,	wenn	im	Fall	einer	örtlichen	oder	zeitlichen	Häufung	von	Infektionen	mit	Legionella	sp.	der	
Verdacht	besteht,	dass	Krankheitserreger	durch	Aerosole	in	der	Außenluft	auf	den	Menschen	über-
tragen	wurden.	Das	Gesundheitsamt	übermittelt	der	für	den	Immissionsschutz	zuständigen	Behör-
de	Angaben	zu	den	wahrscheinlichen	Orten	und	Zeitpunkten	der	Infektionen,	sofern	ihm	die	Anga-
ben	vorliegen.	
(5)	 Das	 Gesundheitsamt	 unterrichtet	 unverzüglich	 die	 zuständige	 Landesbehörde,	 wenn	 der	

Verdacht	besteht,	dass	ein	Arzneimittel	die	Quelle	einer	Infektion	ist.	Das	Gesundheitsamt	übermit-

	
	 	 (4)	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	Grundgesetz),	der	Freiheit	

der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz)	und	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	
Grundgesetz)	werden	insoweit	eingeschränkt.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 82	

telt	der	zuständigen	Landesbehörde	alle	notwendigen	Angaben,	sofern	es	diese	Angaben	ermitteln	
kann,	wie	Bezeichnung	des	Produktes,	Name	oder	Firma	des	pharmazeutischen	Unternehmers	und	
die	 Chargenbezeichnung.	 Über	 die	 betroffene	 Person	 sind	 ausschließlich	 das	 Geburtsdatum,	 das	
Geschlecht	 sowie	der	 erste	Buchstabe	des	 ersten	Vornamens	und	der	 erste	Buchstabe	des	 ersten	
Nachnamens	 anzugeben.	 Die	 zuständige	 Behörde	 übermittelt	 die	Angaben	 unverzüglich	 der	 nach	
§	77	des	Arzneimittelgesetzes	zuständigen	Bundesoberbehörde.	Die	personenbezogenen	Daten	sind	
zu	pseudonymisieren.	
(6)	 Steht	 auf	 Grund	 von	 Tatsachen	 fest	 oder	 besteht	 der	 Verdacht,	 dass	 jemand,	 der	 an	 einer	

meldepflichtigen	 Krankheit	 erkrankt	 oder	mit	 einem	meldepflichtigen	 Krankheitserreger	 infiziert	
ist,	oder	dass	ein	Verstorbener,	der	an	einer	meldepflichtigen	Krankheit	erkrankt	oder	mit	einem	
meldepflichtigen	 Krankheitserreger	 infiziert	 war,	 nach	 dem	 vermuteten	 Zeitpunkt	 der	 Infektion	
Blut-,	Organ-,	 Gewebe-	 oder	 Zellspender	war,	 so	 hat	 das	Gesundheitsamt,	wenn	 es	 sich	dabei	 um	
eine	durch	Blut,	Blutprodukte,	Organe,	Gewebe	oder	Zellen	übertragbare	Krankheit	oder	Infektion	
handelt,	die	zuständigen	Behörden	von	Bund	und	Ländern	unverzüglich	über	den	Befund	oder	Ver-
dacht	 zu	unterrichten.	Es	meldet	dabei	die	 ihm	bekannt	gewordenen	Sachverhalte.	Nach	den	Sät-
zen	1	und	2	hat	es	bei	Spendern	vermittlungspflichtiger	Organe	(§	1a	Nummer	2	des	Transplantati-
onsgesetzes)	 auch	die	nach	§	11	des	Transplantationsgesetzes	errichtete	oder	bestimmte	Koordi-
nierungsstelle	 zu	 unterrichten,	 bei	 sonstigen	 Organ-,	 Gewebe-	 oder	 Zellspendern	 nach	 den	 Vor-
schriften	 des	Transplantationsgesetzes	 die	 Einrichtung	 der	medizinischen	Versorgung,	 in	 der	 das	
Organ,	das	Gewebe	oder	die	Zelle	übertragen	wurde	oder	übertragen	werden	soll,	und	die	Gewebe-
einrichtung,	die	das	Gewebe	oder	die	Zelle	entnommen	hat.42	
	
§	28	Schutzmaßnahmen	
(1)	 Werden	 Kranke,	 Krankheitsverdächtige,	 Ansteckungsverdächtige	 oder	 Ausscheider	 festge-

stellt	oder	ergibt	sich,	dass	ein	Verstorbener	krank,	krankheitsverdächtig	oder	Ausscheider	war,	so	
trifft	die	zuständige	Behörde	die	notwendigen	Schutzmaßnahmen,	insbesondere	die	in	den	§§	28a,	
28b	und	29	bis	31	genannten,	soweit	und	solange	es	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	übertragba-
rer	Krankheiten	erforderlich	ist;	sie	kann	insbesondere	Personen	verpflichten,	den	Ort,	an	dem	sie	
sich	befinden,	nicht	oder	nur	unter	bestimmten	Bedingungen	zu	verlassen	oder	von	ihr	bestimmte	
Orte	 oder	 öffentliche	Orte	 nicht	 oder	 nur	 unter	 bestimmten	Bedingungen	 zu	 betreten.	 Unter	 den	
Voraussetzungen	von	Satz	1	kann	die	zuständige	Behörde	Veranstaltungen	oder	sonstige	Ansamm-
lungen	 von	Menschen	 beschränken	 oder	 verbieten	 und	Badeanstalten	 oder	 in	 §	 33	 genannte	Ge-
meinschaftseinrichtungen	oder	Teile	davon	schließen.	Eine	Heilbehandlung	darf	nicht	angeordnet	
werden.	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundge-
setzes),	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grundgesetzes),	der	Versammlungs-
freiheit	 (Artikel	 8	 des	Grundgesetzes),	 der	 Freizügigkeit	 (Artikel	 11	Absatz	 1	 des	Grundgesetzes)	
und	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	werden	insoweit	
eingeschränkt.	

	
42	ÄNDERUNGEN	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	27	Teilnahme	des	behandelnden	Arztes	
	 	 Der	behandelnde	Arzt	ist	berechtigt,	mit	Zustimmung	des	Patienten	an	den	Untersuchungen	nach	§	26	

sowie	an	der	inneren	Leichenschau	teilzunehmen.“	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	1	und	2	in	Abs.	2	

und	6	umnummeriert	und	Abs.	1	und	3	bis	5	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst,	Die	Überschrift	lautete:	„Unterrichtungspflichten	des	Gesundheitsamtes“.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„oder	die	zuständigen	Behörden	und	Stellen	

nach	den	§§	54	bis	54b“	nach	„Gesundheitsämter“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
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(2)	Wird	 festgestellt,	 dass	 eine	 Person	 in	 einer	Gemeinschaftseinrichtung	 an	Masern	 erkrankt,	
dessen	verdächtig	oder	ansteckungsverdächtig	ist,	kann	die	zuständige	Behörde	Personen,	die	we-
der	einen	Impfschutz,	der	den	Empfehlungen	der	Ständigen	Impfkommission	entspricht,	noch	eine	
Immunität	gegen	Masern	durch	ärztliches	Zeugnis	nachweisen	können,	die	in	§	34	Absatz	1	Satz	1	
und	2	genannten	Verbote	erteilen,	bis	eine	Weiterverbreitung	der	Krankheit	in	der	Gemeinschafts-
einrichtung	nicht	mehr	zu	befürchten	ist.	
(3)	Für	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	gilt	§	16	Abs.	5	bis	8,	für	ihre	Überwachung	au-

ßerdem	§	16	Abs.	2	entsprechend.43	
	
§	28a	Besondere	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der		
Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	bei	epidemischer	Lage	von	nationaler	Tragweite	
(1)	Notwendige	Schutzmaßnahmen	im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	zur	Verhinderung	

der	 Verbreitung	 der	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 können	 für	 die	 Dauer	 der	 Feststel-
lung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	durch	den	Deut-
schen	Bundestag	insbesondere	sein	
1.		 Anordnung	eines	Abstandsgebots	im	öffentlichen	Raum,	
2.		 Verpflichtung	zum	Tragen	einer	Mund-Nasen-Bedeckung	(Maskenpflicht),	
3.	 Verpflichtung	zur	Vorlage	eines	Impf-,	Genesenen-	oder	Testnachweises	nach	§	22a	Absatz	1	

bis	3,	
4.		 Ausgangs-	oder	Kontaktbeschränkungen	im	privaten	sowie	im	öffentlichen	Raum,	
5.		 Verpflichtung	zur	Erstellung	und	Anwendung	von	Hygienekonzepten	 für	Betriebe,	Einrich-

tungen	oder	Angebote	mit	Publikumsverkehr,	
6.		 Untersagung	oder	Beschränkung	von	Freizeitveranstaltungen	und	ähnlichen	Veranstaltun-

gen,	
	

43	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnum-

meriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1	und	2“	er-

setzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Abs.	2	„ärztliche	

Bescheinigung“	durch	„ärztliches	Zeugnis“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 	 „(1)	 Werden	 Kranke,	 Krankheitsverdächtige,	 Ansteckungsverdächtige	 oder	 Ausscheider	 festgestellt	

oder	ergibt	sich,	dass	ein	Verstorbener	krank,	krankheitsverdächtig	oder	Ausscheider	war,	so	trifft	die	zu-
ständige	Behörde	die	notwendigen	Schutzmaßnahmen,	 insbesondere	die	 in	den	§§	29	bis	31	genannten,	
soweit	und	solange	es	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	übertragbarer	Krankheiten	erforderlich	ist.	Unter	
den	Voraussetzungen	von	Satz	1	kann	die	zuständige	Behörde	Veranstaltungen	oder	sonstige	Ansammlun-
gen	einer	größeren	Anzahl	von	Menschen	beschränken	oder	verbieten	und	Badeanstalten	oder	in	§	33	ge-
nannte	Gemeinschaftseinrichtungen	oder	Teile	davon	schließen;	sie	kann	auch	Personen	verpflichten,	den	
Ort,	 an	dem	sie	 sich	befinden,	nicht	zu	verlassen	oder	von	 ihr	bestimmte	Orte	nicht	zu	betreten,	bis	die	
notwendigen	 Schutzmaßnahmen	durchgeführt	worden	 sind.	 Eine	Heilbehandlung	darf	 nicht	 angeordnet	
werden.	Die	Grundrechte	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz),	der	Versammlungs-
freiheit	 (Artikel	8	Grundgesetz)	und	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	
werden	insoweit	eingeschränkt.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„§	28a	Absatz	1	und	in“	nach	„in“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	
Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),“	nach	„Grundrechte“	eingefügt.	

	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	 I	S.	4906)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
„Absatz	1“	nach	„§	28a“	gestrichen.	

	 24.09.2022.—Artikel	1a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„§	28a	und	in	den	§§	29“	durch	„den	§§	28a,	28b	und	29“	ersetzt.	
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7.		 Untersagung	oder	Beschränkung	des	Betriebs	von	Einrichtungen,	die	der	Freizeitgestaltung	
zuzurechnen	sind,	

8.		 Untersagung	oder	Beschränkung	von	Kulturveranstaltungen	oder	des	Betriebs	von	Kultur-
einrichtungen,	

9.		 Untersagung	oder	Beschränkung	von	Sportveranstaltungen	und	der	Sportausübung,	
10.		 umfassendes	oder	 auf	 bestimmte	Zeiten	beschränktes	Verbot	der	Alkoholabgabe	oder	des	

Alkoholkonsums	auf	bestimmten	öffentlichen	Plätzen	oder	in	bestimmten	öffentlich	zugäng-
lichen	Einrichtungen,	

11.		 Untersagung	 von	 oder	 Erteilung	 von	 Auflagen	 für	 das	 Abhalten	 von	 Veranstaltungen,	 An-
sammlungen,	 Aufzügen,	 Versammlungen	 sowie	 religiösen	 oder	 weltanschaulichen	
Zusammenkünften,	

12.		 Untersagung	oder	Beschränkung	von	Reisen;	dies	gilt	insbesondere	für	touristische	Reisen,	
13.		 Untersagung	oder	Beschränkung	von	Übernachtungsangeboten,	
14.		 Untersagung	oder	Beschränkung	des	Betriebs	von	gastronomischen	Einrichtungen,	
15.		 Schließung	oder	Beschränkung	von	Betrieben,	Gewerben,	Einzel-	oder	Großhandel,	
16.		 Untersagung	oder	Beschränkung	des	Betretens	oder	des	Besuchs	von	Einrichtungen	des	Ge-

sundheits-	oder	Sozialwesens,	
17.		 Schließung	von	Gemeinschaftseinrichtungen	 im	Sinne	von	§	33,	Hochschulen,	außerschuli-

schen	Einrichtungen	der	Erwachsenenbildung	oder	ähnlichen	Einrichtungen	oder	Erteilung	
von	Auflagen	für	die	Fortführung	ihres	Betriebs	oder	

18.		 Anordnung	 der	 Verarbeitung	 der	 Kontaktdaten	 von	 Kunden,	 Gästen	 oder	 Veranstaltungs-
teilnehmern,	um	nach	Auftreten	einer	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	mögliche	
Infektionsketten	nachverfolgen	und	unterbrechen	zu	können.	

(2)	Die	Anordnung	der	folgenden	Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Ab-
satz	1	 ist	nur	zulässig,	 soweit	auch	bei	Berücksichtigung	aller	bisher	getroffenen	anderen	Schutz-
maßnahmen	 eine	 wirksame	 Eindämmung	 der	 Verbreitung	 der	 Coronavirus-Krankheit-2019		
(COVID-19)	erheblich	gefährdet	wäre:	
1.		Untersagung	von	Versammlungen	oder	Aufzügen	 im	Sinne	von	Artikel	8	des	Grundgesetzes	
und	von	religiösen	oder	weltanschaulichen	Zusammenkünften	nach	Absatz	1	Nummer	11,	

2.		Anordnung	einer	Ausgangsbeschränkung	nach	Absatz	1	Nummer	4,	 nach	der	das	Verlassen	
des	privaten	Wohnbereichs	nur	zu	bestimmten	Zeiten	oder	zu	bestimmten	Zwecken	zulässig	
ist,	und	

3.		Untersagung	des	Betretens	oder	des	Besuchs	von	Einrichtungen	im	Sinne	von	Absatz	1	Num-
mer	16,	wie	zum	Beispiel	Alten-	oder	Pflegeheimen,	Einrichtungen	der	Behindertenhilfe,	Ent-
bindungseinrichtungen	oder	Krankenhäusern	für	enge	Angehörige	von	dort	behandelten,	ge-
pflegten	oder	betreuten	Personen.	

Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	1	Nummer	16	dürfen	nicht	zur	vollständigen	Isolation	von	einzel-
nen	 Personen	 oder	 Gruppen	 führen;	 ein	 Mindestmaß	 an	 sozialen	 Kontakten	 muss	 gewährleistet	
bleiben.	
(3)	Entscheidungen	über	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-

Krankheit-2019	 (COVID-19)	 nach	Absatz	 1	 in	 Verbindung	mit	 §	 28	Absatz	 1,	 nach	 §	 28	Absatz	 1	
Satz	1	und	2	und	den	§§	29	bis	32	sind	insbesondere	an	dem	Schutz	von	Leben	und	Gesundheit	und	
der	 Funktionsfähigkeit	 des	 Gesundheitssystems	 auszurichten;	 dabei	 sind	 absehbare	 Änderungen	
des	Infektionsgeschehens	durch	ansteckendere,	das	Gesundheitssystem	stärker	belastende	Virusva-
rianten	zu	berücksichtigen.	Zum	präventiven	Infektionsschutz	können	insbesondere	die	in	Absatz	1	
Nummer	1,	2,	3,	5	und	18	genannten	Schutzmaßnahmen	ergriffen	werden.	Weitergehende	Schutz-
maßnahmen	 sollen	unter	Berücksichtigung	des	 jeweiligen	 regionalen	und	überregionalen	 Infekti-
onsgeschehens	mit	dem	Ziel	getroffen	werden,	eine	drohende	Überlastung	der	regionalen	und	über-
regionalen	 stationären	 Versorgung	 zu	 vermeiden.	Wesentlicher	 Maßstab	 für	 die	 weitergehenden	
Schutzmaßnahmen	 ist	 insbesondere	die	Anzahl	der	 in	Bezug	auf	die	Coronavirus-Krankheit-2019	
(COVID-19)	 in	 ein	 Krankenhaus	 aufgenommenen	 Personen	 je	 100	 000	 Einwohner	 innerhalb	 von	
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sieben	 Tagen.	Weitere	 Indikatoren	wie	 die	 unter	 infektionsepidemiologischen	 Aspekten	 differen-
zierte	Anzahl	der	Neuinfektionen	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	 je	100	000	Einwohner	 inner-
halb	 von	 sieben	 Tagen,	 die	 verfügbaren	 intensivmedizinischen	 Behandlungskapazitäten	 und	 die	
Anzahl	der	gegen	die	Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	geimpften	Personen	sollen	bei	der	
Bewertung	 des	 Infektionsgeschehens	 berücksichtigt	 werden.	 Die	 Landesregierungen	 können	 im	
Rahmen	der	Festlegung	der	Schutzmaßnahmen	unter	Berücksichtigung	der	 jeweiligen	stationären	
Versorgungskapazitäten	 in	einer	Rechtsverordnung	nach	§	32	Schwellenwerte	 für	die	 Indikatoren	
nach	den	Sätzen	4	und	5	 festsetzen;	entsprechend	können	die	Schutzmaßnahmen	 innerhalb	eines	
Landes	 regional	 differenziert	 werden.	 Das	 Robert	 Koch-Institut	 veröffentlicht	 im	 Internet	 unter	
https://www.rki.de/covid-19-trends	 werktäglich	 nach	 Altersgruppen	 differenzierte	 und	 mindes-
tens	auf	einzelne	Länder	und	auf	das	Bundesgebiet	bezogene	Daten	zu	 Indikatoren	nach	den	Sät-
zen	4	und	5.	Die	Länder	können	die	Indikatoren	nach	den	Sätzen	4	und	5	landesweit	oder	regional	
differenziert	 auch	 statt	bezogen	auf	100	000	Einwohner	bezogen	auf	das	Land	oder	die	 jeweilige	
Region	als	Maßstab	verwenden.	
(4)	 Im	Rahmen	der	Kontaktdatenerhebung	nach	Absatz	1	Nummer	18	dürfen	von	den	Verant-

wortlichen	nur	personenbezogene	Angaben	sowie	Angaben	zum	Zeitraum	und	zum	Ort	des	Aufent-
haltes	 erhoben	 und	 verarbeitet	 werden,	 soweit	 dies	 zur	 Nachverfolgung	 von	 Kontaktpersonen	
zwingend	notwendig	ist.	Die	Verantwortlichen	haben	sicherzustellen,	dass	eine	Kenntnisnahme	der	
erfassten	 Daten	 durch	 Unbefugte	 ausgeschlossen	 ist.	 Die	 Daten	 dürfen	 nicht	 zu	 einem	 anderen	
Zweck	als	der	Aushändigung	auf	Anforderung	an	die	nach	Landesrecht	für	die	Erhebung	der	Daten	
zuständigen	 Stellen	 verwendet	werden	und	 sind	 vier	Wochen	nach	Erhebung	 zu	 löschen.	Die	 zu-
ständigen	 Stellen	 nach	 Satz	 3	 sind	 berechtigt,	 die	 erhobenen	Daten	 anzufordern,	 soweit	 dies	 zur	
Kontaktnachverfolgung	nach	§	25	Absatz	1	erforderlich	ist.	Die	Verantwortlichen	nach	Satz	1	sind	in	
diesen	Fällen	verpflichtet,	den	zuständigen	Stellen	nach	Satz	3	die	erhobenen	Daten	zu	übermitteln.	
Eine	Weitergabe	der	übermittelten	Daten	durch	die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	3	oder	eine	Wei-
terverwendung	durch	diese	zu	anderen	Zwecken	als	der	Kontaktnachverfolgung	ist	ausgeschlossen.	
Die	den	zuständigen	Stellen	nach	Satz	3	übermittelten	Daten	sind	von	diesen	unverzüglich	irrever-
sibel	zu	löschen,	sobald	die	Daten	für	die	Kontaktnachverfolgung	nicht	mehr	benötigt	werden.	
(5)	Rechtsverordnungen,	die	nach	§	32	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	28a	Absatz	1	er-

lassen	werden,	 sind	mit	 einer	allgemeinen	Begründung	zu	versehen	und	zeitlich	 zu	befristen.	Die	
Geltungsdauer	beträgt	grundsätzlich	vier	Wochen;	sie	kann	verlängert	werden.	
(6)	Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1,	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	

und	2	und	nach	den	§§	29	bis	31	können	auch	kumulativ	angeordnet	werden,	soweit	und	solange	es	
für	eine	wirksame	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	er-
forderlich	 ist.	Bei	Entscheidungen	über	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	
Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	sind	soziale,	gesellschaftliche	und	wirtschaftliche	Auswir-
kungen	auf	den	Einzelnen	und	die	Allgemeinheit	einzubeziehen	und	zu	berücksichtigen,	soweit	dies	
mit	 dem	 Ziel	 einer	 wirksamen	 Verhinderung	 der	 Verbreitung	 der	 Coronavirus-Krankheit-2019	
(COVID-19)	 vereinbar	 ist.	 Einzelne	 soziale,	 gesellschaftliche	 oder	wirtschaftliche	Bereiche,	 die	 für	
die	Allgemeinheit	von	besonderer	Bedeutung	sind,	können	von	den	Schutzmaßnahmen	ausgenom-
men	 werden,	 soweit	 ihre	 Einbeziehung	 zur	 Verhinderung	 der	 Verbreitung	 der	 Coronavirus-
Krankheit-2019	(COVID-19)	nicht	zwingend	erforderlich	ist.44	

	
44	QUELLE	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	2c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„	;	dabei	sind	absehbare	Änderungen	des	Infektionsgeschehens	durch	ansteckendere,	das	Gesundheitssys-
tem	stärker	belastende	Virusvarianten	zu	berücksichtigen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	8	„oder	wenn	einer	Verbreitung	von	Virusvarian-
ten	im	Sinne	von	Satz	1	entgegengewirkt	werden	soll“	am	Ende	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	12	eingefügt.	
	 15.09.2021.—Artikel	12	Nr.	0	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4147)	hat	Abs.	1	Nr.	2a	

eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	0	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	13	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	bis	8	ersetzt.	Die	

Sätze	2	bis	13	lauteten:	„Die	Schutzmaßnahmen	sollen	unter	Berücksichtigung	des	jeweiligen	Infektionsge-
schehens	regional	bezogen	auf	die	Ebene	der	Landkreise,	Bezirke	oder	kreisfreien	Städte	an	den	Schwel-
lenwerten	nach	Maßgabe	der	Sätze	4	bis	12	ausgerichtet	werden,	 soweit	 Infektionsgeschehen	 innerhalb	
eines	 Landes	 nicht	 regional	 übergreifend	 oder	 gleichgelagert	 sind.	Die	 Länder	Berlin	 und	 die	 Freie	 und	
Hansestadt	Hamburg	gelten	als	kreisfreie	Städte	 im	Sinne	des	Satzes	2.	Maßstab	 für	die	zu	ergreifenden	
Schutzmaßnahmen	 ist	 insbesondere	die	Anzahl	der	Neuinfektionen	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	 je	
100	 000	 Einwohnern	 innerhalb	 von	 sieben	 Tagen.	 Bei	 Überschreitung	 eines	 Schwellenwertes	 von	 über	
50	Neuinfektionen	je	100	000	Einwohner	innerhalb	von	sieben	Tagen	sind	umfassende	Schutzmaßnahmen	
zu	 ergreifen,	 die	 eine	 effektive	Eindämmung	des	 Infektionsgeschehens	 erwarten	 lassen.	 Bei	Überschrei-
tung	eines	Schwellenwertes	von	über	35	Neuinfektionen	je	100	000	Einwohner	innerhalb	von	sieben	Ta-
gen	sind	breit	angelegte	Schutzmaßnahmen	zu	ergreifen,	die	eine	schnelle	Abschwächung	des	Infektions-
geschehens	erwarten	lassen.	Unterhalb	eines	Schwellenwertes	von	35	Neuinfektionen	je	100	000	Einwoh-
ner	 innerhalb	von	sieben	Tagen	kommen	insbesondere	Schutzmaßnahmen	in	Betracht,	die	die	Kontrolle	
des	 Infektionsgeschehens	unterstützen.	Vor	dem	Überschreiten	eines	Schwellenwertes	sind	die	 in	Bezug	
auf	 den	 jeweiligen	 Schwellenwert	 genannten	 Schutzmaßnahmen	 insbesondere	 bereits	 dann	 angezeigt,	
wenn	 die	 Infektionsdynamik	 eine	 Überschreitung	 des	 jeweiligen	 Schwellenwertes	 in	 absehbarer	 Zeit	
wahrscheinlich	macht	oder	wenn	einer	Verbreitung	von	Virusvarianten	im	Sinne	von	Satz	1	entgegenge-
wirkt	werden	soll.	Bei	einer	bundesweiten	Überschreitung	eines	Schwellenwertes	von	über	50	Neuinfekti-
onen	je	100	000	Einwohner	innerhalb	von	sieben	Tagen	sind	bundesweit	abgestimmte	umfassende,	auf	ei-
ne	effektive	Eindämmung	des	Infektionsgeschehens	abzielende	Schutzmaßnahmen	anzustreben.	Bei	einer	
landesweiten	Überschreitung	eines	Schwellenwertes	von	über	50	Neuinfektionen	 je	100	000	Einwohner	
innerhalb	von	sieben	Tagen	sind	landesweit	abgestimmte	umfassende,	auf	eine	effektive	Eindämmung	des	
Infektionsgeschehens	abzielende	Schutzmaßnahmen	anzustreben.	Nach	Unterschreitung	eines	in	den	Sät-
zen	5	und	6	genannten	Schwellenwertes	können	die	in	Bezug	auf	den	jeweiligen	Schwellenwert	genannten	
Schutzmaßnahmen	aufrechterhalten	werden,	soweit	und	solange	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	
der	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 erforderlich	 ist.	 Bei	 der	 Prüfung	 der	 Aufhebung	 oder	 Ein-
schränkung	der	Schutzmaßnahmen	nach	den	Sätzen	9	bis	11	sind	insbesondere	auch	die	Anzahl	der	gegen	
COVID-19	 geimpften	 Personen	 und	 die	 zeitabhängige	Reproduktionszahl	 zu	 berücksichtigen.	Die	 in	 den	
Landkreisen,	Bezirken	oder	kreisfreien	Städten	auftretenden	Inzidenzen	werden	zur	Bestimmung	des	nach	
diesem	Absatz	jeweils	maßgeblichen	Schwellenwertes	durch	das	Robert	Koch-Institut	im	Rahmen	der	lau-
fenden	Fallzahlenberichterstattung	auf	dem	RKI-Dashboard	unter	der	Adresse	http://corona.rki.de	im	In-
ternet	veröffentlicht.“	

	 Artikel	 12	 Nr.	 0	 lit.	 c	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 7	 „sich	 die	 Coronavirus-Krankheit-2019		
(COVID-19)	 nur	 in	 einzelnen	 Ländern	 ausbreitet	 und	 das	 Parlament	 in	 einem	betroffenen	 Land	 die	An-
wendbarkeit	 der	 Absätze	 1	 bis	 6	 dort“	 durch	 „die	 konkrete	 Gefahr	 der	 epidemischen	 Ausbreitung	 der	
Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 in	 einem	 Land	 besteht	 und	 das	 Parlament	 in	 dem	 betroffenen	
Land	die	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	bis	6	für	das	Land“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	0	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	November	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4906)	hat	 in	Abs.	 1	

Nr.	2a	den	Punkt	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	durch	Abs.	7	bis	10	ersetzt.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Nach	dem	Ende	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epi-

demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	die	Absätze	1	bis	6	auch	angewendet	werden,	 soweit	
und	solange	die	konkrete	Gefahr	der	epidemischen	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-
19)	in	einem	Land	besteht	und	das	Parlament	in	dem	betroffenen	Land	die	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	
bis	6	für	das	Land	feststellt.	Die	Feststellung	nach	Satz	1	gilt	als	aufgehoben,	sofern	das	Parlament	in	dem	
betroffenen	Land	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	nach	Satz	1	die	weitere	Anwendbar-
keit	der	Absätze	1	bis	6	 für	das	Land	 feststellt;	dies	gilt	entsprechend,	 sofern	das	Parlament	 in	dem	be-
troffenen	Land	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	der	weiteren	Anwendbarkeit	der	Absät-
ze	1	bis	6	die	weitere	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	bis	6	erneut	feststellt.“	
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	 12.12.2021.—Artikel	 1	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	10.	Dezember	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	 hat	 in	Abs.	 7	

Satz	2	„Satz	2“	durch	„Satz	1	und	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	8	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	

„Nach	dem	Ende	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	 festgestellten	epidemi-
schen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	die	Absätze	1	bis	6	auch	angewendet	werden,	soweit	und	so-
lange	die	konkrete	Gefahr	der	epidemischen	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	in	
einem	Land	besteht	und	das	Parlament	in	dem	betroffenen	Land	die	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	bis	6	für	
das	Land	feststellt,	mit	der	Maßgabe,	dass	folgende	Schutzmaßnahmen	ausgeschlossen	sind:		

1.		 die	Anordnung	von	Ausgangsbeschränkungen,		
2.		 die	Untersagung	der	Sportausübung,		
3.		 die	Untersagung	von	Veranstaltungen,	Ansammlungen,	Aufzügen,	Versammlungen	sowie	religiösen	

oder	weltanschaulichen	Zusammenkünften,		
4.		 die	in	Absatz	1	Nummer	11	bis	14	genannten	Schutzmaßnahmen	und		
5.		 die	Schließung	von	Gemeinschaftseinrichtungen	im	Sinne	von	§	33;		

	 Absatz	7	bleibt	unberührt.“	
	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	 Satz	1	 „Absatz	1“	durch	 „Die	Absätze	1	bis	6“	und	

„15.	Dezember	2021“	durch	„19.	März	2022“	ersetzt.	
	 19.03.2022.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	 I	S.	466)	hat	Abs.	7	und	8	neu	

gefasst.	Abs.	7	und	8	lauteten:	
	 	 „(7)	Unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epi-

demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	 folgende	Maßnahmen	notwendige	Schutzmaßnahmen	
im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	sein,	soweit	sie	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavi-
rus-Krankheit-2019	(COVID-19)	erforderlich	sind:	

1.		 die	Anordnung	eines	Abstandsgebots	im	öffentlichen	Raum,	insbesondere	in	öffentlich	zugänglichen	
Innenräumen,	

2.		 die	Anordnung	von	Kontaktbeschränkungen	im	privaten	sowie	im	öffentlichen	Raum,	
3.		 die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	oder	einer	medizi-

nischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz),	
4.		 die	Verpflichtung	zur	Vorlage	von	Impf-,	Genesenen-	oder	Testnachweisen	sowie	an	die	Vorlage	sol-

cher	Nachweise	anknüpfende	Beschränkungen	des	Zugangs	 in	den	oder	bei	den	in	Absatz	1	Num-
mer	4	bis	8	und	10	bis	16	genannten	Betrieben,	Gewerben,	Einrichtungen,	Angeboten,	Veranstaltun-
gen,	Reisen	und	Ausübungen,	

5.		 die	Verpflichtung	zur	Erstellung	und	Anwendung	von	Hygienekonzepten,	auch	unter	Vorgabe	von	
Personenobergrenzen,	 für	die	 in	Absatz	1	Nummer	4	bis	8	und	10	bis	16	genannten	Betriebe,	Ge-
werbe,	Einrichtungen,	Angebote,	Veranstaltungen,	Reisen	und	Ausübungen,	

6.		 die	Beschränkung	der	Anzahl	 von	Personen	 in	 oder	bei	 den	 in	Absatz	1	Nummer	4	bis	 8	und	10	
bis	16	 genannten	 Betrieben,	 Gewerben,	 Einrichtungen,	 Angeboten,	 Veranstaltungen,	 Reisen	 und	
Ausübungen,		

7.		 die	 Erteilung	 von	 Auflagen	 für	 die	 Fortführung	 des	 Betriebs	 von	 Gemeinschaftseinrichtungen	 im	
Sinne	von	§	33,	Hochschulen,	außerschulischen	Einrichtungen	der	Erwachsenenbildung	oder	ähnli-
chen	Einrichtungen	und		

8.		 die	 Anordnung	 der	 Verarbeitung	 der	 Kontaktdaten	 von	 Kunden,	 Gästen	 oder	 Veranstaltungsteil-
nehmern	in	den	oder	bei	den	in	Absatz	1	Nummer	4	bis	8	und	10	bis	16	genannten	Betrieben,	Ge-
werben,	 Einrichtungen,	 Angeboten,	 Veranstaltungen,	 Reisen	 und	Ausübungen,	 um	nach	Auftreten	
einer	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	mögliche	Infektionsketten	nachverfolgen	und	un-
terbrechen	zu	können;	dabei	kann	auch	angeordnet	werden,	dass	die	Nachverfolgung	und	Unterbre-
chung	von	 Infektionsketten	 vorrangig	durch	die	Bereitstellung	der	QR-Code-Registrierung	 für	die	
Corona-Warn-App	des	Robert	Koch-Instituts	erfolgt.	

	 Individuelle	 Schutzmaßnahmen	 gegenüber	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	
oder	Ausscheidern	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	sowie	die	Schließung	von	Einrichtungen	und	Betrieben	 im	
Einzelfall	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	bleiben	unberührt.	Die	Absätze	3	bis	6	gelten	für	Schutzmaß-
nahmen	nach	Satz	1	entsprechend.	Die	besonderen	Belange	von	Kindern	und	Jugendlichen	sind	zu	berück-
sichtigen.		

	 	 (8)	Nach	dem	Ende	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epi-
demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	die	Absätze	1	bis	6	auch	angewendet	werden,	 soweit	
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und	solange	die	konkrete	Gefahr	der	epidemischen	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-
19)	in	einem	Land	besteht	und	das	Parlament	in	dem	betroffenen	Land	die	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	
bis	6	feststellt,	mit	der	Maßgabe,	dass	folgende	Schutzmaßnahmen	ausgeschlossen	sind:		

1.		 die	Anordnung	von	Ausgangsbeschränkungen,		
2.		 die	Untersagung	der	Sportausübung	und	die	Schließung	von	Sporteinrichtungen,		
3.		 die	Untersagung	von	Versammlungen	oder	Aufzügen	im	Sinne	von	Artikel	8	des	Grundgesetzes	und	

von	religiösen	oder	weltanschaulichen	Zusammenkünften,		
4.	 die	Untersagung	von	Reisen,	
5.	 die	Untersagung	von	Übernachtungsangeboten,	
6.	 die	Schließung	von	Betrieben,	Gewerben,	Einzel-	oder	Großhandel,	sofern	es	sich	nicht	um	gastro-

nomische	Einrichtungen,	Freizeit-	oder	Kultureinrichtungen	oder	um	Messen	oder	Kongresse	han-
delt,	

7.		 die	Schließung	von	Gemeinschaftseinrichtungen	im	Sinne	von	§	33.	
	 Absatz	7	bleibt	unberührt.	Die	Feststellung	nach	Satz	1	gilt	als	aufgehoben,	sofern	das	Parlament	in	dem	

betroffenen	Land	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	nach	Satz	1	die	weitere	Anwendbar-
keit	der	Absätze	1	bis	6	 für	das	Land	 feststellt;	dies	gilt	entsprechend,	 sofern	das	Parlament	 in	dem	be-
troffenen	Land	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	der	weiteren	Anwendbarkeit	der	Absät-
ze	1	bis	6	die	weitere	Anwendbarkeit	der	Absätze	1	bis	6	erneut	feststellt.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	aufgehoben.	Abs.	9	lautete:	
	 	 „(9)	Die	Absätze	1	bis	6	bleibt	nach	dem	Ende	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	

Satz	1	festgestellten	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	bis	 längstens	zum	Ablauf	des	19.	März	
2022	für	Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	anwendbar,	die	
bis	zum	25.	November	2021	in	Kraft	getreten	sind.	Satz	1	gilt	für	Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	1	in	Ver-
bindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	§	32	entsprechend,	sofern	das	Parlament	in	dem	betroffenen	
Land	die	Rechtsverordnungen	nicht	aufhebt.	Die	Anordnung	von	Schutzmaßnahmen	nach	Absatz	8	in	Ver-
bindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	oder	nach	Absatz	8	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	
und	§	32	bleibt	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	neu	gefasst.	Abs.	10	lautete:	
	 	 „(10)	Eine	auf	Grund	von	Absatz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	32	

erlassene	Rechtsverordnung	muss	spätestens	mit	Ablauf	des	19.	März	2022	außer	Kraft	treten.	Nach	Ab-
satz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	getroffene	Anordnungen	
müssen	spätestens	mit	Ablauf	des	19.	März	2022	aufgehoben	werden.	Der	Deutsche	Bundestag	kann	durch	
im	Bundesgesetzblatt	bekanntzumachenden	Beschluss	einmalig	die	Fristen	nach	den	Sätzen	1	und	2	um	
bis	zu	drei	Monate	verlängern.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	3	bis	17	
in	Abs.	1	in	Nr.	4	bis	18	umnummeriert	und	Nr.	2a	durch	Nr.	3	ersetzt.	Nr.	2a	lautete:	

„2a.	 Verpflichtung	zur	Vorlage	eines	Impf-,	Genesenen-	oder	Testnachweises,“.	
	 Artikel	1	Nr.	16	 lit.	 b	 litt.	 aa	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	 „Nummer	10“	durch	

„Nummer	11“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 16	 lit.	 b	 litt.	 aa	 littt.	 bbb	desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	Nr.	 2	 „Nummer	3“	 durch	

„Nummer	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	 16	 lit.	 b	 litt.	 aa	 littt.	 ccc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	1	Nr.	 3	 „Nummer	15“	durch	

„Nummer	16“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Nummer	15“	durch	„Nummer	16“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Nummer	1,	2,	2a,	4	und	17“	durch	„Nummer	1,	

2,	3,	5	und	18“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Nummer	17“	durch	„Nummer	18“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„§	36	Absatz	1	Num-

mer	2	und	7“	durch	„§	35	Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	a	„§	36	Absatz	1	Num-

mer	2,	4	und	7“	durch	„§	35	Absatz	1	Satz	1	sowie	§	36	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	3	„§	35	Absatz	1	Satz	1	sowie“	nach	„Satz	1	

und“	eingefügt.	
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	 Artikel	 1	 Nr.	 16	 lit.	 g	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 10	 Satz	 1	 und	 2	 jeweils	 „23.	 September“	 durch	

„30.	September“	ersetzt.	
	 01.10.2022.—Artikel	1b	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	der	Über-

schrift	„bei	epidemischer	Lage	von	nationaler	Tragweite“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1b	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	bis	10	aufgehoben.	Abs.	7	bis	10	lauteten:	
	 	 „(7)	Unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epi-

demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	 folgende	Maßnahmen	notwendige	Schutzmaßnahmen	
im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	sein,	soweit	sie	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavi-
rus-Krankheit-2019	(COVID-19)	erforderlich	sind:	

1.		 die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	oder	einer	medizi-
nischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	in	
a)		Arztpraxen	sowie	in	Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	bis	5,	

11	und	12	sowie	§	35	Absatz	1	Satz	1,	soweit	die	Verpflichtung	zur	Abwendung	einer	Gefahr	für	
Personen,	die	auf	Grund	ihres	Alters	oder	ihres	Gesundheitszustandes	ein	erhöhtes	Risiko	für	ei-
nen	 schweren	 oder	 tödlichen	 Krankheitsverlauf	 der	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	
haben,	erforderlich	ist,	

b)		Verkehrsmitteln	 des	 öffentlichen	 Personennahverkehrs	 für	 Fahrgäste	 sowie	 das	Kontroll-	 und	
Servicepersonal	 und	 das	 Fahr-	 und	 Steuerpersonal,	 soweit	 für	 dieses	 tätigkeitsbedingt	 physi-
scher	Kontakt	zu	anderen	Personen	besteht,	und	

c)		 Einrichtungen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	3	und	4,	
2.		 die	Verpflichtung	zur	Testung	auf	das	Vorliegen	einer	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	

a)		Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	und	11	sowie	nach	§	35	
Absatz	1	Satz	1	und	§	36	Absatz	1	Nummer	4,	

b)		Schulen,	Kindertageseinrichtungen	und	
c)		 Justizvollzugsanstalten,	 Abschiebungshafteinrichtungen,	 Maßregelvollzugseinrichtungen	 sowie	

anderen	Abteilungen	oder	Einrichtungen,	wenn	und	soweit	dort	dauerhaft	freiheitsentziehende	
Unterbringungen	erfolgen,	 insbesondere	psychiatrische	Krankenhäuser,	Heime	der	 Jugendhilfe	
und	für	Senioren.	

	 Individuelle	 Schutzmaßnahmen	 gegenüber	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	
oder	Ausscheidern	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	sowie	die	Schließung	von	Einrichtungen	und	Betrieben	 im	
Einzelfall	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	bleiben	unberührt.	Die	Absätze	3,	5	und	6	gelten	für	Schutzmaß-
nahmen	nach	Satz	1	entsprechend.	Die	besonderen	Belange	von	Kindern	und	Jugendlichen	sind	zu	berück-
sichtigen.	

	 	 (8)	Unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epi-
demischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	in	einer	konkret	zu	benennenden	Gebietskörperschaft,	
in	der	durch	eine	epidemische	Ausbreitung	der	Coronavirus-Krankheit	2019	(COVID-19)	die	konkrete	Ge-
fahr	einer	sich	dynamisch	ausbreitenden	Infektionslage	besteht,	über	den	Absatz	7	hinaus	auch	folgende	
Maßnahmen	notwendige	Schutzmaßnahmen	im	Sinne	von	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	sein,	sofern	das	Par-
lament	des	betroffenen	Landes	das	Vorliegen	der	konkreten	Gefahr	und	die	Anwendung	konkreter	Maß-
nahmen	in	dieser	Gebietskörperschaft	feststellt:	

1.		 die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	oder	einer	medizi-
nischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz),	

2.		 die	Anordnung	eines	Abstandsgebots	mit	einem	Abstand	von	1,5	Metern	 (Mindestabstand)	 im	öf-
fentlichen	Raum,	insbesondere	in	öffentlich	zugänglichen	Innenräumen,	

3.		 die	 Verpflichtung	 zur	 Vorlage	 eines	 Impf-,	 Genesenen-	 oder	 Testnachweises	 nach	 §	 22a	Absatz	 1	
bis	3	 einschließlich	 der	 Vorlage	 eines	 amtlichen	 Lichtbildausweises	 sowie	 an	 die	 Vorlage	 solcher	
Nachweise	 anknüpfende	 Beschränkungen	 des	 Zugangs	 in	 Einrichtungen	 und	 Unternehmen	 nach	
§	23	Absatz	3	Satz	1	und	§	35	Absatz	1	Satz	1	sowie	§	36	Absatz	1	sowie	in	Betrieben,	in	Einrichtun-
gen	oder	Angeboten	mit	Publikumsverkehr,	

4.		 die	Verpflichtung	zur	Erstellung	und	Anwendung	von	Hygienekonzepten,	die	die	Bereitstellung	von	
Desinfektionsmitteln,	die	Vermeidung	unnötiger	Kontakte	und	Lüftungskonzepte	vorsehen	können,	
für	 Einrichtungen	 im	 Sinne	 von	 §	 23	Absatz	 3	 Satz	 1	 und	 §	 36	Absatz	 1	 und	 für	 die	 in	 Absatz	 1	
Nummer	4	bis	8	und	10	bis	16	genannten	Betriebe,	Gewerbe,	Einrichtungen,	Angebote,	Veranstal-
tungen,	Reisen	und	Ausübungen.	

	 Eine	konkrete	Gefahr	einer	sich	dynamisch	ausbreitenden	Infektionslage	nach	Satz	1	besteht,	wenn	
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§	28b	Besondere	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der		
Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	unabhängig	von	einer	epidemischen	Lage	von		
nationaler	Tragweite	bei	saisonal	hoher	Dynamik	
(1)	Unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	

epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	gilt	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavi-
rus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	und	 zur	Gewährleistung	der	Funktionsfähigkeit	 des	Gesundheits-
systems	 oder	 der	 sonstigen	 Kritischen	 Infrastrukturen	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Oktober	 2022	 bis	 zum	
7.	April	2023:	
1.		Fahrgäste	 in	Verkehrsmitteln	des	öffentlichen	Personenfernverkehrs,	die	das	14.	Lebensjahr	
vollendet	haben,	sind	verpflichtet,	eine	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	zu	tragen,	

2.		das	Kontroll-	und	Servicepersonal	und	das	Fahr-	und	Steuerpersonal	in	Verkehrsmitteln	des	
öffentlichen	Personenfernverkehrs,	 soweit	 tätigkeitsbedingt	 physische	Kontakte	 zu	 anderen	
Personen	 bestehen,	 sowie	 Fahrgäste	 in	 Verkehrsmitteln	 des	 öffentlichen	 Personenfernver-
kehrs,	die	das	sechste,	aber	noch	nicht	das	14.	Lebensjahr	vollendet	haben,	sind	verpflichtet,	
eine	 medizinische	 Gesichtsmaske	 (Mund-Nasen-Schutz)	 oder	 eine	 Atemschutzmaske	 (FFP2	
oder	vergleichbar)	zu	tragen,	

3.		die	 folgenden	 Einrichtungen	 dürfen	 nur	 von	 Personen	 betreten	 werden,	 die	 eine	 Atem-
schutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	tragen	sowie	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	3	
vorlegen:	
a)		Krankenhäuser	und	Rehabilitationseinrichtungen,	in	denen	eine	den	Krankenhäusern	ver-
gleichbare	medizinische	Versorgung	erfolgt,	

b)		voll-	 oder	 teilstationäre	 Einrichtungen	 zur	 Betreuung	 und	 Unterbringung	 älterer,	 behin-
derter	oder	pflegebedürftiger	Menschen	und	vergleichbare	Einrichtungen;	

Beschäftigte	in	diesen	Einrichtungen	müssen	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	3	abwei-
chend	von	§	22a	Absatz	3	mindestens	dreimal	pro	Kalenderwoche	vorlegen,	

4.		 in	 folgenden	Einrichtungen	oder	Unternehmen	dürfen	 in	der	Pflege	nur	Personen	tätig	wer-
den,	 die	 eine	Atemschutzmaske	 (FFP2	oder	 vergleichbar)	 tragen	 sowie	mindestens	dreimal	
pro	Kalenderwoche	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	3	vorlegen:	
a)		ambulante	 Pflegedienste,	 die	 ambulante	 Intensivpflege	 in	 Einrichtungen,	 Wohngruppen	
oder	sonstigen	gemeinschaftlichen	Wohnformen	oder	in	der	eigenen	Häuslichkeit	der	pfle-
gebedürftigen	Person	erbringen	sowie	

	
1.		 in	der	 jeweiligen	Gebietskörperschaft	die	Ausbreitung	einer	Virusvariante	des	Coronavirus	 SARS-

CoV-2	festgestellt	wird,	die	eine	signifikant	höhere	Pathogenität	aufweist,	oder	
2.		 auf	Grund	einer	besonders	hohen	Anzahl	von	Neuinfektionen	oder	eines	besonders	starken	Anstiegs	

an	Neuinfektionen	eine	Überlastung	der	Krankenhauskapazitäten	in	der	 jeweiligen	Gebietskörper-
schaft	droht.	

	 Die	Absätze	3,	5	und	6	gelten	entsprechend.	Die	Feststellung	nach	Satz	1	gilt	als	aufgehoben,	sofern	das	
Parlament	 in	dem	betroffenen	Land	nicht	 spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	nach	Satz	1	die	
Feststellung	erneut	trifft;	dies	gilt	entsprechend,	sofern	das	Parlament	in	dem	betroffenen	Land	nicht	spä-
testens	drei	Monate	nach	der	erneuten	Feststellung	erneut	die	Feststellung	trifft.	

	 	 (9)	(weggefallen)	
	 	 (10)	Eine	auf	Grund	von	Absatz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	32	

erlassene	Rechtsverordnung	muss	spätestens	mit	Ablauf	des	30.	September	2022	außer	Kraft	treten.	Nach	
Absatz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	getroffene	Anordnungen	
müssen	spätestens	mit	Ablauf	des	30.	September	2022	aufgehoben	werden.	Eine	vor	dem	19.	März	2022	
auf	Grundlage	von	Absatz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	in	der	jeweils	am	18.	März	2022	geltenden	Fassung	
in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	32	erlassene	Rechtsverordnung	darf	bis	zum	Ablauf	des	2.	April	
2022	 aufrechterhalten	 werden,	 soweit	 die	 in	 der	 jeweiligen	 Rechtsverordnung	 genannten	 Maßnahmen	
auch	nach	Absatz	7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	notwendige	Schutzmaßnahmen	im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	
Satz	1	und	2	sein	könnten.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	28.11.2025)	 91	

b)		ambulante	 Pflegedienste	 und	Unternehmen,	 die	 vergleichbare	Dienstleistungen	wie	 voll-	
oder	 teilstationäre	 Einrichtungen	 zur	 Betreuung	 und	Unterbringung	 älterer,	 behinderter	
oder	pflegebedürftiger	Menschen	erbringen;	Angebote	zur	Unterstützung	im	Alltag	im	Sin-
ne	von	§	45a	Absatz	1	 Satz	2	des	Elften	Buches	 Sozialgesetzbuch	 zählen	nicht	 zu	diesen	
Dienstleistungen.	Gleiches	gilt	für	Personen,	die	diese	Leistungen	im	Rahmen	eines	Persön-
lichen	Budgets	nach	§	29	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	erbringen,	

5.		die	folgenden	Einrichtungen	dürfen	von	Patienten	und	Besuchern	nur	betreten	werden,	wenn	
sie	eine	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	tragen:	
a)		Arztpraxen,	Zahnarztpraxen,	psychotherapeutische	Praxen,	
b)		Praxen	sonstiger	humanmedizinischer	Heilberufe,	
c)		Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren,	
d)		Dialyseeinrichtungen,	
e)		Tageskliniken,	
f)		 Behandlungs-	oder	Versorgungseinrichtungen,	die	mit	einer	der	in	den	Buchstaben	a	bis	e	
genannten	Einrichtungen	vergleichbar	sind,	

g)		Einrichtungen	des	öffentlichen	Gesundheitsdienstes,	 in	denen	medizinische	Untersuchun-
gen,	Präventionsmaßnahmen	oder	ambulante	Behandlungen	durchgeführt	werden,	

h)		Rettungsdienste.	
Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	
anzuordnen,	dass	Fluggäste	sowie	Service-	und	Steuerpersonal	in	den	Verkehrsmitteln	des	Luftver-
kehrs	 verpflichtet	 sind,	 eine	 Atemschutzmaske	 (FFP2	 oder	 vergleichbar)	 oder	 eine	medizinische	
Gesichtsmaske	 (Mund-Nasen-Schutz)	 zu	 tragen.	 Eine	 Atemschutzmaske	 (FFP2	 oder	 vergleichbar)	
oder	eine	medizinische	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	muss	nicht	getragen	werden	von	
1.		Kindern,	die	das	sechste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	
2.		Personen,	die	 ärztlich	bescheinigt	 auf	Grund	einer	 gesundheitlichen	Beeinträchtigung,	 einer	
ärztlich	 bescheinigten	 chronischen	 Erkrankung	 oder	 einer	 Behinderung	 keine	 Atemschutz-
maske	oder	medizinische	Gesichtsmaske	tragen	können,	und	

3.		gehörlosen	und	schwerhörigen	Menschen	und	Personen,	die	mit	ihnen	kommunizieren,	sowie	
ihren	Begleitpersonen.	

Beförderer	sind	verpflichtet,	die	Einhaltung	der	Verpflichtungen	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	sowie	
auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz	2	durch	stichprobenhafte	Kontrollen	zu	überwachen;	
Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	Satz	1	Nummer	3	bis	5	sind	verpflichtet,	die	Einhaltung	der	
Verpflichtungen	 nach	 Satz	 1	Nummer	 3	 bis	 5	 durch	 stichprobenhafte	 Kontrollen	 zu	 überwachen.	
Personen,	die	die	Verpflichtungen	nach	Satz	1	oder	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz	2	
nicht	erfüllen,	können	von	der	Beförderung	oder	dem	Betreten	der	Einrichtung	oder	des	Unterneh-
mens	 ausgeschlossen	werden.	Die	 Verpflichtung	 zum	Tragen	 einer	Atemschutzmaske	 (FFP2	 oder	
vergleichbar)	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 3	 bis	 5	 gilt	 nicht,	wenn	 die	 Erbringung	 oder	 Entgegennahme	
einer	medizinischen	oder	 vergleichbaren	Behandlung	dem	Tragen	 einer	Atemschutzmaske	 entge-
gensteht,	 sowie	 für	 in	 den	Einrichtungen	und	Unternehmen	behandelte,	 betreute,	 untergebrachte	
oder	gepflegte	Personen	 in	den	 für	 ihren	dauerhaften	Aufenthalt	bestimmten	Räumlichkeiten.	Die	
Verpflichtung	zur	Vorlage	eines	Testnachweises	nach	Satz	1	Nummer	3	und	4	gilt	nicht	für	Perso-
nen,	 die	 in	 oder	 von	den	 in	 Satz	 1	Nummer	3	und	4	 genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen	
behandelt,	betreut,	untergebracht	oder	gepflegt	werden.	Bei	Personen,	die	 in	einer	oder	einem	 in	
Satz	1	Nummer	4	genannten	Einrichtung	oder	Unternehmen	 tätig	 sind	und	die	 ihre	Tätigkeit	von	
ihrer	Wohnung	 aus	 antreten,	 kann	die	 dem	Testnachweis	 zugrundeliegende	Testung	 abweichend	
von	§	22a	Absatz	3	auch	durch	Antigen-Tests	zur	Eigenanwendung	ohne	Überwachung	erfolgen.	Die	
Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	weitere	Personengruppen	von	der	
Nachweispflicht	eines	Testes	nach	Satz	1	Nummer	3	und	4	auszunehmen.	Die	Landesregierungen	
können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertragen.	
(2)	Soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	

und	zur	Gewährleistung	der	Funktionsfähigkeit	des	Gesundheitssystems	oder	der	 sonstigen	Kriti-
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schen	 Infrastrukturen	 erforderlich	 ist,	 können	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Oktober	 2022	 bis	 zum	 7.	 April	
2023	folgende	Maßnahmen	notwendige	Schutzmaßnahmen	im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	
sein:	
1.		die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	oder	
einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	
a)		in	öffentlich	zugänglichen	Innenräumen,	in	denen	sich	mehrere	Personen	aufhalten,	
b)		in	Verkehrsmitteln	des	öffentlichen	Personennahverkehrs	für	Fahrgäste,	
c)		in	 Obdachlosenunterkünften	 und	 Einrichtungen	 zur	 gemeinschaftlichen	 Unterbringung	
von	Asylbewerbern,	vollziehbar	Ausreisepflichtigen,	Flüchtlingen	und	Spätaussiedlern,	

2.		die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	 (Mund-Nasen-Schutz)	 für	
das	Kontroll-	und	Servicepersonal	und	das	Fahr-	und	Steuerpersonal	in	Verkehrsmitteln	des	
öffentlichen	 Personennahverkehrs,	 soweit	 tätigkeitsbedingt	 physische	 Kontakte	 zu	 anderen	
Personen	bestehen,	

3.		die	Verpflichtung	zur	Testung	auf	das	Vorliegen	einer	 Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-
CoV-2	in	
a)		Einrichtungen	zur	gemeinschaftlichen	Unterbringung	von	Asylbewerbern,	vollziehbar	Aus-
reisepflichtigen,	 Flüchtlingen	 und	 Spätaussiedlern,	Obdachlosen-	 und	Wohnungslosenun-
terkünften	sowie	sonstigen	Massenunterkünften,	

b)		Schulen,	Kindertageseinrichtungen	und	
c)		Justizvollzugsanstalten,	 Abschiebungshafteinrichtungen,	 Maßregelvollzugseinrichtungen	
sowie	anderen	Abteilungen	oder	Einrichtungen,	wenn	und	soweit	dort	dauerhaft	freiheits-
entziehende	Unterbringungen	erfolgen,	 insbesondere	psychiatrische	Krankenhäuser,	Hei-
me	der	Jugendhilfe	und	für	Senioren.	

Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Bei	Freizeit-,	Kultur-	und	Sportveranstaltungen,	in	Freizeit-	und	
Kultureinrichtungen	sowie	in	gastronomischen	Einrichtungen	und	bei	der	Sportausübung	ist	vorzu-
sehen,	dass	Personen,	die	über	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	3	verfügen,	von	der	Verpflich-
tung	zum	Tragen	einer	Atemschutzmaske	 (FFP2	oder	vergleichbar)	oder	einer	medizinischen	Ge-
sichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	ausgenommen	sind.	Den	Personen,	die	über	einen	Testnachweis	
nach	§	22a	Absatz	3	verfügen,	können	Personen	gleichgestellt	werden,	die	über	einen	Impfnachweis	
nach	§	22a	Absatz	1	verfügen	und	bei	denen	die	letzte	Einzelimpfung	höchstens	drei	Monate	zurück-
liegt,	und	Personen,	die	über	einen	Genesenennachweis	nach	§	22a	Absatz	2	verfügen.	Das	Haus-
recht	der	Betreiber	oder	Veranstalter,	 entsprechende	Zugangsvoraussetzungen	 festzulegen,	bleibt	
unberührt.	
(3)	Soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	

und	 zur	 Aufrechterhaltung	 eines	 geregelten	 Präsenz-Unterrichtsbetriebs	 erforderlich	 ist,	 kann	 in	
der	Zeit	vom	1.	Oktober	2022	bis	zum	7.	April	2023	für	 folgende	Personen	die	Verpflichtung	zum	
Tragen	 einer	 medizinischen	 Gesichtsmaske	 (Mund-Nasen-Schutz)	 eine	 notwendige	 Schutzmaß-
nahme	im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	sein:	
1.		Kinder	und	Schülerinnen	und	Schüler	ab	dem	fünften	Schuljahr	in	Schulen	und	Kinderhorten,	
in	sonstigen	Ausbildungseinrichtungen,	in	Heimen	und	in	Ferienlagern	und	

2.		Beschäftigte	in	Schulen	und	Kinderhorten,	in	sonstigen	Ausbildungseinrichtungen,	in	Heimen,	
in	Ferienlagern,	 in	Kindertageseinrichtungen	 sowie	 in	 einer	nach	§	43	Absatz	1	des	Achten	
Buches	Sozialgesetzbuch	erlaubnispflichtigen	Kindertagespflege.	

Bei	der	Entscheidung	über	Schutzmaßnahmen	nach	Satz	1	sind	insbesondere	das	Recht	auf	schuli-
sche	Bildung,	auf	soziale	Teilhabe	und	die	sonstigen	besonderen	Belange	von	Kindern	und	Jugendli-
chen	zu	berücksichtigen.	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(4)	Unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	

epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	können	 in	einem	Land	oder	 in	einer	oder	mehreren	
konkret	zu	benennenden	Gebietskörperschaften	eines	Landes	in	der	Zeit	vom	1.	Oktober	2022	bis	
zum	7.	April	2023	zusätzlich	zu	den	in	den	Absätzen	2	und	3	genannten	Maßnahmen	folgende	Maß-
nahmen	notwendige	Schutzmaßnahmen	im	Sinne	des	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	sein,	sofern	in	dem	
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Land	oder	in	der	oder	den	konkret	zu	benennenden	Gebietskörperschaften	eine	konkrete	Gefahr	für	
die	 Funktionsfähigkeit	 des	Gesundheitssystems	oder	der	 sonstigen	Kritischen	 Infrastrukturen	be-
steht	und	das	Parlament	des	betroffenen	Landes	dies	für	das	Land	oder	eine	oder	mehrere	konkret	
zu	benennende	Gebietskörperschaften	festgestellt	hat:	
1.		die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	oder	
einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	bei	Veranstaltungen	im	Außenbereich,	so-
weit	ein	Abstand	von	1,5	Metern	regelmäßig	nicht	eingehalten	werden	kann,	

2.		die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	oder	
einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	für	Veranstaltungen	in	öffentlich	zugängli-
chen	Innenräumen,	

3.		die	Verpflichtung	für	den	Groß-	und	Einzelhandel,	für	Betriebe,	Einrichtungen,	Gewerbe	sowie	
Angebote	und	Veranstaltungen	aus	dem	Freizeit-,	Kultur-	und	Sportbereich	für	öffentlich	zu-
gängliche	Innenräume,	in	denen	sich	mehrere	Personen	aufhalten,	Hygienekonzepte	zu	erstel-
len,	die	die	Bereitstellung	von	Desinfektionsmitteln	sowie	Maßnahmen	zur	Vermeidung	unnö-
tiger	Kontakte	und	Lüftungskonzepte	vorsehen	können,	

4.		die	Anordnung	eines	Abstandsgebots	mit	einem	Abstand	von	1,5	Metern	(Mindestabstand)	im	
öffentlichen	Raum,	insbesondere	in	öffentlich	zugänglichen	Innenräumen,	

5.		die	Festlegung	von	Personenobergrenzen	 für	Veranstaltungen	 in	öffentlich	zugänglichen	 In-
nenräumen.	

Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Die	Feststellung	nach	Satz	1	gilt	als	aufgehoben,	sofern	das	Par-
lament	in	dem	betroffenen	Land	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	Feststellung	nach	Satz	1	die	
Feststellung	 erneut	 trifft;	 dies	 gilt	 entsprechend,	 sofern	 das	 Parlament	 in	 dem	 betroffenen	 Land	
nicht	spätestens	drei	Monate	nach	der	erneuten	Feststellung	erneut	die	Feststellung	trifft.	
(5)	Rechtsverordnungen,	die	nach	§	32	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	den	Absätzen	2	bis	4	

erlassen	werden,	sind	mit	einer	allgemeinen	Begründung	zu	versehen.	Schutzmaßnahmen	nach	den	
Absätzen	2	bis	4	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	nach	den	
§§	 29	 bis	 31	 können	 jeweils	 auch	 kumulativ	 angeordnet	werden.	 Individuelle	 Schutzmaßnahmen	
gegenüber	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 oder	 Ausscheidern	 nach	
§	28	Absatz	1	Satz	1	sowie	die	Schließung	von	Einrichtungen	und	Betrieben	im	Einzelfall	nach	§	28	
Absatz	1	Satz	1	und	2	bleiben	unberührt.	Bei	Entscheidungen	über	Schutzmaßnahmen	sind	soziale,	
gesellschaftliche	und	wirtschaftliche	Auswirkungen	auf	den	Einzelnen	und	die	Allgemeinheit	einzu-
beziehen	und	zu	berücksichtigen,	 soweit	dies	mit	der	Erreichung	der	 in	Absatz	6	genannten	Ziele	
vereinbar	ist.	Die	besonderen	Belange	von	Kindern	und	Jugendlichen	sind	zu	berücksichtigen.	
(6)	Entscheidungen	über	 Schutzmaßnahmen	nach	den	Absätzen	2	bis	4	 sind	 insbesondere	 am	

Schutz	von	Leben	und	Gesundheit	durch	Verhinderung	einer	Vielzahl	schwerer	Krankheitsverläufe,	
am	Schutz	vulnerabler	Personengruppen	und	der	Funktionsfähigkeit	des	Gesundheitssystems	und	
der	sonstigen	Kritischen	Infrastrukturen	auszurichten.	
(7)	Eine	konkrete	Gefahr	für	die	Funktionsfähigkeit	des	Gesundheitssystems	oder	der	sonstigen	

Kritischen	Infrastrukturen	besteht,	wenn	aufgrund	eines	besonders	starken	Anstiegs	von	Indikato-
ren	nach	Satz	2	erster	Halbsatz	oder	deren	Stagnation	auf	einem	sehr	hohen	Niveau	oder	bei	einem	
versorgungsrelevanten	 Rückgang	 der	 stationären	 Kapazitäten	 davon	 auszugehen	 ist,	 dass	 es	 im	
Gesundheitssystem	 oder	 in	 den	 sonstigen	 Kritischen	 Infrastrukturen	 zu	 einem	 schwerwiegenden	
Sach-	oder	Personalmangel	oder	einer	Überlastung	der	Kapazitäten	kommt.	Indikatoren	hierfür	sind	
das	 Abwassermonitoring,	 die	 Anzahl	 der	 Neuinfektionen	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 je	
100	000	 Einwohner	 innerhalb	 von	 sieben	 Tagen,	 die	 Surveillance-Systeme	 des	 Robert	 Koch-
Instituts	für	respiratorische	Atemwegserkrankungen,	die	Anzahl	der	in	Bezug	auf	die	Coronavirus-
Krankheit-2019	(COVID-19)	in	einem	Krankenhaus	aufgenommenen	Personen	je	100	000	Einwoh-
ner	innerhalb	von	sieben	Tagen;	ebenso	sind	die	verfügbaren	stationären	Versorgungskapazitäten	
zu	 berücksichtigen.	 Absehbare	 Änderungen	 des	 Infektionsgeschehens	 durch	 ansteckendere,	 das	
Gesundheitssystem	stärker	belastende	Virusvarianten	sind	zu	berücksichtigen.	Die	Landesregierun-
gen	können	im	Rahmen	der	Festlegung	der	Schutzmaßnahmen	nach	den	Absätzen	2	bis	4	in	einer	
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Rechtsverordnung	nach	§	32	Schwellenwerte	 für	die	 Indikatoren	nach	Satz	2	 festsetzen;	 entspre-
chend	 können	 die	 Schutzmaßnahmen	 innerhalb	 eines	 Landes	 regional	 differenziert	 werden.	 Die	
Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertra-
gen.	
(8)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

desrates	
1.		die	Verpflichtungen	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	auszusetzen,	
2.		abweichend	von	Absatz	2	Satz	4	die	Zeit,	die	die	letzte	Einzelimpfung	höchstens	zurückliegen	
darf,	zu	regeln.45	

	
45	QUELLE	
	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	April	2021	(BGBl.	I	S.	802)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	Durchführung	von	Präsenzunterricht	an	allgemeinbildenden	und	berufsbildenden	Schulen	ist	

nur	zulässig	bei	Einhaltung	angemessener	Schutz-	und	Hygienekonzepte;	die	Teilnahme	am	Präsenzunter-
richt	ist	nur	zulässig	für	Schülerinnen	und	Schüler	sowie	für	Lehrkräfte,	die	zweimal	in	der	Woche	mittels	
eines	anerkannten	Tests	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	getestet	werden.	Überschrei-
tet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	die	Sieben-Tage-
Inzidenz	den	Schwellenwert	von	100,	so	ist	die	Durchführung	von	Präsenzunterricht	ab	dem	übernächsten	
Tag	 für	allgemeinbildende	und	berufsbildende	Schulen,	Hochschulen,	außerschulische	Einrichtungen	der	
Erwachsenenbildung	und	ähnliche	Einrichtungen	nur	in	Form	von	Wechselunterricht	zulässig.	Überschrei-
tet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	die	Sieben-Tage-
Inzidenz	den	Schwellenwert	von	165,	so	ist	ab	dem	übernächsten	Tag	für	allgemeinbildende	und	berufs-
bildende	 Schulen,	 Hochschulen,	 außerschulische	 Einrichtungen	 der	 Erwachsenenbildung	 und	 ähnliche	
Einrichtungen	 die	 Durchführung	 von	 Präsenzunterricht	 untersagt.	 Abschlussklassen	 und	 Förderschulen	
können	durch	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	von	der	Untersagung	nach	Satz	3	ausgenommen	
werden.	Die	nach	Landesrecht	zuständigen	Stellen	können	nach	von	ihnen	festgelegten	Kriterien	eine	Not-
betreuung	einrichten.	Für	das	Außerkrafttreten	der	Untersagung	nach	Satz	3	gilt	Absatz	2	Satz	1	und	2	mit	
der	Maßgabe	entsprechend,	dass	der	relevante	Schwellenwert	bei	165	liegt.	Für	die	Bekanntmachung	des	
Tages,	ab	dem	die	Untersagung	nach	Satz	3	 in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	gilt,	gilt	Ab-
satz	1	Satz	3	und	4	entsprechend.	Für	die	Bekanntmachung	des	Tages	des	Außerkrafttretens	nach	Satz	6	
gilt	Absatz	2	Satz	3	entsprechend.	Für	Einrichtungen	nach	§	33	Nummer	1	und	2	gelten	die	Sätze	3	und	5	
bis	7	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	3	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	 I	S.	4906)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	28b	Bundesweit	einheitliche	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der		

Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	bei	besonderem	Infektionsgeschehen,		
Verordnungsermächtigung	

	 	 (1)	Überschreitet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	
die	durch	das	Robert	Koch-Institut	veröffentlichte	Anzahl	der	Neuinfektionen	mit	dem	Coronavirus	SARS-
CoV-2	je	100	000	Einwohner	innerhalb	von	sieben	Tagen	(Sieben-Tage-Inzidenz)	den	Schwellenwert	von	
100,	so	gelten	dort	ab	dem	übernächsten	Tag	die	folgenden	Maßnahmen:	

1.		 private	Zusammenkünfte	 im	öffentlichen	oder	privaten	Raum	sind	nur	gestattet,	wenn	an	 ihnen	
höchstens	die	Angehörigen	eines	Haushalts	und	eine	weitere	Person	einschließlich	der	zu	ihrem	
Haushalt	 gehörenden	 Kinder	 bis	 zur	 Vollendung	 des	 14.	 Lebensjahres	 teilnehmen;	 Zusammen-
künfte,	 die	 ausschließlich	 zwischen	 den	 Angehörigen	 desselben	 Haushalts,	 ausschließlich	 zwi-
schen	Ehe-	oder	Lebenspartnerinnen	und	 -partnern,	oder	ausschließlich	 in	Wahrnehmung	eines	
Sorge-	oder	Umgangsrechts	oder	im	Rahmen	von	Veranstaltungen	bis	30	Personen	bei	Todesfällen	
stattfinden,	bleiben	unberührt;	

2.		 der	Aufenthalt	 von	Personen	außerhalb	 einer	Wohnung	oder	 einer	Unterkunft	und	dem	 jeweils	
dazugehörigen	befriedeten	Besitztum	 ist	von	22	Uhr	bis	5	Uhr	des	Folgetags	untersagt;	dies	gilt	
nicht	für	Aufenthalte,	die	folgenden	Zwecken	dienen:	
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a)		der	Abwendung	einer	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Eigentum,	insbesondere	eines	medizinischen	

oder	veterinärmedizinischen	Notfalls	oder	anderer	medizinisch	unaufschiebbarer	Behandlun-
gen,	

b)		der	Berufsausübung	im	Sinne	des	Artikels	12	Absatz	1	des	Grundgesetzes,	soweit	diese	nicht	
gesondert	eingeschränkt	ist,	der	Ausübung	des	Dienstes	oder	des	Mandats,	der	Berichterstat-
tung	durch	Vertreterinnen	und	Vertreter	von	Presse,	Rundfunk,	Film	und	anderer	Medien,	

c)		 der	Wahrnehmung	des	Sorge-	oder	Umgangsrechts,	
d)		der	 unaufschiebbaren	 Betreuung	 unterstützungsbedürftiger	 Personen	 oder	 Minderjähriger	

oder	der	Begleitung	Sterbender,	
e)		der	Versorgung	von	Tieren,	
f)		 aus	ähnlich	gewichtigen	und	unabweisbaren	Zwecken	oder	
g)		zwischen	22	und	24	Uhr	der	 im	Freien	stattfindenden	allein	ausgeübten	körperlichen	Bewe-

gung,	nicht	jedoch	in	Sportanlagen;	
3.		 die	 Öffnung	 von	 Freizeiteinrichtungen	 wie	 insbesondere	 Freizeitparks,	 Indoorspielplätzen,	 von	

Einrichtungen	wie	Badeanstalten,	Spaßbädern,	Hotelschwimmbädern,	Thermen	und	Wellnesszen-
tren	sowie	Saunen,	Solarien	und	Fitnessstudios,	von	Einrichtungen	wie	insbesondere	Diskotheken,	
Clubs,	 Spielhallen,	 Spielbanken,	Wettannahmestellen,	 Prostitutionsstätten	 und	 Bordellbetrieben,	
gewerblichen	Freizeitaktivitäten,	 Stadt-,	Gäste-	und	Naturführungen	aller	Art,	 Seilbahnen,	Fluss-	
und	Seenschifffahrt	 im	Ausflugsverkehr,	 touristischen	Bahn-	und	Busverkehren	und	Flusskreuz-
fahrten,	ist	untersagt;	

4.		 die	Öffnung	von	Ladengeschäften	und	Märkten	mit	Kundenverkehr	für	Handelsangebote	ist	unter-
sagt;	wobei	der	Lebensmittelhandel	einschließlich	der	Direktvermarktung,	ebenso	Getränkemärk-
te,	Reformhäuser,	Babyfachmärkte,	Apotheken,	Sanitätshäuser,	Drogerien,	Optiker,	Hörakustiker,	
Tankstellen,	 Stellen	 des	 Zeitungsverkaufs,	 Buchhandlungen,	 Blumenfachgeschäfte,	 Tierbedarfs-
märkte,	Futtermittelmärkte,	Gartenmärkte	und	der	Großhandel	mit	den	Maßgaben	ausgenommen	
sind,	dass	
a)		der	Verkauf	von	Waren,	die	über	das	übliche	Sortiment	des	jeweiligen	Geschäfts	hinausgehen,	

untersagt	ist,	
b)		für	 die	 ersten	 800	 Quadratmeter	 Gesamtverkaufsfläche	 eine	 Begrenzung	 von	 einer	 Kundin	

oder	einem	Kunden	je	20	Quadratmeter	Verkaufsfläche	und	oberhalb	einer	Gesamtverkaufsflä-
che	 von	 800	 Quadratmetern	 eine	 Begrenzung	 von	 einer	 Kundin	 oder	 einem	 Kunden	 je	
40	Quadratmeter	Verkaufsfläche	eingehalten	wird,	wobei	es	den	Kundinnen	und	Kunden	unter	
Berücksichtigung	der	konkreten	Raumverhältnisse	grundsätzlich	möglich	sein	muss,	beständig	
einen	Abstand	von	mindestens	1,5	Metern	zueinander	einzuhalten	und	

c)		 in	geschlossenen	Räumen	von	jeder	Kundin	und	jedem	Kunden	eine	Atemschutzmaske	(FFP2	
oder	vergleichbar)	oder	eine	medizinische	Gesichtsmaske	(Mund-Nase-Schutz)	zu	tragen	ist;	

abweichend	von	Halbsatz	1	ist	
a)		die	Abholung	vorbestellter	Waren	in	Ladengeschäften	zulässig,	wobei	die	Maßgaben	des	Halb-

satzes	 1	Buchstabe	 a	 bis	 c	 entsprechend	 gelten	 und	Maßnahmen	 vorzusehen	 sind,	 die,	 etwa	
durch	gestaffelte	Zeitfenster,	eine	Ansammlung	von	Kunden	vermeiden;	

b)		bis	zu	dem	übernächsten	Tag,	nachdem	die	Sieben-Tage-Inzidenz	an	drei	aufeinander	folgen-
den	Tagen	den	Schwellenwert	von	150	überschritten	hat,	auch	die	Öffnung	von	Ladengeschäf-
ten	 für	einzelne	Kunden	nach	vorheriger	Terminbuchung	 für	einen	 fest	begrenzten	Zeitraum	
zulässig,	wenn	die	Maßgaben	des	Halbsatzes	1	Buchstabe	a	und	c	beachtet	werden,	die	Zahl	der	
gleichzeitig	 im	Ladengeschäft	anwesenden	Kunden	nicht	höher	 ist	als	ein	Kunde	 je	40	Quad-
ratmeter	 Verkaufsfläche,	 die	 Kundin	 oder	 der	 Kunde	 ein	 negatives	 Ergebnis	 einer	 innerhalb	
von	24	Stunden	vor	Inanspruchnahme	der	Leistung	mittels	eines	anerkannten	Tests	durchge-
führten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorgelegt	hat	und	der	Be-
treiber	die	Kontaktdaten	der	Kunden,	mindestens	Name,	Vorname,	eine	sichere	Kontaktinfor-
mation	(Telefonnummer,	E-Mail-Adresse	oder	Anschrift)	sowie	den	Zeitraum	des	Aufenthaltes,	
erhebt;	

5.		 die	Öffnung	von	Einrichtungen	wie	Theatern,	Opern,	Konzerthäusern,	Bühnen,	Musikclubs,	Muse-
en,	Ausstellungen,	Gedenkstätten	 sowie	entsprechende	Veranstaltungen	 sind	untersagt;	dies	 gilt	
auch	 für	 Kinos	mit	 Ausnahme	 von	Autokinos;	 die	 Außenbereiche	 von	 zoologischen	 und	 botani-
schen	Gärten	dürfen	geöffnet	werden,	wenn	angemessene	Schutz-	und	Hygienekonzepte	eingehal-
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ten	werden	und	durch	die	Besucherin	 oder	 den	Besucher,	 ausgenommen	Kinder,	 die	 das	 6.	 Le-
bensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	ein	negatives	Ergebnis	einer	innerhalb	von	24	Stunden	vor	
Beginn	des	Besuchs	mittels	 eines	 anerkannten	Tests	 durchgeführten	Testung	 auf	 eine	 Infektion	
mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorgelegt	wird;	

6.		 die	Ausübung	von	Sport	ist	nur	zulässig	in	Form	von	kontaktloser	Ausübung	von	Individualsport-
arten,	die	allein,	zu	zweit	oder	mit	den	Angehörigen	des	eigenen	Hausstands	ausgeübt	werden	so-
wie	 bei	 Ausübung	 von	 Individual-	 und	Mannschaftssportarten	 im	Rahmen	 des	Wettkampf-	 und	
Trainingsbetriebs	 der	 Berufssportler	 und	 der	 Leistungssportler	 der	 Bundes-	 und	 Landeskader,	
wenn	
a)		die	Anwesenheit	von	Zuschauern	ausgeschlossen	ist,	
b)		nur	Personen	Zutritt	 zur	 Sportstätte	 erhalten,	die	 für	den	Wettkampf-	oder	Trainingsbetrieb	

oder	die	mediale	Berichterstattung	erforderlich	sind,	und	
c)		 angemessene	Schutz-	und	Hygienekonzepte	eingehalten	werden;	
für	Kinder	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	ist	die	Ausübung	von	Sport	ferner	zulässig	in	
Form	von	kontaktloser	Ausübung	im	Freien	in	Gruppen	von	höchstens	fünf	Kindern;	Anleitungs-
personen	müssen	auf	Anforderung	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	ein	negatives	Er-
gebnis	 einer	 innerhalb	 von	24	 Stunden	 vor	der	 Sportausübung	mittels	 eines	 anerkannten	Tests	
durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorlegen;	

7.		 die	Öffnung	von	Gaststätten	im	Sinne	des	Gaststättengesetzes	ist	untersagt;	dies	gilt	auch	für	Spei-
selokale	und	Betriebe,	in	denen	Speisen	zum	Verzehr	an	Ort	und	Stelle	abgegeben	werden;	von	der	
Untersagung	sind	ausgenommen:	
a)		Speisesäle	in	medizinischen	oder	pflegerischen	Einrichtungen	oder	Einrichtungen	der	Betreu-

ung,	
b)		gastronomische	 Angebote	 in	 Beherbergungsbetrieben,	 die	 ausschließlich	 der	 Bewirtung	 der	

zulässig	beherbergten	Personen	dienen,	
c)		 Angebote,	die	für	die	Versorgung	obdachloser	Menschen	erforderlich	sind,	
d)		die	Bewirtung	von	Fernbusfahrerinnen	und	Fernbusfahrern	sowie	Fernfahrerinnen	und	Fern-

fahrern,	 die	 beruflich	 bedingt	Waren	 oder	 Güter	 auf	 der	 Straße	 befördern	 und	 dies	 jeweils	
durch	eine	Arbeitgeberbescheinigung	nachweisen	können,	

e)		nichtöffentliche	 Personalrestaurants	 und	 nichtöffentliche	 Kantinen,	 wenn	 deren	 Betrieb	 zur	
Aufrechterhaltung	der	Arbeitsabläufe	beziehungsweise	zum	Betrieb	der	jeweiligen	Einrichtung	
zwingend	erforderlich	ist,	insbesondere,	wenn	eine	individuelle	Speiseneinnahme	nicht	in	ge-
trennten	Räumen	möglich	ist;	

ausgenommen	von	der	Untersagung	sind	ferner	die	Auslieferung	von	Speisen	und	Getränken	so-
wie	deren	Abverkauf	zum	Mitnehmen;	erworbene	Speisen	und	Getränke	zum	Mitnehmen	dürfen	
nicht	am	Ort	des	Erwerbs	oder	in	seiner	näheren	Umgebung	verzehrt	werden;	der	Abverkauf	zum	
Mitnehmen	ist	zwischen	22	Uhr	und	5	Uhr	untersagt;	die	Auslieferung	von	Speisen	und	Getränken	
bleibt	zulässig;	

8.		 die	Ausübung	und	Inanspruchnahme	von	Dienstleistungen,	bei	denen	eine	körperliche	Nähe	zum	
Kunden	 unabdingbar	 ist,	 ist	 untersagt;	 wobei	 Dienstleistungen,	 die	 medizinischen,	 therapeuti-
schen,	pflegerischen	oder	seelsorgerischen	Zwecken	dienen,	sowie	Friseurbetriebe	und	die	Fuß-
pflege	jeweils	mit	der	Maßgabe	ausgenommen	sind,	dass	von	den	Beteiligten	unbeschadet	der	ar-
beitsschutzrechtlichen	 Bestimmungen	 und,	 soweit	 die	 Art	 der	 Leistung	 es	 zulässt,	 Atemschutz-
masken	(FFP2	oder	vergleichbar)	zu	tragen	sind	und	vor	der	Wahrnehmung	von	Dienstleistungen	
eines	Friseurbetriebs	oder	der	Fußpflege	durch	die	Kundin	oder	den	Kunden	ein	negatives	Ergeb-
nis	einer	 innerhalb	von	24	Stunden	vor	Inanspruchnahme	der	Dienstleistung	mittels	eines	aner-
kannten	Tests	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorzu-
legen	ist;	

9.		 bei	der	Beförderung	von	Personen	im	öffentlichen	Personennah-	oder	-fernverkehr	einschließlich	
der	entgeltlichen	oder	geschäftsmäßigen	Beförderung	von	Personen	mit	Kraftfahrzeugen	samt	Ta-
xen	 und	 Schülerbeförderung	 besteht	 für	 Fahrgäste	 sowohl	 während	 der	 Beförderung	 als	 auch	
während	des	Aufenthalts	 in	einer	zu	dem	jeweiligen	Verkehr	gehörenden	Einrichtung	die	Pflicht	
zum	Tragen	einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar);	eine	Höchstbesetzung	der	jeweili-
gen	Verkehrsmittel	mit	der	Hälfte	der	regulär	zulässigen	Fahrgastzahlen	ist	anzustreben;	für	das	
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Kontroll-	 und	 Servicepersonal,	 soweit	 es	 in	Kontakt	mit	 Fahrgästen	 kommt,	 gilt	 die	 Pflicht	 zum	
Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	(Mund-Nase-Schutz);	

10.		 die	Zurverfügungstellung	von	Übernachtungsangeboten	zu	touristischen	Zwecken	ist	untersagt.	
	 Das	 Robert	 Koch-Institut	 veröffentlicht	 im	 Internet	 unter	 https://www.rki.de/inzidenzen	 für	 alle	 Land-

kreise	und	kreisfreien	Städte	 fortlaufend	die	Sieben-Tage-Inzidenz	der	 letzten	14	aufeinander	 folgenden	
Tage.	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	macht	in	geeigneter	Weise	die	Tage	bekannt,	ab	dem	die	
jeweiligen	Maßnahmen	nach	Satz	1	 in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	gelten.	Die	Bekannt-
machung	nach	Satz	3	erfolgt	unverzüglich,	nachdem	aufgrund	der	Veröffentlichung	nach	Satz	2	erkennbar	
wurde,	dass	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	eingetreten	sind.	

	 	 (2)	Unterschreitet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	ab	dem	Tag	nach	dem	Eintreten	der	
Maßnahmen	 des	 Absatzes	 1	 an	 fünf	 aufeinander	 folgenden	 Werktagen	 die	 Sieben-Tage-Inzidenz	 den	
Schwellenwert	von	100,	so	treten	an	dem	übernächsten	Tag	die	Maßnahmen	des	Absatzes	1	außer	Kraft.	
Sonn-	und	Feiertage	unterbrechen	nicht	die	Zählung	der	nach	Satz	1	maßgeblichen	Tage.	Für	die	Bekannt-
machung	des	Tages	des	Außerkrafttretens	gilt	Absatz	1	Satz	3	und	4	entsprechend.	Ist	die	Ausnahme	des	
Absatzes	1	Satz	1	Nummer	4	Halbsatz	2	Buchstabe	b	wegen	Überschreitung	des	Schwellenwerts	von	150	
außer	Kraft	getreten,	gelten	die	Sätze	1	bis	3	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	der	relevante	Schwel-
lenwert	bei	150	liegt.	

	 	 (3)	Die	Durchführung	von	Präsenzunterricht	an	allgemeinbildenden	und	berufsbildenden	Schulen	 ist	
nur	zulässig	bei	Einhaltung	angemessener	Schutz-	und	Hygienekonzepte;	die	Teilnahme	am	Präsenzunter-
richt	ist	nur	zulässig	für	Schülerinnen	und	Schüler	sowie	für	Lehrkräfte,	die	zweimal	in	der	Woche	mittels	
eines	anerkannten	Tests	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	getestet	werden.	Überschrei-
tet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	die	Sieben-Tage-
Inzidenz	den	Schwellenwert	von	100,	so	ist	die	Durchführung	von	Präsenzunterricht	ab	dem	übernächsten	
Tag	für	allgemeinbildende	und	berufsbildende	Schulen,	außerschulische	Einrichtungen	der	Erwachsenen-
bildung	und	ähnliche	Einrichtungen	nur	 in	Form	von	Wechselunterricht	zulässig.	Überschreitet	 in	einem	
Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	die	Sieben-Tage-Inzidenz	den	
Schwellenwert	von	165,	so	ist	ab	dem	übernächsten	Tag	für	allgemeinbildende	und	berufsbildende	Schu-
len,	Hochschulen,	außerschulische	Einrichtungen	der	Erwachsenenbildung	und	ähnliche	Einrichtungen	die	
Durchführung	von	Präsenzunterricht	untersagt.	Wenn	ausschließlich	Personen	teilnehmen,	die	zweimal	in	
der	Woche	mittels	eines	anerkannten	Tests	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	getestet	
werden,	gelten	die	Sätze	2	und	3	nicht	für	

1.		 Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen	von	Polizeien	und	Rettungsdiensten	sowie,	soweit	die	Aus-	und	
Fortbildungen	zur	Aufrechterhaltung	und	Gewährleistung	der	Einsatzbereitschaft	zwingend	erfor-
derlich	sind,	für	die	Aus-	und	Fortbildungen	im	Zivil-	und	Katastrophenschutz,	bei	den	Feuerwehren	
sowie	von	sicherheitsrelevanten	Einsatzkräften	in	der	Justiz	und	im	Justizvollzug	und	

2.		 Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen	für	Kontrollpersonal	an	Flughäfen	oder	für	Luftfracht	sowie	für	
Einrichtungen,	 die	 Fortbildungen	und	Training	 für	Personal	 in	 der	 Flugsicherung,	 Piloten,	 andere	
Crewmitglieder	und	sonstiges	Personal	Kritischer	Infrastrukturen	durchführen,	soweit	die	Aus-	und	
Fortbildungsveranstaltungen	 auf	 Grund	 gesetzlicher	 Vorgaben	 zwingend	 durchzuführen	 sind	 und	
dabei	Präsenz	erforderlich	ist.	

	 Die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde	 kann	 unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 ausschließlich	 Personen	
teilnehmen,	die	zweimal	in	der	Woche	mittels	eines	anerkannten	Tests	auf	eine	Infektion	mit	dem	Corona-
virus	SARS-CoV-2	getestet	werden,	

1.		 Abschlussklassen,	 Förderschulen	 und	 praktische	 Ausbildungsanteile	 an	 berufsbildenden	 Schulen	
sowie	Berufsbildungseinrichtungen	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	3	des	Berufsbildungsgesetzes,	 die	
nur	 in	besonders	ausgestatteten	Räumlichkeiten	oder	Lernumgebungen	mit	Praxisbezug,	wie	zum	
Beispiel	 in	 Laboren	 und	 Krankenhäusern,	 durchgeführt	 werden	 können,	 von	 der	 Beschränkung	
nach	Satz	2,	Präsenzunterricht	nur	in	Form	von	Wechselunterricht	durchzuführen,	befreien	und	

2.		 Abschlussklassen,	 Förderschulen	 sowie	 Veranstaltungen	 an	Hochschulen	 für	 Studierende,	 die	 un-
mittelbar	vor	dem	Studienabschluss	oder	abschlussrelevanten	Teilprüfungen	stehen,	und	praktische	
Ausbildungsanteile	an	Hochschulen,	praktischen	Unterricht	an	berufsbildenden	Schulen	sowie	Be-
rufsbildungseinrichtungen	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	3	des	Berufsbildungsgesetzes,	an	außerschu-
lischen	Einrichtungen	der	Erwachsenenbildung	und	ähnlichen	Einrichtungen,	die	nur	in	besonders	
ausgestatteten	Räumlichkeiten	oder	Lernumgebungen	mit	Praxisbezug,	wie	zum	Beispiel	in	Laboren	
oder	Krankenhäusern,	durchgeführt	werden	können,	von	der	Untersagung	nach	Satz	3	ausnehmen.	
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	 Die	nach	Landesrecht	zuständigen	Stellen	können	nach	von	 ihnen	festgelegten	Kriterien	eine	Notbetreu-

ung	einrichten.	Absatz	2	Satz	1	und	2	gilt	für	das	Außerkrafttreten	der	Beschränkung	nach	Satz	2,	Präsen-
zunterricht	nur	in	Form	von	Wechselunterricht	durchzuführen,	entsprechend	und	für	das	Außerkrafttre-
ten	der	Untersagung	nach	Satz	3	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	der	relevante	Schwellenwert	bei	un-
ter	165	liegt.	Für	die	Bekanntmachung	des	Tages,	ab	dem	die	Beschränkung	nach	Satz	2,	Präsenzunterricht	
nur	in	Form	von	Wechselunterricht	durchzuführen,	oder	die	Untersagung	nach	Satz	3	in	einem	Landkreis	
oder	einer	kreisfreien	Stadt	gilt,	gilt	Absatz	1	Satz	3	und	4	entsprechend.	Für	die	Bekanntmachung	des	Ta-
ges	des	Außerkrafttretens	nach	Satz	7	gilt	Absatz	1	Satz	3	und	4	entsprechend.	Für	Einrichtungen	nach	
§	33	Nummer	1	und	2	gelten	die	Sätze	3	und	6	bis	9	entsprechend.	

	 	 (4)	Versammlungen	im	Sinne	des	Artikels	8	des	Grundgesetzes	sowie	Zusammenkünfte,	die	der	Religi-
onsausübung	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 4	 des	 Grundgesetzes	 dienen,	 unterfallen	 nicht	 den	 Beschränkungen	
nach	Absatz	1.	

	 	 (5)	Weitergehende	Schutzmaßnahmen	auf	Grundlage	dieses	Gesetzes	bleiben	unberührt.	
	 	 (6)	Die	Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	 folgende	Gebote	 und	Verbote	 zu	

erlassen	sowie	folgende	Präzisierungen,	Erleichterungen	oder	Ausnahmen	zu	bestimmen:	
1.		 für	Fälle,	in	denen	die	Sieben-Tage-Inzidenz	den	Schwellenwert	von	100	überschreitet,	zusätzliche	

Gebote	und	Verbote	nach	§	28	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	§	28a	Absatz	1	zur	Verhinderung	der	Ver-
breitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19),	

2.		 Präzisierungen,	 Erleichterungen	 oder	 Ausnahmen	 zu	 den	 in	 den	 Absätzen	 1,	 3	 und	 7	 genannten	
Maßnahmen	und	nach	Nummer	1	erlassenen	Geboten	und	Verboten.	

	 Rechtsverordnungen	 der	 Bundesregierung	 nach	 Satz	 1	 bedürfen	 der	 Zustimmung	 von	 Bundestag	 und	
Bundesrat.	

	 	 (7)	Der	Arbeitgeber	hat	den	Beschäftigten	im	Fall	von	Büroarbeit	oder	vergleichbaren	Tätigkeiten	an-
zubieten,	 diese	 Tätigkeiten	 in	 deren	Wohnung	 auszuführen,	wenn	 keine	 zwingenden	 betriebsbedingten	
Gründe	 entgegenstehen.	 Die	 Beschäftigten	 haben	 dieses	 Angebot	 anzunehmen,	 soweit	 ihrerseits	 keine	
Gründe	entgegenstehen.	Die	zuständigen	Behörden	für	den	Vollzug	der	Sätze	1	und	2	bestimmen	die	Län-
der	nach	§	54	Satz	1.	

	 	 (8)	Das	Land	Berlin	und	die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg	gelten	als	kreisfreie	Städte	im	Sinne	dieser	
Vorschrift.	

	 	 (9)	Anerkannte	Tests	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	 sind	 In-vitro-Diagnostika,	die	 für	den	direkten	Erre-
gernachweis	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	bestimmt	sind	und	die	auf	Grund	ihrer	CE-Kennzeichnung	oder	
auf	Grund	einer	gemäß	§	11	Absatz	1	des	Medizinproduktegesetzes	erteilten	Sonderzulassung	verkehrsfä-
hig	sind.	Soweit	nach	dieser	Vorschrift	das	Tragen	einer	Atemschutzmaske	oder	einer	medizinischen	Ge-
sichtsmaske	vorgesehen	ist,	sind	hiervon	folgende	Personen	ausgenommen:	

1.		 Kinder,	die	das	6.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	
2.		 Personen,	die	ärztlich	bescheinigt	aufgrund	einer	gesundheitlichen	Beeinträchtigung,	einer	ärztlich	

bescheinigten	 chronischen	 Erkrankung	 oder	 einer	 Behinderung	 keine	 Atemschutzmaske	 tragen	
können	und	

3.		 gehörlose	 und	 schwerhörige	Menschen	 und	 Personen,	 die	mit	 diesen	 kommunizieren,	 sowie	 ihre	
Begleitpersonen.	

	 Für	Personen,	die	das	6.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	ist	
anstelle	einer	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	das	Tragen	einer	medizinischen	Gesichtsmaske	
(Mund-Nase-Schutz)	erlaubt.	

	 	 (10)	Diese	Vorschrift	gilt	nur	 für	die	Dauer	der	Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	
Tragweite	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	durch	den	Deutschen	Bundestag,	längstens	jedoch	bis	zum	Ablauf	des	
30.	Juni	2021.	Dies	gilt	auch	für	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	6.	

	 	 (11)	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	
der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grundgesetzes),	der	Versammlungsfreiheit	(Artikel	8	
des	Grundgesetzes),	der	Freizügigkeit	(Artikel	11	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	und	der	Unverletzlichkeit	
der	Wohnung	 (Artikel	 13	 Absatz	 1	 des	 Grundgesetzes)	 werden	 eingeschränkt	 und	 können	 auch	 durch	
Rechtsverordnungen	nach	Absatz	6	eingeschränkt	werden.“	

	 12.12.2021.—Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	10.	Dezember	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	 hat	 in	Abs.	 1	
Satz	1	und	2	jeweils	„vom	8.	Mai	2021	(BAnz	AT	08.05.2021	V1)“	durch	„in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
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	 	 „(2)	Arbeitgeber,	Beschäftigte	und	Besucher	in	den	folgenden	Einrichtungen	und	Unternehmen	dürfen	

diese	 nur	 betreten,	 wenn	 sie	 getestete	 Personen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Nummer	 6	 der	 COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 vom	 8.	 Mai	 2021	 (BAnz	 AT	 08.05.2021	 V1)	 sind	 und	 einen	
Testnachweis	mit	sich	führen:		

1.		 Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	Vorsorge-	und	
Rehabilitationseinrichtungen	 auch	 dann	 umfasst	 sind,	wenn	 dort	 keine	 den	Krankenhäusern	 ver-
gleichbare	medizinische	Versorgung	erfolgt,	und	

2.		 Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	2	und	7.		
	 In	oder	von	den	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen	behandelte,	betreute,	gepflegte	oder	

untergebrachte	 Personen	 gelten	 nicht	 als	 Besucher	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1.	 Absatz	 1	 Satz	 2	 gilt	 entspre-
chend.	Für	Arbeitgeber	und	Beschäftigte,	die	geimpfte	Personen	oder	genesene	Personen	im	Sinne	des	§	2	
Nummer	 2	 oder	Nummer	 4	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 vom	 8.	Mai	 2021	
(BAnz	AT	08.05.2021	V1)	sind,	kann	die	zugrunde	liegende	Testung	auch	durch	Antigen-Tests	zur	Eigen-
anwendung	ohne	Überwachung	erfolgen.	Eine	Testung	nach	Absatz	1	Satz	2	muss	für	Arbeitgeber	und	Be-
schäftigte,	die	geimpfte	Personen	oder	genesene	Personen	im	Sinne	des	§	2	Nummer	2	oder	Nummer	4	der	
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 vom	 8.	 Mai	 2021	 (BAnz	 AT	 08.05.2021	 V1)	 sind,	
höchstens	zweimal	pro	Kalenderwoche	wiederholt	werden.	Absatz	1	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	Die	in	
Satz	 1	 genannten	 Einrichtungen	 und	 Unternehmen	 sind	 verpflichtet,	 ein	 einrichtungs-	 oder	 unterneh-
mensbezogenes	Testkonzept	zu	erstellen.	Im	Rahmen	des	Testkonzepts	haben	sie	Testungen	auf	eine	In-
fektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	für	alle	Beschäftigten	und	Besucher	anzubieten.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	7	bis	9	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	7	bis	10	ersetzt.	Die	
Sätze	7	bis	9	lauteten:	„Die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	sind	verpflich-
tet,	der	zuständigen	Behörde	zweiwöchentlich	folgende	Angaben	in	anonymisierter	Form	zu	übermitteln:		

1.		 Angaben	 zu	den	durchgeführten	Testungen,	 jeweils	 bezogen	auf	Personen,	 die	 in	der	Einrichtung	
oder	dem	Unternehmen	beschäftigt	sind	oder	behandelt,	betreut	oder	gepflegt	werden	oder	unter-
gebracht	sind,	sowie	bezogen	auf	Besuchspersonen	und		

2.		 Angaben	zum	Anteil	der	Personen,	die	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	geimpft	sind,	jeweils	be-
zogen	auf	die	Personen,	die	in	der	Einrichtung	oder	dem	Unternehmen	beschäftigt	sind	oder	behan-
delt,	betreut	oder	gepflegt	werden	oder	untergebracht	sind.		

	 Die	 in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Einrichtungen	oder	Unternehmen	dürfen	den	Impf-	und	Teststatus	der	
Personen,	die	dort	behandelt,	betreut	oder	gepflegt	werden	oder	untergebracht	sind,	erheben;	diese	Daten	
dürfen	nur	zur	Beurteilung	der	Gefährdungslage	 in	der	Einrichtung	oder	dem	Unternehmen	 im	Hinblick	
auf	die	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	und	zur	Vorbereitung	der	Berichterstattung	nach	Satz	7	
verarbeitet	werden.	Die	nach	Satz	3	und	nach	Satz	8	erhobenen	Daten	sind	spätestens	am	Ende	des	sechs-
ten	Monats	nach	ihrer	Erhebung	zu	 löschen;	die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	blei-
ben	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	Fahr-	und	Steuerpersonal,	
soweit	tätigkeitsbedingt	physische	Kontakte	zu	anderen	Personen	bestehen,“	nach	„Servicepersonal“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	„mit	Ausnahme	von	Schü-
lerinnen	und	Schülern	und	der“	durch	„ausgenommen	es	handelt	sich	um	Schüler	außerhalb	der	Schulferi-
enzeit	und	um	eine“	und	„vom	8.	Mai	2021	(BAnz	AT	08.05.2021	V1)“	durch	„in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„vom	8.	Mai	2021	(BAnz	AT	08.05.2021	
V1)“	durch	„in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	6	eingefügt.	
	 20.03.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	466)	hat	Abs.	1	bis	4	und	6	aufge-

hoben,	Abs.	5	durch	Abs.	1	ersetzt	und	Abs.	7	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	1	bis	5	lauteten:	
	 	 „(1)	Arbeitgeber	und	Beschäftigte	dürfen	Arbeitsstätten,	in	denen	physische	Kontakte	von	Arbeitgebern	

und	Beschäftigten	untereinander	oder	zu	Dritten	nicht	ausgeschlossen	werden	können,	nur	betreten	und	
Arbeitgeber	dürfen	Transporte	von	mehreren	Beschäftigten	zur	Arbeitsstätte	oder	von	der	Arbeitsstätte	
nur	durchführen,	wenn	sie	geimpfte	Personen,	genesene	Personen	oder	getestete	Personen	im	Sinne	des	
§	2	Nummer	2,	Nummer	4	oder	Nummer	6	der	COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	
der	 jeweils	geltenden	Fassung	sind	und	einen	Impfnachweis,	einen	Genesenennachweis	oder	einen	Test-
nachweis	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Nummer	 3,	 Nummer	 5	 oder	 Nummer	 7	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
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Ausnahmenverordnung	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	mit	sich	 führen,	zur	Kontrolle	verfügbar	halten	
oder	bei	dem	Arbeitgeber	hinterlegt	haben.	Sofern	die	dem	Testnachweis	zugrunde	liegende	Testung	mit-
tels	Nukleinsäurenachweis	(PCR,	PoC-PCR	oder	weitere	Methoden	der	Nukleinsäureamplifikationstechnik)	
erfolgt	 ist,	 darf	 diese	 abweichend	 von	 §	 2	 Nummer	 7	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	maximal	48	Stunden	zurückliegen.	Abweichend	
von	Satz	1	ist	Arbeitgebern	und	Beschäftigten	ein	Betreten	der	Arbeitsstätte	erlaubt,	um		

1.		 unmittelbar	vor	der	Arbeitsaufnahme	ein	Testangebot	des	Arbeitgebers	zur	Erlangung	eines	Nach-
weises	 im	 Sinne	 des	 §	 4	 Absatz	 1	 der	 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 vom	 25.	 Juni	 2021	
(BAnz	AT	28.06.2021	V1),	die	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	6.	September	2021	 (BAnz	AT	
09.09.2021	V1)	geändert	worden	ist,	wahrzunehmen	oder		

2.		 ein	Impfangebot	des	Arbeitgebers	wahrzunehmen.		
	 Der	Arbeitgeber	hat	 seine	Beschäftigten	bei	Bedarf	 in	barrierefrei	 zugänglicher	Form	über	die	betriebli-

chen	Zugangsregelungen	zu	informieren.		
	 	 (2)	Arbeitgeber,	Beschäftigte	und	Besucher	in	den	folgenden	Einrichtungen	und	Unternehmen	dürfen	

diese	nur	betreten	oder	 in	diesen	nur	tätig	werden,	wenn	sie	getestete	Personen	im	Sinne	des	§	2	Num-
mer	6	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 sind	
und	einen	Testnachweis	mit	sich	führen:	

1.		 Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	23	Absatz	3	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	Vorsorge-	und	
Rehabilitationseinrichtungen	 auch	 dann	 umfasst	 sind,	wenn	 dort	 keine	 den	Krankenhäusern	 ver-
gleichbare	medizinische	Versorgung	erfolgt,	und	

2.		 Einrichtungen	und	Unternehmen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	2	und	7.	
	 In	oder	von	den	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen	behandelte,	betreute,	gepflegte	oder	

untergebrachte	Personen	sowie	Begleitpersonen,	die	die	Einrichtung	oder	das	Unternehmen	nur	für	einen	
unerheblichen	Zeitraum	betreten,	gelten	nicht	als	Besucher	im	Sinne	des	Satzes	1;	Menschen	mit	Behinde-
rungen,	die	Leistungen	im	Eingangsverfahren,	im	Berufsbildungsbereich	oder	im	Arbeitsbereich	einer	an-
erkannten	Werkstatt	für	behinderte	Menschen	oder	eines	anderen	Leistungsanbieters	nach	§	60	des	Neun-
ten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 erhalten	 sowie	Auszubildende,	 Studierende	und	 Schülerinnen	und	 Schüler,	
die	die	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen	zum	Zweck	ihrer	beruflichen	Bildung	betre-
ten,	gelten	als	Beschäftigte	im	Sinne	des	Satzes	1.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	Für	Arbeitgeber	und	
Beschäftigte	 kann	 die	 zugrunde	 liegende	 Testung	 auch	 durch	 Antigen-Tests	 zur	 Eigenanwendung	 ohne	
Überwachung	erfolgen,	wenn	sie	geimpfte	Personen	oder	genesene	Personen	im	Sinne	des	§	2	Nummer	2	
oder	Nummer	4	der	COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	Fas-
sung	sind;	das	gilt	entsprechend	für	Besucher,	die	als	medizinisches	Personal	die	in	den	in	Satz	1	genann-
ten	Einrichtungen	und	Unternehmen	behandelten,	betreuten,	gepflegten	oder	untergebrachten	Personen	
zu	 Behandlungszwecken	 aufsuchen	 und	 geimpfte	 Personen	 oder	 genesene	 Personen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
Nummer	2	oder	Nummer	4	der	COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	der	 jeweils	gel-
tenden	Fassung	sind.	Eine	Testung	muss	für	Arbeitgeber	und	Beschäftigte,	die	geimpfte	Personen	oder	ge-
nesene	 Personen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Nummer	 2	 oder	 Nummer	 4	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 sind,	mindestens	 zweimal	 pro	 Kalenderwoche	
durchgeführt	werden.	Für	Besucher,	die	die	Einrichtung	oder	das	Unternehmen	im	Rahmen	eines	Notfal-
leinsatzes	oder	aus	anderen	Gründen	ohne	Kontakt	zu	den	in	den	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	
Unternehmen	behandelten,	betreuten,	gepflegten	oder	untergebrachten	Personen	nur	für	einen	unerhebli-
chen	Zeitraum	betreten,	gilt	Satz	1	nicht.	Für	Arbeitgeber,	Beschäftigte	und	Besucher	gilt	Absatz	1	Satz	3,	
für	Arbeitgeber	und	Beschäftigte	auch	Absatz	1	Satz	4	entsprechend.	Die	in	Satz	1	genannten	Einrichtun-
gen	und	Unternehmen	sind	verpflichtet,	 ein	einrichtungs-	oder	unternehmensbezogenes	Testkonzept	 zu	
erstellen.	Im	Rahmen	des	Testkonzepts	haben	sie	Testungen	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-
CoV-2	für	alle	Beschäftigten	und	Einrichtungen	nach	§	36	Absatz	1	Nummer	2	auch	für	alle	Besucher	anzu-
bieten.	

	 	 (3)	Alle	Arbeitgeber	sowie	die	Leitungen	der	 in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unter-
nehmen	 sind	verpflichtet,	 die	Einhaltung	der	Verpflichtungen	nach	Absatz	1	 Satz	1	und	Absatz	2	 Satz	1	
durch	Nachweiskontrollen	täglich	zu	überwachen	und	regelmäßig	zu	dokumentieren.	Alle	Arbeitgeber	und	
jeder	Beschäftigte	sowie	Besucher	der	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Einrichtungen	und	Unternehmen	sind	
verpflichtet,	einen	entsprechenden	Nachweis	auf	Verlangen	vorzulegen.	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	Pflich-
ten	aus	Satz	1	erforderlich	ist,	darf	der	Arbeitgeber	sowie	die	Leitung	der	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Ein-
richtungen	und	Unternehmen	zu	diesem	Zweck	personenbezogene	Daten	einschließlich	Daten	zum	Impf-,	


